
" 

.. 

j�;w1l-
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR FINANZEN 

GZ 921 .785/9-VI I/A/1 /b/97 

A-1 014 Wien, Ballhausplatz 2 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979 
(2. BOG-Novelle 1 997), das Vertragsbedienstetengesetz 1 948, das 
Gehaltsgesetz 1 956, das Pensionsgesetz 1 965, d ie Reisegebührenvorschrift 1 955, 
das Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an 
Hochschulen, das Universitäts-Organisationsgesetz und das 
Staatsbürgerschaftsgesetz 1 985 geändert werden; �>u?t-'(" t'yl :g -M41 �<Y. 4, f 1-
Begutachtungsverfahren . 

r d� S Cl t 7- e n t wurf 
An I 21 Pi die Österreichische Präsidentschaftskanzlei Z., ...... - GE/19".. 
��n

P����������ktion I DatLv, /1}: t(/ff .. c. 
��n "S��a����������htShOf lY!:��i h_,1�t_\�,,··1.··�J--.L 
den Verwaltungsgerichtshof �h / / 
das Bundeskanzleramt Sektion V ) / vb tr:i'4' 
die Bundes-Gleichbehandlungskommission, Abteilung 1/1 2 des BKA '/\ C Aq "�A_�, ,/,1 
alle Bundesministerien .lr �, oliv/..- (,;/�� �. 

das Bundesministerium für Finanzen Sektion I / 

das Bundesministerium für Finanzen Sektion 11 
das Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Gruppe IIB 
das Büro von Herrn Vizekanzler Dr. SCHÜSSEL 
das Büro von Frau Bundesministerin Mag. PRAMMER 
das Büro von Herrn Staatssekretär Dr. WITTMANN 
das Büro von Frau Staatssekretärin Dr. FERRERO-WALDNER 
den Österreich ischen R�t für Wissenschaft und Forschung 
die Wirtschaftskammer Osterreichs 
d ie Bundesarbeitskammer 
die Österreichische Ärztekammer 
die Österreichische Hochschülerschaft 
die ��reinigung Österreichischer Industrieller 
den Osterreichischen Gewerkschaftsbund 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Bundessektion Hochschullehrer 
den Jiauptverband der österreich ischen Sozialversicherungsträger 
die Osterreichische Bischofskonferenz 
die Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 
die I?undeskonferenz der Universitäts- und Hochschulprofessoren 
die Osterreichische Rektorenkonferenz 
den Verband der Professoren Österreichs 
d ie rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Linz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck 
das Institut für Rechtswissenschaften der Technischen Universität Wien 
das Institut für Wirtschaft, Politik und Recht der Universität für Bodenkultur Wien 
das Institut für Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt 
den evangelischen Oberkirchenrat A und HB Wien 
das I nstitut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht, WU Wien 
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das Universitätenkuratorium 
alle Universitäten und Kunsthochschulen 
die Akademie der bildenden Künste in Wien 
d ie Arbeitsgemeinschaft der Universitäts- und Rektoratsdirektoren 
den Fachhochschulrat 
den Universitätslehrerverband 
den Lektorenverband 
den Vertreter der I nteressengemeinschaft Externe Lektoren/Lektorinnen 

Sachbearbeiter 
Fröhlich 

Klappe 
2543 

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt in der Anlage den Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979 (2. BDG
Novelle 1 997), das Vertragsbedienstetengesetz 1 948, das Gehaltsgesetz 1 956, 
das Pensionsgesetz 1 965, die Reisegebührenvorschrift 1 955, das Bundesgesetz 
über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, das 

Universitäts-Organisationsgesetz und das Staatsbürgerschaftsgesetz 1 985 
geändert werden, sowie den Entwurf von Erläuterungen h iezu . Die 
begutachtenden Stellen werden eingeladen, bis 

30. April 1 997 

in zweifacher Ausfertigung Stellung zu nehmen. Später einlangende 
Stellungnahmen können aufgrund des für das Gesetzgebungsverfahren 
vorgesehenen Zeitplans nicht mehr bearbeitet werden. Sollte bis zum 
angegebenen Termin keine Stellungnahme einlangen, wird d ie Zustimmung zum 
vorliegenden Entwurf angenommen. 

I m  Hinblick auf die umfassenden Vorarbeiten und das dringende Anliegen, das 
Novellierungsvorhaben rechtzeitig für ein I nkrafttreten zum 1 .  Oktober 1 997 zu 
verwirklichen, wird um Verständnis für d ie verkürzte Frist gebeten. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden 25 Ausfertigungen d ieses Entwurfes 
sowie des Entwurfes der Erläuterungen hiezu übermittelt. Die begutachtenden 
Stellen werden gebeten, 25 Ausfertigungen ihrer allfälligen Stellungnahme dem 
Präsidium des Nationalrates zuzuleiten und das Bundesministerium für Finanzen 
h ievon in Kenntnis zu setzen . 

1 5. April 1 997 
Für den Bundesmin ister: 

LV.BÖHM 
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E n t w u r f  

Bundesgesetz , mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 

(2. BDG-Novelle 19 97) , das Vertragsbedienstetengesetz 1 9 4 8 , das 

Gehaltsgesetz 1 9 56 ,  das Pensionsgesetz 1 965 , die 

Reisegebührenvorschrift 1 9 5 5 , das Bundesgesetz über die 

Abgeltung von Lehr - und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen , das 

Universitäts-Organisationsgesetz und das 

Staatsbürgerschaftsgesetz 1 9 8 5  geändert werden 

Der Nat ionalrat hat beschlossen : 

Artikel I 

Änderung des BDG 1979 

Das Beamten-Dienstrecht sgeset z 19 7 9 ,  BGBI . Nr . 3 3 3 , zul e t z t  

geändert durch das Bundesgeset z BGBI . I Nr . . . . / 1 9 9 7 , wird wie 

folgt geändert : 

1. Im § 4 8f Abs . 4 Z 1 wird das Zi ta t ,, § 1 5 5  Abs . 6 "  durch 

das Zi ta t ,, § 1 5 5  Abs . 5 "  ersetzt . 

2. § 154 Z 1 lau te t : 

"I. an Univers itäten : 

a) Universi t ät sprofessoren : 

aa) Universität sprofessoren ( § §  2 1  und 8 8  Abs . 2 Z 1 

UOG 1 9 9 3 ) , 

bb) Ordent l i che Universität sprofessoren ( §  2 6  UOG) , 

cc) Außerordent l i che Univers ität sprofessoren ( §  3 1  

UOG) , 

b) Univers ität sdozenten : 

aa) Univers ität sdozenten ( §  2 7  Abs . 3 UOG 1 9 9 3 ) , 

bb) Univers itätsassist enten mit Lehrbefugni s a l s  

Univers itätsdozent ( §  3 5  Abs .  1 UOG) , 
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c )  Univers itätsass i stenten , 

d)  Bundes l ehrer ; "  

3. Im § 1 54 Z 2 l i t . b wird nach dem Ausdruck " §  3 5  Abs . 1 

UOG" der Ausdruck "oder § 2 7  Abs . 3 UOG 1993\\ eingefügt .  

4 .  § 1 55 lau tet : 

" § 1 5 5 . ( 1 )  Die Aufgaben der Hochschul l ehrer umfa ssen 

Forschung (Erschl ießung der Künst e ) , Lehre und 

Prüfungstät igkeit , Betreuung der Studierenden, Heranb i ldung des 

wi s senschaft l i chen (künst l eri s chen) Nachwuchses sowie zusät z l i ch 

Organi sat ions - und Verwaltungstät igkeit und Mitwirkung bei 

Evaluie rungsmaßnahmen . 

( 2 )  Die Hochschul l ehrer haben ihre Aufgaben in Forschung 

(Erschl i eßung der Künst e )  und Lehre in Verbindung mit den 

fachl i c h  in Betracht kommenden Bere ichen in und außerhalb der 

Univers i tät (Hochschule )  zu erfül l en .  

( 3 )  Die Hochschul l ehrer sind zur fachl i chen , pädagog i s chen 

und didakt i s chen Wei terbildung verpf l i chtet . Sowe i t  s i e  

Organi s at ions - und Verwal tungstät igkei ten aus zuüben und an 

Evalui erungsmaßnahmen mit zuwirken haben,  s ind s i e  auch zu e iner 

ent sprechenden Aus- und Wei terbildung verpfl i chtet . 

( 4 )  Die Mi twirkung an der Durchführung wi s senscha ft l i cher 

Arbei t en im Auf trag Dri tter gemäß § 15 Abs . 1 bis 3 des 

Forschungsorganisat ionsgeset zes , BGBI . Nr . 341/1981, oder gemäß 

§ 4 UOG 1993 z ähl t nicht zu den Dienstpfl i chten , sondern i s t  

e ine Nebentät igkeit ( §  3 7 ) . 

( 5 )  Hochschul lehrer , die an der Univers ität a l s  Ärzte ( §  1 

Abs . 2 des Ärztegese t z e s  1984)  verwendet werden , haben außerdem 
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an der Erfüllung der Aufgaben mit zuwirken, die den 

Univers itätseinri chtungen im Rahmen des öf fentlichen 

Gesundhe i t swesens und der Untersuchung und Behandlung von 

Menschen obl i egen (§ 54 UOG , § 63 UOG 1 9 9 3) . 

(6 ) Hochschullehrer mit einem abgeschlossenen Studium der 

Studi enrichtung Veterinärmedi zin,  die an der Univers ität als 

Tierärzte verwendet werden , haben außerdem an der Erfüllung der 

Aufgaben mi t zuwirken , die den Universitätseinrichtungen im 

Rahmen der Untersuchung und Behandlung von Tieren obliegen . 

(7 ) Bei der Auslegung der folgenden Bes t immungen über die 

Rechte und Pfli chten hat die in den Abs . 1 bi s 3 ,  5 und 6 

umschriebene Aufgabenstellung im Vordergrund zu s tehen . Der 

Schwerpunkt der Aufgabenstellung des Hochschullehrers ergibt 

s ich aus seiner organisatori schen Eingli ederung in den 

univers it ären Bere i ch (in den Bereich der Hochschulen) , aus der 

errei chten dienstrechtli chen Stellung und aus seiner fachli chen 

Qual i fikat i on . 

( 8 )  Die zuständigen Univers itäts (Hochschul) organe haben 

dafür zu sorgen , daß das Lehrangebot ent sprechend der fachl ichen 

Qual i f i kat i on der im j eweil igen Fach vorhandenen 

Univers itäts (Hochschul) lehrer möglichst ausgewogen verteilt 

wird . 

( 9) Auf Hochschullehrer ist § 2 0  Abs . 4 bis 6 ni cht 

anzuwenden . "  

5 .  § 1 6 0 Abs. 1 lau tet: 

" (1 )  Der für die Angelegenheiten der Univers ität en und 

künstler i schen Hochschulen zuständige Bundesmini ster kann 

Hochschullehrern für Forschung s - b zw . Lehrzwecke (für Zwecke der 
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Ers chli eßung der Künste) , die in ihren wi ssenschaftli chen 

(künstleri s chen) Aufgaben begründet s ind , eine Fre i s t ellung von 

den Dienstpfl i chten gewähren , di e ihre Anwesenhei t  an der 

Universitäts (Hochschul) einrichtung erfordern . Die Gewährung der 

Fre i s t ellung bi s zum Höchstausmaß von einem Monat obl i egt namens 

des Bundesmini st ers dem Rektor der Universi tät (Hochschule) . "  

6 .  § 16 0a Abs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Wird ein Univers ität slehrer Mitglied des Nat ionalrates , 

des Bundesrates , eines Landtages ,  des Europäi schen Parlament e s  

oder d e s  Verfas sungsgerichtshofes , ruhen seine Funkt i on gemäß 

UOG 1 9 9 3  als ni cht hauptamtli cher Vi zerekt or , al s Dekan , als 

Studiendekan oder als Vi zestudiendekan und ein allfälliger 

Anspruch auf Amt s zulage . "  

7 .  Dem § 16 0a werden folgende Abs . 4 bi s 7 angefügt: 

" (4 )  Universi t ät s  (Hochschul) lehrer haben , nachdem s i e  eine 

der f olgenden akademi s chen Funkt ionen während einer vollen 

Funkt i onsperiode ausgeübt haben , Anspruch auf Forschungssemester 

unter Beibehaltung des Monatsbe zuge s und der 

Aufwandsent schädigung in folgendem Ausmaß : 

1. ein Semester für den : 

a) Rektor oder Dekan e iner Univers ität (Fakultät) unter 

der Vorausset zung auch der Ausübung der j eweiligen 

Stellvertreterfunkt i onen ( § §  1 6  und 1 8  Abs . 1 b i s  3 

UOG) , 

b) Rektor der Akademie der bildenden Künste in Wien,  

c)  Rektor - S t ellvertreter einer Kunsthochschule , 

d) Abt eilungsleiter einer Kunsthochschule , 

e) Studiendekan oder Vi z estudiendekan ( §  43 UOG 1 9 93) , 

f) Vors i t zender des Sena t s  ( §  5 1  Abs . 3 UOG 1 9 9 3) , des 

Universi tätskollegiums ( §  58 Abs . 3 UOG 1 9 9 3) oder 

e ines Fakultät skollegiums ( §  48 Abs . 4 UOG 1 9 93)  i 
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2 .  zwei Semester für den : 

a) Rektor e iner Kunsthochschule , 

b) Rektor ( §  5 3  UOG 1 9 93) , Vi zerektor ( §  54 UOG 1 9 9 3) , 

Dekan ( §  4 9  UOG 1 9 93)  oder Vi zedekan e iner Universität 

(Fakul t ät) . 

(5) Im Falle der Ausübung einer der im Abs . 4 genannten 

akademi schen Funkt i onen während einer weiteren Funkt ionsperiode 

oder mehrerer wei terer Funkt i onsperioden bes teht Anspruch auf 

insgesamt e in we iteres Forschungssemester . 

( 6) Während des Forschungssemesters i st der 

Universitäts (Hochschul) l ehrer von den diens t l i chen Aufgaben mit 

Ausnahme der Verp f l ichtung zur Forschung (Erschl i eßung der 

Künst e) freigeste l l t . 

(7 ) Der Anspruch auf das (die) Forschungssemester i s t  bis 

zum dri tten auf die Beendigung der Ausübung der akademi schen 

Funkt ion folgenden S tudienj ahr geltend zu machen . "  

8 .  Im § 1 61 Abs . 2 wird der Ausdruck " Z 1 l i t . c bis e "  durch 

den Ausdruck "Z 1 l it . b bis d "  ersetzt . 

9 .  Im 6 .  Abschni t t  lautet di e Überschri ft des 

Un terabschni t tes B :  

"Unterabschnitt B 

UNIVERSITÄTS (HOCHSCHUL) PROFESSOREN" 

10 . Im 6 .  Abschni t t  wird nach der Überschri ft des 

Un terabschni t tes B folgender § 1 61a samt Überschrif t  eingefügt: 
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"Anwendungsbereich 

§ 161a. Dieser Unterabschni tt gi l t , sowei t  im folgenden 

ni cht anderes bes t immt wird ,  für alle im § 1 54 Z 1 l i t . a und 

Z 2 l it . a genannten Hochschullehrer . "  

1 1 . Di e § §  1 63 und 1 64 samt Überschri ften lau ten : 

"Veränderungen im Dienstverhältnis 

Übertritt in den Ruhestand, Emeritierung 

§ 163. ( 1) Der Universitäts (Hochschul) professor gemäß § 1 6 1 a  

trit t  mit Abl auf des S tudi enj ahres , i n  dem e r  das 6 5 . Lebensj ahr 

vol lendet , in den Ruhestand . 

(2) Der Rektor kann auf Antrag des 

Universitäts (Hochschul) professors verfügen , daß an die S t e l l e  

des Übertritts in den Ruhestand d i e  Emeri t ierung gemäß Abs . 5 

tri t t . Vorausset zung dafür i s t , daß wegen des Bedarfs in Lehre 

und Forschung (Erschl ießung der Künste) und wegen der besonderen 

Lei stungen des Professors in Forschung (Erschl i eßung der Künste) 

und Lehre e i n  besonderes Interesse der Univers i t ät (Hochschul e) 

an e i ner Weiterverwendung des Professors besteht . 

(3) Den Antrag gemäß Abs . 2 kann der Profes sor nur in dem 

Studienj ahr stellen ,  in dem er das 6 2 . Lebensj ahr vol lendet . Im 

Antrag i s t  auch der beabs ichtigte Emeri t ierungs zeitpunkt 

anzugeben . 

(4) Dem Antrag darf nur stattgegeben w erden , wenn 

1 .  das oberste Kol legialorgan den Bedarf der Univers i tät 

(Hochschule) und 

2 .  das zuständige Fakul tät s - (Universi tät s - ,  Abte i lungs - ,  
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Akademie) kol l egium aufgrund der Lei stungen des Profes sors 

in Forschung ( Erschl ießung der Künste) und Lehre das 

besondere Interesse 

an e iner Wei terverwendung des Profes sors bestätigen . 

( 5) Im Fal le e iner Verfügung gemäß Abs . 2 i s t  der Profe ssor 

von der Erfül lung der Dienstpf l i chten , insbesondere der 

Lehrverpfl i chtung , auf Dauer zu entbinden ( Emerit ierung) . Die 

Emeri t ierung hat dem Antrag ent sprechend mit Abl auf des 

Studienj ahres zu erfolgen , in dem der Professor 

1. das 6 6 . oder 6 7 . Lebensj ahr oder 

2 .  das 6 8 . Lebensj ahr 

vol lendet . 

( 6) Der emeri t i erte Univers i täts ( Hochschul) professor g i l t  

nicht als  Beamter des Dienststandes . Auf ihn s ind anzuwenden: 

1 .  § 2 0  Abs . 2 (Auflösung des Dienstverhältni sses) , 

2 .  § 4 6  (Amt sverschw iegenhei t) , 

3 .  § 5 3  Abs . 2 Z 1 bis  4 ( Meldepfl i chten) , 

4 .  § 8 0  Abs . 9 (Weiterbenüt zung der Naturalwohnung) , 

5 .  die § §  1 3 3  bis  1 3 5  (Di s z ipl inarbes t immungen für Beamte 

des Ruhestandes) . 

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 

§ 164 . Die Verset zung in den Ruhestand durch Erk l ärung 

( §  1 5) w i rd für den Univers i täts ( Hochschul) professor gemäß 

§ 1 6 1a nur w i rk sam , wenn er zum beabsi cht igten Termin der 

Ruhestandsverset zung eine tatsächl i che Verwendung im 

Bundesdienst von wenigstens 18 Jahren aufweist . "  

12 . § 165 laute t : 

" §  165 . ( 1) Ein Universität s  ( Hochschul) professor gemäß 
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§ 1 6 1 a  hat nach Maßgabe der Organi sat ions - und 

Studienvorschri ften 

1 .  sein w i s senschaftl i ches ( küns t l erisches) Fach in 

Forschung ( Erschl ießung der Künste) und Lehre zu 

vertreten und zu fördern , 

2 .  Lehrveranstaltungen , insbesondere 

Pfl i cht lehrveranstaltungen , nach Maßgabe des s i ch aus dem 

Studienrecht ergebenden Bedarfs durchzuführen , 

3 .  Prüfungen abzuhal ten , 

4 .  Studierende , insbesondere Diplomanden und Dissertanten , 

und den w i ssenschaft l ichen ( künstleri schen) Nachwuchs zu 

betreuen , 

S. an Organisat ions - und Verwaltungsaufgaben sow i e  an 

Evaluierungsmaßnahmen mit zuw irken . 

Er hat diese Dienstpfl i chten sow i e  all fäll ige weitere Pfl ichten 

gemäß § ISS Abs . S oder 6 an der Universität ( Hochschule) 

persönl i ch zu erfü l l en ,  sow e i t  die Organisat ions - und 

Studienvorschri ften ni cht anderes anordnen .  

( 2) Durch die Erfül lung der Dienstpf l i chten gemäß Abs . 1 

gi l t  die regelmäßige Wochendi enstzeit a l s  erbracht . 

(3) Der Univers itäts ( Hochschul) professor hat die zur 

Erfül lung seiner Dienstpfl i chten gemäß Abs . 1 erforderl iche 

Anwesenhei t  an der Univers ität ( Hochschule) ent sprechend 

einzut e i l en . Ledig l i ch bei der Wahrnehmung der Aufgaben der 

Forschung ( Erschl i eßung der Künste) i st er zeit l i ch und ört l i ch 

nur insoweit gebunden , al s dies die Zusammenarbeit mit anderen , 

der Univers itäts ( Hochschul) e inri chtung zugeordneten Bedienstet en 

bzw . die Verwendung der Sachmittel der 

Univers itäts ( Hochschul) einrichtung erfordern . Auch wenn e ine 

ört l i che Bindung an die Universität ( Hochschule) nicht besteht , 

hat der Universitäts ( Hochschul) professor aber j edenfal l s  dafür 
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zu sorgen , daß er für eine diens t l i che Inanspruchnahme 

erreichbar i st . " 

13 . § 166 lautet : 

,,§ 166 . ( 1) Al s Amtst itel i st j e  nach Verwendung 

" Univers i t ät sprofessor " ( §  2 1  UOG 1 9 9 3 , § 3 1  UOG in Verbindung 

mit § 8 8  Abs .  2 Z 1 UOG 1 9 9 3) , " Ordent l i cher 

Univers it ät sprofessor " ( §  2 6  UOG) oder " Ordent l i cher 

Hochschulprofes sor " vorgesehen . 

(2) Jeder Ordent l i che Universität sprofes sor behält 

abweichend von Abs . 1 und von § 88  Abs . 2 Z 1 UOG 1 9 9 3  das Recht 

zur Führung des Amtst itel s " Ordent l i cher Univers i tätsprofessor " . 

(3) Der emerit ierte Universi täts (Hochschul) profes sor i s t  

berecht igt , se inen Amt s t i tel gemäß Abs . 1 oder 2 unter 

Voranst e l lung des Wortes " Emerit ierter" zu führen . "  

1 4 . Di e § §  167 bi s 169 lau ten samt Überschri ften : 

"Ur1aub 

§ 167 . ( 1) Das Ausmaß des Erholungsurl aubes beträgt für den 

Univers itäts (Hochschul) professor gemäß § 1 6 1a in j edem 

Kal enderj ahr 3 6  Werktage . 

(2) Der Verbrauch des Erholungsurlaubes i s t  nicht auf die 

l ehrveranstaltungsfreie Zeit beschränkt , er i st aber unter 

Berücks i cht igung der diens t l i chen Interes sen kalendermäßig 

fest zul egen , wobei auf die persönl i chen Verhältni sse des 

Universität s (Hochschul) professors angemessen Rücks i cht zu nehmen 

i s t . 
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AußerdienststeIlung 

§ 168 . ( 1) Wird der Ordentl i che Univers i t ät sprofes sor/ der 

die Funkt ion des Rektors oder Dekans oder des Stel lvertreters in 

einer dieser Funkt i onen gemäß UOG innehat/ Mitgl i ed des 

Nat i onal rates/ des Bundesrates/ eine s  Landtages/ des 

Europäi schen Parlamentes oder des Verfassungsgerichtshofes/ 

ruhen die akademi sche Funkt ion und ein allfäll iger Anspruch auf 

Amt s zulage . Gleiches gilt  für einen Ordent l i chen 

Hochschulprofessor/ der die Funkt ion des Rektors oder 

Abte i lungsleiters oder des Stel lvertreters in e iner dieser 

Funkt ionen gemäß KR-OG oder AOG innehat . 

( 2) Eine Verfügung nach § 1 8  hat eine AußerdienststeI lung 

hins i cht l i ch der im Abs . 1 genannten akademi s chen Funkt ionen zu 

entha l t en . 

Ausnahmebestimmungen 

§ 169 . ( 1) Die folgenden Best immungen s ind auf den 

Universität s ( Hochschul) professor gemäß § 1 6 1 a  nicht anzuwenden: 

1 .  § 4 Abs .  1 Z 1 und 4 ( Ernennungserforderni s se) / 

2 .  die § §  1 0  bis  1 2  (provi sori s ches und def i ni t ives 

Dienstverhältni s) / 

3 .  § 2 2  ( Entlas sung wegen mangelnden Arbei t serfolges) / 

4 .  die § §  24 bis  3 5  ( Grundausb i ldung) / 

5 .  die § §  4 0  und 4 1  (Verwendung) / 

6 .  § 4 7 a/ § 4 8  Abs . 1/ 2 zwe i ter S at z  und 4 bis  6 und die 

§§  48a b i s  48e (Dienst zeit) / 

7 .  § 5 7  ( Gutachten) / 

8 .  § 5 8  (Ausbildung und Fortbi ldung) / 

9 .  § 6 5  Abs . 1 und 4 bis 7/ die § §  6 7  und 7 8  ( Urlaub) / 

1 0 . die § §  8 1  bis  9 0  ( Le i stungsfest stellung) . 
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(2) Die § §  24 bis  3 5  sind j edoch anzuwenden , wenn der 

Univers i tät s (Hochschul) professor eine Verwendung anst rebt , für 

die die Grundausbi l dung al s Ernennungs - oder 

Def init ivstellungserfordernis vorgesehen i st . 

(3) E ine Verset zung ( §  3 8) oder eine Dienst zut e i lung ( §  3 9) 

i s t  nur mit Zus t immung des Universi tät s (Hochschul) professors 

zulä s s ig . Keiner sol chen Zustimmung bedarf es in den Fäl l en des 

§ 3 8  Abs . 3 Z 4 sow i e  bei Auflassung des betreffenden Faches an 

der Univers i tät (Hochschule) im Rahmen studienrecht l i cher 

Änderungen . 

(4) Die in den § §  8 1  bis 9 0  angeführten Pf l i chten des 

Vorgesetzten werden durch Abs . 1 Z 1 0  ni cht berührt . 

(5) Das vom zuständigen Bundesmini ster festgeset zte Ausmaß 

der Lehrverp f l i chtung des Außerordent l ichen 

Univers i tät sprofessors w i rd durch 

1 .  die Herabset zung der regelmäßigen Wochendiens t z e i t  nach 

den § §  5 0 a  oder 5 0b oder 

2 .  e ine Te i l ze itbeschäft igung gemäß § 1 5 c  MSchG oder § 8 

EKUG 

nicht geändert . § 3 1  Abs . 3 bis  7 UOG bleibt unberührt . "  

1 5 . Im 6 .  Abschni t t  lautet der Un terabschni t t  C: 

"Unterabschnitt C 

UNIVERSITÄTS (HOCHSCHUL) DOZENTEN 

Überstellung 

§ 170. ( 1) Dieser Unterabschnitt gi l t  für die im § 1 54 Z 1 

l it . b sow i e  Z 2 l it . b genannten Hochschul lehrer . 
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(2 ) Der Univers itäts (Hochschul ) assistent (Unterabschnitt D )  

ist  auf Ansuchen und unter Bindung der bisher i nnegehabten 

Plans t e l l e  mit Beginn des auf die Verleihung der Lehrbefugni s 

al s Univers itäts (Hochschul ) dozent folgenden Seme s ters in die 

Verwendungsgruppe der Universi tät s ( Hochschul ) dozenten zu 

übers t e l l e n ,  wenn die Lehrbe fugnis für seine Verw endung a l s  

Universitäts (Hochschul ) as s i stent i n  Betracht kommt . Eine 

Änderung der organi sat ionsrecht l ichen Gruppenzugehörigke i t  tritt 

hiedurch nicht ein . 

(3 ) Abs . 2 i s t  auf e inen Bundeslehrer an Univers i t ät en und 

Hochschulen (Unterabschnitt E )  und auf einen Beamten des höheren 

Dienstes in w i ssenschaft l i cher Verwendung ( § §  141b und 2 5 7 )  mit 

e iner für ihre Verwendung in Betracht kommenden Lehrbefugni s a l s  

Univers ität s (Hochschul ) dozent anzuwenden, wenn s i e  

organi sat ionsrecht l ich zur Gruppe der Univers i tätsass i stenten 

(§ 2 9  UOG 1 9 9 3 ) gehören oder w i e  ein 

Univers itäts (Hochschul ) ass i stent verwendet werden . 

Ernennung 

§ 171 . Im Ernennungsbeschei d  sind auch die Fachbe zeichnung 

und die Universität (Hochschule )  anzuführen . Das 

Dienstverhältni s i st defini t iv .  

Übertritt in den Ruhestand 

§ 171a . Der Universitäts (Hochschul ) dozent tritt mit Abl auf 

des Studienj ahres , in dem er das 6 5 . Lebensj ahr vol l endet , in 

den Ruhestand . § 1 3  Abs . 2 i st mit der Maßgabe anzuwenden , daß 

an die S t e l l e  des Jahres das Studienj ahr trit t . 
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Pflichten 

Besondere Aufgaben und Dienstzeit 

§ 172 . ( 1) Ein Universitäts (Hochschul) dozent hat nach 

Maßgabe der Organi sat ions - und Studienvorschri ften 

1 .  sein w i ssenschaft l iches (küns tl eri sches) Fach in 

Forschung (Erschl ießung der Künste) und Lehre zu 

vertreten und zu fördern , 

2 .  Lehrveranstal tungen , insbesondere 

P f l ichtl ehrveranstal tungen ,  nach Maßgabe des s i ch aus dem 

Studienrecht ergebenden Bedarfs durchzuführen , 

3 .  Prüfungen abzuhalten , 

4 .  S tudierende , insbesondere Diplomanden und Disse rt anten, 

und den w i ssenschaft l i chen (künstlerischen) Nachwuchs zu 

betreuen, 

5 .  an Organisat ions - und Verwaltungsaufgaben sow i e  an 

Evaluierungsmaßnahrnen mit zuwirken . 

Er hat di ese Dienstpfl ichten sow i e  all fäl l ige weitere P f l i chten 

gemäß § 1 5 5  Abs .  5 oder 6 an der Univers ität (Hochschul e) 

persönl ich zu erfül len, sowe i t  die Organi sat ions - und 

Studienvorschri ften nicht anderes anordnen . 

(2) Der Universitäts (Hochschul) dozent hat die zur Erfül lung 

se iner Dienstpf l i chten gemäß Abs . 1 erforderl i che Anwesenhe i t  an 

der Universität (Hochschule) im Einvernehmen mi t dem 

unmi ttelbaren Dienstvorgeset zten im voraus ent sprechend 

e i nzutei l en . Er hat dabe i die Erfordernisse des Lehr- und 

Forschungsbetriebes sow i e  der Verwaltung der 

Universität s  (Hochschul) e inri chtung zu beacht en . Soweit e s  diese 

Erforderni sse zul assen, kann er die gleitende Diens t z e i t  nach 

§ 48 Abs . 3 in Anspruch nehmen . 

(3) Der Univers itäts (Hochschul) dozent i s t  zur Einhaltung der 
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festge l egten Dienst zeit  verp f l i chtet , wenn er nicht vom Dienst 

befre i t  oder enthoben oder gerecht fert igt vom Dienst abwesend 

ist . Ledigl i ch bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Forschung 

(Erschl ießung der Künste) i st er ört l i ch nur insoweit gebunden , 

als  dies d i e  Zusammenarbeit mit anderen , der 

Univers i tä t s (Hochschul) einrichtung zugeordneten Bediensteten 

bzw . die Verwendung der Sachmi ttel der 

Univers i tä t s  (Hochschul) e inrichtung erfordern . Auch wenn eine 

ört l i che Bindung an die Univers i t ät (Hochschule) ni cht besteht , 

hat der Univers itäts (Hochschul) dozent aber j edenfal l s  dafür zu 

sorgen , daß er für e ine diens t l i che Inanspruchnahme errei chbar 

ist . 

Lehrverpflichtung 

§ 172a. (1) Der Studiendekan ( §  43 UOG 1993) hat auf 

Vorschl ag oder nach Anhörung des Vorstands des Inst i tut s ( §  46 

UOG 1993) und des Univers ität sdozenten nach Maßgabe des s ich aus 

den S tudienvorschri ften ergebenden Bedarfs und der f inanz iel l en 

Bedeckbarkeit die vom Univers itätsdo zent en abzuhal tenden 

Lehrveranstaltungen fest zulegen . 

( 2) Das Fakul tät skollegium ( §  64 UOG) hat auf Vorschl ag oder 

nach Anhörung des Vorstands des Ins t i tut s ( §  51 UOG) und des 

Unive rs i t ät sdo z enten nach Maßgabe des s i ch aus den 

Studienvorschri ften ergebenden Bedarfs und der f inan z i e l l en 

Bedeckbarkei t  die vom Univers itätsdozenten abzuhaltenden 

Lehrveranstaltungen fest zulegen . 

(3) Das Abte i lungs (Akademie) kol legium hat auf Vorschl ag oder 

nach Anhörung des Le iters der betref fenden Hochschule inri chtung 

und des Univers i täts (Hochschul) dozenten nach Maßgabe des s i ch 

aus den S tudienvorschri ften ergebenden Bedarf s  und der 
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f inan z i e l l en Bedeckbarkeit die vom 

Universitäts ( Hochschul) dozenten abzuhal tenden 

Lehrveranstal tungen fest zulegen . 

(4) Der Univers itäts ( Hochschul) dozent i st mit der 

selbständigen Abhal tung von Lehrveranstal tungen im Ausmaß von 

mindes tens vier S emesterstunden (§ 7 Abs . 3 des Univers i täts

Studiengesetzes , BGBI . I Nr . . . . /1997) zu beauftragen . 

Rechte 

Amtstitel 

§ 172b . Al s Amtst itel ist j e  nach Zuordnung zu e iner 

Univers i t ät oder Hochschul e künst leri scher Ri chtung 

" Außerordent l i cher Universitätsprofessor" oder 

" Außerordent l i cher Hochschulprofessor " vorgesehen . 

Urlaub 

§ 172c . (l) Das Ausmaß des Erholungsurl aubes beträgt für den 

Univers itäts ( Hochschul) dozenten in j edem Kalenderj ahr 36 

Werktage . 

( 2) Der Verbrauch des Erholungsurlaubes i s t  nicht auf die 

lehrveranstal tungs freie Zeit beschränkt , er i st aber unter 

Berücks icht igung der dienst l ichen Interessen kal endermäßig 

fest zul egen , wobei auf die persönl i chen Verhältni s s e  des 

Univers itäts ( Hochschul) dozenten angemes sen Rücks icht zu nehmen 

i s t . 

Ausnabmebestimmungen 

§ 173 . ( 1) Die folgenden Bestimmungen sind auf den 

131/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 17 von 146

www.parlament.gv.at



- 1 6  -

Univers itäts (Hochschul) dozenten ni cht anzuwenden: 

1 .  § 12 Abs . 2 (Ernennungs - und 

Definit ivstellungserforderni sse) , 

2 .  § 2 2  (Ent lassung wegen mangelnden Arbei t serfolges) , 

3 .  die §§ 24 bis 3 5  (Grundausbi ldung) , 

4 .  die §§ 4 0  und 4 1  (Verwendung) , 

5 .  § 4 7 a , § 4 8  Abs . 1 ,  2 zwei ter Sat z und 4 b i s  6 und die 

§§ 48a b i s  4 8 e  (Dienst zeit) , 

6 .  § 5 7  (Gutachten) , 

7 .  § 5 8  (Ausbildung und Fortbildung) , 

8 .  § 6 5  Abs . 1 und 4 bis  7 ,  die §§ 6 7  und 7 8  (Urlaub) , 

9. die §§ 8 1  bis  9 0  (Lei stungs fest stellung) . 

(2) Die §§ 24 bis 3 5  sind j edoch anzuwenden ,  wenn der 

Univers i tät s (Hochschul) dozent eine Verwendung anstrebt , für die 

die Grundausbi l dung al s Ernennungs - oder 

Def init ivs t e l lungserforderni s vorgesehen ist . 

(3) Eine Verset zung (§ 3 8) oder e ine Dienst zuteilung (§ 3 9) 

ist  nur mit Zust immung des Univers i täts (Hochschul) dozenten 

zuläs s i g . Kei ner sol chen Zust immung bedarf es in den Fäl l en des 

§ 3 8  Abs . 3 Z 4 und bei wesentl ichen Bedarfsänderungen an der 

Univers i tät , die eine dauernde vol l e  Auslastung des 

Universitäts (Hochschul) dozenten an der Univers i t ät (Hochschule) 

ni cht mehr gewährl e i st en . " 

16 . § 1 74 Abs . 3 en tfäll t .  

1 7 .  Im § 1 76 Abs . 2 wird der Z 3 folgender Sa tz angefügt : 

"Al l fäl l ige für den Erwerb dieser Qua l i f ikat ion zusät z l i ch 

erbrachte Lei stungen ,  insbesondere im Rahmen einer 

facheinschlägigen außeruniversitären Prax i s  ode r  e iner 
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Einbindung in die internationale Forschung (Erschl ießung der 

Künste) s i nd bei der Beurte i lung zu berücksi cht igen . �  

1 8 . Im § 1 76 Abs. 3 Z 1 und im § 1 78 Abs. 2 Z 1 wird jewei ls 

das Zi ta t u§ 1 8 0� durch das Zi ta t u§ 180  oder § 1 8 0 a� erse tz t .  

1 9 .  § 1 79 lautet: 

u § 179 . (1) Der Universitäts (Hochschul) assistent hat im 

Rahmen e iner Univers ität s  (Hochschul) einri chtung in Forschung 

(Erschl ießung der Künste) , Lehre und Verwaltung mit zuarbei t en 

und damit zur Erfül lung der den Universi t ät en (Hochschulen) 

übertragenen Aufgaben bei zutragen . 

(2) Nach Maßgabe seiner w i s senschaft l i chen (künst l erischen) 

Qual i f ikat ion und der Beauftragung hat er 

1 .  Aufgaben in der Forschung (Erschl ießung der Künste) zu 

erfül len , 

2 .  Lehrveranstal tungen und Prüfungen abzuhal t en b zw . daran 

mit zuw i rken , 

3. S tudierende , insbesondere bei w i s senschaft l ichen 

(künstleri schen) Arbeiten ,  und den w i ssenscha f t l i chen 

(künstlerischen) Nachwuchs zu betreuen , 

4. an Organi sat ions - und Verwaltungsaufgaben und an 

Evaluierungsmaßnahmen mit zuwirken . 

(3) Der Univers itäts (Hochschul) as s i st ent hat seine 

diens t l i chen Aufgaben persönl ich und , soweit der Gegenstand 

nicht anderes erfordert , an der Universität (Hochschu l e) zu 

erfül len . "  

2 0 . § 1 8 0  Abs . 1 lau te t : 

" (1) Unverzüg l i ch nach dem Dienst antritt des 

Univers itäts (Hochschul) a s s i stenten hat das zus t ändige 
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Kol l egi alorgan im übertragenen Wirkungsbereich die diens t l i chen 

Aufgaben des Univers i täts ( Hochschul) assistenten in Forschung und 

Lehre ( Erschl i eßung der Künste) sowie zusät z l i ch im Berei ch der 

Verwaltung unter Berücksi chtigung der Aufgaben der 

Universitäts ( Hochschul) einri chtung und der Qual i f ikat ion des 

Univers i täts ( Hochschul) ass i stenten mögl i chst ausgewogen und 

schri f t l i ch fest zul egen . Es hat auch zu best immen , 

hat . "  

1. ob und in wel cher Funkt ion der Universi t ät sa s s i stent i n  

e iner Arbei t sgruppe oder Abteilung mi t zuarbei ten und 

2 .  in wel cher Art und in wel chem Ausmaß der 

Universitäts ( Hochschul) assistent in der Forschung 

( Erschl i eßung der Künste) und in der Lehre tätig zu sein 

2 1 . § 1 8 0  Abs . 3 Z 2 laute t :  

" 2 . die Lehrtät igkeit ( §  1 8 0b) und" 

22 . Nach § 1 8 0  werden folgender § 1 8 0a und folgender § 1 8 0b 

samt Überschri ft eingefügt: 

" §  1 8 0 a . ( 1) Unverzügl ich nach Dienst antritt des 

Universität sas s i stent en hat der Vorstand des Ins t i tut s (§  44 UOG 

1993) , dem der Univers itätsas s i stent zugeordnet i s t , des s en 

diens t l i che Aufgaben in Forschung und Lehre sow i e  zusät z l i ch im 

Organi sat i ons - und Verwal tungsbere ich unter Berücks i cht igung der 

Aufgaben des Ins t i tuts und der Qua l i f ikat i on des 

Universitätsas s i st enten mög l i chst ausgewogen und s chri ft l i ch 

fest zulegen . 

( 2) Abw e ichend vom Abs . 1 kann der Vorstand des I nst i tuts 

bei  Bedarf von Amt s wegen oder auf Ant rag des 

Univers i t ät s a s s i s t enten für e inen Zeitraum von j ew e i l s  höchst ens 

e inem Semester die überw iegende Verwendung in der Lehre oder i n  
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der Forschung fest l egen . Für e inen längeren Zeitraum i s t  e ine 

überwi egende Verwendung in der Lehre oder in der Forschung nur 

zuläs s ig , wenn s ich der Univers itätsas s i st ent bere i t s  im 

Dienstverhältni s  auf unbest immte Zeit (§ 1 7 6 )  bef indet . 

(3) Bei der Festlegung der Dienstpfli chten i st auf 

1 .  die Einräumung angemessener Zeit zur Erbringung 

w i s senschaftlicher Lei stungen (§ 1 8 1 Abs . 1 Z 1 ) , 

2 .  die Lehrtät igkeit (§ 1 8 0b )  und 

3. die mi t e i ner al lfäll igen Funkt ion oder Mi tgl iedschaft 

des Univers itätsas s i stenten in Universitätsorganen 

verbundene Belastung 

Bedacht zu nehmen . Al l fäl l ige einschlägige generelle Richt l ini en 

(§ 4 9  Abs . 1 Z 12 , § 4 8  Abs . 1 Z 1 3  und 14 , § 45 Abs . 1 Z 2 und 

5 UOG 1 9 9 3 ) s ind zu beachten . 

(4 ) Die Dienstpfl i chten des Univers i tätsas s i stenten s ind bei 

Bedarf vom Vors tand des Inst itut s  von Amt s wegen oder auf Antrag 

des Universi tätsas s i stenten neu fest zulegen . 

(5) Der Universitätsassi stent und sein unmittelbarer 

Vorgeset zter s ind vor der Festl egung der Dienstpfl i chten 

anzuhören . 

(6 ) Die Kontrol l e  der Festlegung der Dienstpfl i chten obl iegt 

dem Dekan , an Universitäten ohne Fakul tät sgl iederung dem Rektor . 

Lehrverpf lichtung 

§ l 8 0b . (1 ) Der Universitäts (Hochschul ) assistent i s t  bis  zum 

Ende eine s  vol l en S tudienj ahres nach seiner erstmal igen 

Bes t e l lung aus schl i eßl i ch zur Mitw irkung an Lehrveranstaltungen 
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e ines Univers i t ät s (Hochschul) professors oder e ines 

Univers itäts (Hochschul) dozenten aus einem w i ssenschaft l i chen 

Fach im Ausmaß von höchst ens s echs Semesterstunden , aus einem 

künst l eri s chen oder prakt i schen Fach im Ausmaß von höchstens 

acht Semesterstunden heranzuziehen . 

(2) Ab dem darauf folgenden Studienj ahr i s t  der 

Univers itäts (Hochschul) assi stent mi t der selbständigen Abhal tung 

von Lehrveranstaltungen im Ausmaß von vier Semesterstunden zu 

beauftragen . Eine aus studienrecht l ichen Gründen notwendige 

Unterschrei tung in einem Semester ist  im anderen Semester des 

betref fenden Studienjahres aus zugl e ichen . Eine geringere 

Lehrverpfl i chtung darf nur festgeset zt werden , wenn der Bedarf 

nach Lehrveranstal tungen im betreffenden Fach vorübergehend 

nachw e i s l i ch nicht dafür ausre i cht , e ine Lehrverpfl i chtung von 

vier S emesterstunden fest set zen zu können . 

(3) Abwei chend vom Abs . 1 richtet s i ch die Lehrverpfl i chtung 

eine s Univers i tät s (Hochschul) a s s i stenten , der bere i t s  zum 

Zeitpunkt der erstmal igen Bes t e l lung eine ausreichende 

facheinschlägige Lehrerfahrung nachwei sen kann , nach Abs . 2 .  

(4) Ein Univers itäts (Hochschul) assistent mit Doktorat (in 

künst leri schen Fächern mit e iner dem Doktorat gl e i chzuwertenden 

Eignung) sow i e  e in As s i stenzarzt mit abges chlossener 

Facharz t ausbi l dung i st mi t der selbständigen Abhaltung von 

Lehrveranstaltungen im Ausmaß von vier Semesterstunden zu 

beauftragen . Eine geringere Lehrverpflichtung darf nur 

fe stgeset z t  werden , wenn der Bedarf nach Lehrveranstaltungen im 

betre f fenden Fach vorübergehend nachwe i s l i ch nicht ausrei cht , 

eine Lehrverpfl i chtung von vier Semesterstunden fest zuset zen . 

(5) Im Kl ini schen Bereich e iner Medi zinischen Fakul tät i s t  
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ein Ass i stenzarzt (§ 189) abweichend vom Abs . 1 b i s  4 nur nach 

Maßgabe des s i ch aus den Studienvorschriften ergebenden Bedarfs 

in der Lehre e i nzuset zen . Abs .  2 i st auf einen sol chen 

Ass i stenzarzt erst anzuwenden , wenn er aufgrund des 

Fort schrittes der Ausbildung zum Facharzt im Haupt fach über die 

erforderl i chen Kenntnisse und Fähigkeiten zur selbständigen 

Abhal tung von Lehrveranstaltungen verfügt . 

(6) Ein Universitäts (Hochschul) assi stent im de f init iven 

Dienstverhäl tni s kann mit se iner Zustimmung bei ent sprechendem , 

s ich aus den Studienvorschri ften ergebendem Bedarf und bei 

f inanzi e l l er Bedeckbarkei t  über das im Abs . 2 festgeset zte 

Ausmaß hinaus mit der Abhal tung von höchstens vier w e i teren 

Semesterstunden betraut werden . 

(7) Auf die Erbringung der in den Abs . 2 ,  4 und 6 genannten 

Seme sterstunden s ind 

1. Lehrveranstaltungen aus einem w i s senschaft l ichen Fach mit 

100%, 

2 .  Lehrveranstaltungen aus einem künst leri schen oder 

prakt i schen Fach mit 75%, 

3. Lehrveranstal tungen , be i denen der 

Lehrveranstaltungsleiter e ine überwi egend anl eitende oder 

kontro l l ierende Tät igkeit ausübt , mit 50% 

der S emesterstunde anzurechnen . 

(8) Der Studiendekan (§ 43 UOG 1993) hat auf Vorschlag oder 

nach Anhörung des Vorstands des I ns t i tut s nach Maßgabe des s ich 

aus den Studienvorschri ften ergebenden Bedarf s ,  der 

Qua l i f i kat ion des Univers itätsas s i stenten und der f inanziel l en 

Bede ckbarkeit die vom Univers ität sassi stenten abzuhaltenden 

Lehrveranstaltungen fest zul egen . 
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( 9 )  Das Fakul t ä t s (Univers ität s ) kol l egium (§ 64 Abs . 2 UOG ) 

hat auf Vorschl ag oder nach Anhörung des Vorstands des I ns t i tuts 

nach Maßgabe des s i ch aus den Studi envorschrif ten ergebenden 

Bedarfs ,  der Qua l i f ikat ion des Universi tätsass i stenten und der 

finanziel l en Bedeckbarkeit die vom Univers itätsas s i stenten 

abzuhal t enden Lehrveranstal tungen fest zulegen . 

( 1 0 )  Das Abteilungskol legium (§ 2 8  KR - OG )  oder das 

Akademi ekol l egium (§ 33 AOG ) hat auf Vorschl ag oder nach 

Anhörung des Leiters der betre ffenden Hochschuleinri chtung nach 

Maßgabe des s i ch aus den Studienvorschri ften ergebenden Bedarfs ,  

der Qua l i f ikat i on des Hochschulas s i stenten und der finanzi e l l en 

Bedeckbarke it die vom Hochschul assi stenten abzuhal tenden 

Lehrveranstal tungen fest zulegen . 

( 1 1 )  Ein Hochschulas s i st ent i s t  über den im Abs . 1 genannten 

Zei tpunkt hinaus auch zur Mitwirkung an Lehrveranstaltungen 

eines Hochschulprofessors oder Hochschuldozenten heranzuzi ehen , 

sowei t  dies aus organi sat ions - und studienrecht l i chen Gründen 

erforderl ich i st . "  

23 . Im § 1 81 Abs . 1 Z 1 lautet der Kl ammerausdruck " (§ 1 8 0  

Abs . 3 Z 1 oder § 1 8 0 a  Abs .  3 Z 1 ) " .  

2 4 . Di e § §  1 84 und 1 8 8  samt Überschriften entfall en. 

25 . § 1 89 Abs . 4 ers ter Sa tz lautet: 

" Für Universi t ät sa s s i stenten , di e als  Ärzte (§ 1 Abs. 2 des 

Ärztegeset zes 1 9 84 ) an Universi t ät se inrichtungen verwendet 

werden , s ind bei der Festlegung der Dienstpfl i chten nach § 1 8 0  

oder § 1 8 0a und der Auf t e i lung und Erbringung der 

Wochendienst ze i t  nach § 1 8 1  auch die im § 1 5 5  Abs . 5 genannten 

Aufgaben zu berücksicht igen . "  
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26 . § 1 9 0  lau tet : 

,,§ 1 9 0 . Dieser Unterabschnitt i st auf Lehrer der 

Verwendungsgruppe L 1 anzuwenden , die aus schl ießl ich an 

Universitäten (§ 2 9  UOG 1 9 9 3 , § 3 8  Abs . 2 UOG ) oder Hochschulen 

(§ 9 Abs . 1 Z 2 KH-OG ,  § 2 1  AOG 1 9 8 8 )  verwendet werden . "  

2 7. § 1 91 lau te t : 

,,§ 1 9 1. Der Lehrer tritt mit Ablauf des Studienj ahre s , in 

dem er das 6 5 . Lebensj ahr vol lendet , in den Ruhes tand . § 1 3  

Abs . 2 i s t  mit der Maßgabe anzuwenden , daß an di e S t e l l e  des 

Jahres das Studienj ahr tritt . "  

28 . Im § 1 94 Abs. 1 werden di e Worte II Stunden j e  Woche " 

durch den Ausdruck II Semesterstunden (§ 7 Abs . 3 Uni S tG ) " und das 

Wort "Wochenstunden" durch den Ausdruck " Semesterstunden" 

ersetzt . Im § 1 94 Abs. 2 wird j ewei l s  das Wort IIWochenstunde " 

durch das Wort " Semesterstunde " und das Wort IIWochenstunden" 

durch das Wort II Semesterstunden " ersetzt . 

29 . § 24 7c lau te t : 

II§ 247c . Auf Ordent l i che Universität s  (Hochschul ) professoren , 

die vor dem 1 .  Juni 1 9 9 6  emeri t i ert worden sind ,  i s t  § 1 1 3 b  

Abs . 2 und Abs . 3 Einl eitung und Z 1 des Gehal t sgeset zes 1 9 5 6  

mit der Maßgabe anzuwenden , daß an die Stelle der Beme s sung von 

Pens ionsansprüchen nach dem Pensionsge set z 1 9 6 5  die Beme s sung 

von Emerit i erungsbezügen 

1 .  nach § 1 6 3  Abs . 4 oder 

2 .  nach § 1 0  des Pensionsgesetzes 1 9 6 5  in der ab 1 .  März 

1 9 9 8  gel tenden Fassung 

tri t t . "  

30 . Nach § 24 7d wird folgender § 24 7e samt Überschri ft 
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eingefügt: 

"Übergangsbestimmungen zur 2 .  BDG-Novelle 1 9 97 

§ 247e . ( 1 )  Auf Personen , deren Ernennung zum Ordent l i chen 

Univers ität s (Hochschul ) professor vor dem 1 .  März 1 9 9 8  wirksam 

geworden i s t , sind § 1 63 und § 1 6 6  Abs . 2 j ewei l s  in der bi s zum 

Abl auf des 2 8 . Februar 1 9 9 8  gel tenden Fassung anzuwenden . 

(2 ) Außerordent l i che Universitätsprofessoren , die vor dem 

1 .  Oktober 1 9 9 7  �as 6 2 . Lebensj ahr bere i t s  vol l endet haben , 

können den im § 1 6 3  Abs . 3 vorgesehenen Antrag bis 3 0 . September 

1 9 9 8  s t e l l en . 

(3 ) D i e  am 1 .  Oktober 1 9 9 7  dem Dienststand angehörenden 

Unive rs itäts (Hochschul ) assistenten mi t einer für ihre Verwendung 

al s Univers itäts (Hochschul ) a s s i stent in Betracht kommenden 

Lehrbefugni s als  Universitäts (Hochschul ) doz ent gel ten ab diesem 

Tag a l s  Univers i tät s  (Hochschul ) dozenten gemäß § 1 7 0 . Diese 

Univers itäts (Hochschul ) dozenten s ind vom Rektor der bet re f fenden 

Universität (Hochschul e )  vom Wirksamwerden dieser Überlei tung 

schri f t l i ch zu verständigen . �  

31 . Dem § 2 78 wird folgender Abs . 2 5  angefügt : 

" (2 5 )  I n  der Fassung des Bundesgesetzes BGBI . I Nr . XXX/ 1 9 9 7  

treten i n  Kraft : 

1 .  § 4 8 f  Abs . 4 ,  § 1 54 Z 1 und 2 ,  § 1 5 5 , § 1 6 0  Abs . 1 ,  § 1 6 0a 

Abs .  2 und 4 bis 7 ,  § 1 6 1  Abs . 2 ,  die Überschri ft des 

Unterabschni ttes B des 6 .  Abs chni ttes , § 1 6 1a , die § §  1 64 

bi s 1 6 9 , der Unterabs chnit t  C des 6 .  Abs chnit t e s  ( § §  1 7 0 , 

1 7 1 , 1 7 1a , 1 72 , 1 72 a ,  1 72 b ,  1 72 c  und 1 7 3 ) , § 1 7 6  Abs . 2 

und 3 ,  § 1 7 8  Abs . 2 ,  § 1 7 9 , § 1 8 0  Abs . 1 und 3 ,  die 

§§ 1 8 0a und 1 8 0b ,  § 1 8 1  Abs . 1 ,  § 1 8 9  Abs . 4 ,  die § §  1 9 0  
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und 1 9 1 , § 1 94 Abs . 1 und 2 ,  § 247 c ,  § 247e , Anl age 1 Z 1 9  

und 2 0 ,  Z 2 1 . 4 ,  Z 2 1 . 5  und Z 2 1 . 6  samt Überschriften sowie 

die Aufhebung des § 1 74 Abs . 3 und der §§ 1 84 und 1 8 8  samt 

Überschrift en mit 1 .  Oktober 1 9 9 7 , 

2 .  § 1 6 3  samt Überschri ft , soweit er s ich auf 

Außerordent l i che Univers ität sprofessoren be zieht , mi t 

1 .  Oktober 1 9 9 7 , in den übrigen Fäl len mit 1 .  März 1 9 9 8 . "  

32 . Anlage 1 Z 1 9  und 2 0  lau tet: 

" 1 9 . UNIVERSITÄTS (HOCHSCHUL) PROFESSOREN 

Ernennungserfordernis se: 

19 . 1 .  Für Univers ität sprofes soren (§ 1 54 Z 1 l i t . a )  
a )  das Doktorat einer der Verwendung ent sprechenden 

Fachrichtung , 
b )  e ine an e iner österre i chischen Univers i tät erworbene oder 

gleichwert ige ausländi sche Lehrbefugni s (venia docendi ) 
oder eine der Lehrbe fugnis als Univers i tät sdozent 
gle ichzuwertende wi ssenschaft l i che Befähigung für das 
Fac h ,  das der zu beset zenden Planstelle entspri cht , 

c )  die pädagogi sche Eignung , 
d )  die Eignung zur Führung einer Univers itätse inrichtung , 
e )  der Nachwei s  der Einbindung in die int erna t ionale 

Forschung , 
f )  der Nachwei s  einer facheinschl ägigen außerunivers itären 

Praxi s ,  sowe it diese in dem zu beset zenden Fach mögl ich 
und sinnvo l l  ist . 

1 9 . 2 .  Für künst leri sche Fächer an Stelle der in Z 1 9 . 1  
genannten Erfordernisse die Erfül lung der 
Ernennungserfordernisse der Z 1 9 . 3  bzw . 1 9 . 4 .  

19 . 3 .  Für Ordent l i che Hochschulprofessoren (§ 1 54 Z 2 
l i t . a ) : 

a )  e ine der Verwendung ent sprechende abgeschlossene 
inl ändische oder gleichwert ige aus ländi s che 
Hochschulbil dung , 

b )  der Nachwei s  künst lerischer , künst leri sch-
wi ssenschaft l i cher oder wi s senschaft l i cher Lei stungen , 

c )  die pädagogi sche E ignung , 
d )  die Eignung zur Führung einer Hochschuleinrichtung , 
e )  der Nachwei s  der E inbindung in die internat ionale 

Erschl ießung der Künst e  (Forschung ) , 

131/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 27 von 146

www.parlament.gv.at



- 2 6  -

f )  der Nachwei s  e iner facheinschl ägigen Praxi s außerhalb der 
Hochschul en, soweit diese in dem zu beset zenden Fach 
mögl ich und sinnvo l l  ist . 

1 9 . 4 .  Für künst l erische oder künstlerisch-wiss enschaftl i che 
Fächer kann eine Hochschulbildung im Sinne der 2 1 9 . 3  l it . a 
auch durch e ine gleichzuwertende künstleri s che oder 
künst l eri s ch -wi s senschaft l i che Eignung ersetzt werden . 

20 . UNIVERSITÄTS(HOCHSCHUL) DOZENTEN 

Ernennungserfordernisse: 

20 . 1 .  Für Universität sdozenten ( §  1 54 2 1 l i t . b ) : 
a )  das Doktorat e iner der Verwendung ent sprechenden 

Fachrichtung , 
b )  eine an e iner österreichi schen Univers i t ät erworbene oder 

gle ichwert ige ausl ändi s che Lehrbefugnis (venia docendi ) . 

20 . 2 .  Für Hochschuldoz enten ( §  1 54 2 2 l i t . b ) : 
a )  eine der Verwendung ent sprechende abgeschlossene 

inl ändi s che oder glei chwert ige ausländi sche 
Hochschulbildung , 

b )  eine an der Akademie der bildenden Künste in Wien 
erworbene oder eine gleichwert ige aus l ändische 
Lehrbefugnis (venia docendi ) . ft  

33 . In der Anlage 1 wird der Z 21 . 4  folgender Sa tz angefügt: 

" Al l fä l l ige für den Erwerb dieser Qua l i fikat ion zusät zl ich 
erbrachte Leistungen , insbesondere im Rahmen e iner 
fache inschlägigen außeruniversit ären Praxi s oder einer 
Einbindung in die internat i onale Forschung (Erschl ießung der 
Künst e )  s ind bei der Beurt e i lung zu berücksichtigen . "  

34 . In der Anl age 1 Z 21 . 5  wird das Zi ta t u §  1 5 5  Abs . 6 bzw . 

7 "  durch das Zi ta t u§ 1 5 5  Abs . 5 b zw .  6 "  ersetz t . 

35 . In der Anlage 1 Z 21 . 6  wird der Ausdruck ,,2 2 0  l i t . b "  

durch den Ausdruck ,,2 2 0 . 1  l i t . b oder 2 2 0 . 2  l i t . b "  ersetz t .  
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Artikel II 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1 9 4 8  

Das Vertragsbedienstetengesetz  1 94 8 , BGB1 . Nr . 8 6 ,  zule t zt 

geändert durch das Bundesgeset z BGB1 . I Nr . . . .  / 1 9 9 7 , wird wie 

folgt geändert : 

1 .  Im § 5 0  Abs . 3 und im § 54d wird jeweil s das Zi ta t "§ 5 1 c  

des Gehalt sgeset zes 1 9 5 6 " durch das Zi ta t ,,§ 5 3 a  des 

Geha l t sgeset zes 1 9 5 6 "  erse tz t .  

2 .  § 53 Z 1 und 2 laute t : 

,, 1 .  die §§ 1 5 5  bis  1 6 0 a ,  1 7 9 ,  1 8 0b ,  1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 6  Abs . 1 und 

4 ,  1 8 7  Abs . 1 Z 4 und 1 8 9  Abs .  4 ,  

2 .  die §§ 1 8 0 , 1 8 0 a und 1 8 1  mit der Einschränkung , daß § 1 8 0  

Abs .  3 Z 1 ,  § 1 8 0 a  Abs . 3 Z 1 und § 1 8 1  Abs . 1 Z 1 nur 

insowei t  anzuwenden sind ,  als dies in der vom 

Vertragsa s s i stenten geforderten Qual i f ikat i on begründet 

i stj " 

3 .  § 54c samt Überschri ft lautet: 

"Abgeltung der Lehr- und Prüfungstätigkeit 

§ 54c . ( 1 )  Auf die Abgel tung der Lehrtät igke i t  i s t  § 5 2  des 

Geha l t sgeset zes 1 9 5 6  anzuwenden . 

(2 ) Auf die Abgeltung der Prüfungstät igke i t  s i nd die §§ 4 b i s  

6 des Bundesgeset zes über d i e  Abgeltung von Lehr - und 

Prüfungstät igke i t en an Hochschul en , BGB1 . Nr . 4 6 3 / 1 9 74 ,  

anzuwenden . "  

4 .  § 55 erhäl t di e Bezei chnung ,,§ 54e " . 
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5 .  Der Abschni t t  IV lau te t : 

"Abschnitt IV 

Sonderbestimmungen für Vertragsprofessoren an Universi täten und 

Vertragsdozenten an Universi täten und Hochschulen 

Vertragsdoz enten 

§ 5 5 . ( 1 ) Ein Vertragsa s s i stent mit der Lehrbefugnis a l s  

Universi tät sdozent ( §  2 7  Abs . 3 UOG 1 9 9 3/ § 3 5  Abs . 1 UOG ) oder 

als  Hochschuldozent ( §  1 8  AOG/ BGBI . Nr . 2 5 / 1 9 8 8 )  ist  auf 

Ansuchen und unter Bindung der bisher innegehabten Planstel l e  

mi t Beginn des auf die Verleihung der Lehrbefugni s a l s  

Univers i t ät s (Hochschul ) do zent folgenden Semesters in di e 

Ent lohnungsgruppe der Vertragsdozenten zu übers t e l len/ wenn die 

Lehrbefugni s für seine Verwendung a l s  Vertragsassi s t ent in 

Betracht kommt . Eine Änderung der organi sat ionsrecht l i chen 

Gruppenzugehörigkei t  tritt hiedurch ni cht ein . 

(2 ) Ein vor der ÜbersteIlung allenfal l s  noch gemäß § 5 2 a  

z e i t l ich befri stetes Dienstverhältnis wird mi t dem Zeitpunkt der 

Übers t eI l ung zum Vertragsdozenten auf unbes t immte Zeit 

verl ängert . 

(3 ) Auf Vertragsdozenten sind die § §  1 5 5  bis 1 6 0 a/ 1 6 7/ 1 72 

und 1 7 2 a  sowie die Anlage 1 Z 2 0  des BDG 1 9 7 9  anzuwenden . 

(4 ) Auf Vertragsdozenten i s t  der Abschnitt I mit Ausnahme 

der § §  2b/ 3 Abs . 2 bis 6/ 3b/ 4 Abs . 4/ 4a/ 9 bis 14/ 2 0/ 2 2  

Abs . 2 b i s  4/ 2 7a Abs . 1 und 4 bis 7/ 2 7d/ 3 0  Abs . 5 und 6 sowie 

§ 3 6  insowe i t  anzuwenden/ al s s i ch aus den folgenden 

Best immungen nichts anderes ergibt . 
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(5 ) Personen , die am 1 .  Oktober 1 9 9 7  in einem 

Dienstverhä l tnis a l s  Vertragsass i s t ent stehen und eine für ihre 

Verwendung in Betracht kommende Lehrbefugni s al s 

Univers ität s (Hochschul ) dozent bes i t zen , gelten ab diesem Tag al s 

Vertragsdozenten gemäß Abs . 1 .  Diese Vertragsdozenten s ind vom 

Rektor der betreffenden Universi tät (Hochschule )  vom 

Wirksamwerden dieser Überleitung schri f t l ich zu verständigen . 

Diens tvertrag 

§ 5 5 a . ( 1 ) Im Dienstvertrag s ind die Fachbez e ichnung und die 

Univers i tät (Hochschule )  anzuführen . 

(2 ) Der Vertragsdozent führt j e  nach Zuordnung zu e iner 

Univers i t ät oder zu e iner Hochschule künst leri scher Richtung die 

Funkt ionsbe zeichnung "Außerordent l i cher Univers i tät sprofes sor " 

oder "Außerordentl i cher Hochschulprofessor " . 

Monatsentgelt 

§ 56 . Das Monat sentgel t  des vol lbeschäft igten 

Vertragsdozenten beträgt : 

in der Ent -
lohnungs - Schi l l ing 

stufe 

1 24 1 1 7  
2 24 8 6 7  
3 2 5  6 2 2  
4 3 1  1 5 6  
5 3 3  0 3 7  
6 34 9 1 7  
7 3 6  8 5 5  
8 3 8  7 0 6 
9 4 0  5 2 5  

1 0  42 42 5 
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1 1  44 3 2 6  
1 2  46  2 2 6  
1 3  4 8  0 9 7  
14 5 0  2 2 1  
1 5  5 3  2 2 2  
1 6  5 6  8 2 1  
1 7  6 0  42 0 
1 8  6 0  42 0 
1 9  64 0 1 9  

(2 ) Bei der ÜbersteIlung eines Vertragsas s i stenten zum 

Vertragsdo zenten gemäß § 5 5  Abs . 1 gebühren ihm die 

Ent lohnungs s tufe und der Vorrückungstermin , die s i ch ergeben 

würden , wenn er die Zei t , die für das Erre ichen seiner 

bi sherigen Ent lohnungsstufe notwendig war ,  als Vertragsdo zent 

zurückgelegt hätte . 

Dienstzulage (Forschungszulage) 

§ 56a . ( 1 ) Dem vol lbeschäft igten Vertragsdozenten gebührt 

eine Diens t zulage (Forschungs zulage ) ,  durch die alle z e i t l i chen 

und mengenmäßigen Mehrleistungen als  abgegol t en gelten ; 

ausgenommen hievon s ind ärz t l i che (t ierärzt l i che ) Journaldienste 

und ärz t l i che (tierärztl iche ) Bereit schaft sdienste sowi e 

Diens t l e i stungen in deren Rahmen . 7 1 , 3 5 %  der Dienst zulage 

(Forschungszul age ) gel ten als  Abgeltung für z e i t l i che 

Mehrl e i s tungen . 

(2 ) Die Dienst zul age (Forschungs zul age ) gemäß Abs . 1 beträgt 

1 7 , 4 5 %  des Gehaltes der Geha l t s stufe 2 der Dienstklasse V der 

Beamten der Al lgemeinen Verwal tung einschl i eßl i ch einer 

all fäll igen Teuerungs zulage . 

(3 ) Dem halbbeschäft igten Vertragsdo zenten gebührt eine 

Dienst zulage (Forschungs zul age ) im Ausmaß von 2 , 5 0 %  des Gehaltes 

der Gehal t ss tufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der 
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Al lgeme inen Verwal tung einschl ießl ich e iner all fäll igen 

Teuerungs zulage . Be i einem höheren Te i lbeschäft igungsausmaß 

erhöht s i ch das Ausmaß der Dienst zulage (Forschungs zul age ) 

entsprechend . Durch die Dienst zul age (Forschungs zulage ) gel ten 

alle mengenmäßigen Mehrle i stungen als abgegolten . 

Aufwandsentschädigung 

§ 56b . Dem Vertragsdozenten gebührt e ine 

Aufwandsent s chädigung . Sie beträgt in Prozent sät zen des Gehaltes 

der Gehalt s stufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der 

Al lgeme inen Verwaltung für 

1 .  vol lbeschäft igte Vertragsdozenten 

2 .  tei lbeschäft igte Vertragsdozenten 2, 0 0 % . 

Abgeltung der Lehr- und Prüfungstätigkeit 

§ 56c . ( 1 ) Dem Vertragsdozenten gebührt für jedes Semester,  

in dem er Lehrveranst al tungen abhält , e ine 

Kol l egiengel dabgeltung gemäß § 5 1  oder § 5 1 a  des Gehaltsgeset zes 

1 9 5 6  in dem für Univers itäts (Hochschul ) dozenten vorgesehenen 

Ausmaß . 

(2 ) Auf die Abgeltung der Prüfungstät igkei t  sind die §§ 4 bis 

6 des Bunde sgeset zes über die Abgel tung von Lehr- und 

Prüfungstät igkei ten an Hochschulen . 

§ 56d. § 5 3 a  des Geha l t sgeset zes 1 9 5 6  i s t  auf einen 

Vertragsdozenten , der eine der aufgezählten akademi schen 

Funkt ionen gemäß UOG 1 9 9 3  ausübt , anzuwenden . 
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Vertragsprofessoren 

Aufnahme 

§ 57 . ( 1 ) Vertragsprofessoren s ind auf bes t immt e Zeit 

aufgenommene Bedienstete des Bundes , die die Funkt i on e ines 

Univers i tät sprofessors (§  2 1  UOG 1 9 9 3 ) ausüben . 

(2 ) Das Dienstverhältnis des Vertragsprofessors i st mit 

längstens fünf Jahren zu befri sten . E ine e inmal ige Verl ängerung 

um höchst ens weitere fünf Jahre ist  zul äss ig . 

(3 ) Die Aufnahme darf nur erfolgen 

1 .  al s Ersat zkraf t  für einen unter Ent fall der Be züge 

beurl aubten oder freigestel l t en (§ 1 6 0  BDG 1 9 7 9 )  

Univers ität sprofessor , 

2 .  a l s  tei lbeschäft igter Vert ragsprofessor oder 

3 .  wenn aus studi enrecht l i chen Gründen oder wegen der 

besonderen Bedingungen des zu vertretenden Faches nur 

eine vorübergehende Verwendung geboten i s t . 

(4 ) Personen , die weder die österre ichi s che 

Staat sbürgerschaft noch die Staatsangehörigkeit eines von § 3 

Abs . 1 Z 1 l it . b erfaßten Landes bes i t zen , können abwei chend vorn 

§ 3 Abs . 2 mi t Zust immung des für die für Angel egenhe iten der 

Universität en und Hochschulen zuständigen Bundesmini s t ers 

aufgenommen werden . 

(5 ) Auf Vertragsprofessoren sind die § §  1 5 5  bis 1 6 0a ,  1 6 5  und 

1 6 7  sowie die Anl age 1 Z 1 9  BDG 1 9 7 9  anzuwenden . 

( 6 )  Auf Vertragsprofessoren i s t  der Abschni t t  I mi t Ausnahme 

der § §  2 b ,  3 Abs . 2 b i s  6 ,  3b , 4 Abs .  4 ,  4a , 6 ,  6a , 6b , 9 b i s  1 5 , 

1 9 ,  2 0 ,  2 2  Abs . 2 bis 4 ,  2 2 a ,  2 6 , 2 7a Abs . 1 und 4 b i s  7 ,  2 7d ,  
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2Ba bis c ,  2 9 ,  3 0  Abs . 5 und 6 sowie § 3 6  insowei t  anzuwenden , 

als  s i ch aus den folgenden Best immungen nicht anderes erg ibt . 

Dienstvertrag 

§ 57a. ( 1 ) Im Dienstvertrag s ind die Fachbezeichnung und die 

Univers i t ät anzuführen . 

(2) Der Vertragsprofessor führt die Funkt ionsbe zei chnung 

" Univers i t ä t sprofessor " . 

Entgelt 

§ 5 8 . ( 1 )  Das Entgel t  des vol lbeschäft igten 

Vertragsprofessors i st unt er Berücks icht igung seiner Aufgaben und 

Funkt ionen , der Stel lung des zu vertretenden Faches an der 

betre ffenden Univers ität , des Bedarfs nach den 

Studienvorschri ften und der budget ären Bedeckbarkei t  mi t einem 

Jahresbrutt obetrag in einem Rahmen von 5 6 0  0 0 0  S b i s  1 1 2 0  0 0 0  S 

zu vere inbaren . 

(2 ) Bei Tei lbeschäft igung gebührt der ent sprechende Ante i l  

( §  2 1 )  . 

(3 ) Wird der Vertragsprofessor nur während e ines Te i l e s  des 

Jahres verwendet , gebührt das Entgel t  nur im al iquoten Ausmaß . 

(4) Das Jahresentgel t  i st in 14 gleiche Tei l e  zu tei l en ,  

zwölf davon s ind a l s  Monatsentgel t , zwei a l s  Sonderzahlungen 

gemäß § Ba Abs . 2 aus zuzahlen . 

( 5 )  Der im Abs .  1 genannte Rahmen sowie der gemäß Abs . 1 

vereinbarte Jahresbruttobetrag erhöhen s i ch j ewei l s  um den 
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Proz ent sat z ,  um den s i ch das Gehal t der Gehalts stufe 5 eine s  

Universi tät sprofessors einschl ießl ich einer al l fä l l igen 

Teuerungs zul age erhöht . 

Abgeltung der Lehr- und Prüfungstätigkeit 

§ S 8a .  ( 1 )  Dem Vertragsprofessor gebührt für j edes Semester,  

in dem er Lehrveranstaltungen abhäl t ,  eine Kol l egiengeldabgel tung 

gemäß § 5 1  des Gehal t sgeset zes 1 9 5 6 . 

(2 ) Auf die Abgel tung der Prüfungstät igke i t  s ind die § §  4 und 

5 des Bundesgeset zes über die Abgel tung von Lehr - und 

Prüfungstät igkeiten an Hochschulen anzuwenden . 

§ S 8b .  § 5 3 a  des Gehal t sgeset zes 1 9 5 6  i s t  auf einen 

Vertragsprofessor , der eine der aufge zählten akademi s chen 

Funkt i onen gemäß UOG 1 9 9 3  ausübt , anzuwenden . 

Abfertigung 

§ S 8c .  ( 1 )  Abwei chend von § 3 5  Abs . 2 Z 1 gebührt dem 

Vertragsprofessor eine Abfertigung nach einer ununterbrochenen 

fünf j ährigen tat sächl i chen Verwendung in dieser Funkt i on . Zeiten , 

in denen der Vertragsprofes sor gemäß § 1 6 0  BDG 1 9 7 9  freige s t e l l t  

war , Zeit en e ines Beschäf t igungsverbotes nach den § §  3 b i s  

5 MSchG und e ines Karenzurlaubes nach den § §  1 5  bi s 1 5 d  MSchG 

oder nach den § §  2 bis 5 und 9 EKUG s ind in die t at sächl iche 

Verwendungsdauer einzurechnen . 

(2) Keine Abfert igung gebührt , wenn der Vertragsprofessor 

gl e i chze i t ig in e inem anderen Dienstverhältni s mi t mindestens 

halbem Beschäft igungsausmaß zu e iner inl ändi schen 

Gebiet skörperschaft s teht . 
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(3) Sowei t  nicht Abs .  2 anzuwenden ist , i s t  bei einer 

einverst ändl i chen Lösung des Dienstverhältni sses eine 

Vere inbarung über die Abfert igung nur dann zuläss ig ,  wenn das 

Dienstverhältni s  unter den in § 3 5  Abs . 3 ange führten 

Vorausset zungen aufgelöst worden ist  und wenigst ens dre i Jahre 

gedauert hat . " 

6 .  Dem § 76 wird folgender Abs. 1 7  angefügt: 

,, ( 1 7) § 5 0  Abs . 3 ,  § 5 3  Z 1 und 2 ,  § 54c Abs . 2 ,  die §§ 54d 

und 54e , der Abschnitt IV (§§ 5 5 , 5 5 a ,  5 6 ,  5 6a bis 5 6d ,  5 7 ,  5 7 a ,  

5 8 , 5 8 a  b i s  5 8 c) samt Überschri ften i n  der Fassung des 

Bundesgeset zes BGB1 . I Nr . XXX/ 1 9 9 7  treten mit 1 .  Oktober 1 9 9 7  

i n  Kraft . § 54c Abs . 1 i n  der Fassung des Bunde sgeset zes BGB1 . I 

Nr . XXX/ 1 9 9 7  tritt mit 1 .  Oktober 1 9 9 7  in Kraft und mit Abl auf 

des 3 0 . September 2 0 0 0  außer Kraft . "  

Artikel III 

Änderung des Gehaltsgesetzes 1 9 56 

Das Gehaltsgese t z  1 9 5 6 , BGB1 . Nr . 54 , zuletzt  geändert durch 

das Bundesgeset z BGB1 . I Nr . . . .  / 1 9 9 7 , wird wie folgt geändert : 

1 .  An die S tel l e  des § 4 8  samt Überschriften treten folgende 

Bes timmungen : 

"ABSCHNITT IV 
Hochschullehrer 

Gehalt der Universitäts (Hochschul) professoren 

§ 4 8 . ( 1) Das Gehalt der Univers itäts ( Hochschul) professoren 

(§ 1 54 Z 1 l i t . a und Z 2 l it . a BDG 1 9 7 9) beträgt : 
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für 
Univers i tät s - Außerordent l . Ordent l i che 

in der professoren Univers ität s - Universität s  
Geha l t s - ( §  2 1  UOG 1 9 93) professoren (Hochschul) -

stufe professoren 
Schi l l ing 

1 3 6  2 5 0  3 2  0 8 7  42 2 7 6  
2 3 8  1 04 3 3  1 2 8  44 3 6 5 
3 4 0  1 8 7  34 1 6 6  4 6  4 5 3  
4 42 2 7 6  3 5  2 0 7  4 8  54 0 
5 44 3 6 5 3 6  2 5 0  5 1  3 1 7  

6 46  453  3 8  1 04 54 1 1 9  
7 4 8  54 0 4 0  1 8 7  5 7  7 5 6  
8 5 1  3 1 7  42 2 7 6  6 1  4 0 2  
9 54 1 1 9  44 3 6 5 6 5  043 

1 0  5 7  7 5 6  46  453  68  6 8 8  
1 1  6 1  4 0 2  4 8  54 0 -
1 2  6 5  043 5 1  3 1 7  -
1 3  6 8  6 8 8  54 1 1 9  -
14 - 5 7  7 5 6  -
1 5  - 6 1  4 0 2  -

( 2) Das Gehalt des Univers i täts (Hochschul) professors 

beginnt , sowe i t  im folgenden nicht anderes bes t immt wird , mi t 

der Gehal t s s tufe 1 .  

( 3) Sowe i t  es zur Gewinnung e ines Wissenschafters oder 

Künst l ers aus dem In- oder Ausl and notwendig i st , kann der 

Bundespräsident bei der Ernennung zum Univers i t ät sprofessor ( §  2 1  

UOG 1 9 9 3) oder zum Ordentl ichen Universi täts (Hochschul) professor 

ein höheres al s das nach § 48 Abs . 2 gebührende Gehal t  gewähren . 

(4) In der Verwendungsgruppe der Univers i t ät sprofessoren 

( §  2 1  UOG 1 9 9 3) i st Abs . 3 bezüglich der zwe i ten 

besoldungsre cht l i chen Kategorie ( §  2 1  Abs . 4 und § 2 2  Abs . 1 Z 3 

UOG 1 9 9 3) mit der Maßgabe anzuwenden , daß anl äßl i ch der Ernennung 

e ine E instufung nur in die Gehaltsstufen 1 b i s  5 zul ässig i s t . 
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(5) Die Begünstigungen nach Abs . 3 kann der Bundesprä s ident 

auch gewähren , um die Berufung eines Univers i tät spro fes sors 

(§ 2 1  UOG 1 9 93) oder eines Ordent l ichen 

Univer s i t ät s ( Hochschul ) professors in das Ausland oder die 

Annahme e i ner Stel lung außerhalb des Hochschulwesens im In- oder 

Aus l and abzuwehren . Abs . 4 i st sinngemäß anzuwenden . 

( 6) Die Begünst igung nach Abs . 3 und 5 darf nur gewährt 

werden , wenn der Wissenschafter oder Künst ler s i ch vor seiner 

Ernennung oder vor einer Maßnahme nach Abs . 5 schri f t l i ch 

verpf l i chtet , innerhalb von drei Jahren nach seinem 

Dienstant r i t t  oder e iner Maßnahme nach Abs . 5 seinen 

Arbei t sp l at z ni cht auf zugeben . 

(7) § 12  i s t  auf Univers i t ät sprofessoren ( §  2 1  UOG 1 9 93)  und 

auf Ordent l i che Univers ität s ( Hochschul ) profes soren nicht 

anzuwenden .  

( 8 ) Wird ein Universitätsas s i stent zum Außerordent l ichen 

Univers i t ä t sprofessor ernannt , so gebühren ihm die Gehalt s s tufe 

und der Vorrückungstermin ,  die s i ch ergeben würden ,  wenn er die 

Zeit , die für das Erreichen seiner bi sherigen Geha l t sstufe 

notwendig war , in dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß al s 

Außerordent l i cher Univers itätsprofes sor zurückgelegt hät t e . 

( 9) Be i e iner Ernennung zum Außerordent l i chen 

Univers i t ä t sprofessor gebühren dem Beamten ,  der vorher ni cht 

Univers i t ät sa s s i stent war , die Gehalt s stufe und der 

Vorrückungstermin ,  die s i ch ergeben würden , wenn er zum 

Univers i t ät sas s i s t enten ernannt und zum Außerordent l i chen 

Univers i t ät sprofes sor überst e l l t  worden wäre . 

( 1 0) Wird ein Außerordent l i cher Universitätsprofes sor zum 
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Ordent l i chen Univers itäts (Hochschul ) professor ernannt , so 

gebühren ihm die Geha l t s s tufe und der Vorrückungstermin ,  die 

s i ch ergeben würden , wenn er die Zeit , di e für das Errei chen 

seiner bi sherigen Geha l t s s tufe notwendig war ,  in dem zwöl f Jahre 

überste i genden Ausmaß a l s  Ordent l i cher 

Univers i t ä t s (Hochschul ) professor zurückgelegt hät t e . Die in der 

höchsten Geha l t s s tufe der Außerordent l i chen 

Univers i tät sprofessoren verbrachte Zeit i s t  bis  zum Ausmaß von 

vier Jahren anzurechnen . Die § §  8 und 1 0  sind auf diese Zeiten 

anzuwenden . 

( 1 1 )  Auf den Ordent l ichen und Außerordent l i chen 

Univers i tät sprofessor i s t  mit dem Zeitpunkt des vol l s tändigen 

Wirksamwerdens der Bes t immungen des UOG 1 9 9 3  an der bet reffenden 

Univers i tät , f rühes tens j edoch mi t 1 .  März 1 9 9 8 , das Gehalt der 

Verwendungsgruppe " Univers i tät sprofessoren ( §  2 1  UOG 1 9 93 ) " 

anzuwenden . Dem Ordent l i chen oder Außerordent l i chen 

Univers i tät sprofessor gebührt ab diesem Zeitpunkt die 

Gehal t sstufe , die betragsmäßig der zu diesem Zei tpunkt 

gebührenden Gehaltsstufe der bi sherigen Verwendungsgruppe 

ent spricht . Der Vorrückungstermin bleibt unverändert . Zei ten , 

die ein Außerordent l i cher Univers i tätsprofessor in der 

Gehal t s s tufe 1 5  oder im Bezug der Dienstal ters zul age 

zurückgel egt hat , sind auf das Errei chen der Gehal t s s tufen 1 2  

und 1 3  s owie der Dienstal ters zul age i n  der neuen 

Verwendungsgruppe anzurechnen . 

Gehalt der Universitäts (Hochschul) doz enten 

§ 4 8a .  (1) Das Gehal t  des Univers itäts (Hochschul ) dozent en 

( §  1 54 Z 1 l i t . b und Z 2 l i t . b BDG 1 9 7 9 )  beträgt : 
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in der 

Gehalt sstufe Schi l l ing 

1 
2 2 3  5 8 3  

3 2 4  3 6 6 
4 2 5  14 5 

5 3 1  0 2 5  

6 3 2  9 2 5  

7 3 4  8 2 3  

8 3 6  7 2 3  

9 3 8  6 2 4  

1 0  4 0  5 2 4  

1 1  4 2  4 2 4  
12 44  3 2 5  

13 4 6  2 2 5  
14 4 8  12 9 
1 5  5 0  4 0 3  

1 6  5 3  0 4 0  

1 7  5 5  6 7 7  
1 8  5 8  3 14 

(2 ) Das Gehal t  des Univers itäts (Hochschul ) dozenten beginnt , 

sowei t  im folgenden nicht s anderes best immt wird , mit der 

Geha l t s stufe 2 .  

(3 ) Bei der Überstellung eines 

Univers i t ä t s  (Hochschul ) assi stenten mit der Lehrbefugni s a l s  

Univers itäts (Hochschul ) dozent zum 

Univers itäts (Hochschul ) dozenten gebühren ihm die Gehal t s stufe 

und der Vorrückungstermin , die sich ergeben würden , wenn er die 

Zeit , die für das Erre ichen seiner bi sherigen Geha l t sstufe 

notwendig war , als Univers i täts (Hochschul ) dozent zurückgelegt 

hätt e . 

(4) Wird ein Bundeslehrer oder ein Beamter des höheren 

Dienstes in wissenschaft l i cher Verwendung mit der Lehrbefugni s 

als  Univers it ät s  (Hochschul ) dozent zum 

Universitäts (Hochschul ) dozenten überstel l t , ist er bezügl ich der 
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Geha l t s stufe und des Vorrückungstermins so zu behandel n ,  a l s  

wäre er zunächst zum Universitäts ( Hochschul ) assistenten 

überst e l l t  worden . "  

2 .  Nach § 4 8a wird folgender § 4 9  samt Überschrift 

eingefügt :  

"Gehalt der Universitäts (Hochschul) assistenten 

§ 4 9 . (I) Auf das Gehal t  des 

Universi tät s (Hochschul ) ass i s t enten sind di e Bes t immungen über 

das Gehal t  der Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 anzuwenden . 

(2) Dem Univers itäts (Hochschul ) assistenten , der e ine 

tatsächl i che Verwendungsdauer von mehr als sechs Jahren als 

Univers i täts { Hochschul ) assistent aufweist , gebührt e ine 

ruhegenußfähige Dienst zulage im Ausmaß e ines 

Vorrückungsbet rages . In diese Frist sind Zeiten e iner 

tat sächl ichen Verwendung al s vol lbeschäftigter Vertragsas s i stent 

zur Gänze und Zei ten a l s  teilbeschäft igter Vertragsas s i stent zu 

7 5 %  einzurechnen . Die Dienst zulage erhöht sich auf zweieinhalb 

Vorrückungsbeträge ab dem der Erlangung der Lehrbefugni s  a l s  

Universi täts {Hochschul ) do zent ( an künstleri schen Hochschul en und 

in j enen Fächern , in denen e ine Habi l i tat i on ni cht mög l i ch i st , 

ab der Erlangung e i ner gleichzuwertenden Befähigung ) folgenden 

Monat sersten . "  

3 .  § 4 9a Abs . 2 und 3 lautet : 

11 (2) Die Ansprüche nach § 4 9  Abs . 2 werden durch Abs . 1 

ni cht berührt . 

( 3 )  Die Dienst zulage ( Forschungs zulage ) beträgt in 

Proz ent sät zen des Gehaltes der Gehalt sstufe 2 der Dienstklasse V 
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der Beamten der Al lgemeinen Verwal tung für 

1 .  Univers i täts ( Hochschul) profes soren gemäß § 1 54 

Z 1 l it . a und Z 2 l i t . a BDG 1 9 7 9  sowie 

Universitäts ( Hochschul) dozenten gemäß 

§ 1 54 Z 1 l i t . b und Z 2 l i t . b . . . . . . . . . . . .  1 7 , 4 5 % , 

2 .  Univers i täts ( Hochschul) assi stenten gemäß 

§ 1 54 Z 1 l i t . c und Z 2 l i t . c BDG 1 9 7 9  . . .  1 0 , 9 1 % . "  

4. § 4 9b Z 1 und 2 laute t :  

,, 1 .  Univers i täts ( Hochschul) professoren gemäß § 154 

Z 1 l i t . a und Z 2 l i t . a BDG 1 9 7 9  sowie 

Univers i tät s ( Hochschul) dozenten gemäß 

§ 1 54 Z 1 l i t . b und Z 2 l i t . b . . . . . . . . . . . .  4 , 0 0 % ,  

2 .  Univers itäts ( Hochschul) assistenten gemäß 

§ 1 54 Z 1 l i t . c und Z 2 l i t . c BDG 1 9 7 9  . . .  3 , 5 0 % . " 

5 .  Di e § §  5 0 ,  5 0a und 51 lauten samt Überschri ften : 

"Dienstalterszulage 

§ 5 0 . ( 1) Dem Universität s ( Hochschul) a s s i stenten gebührt 

eine Diens t alters zulage nach § 5 6  Abs . 1 .  

( 2) Dem Universi täts ( Hochschul) dozenten , dem 

Universitätsprofessor ( §  2 1  UOG 1 9 9 3) , dem Außerordent l i chen 

Univers it ät sprofessor und dem Ordent l ichen 

Univers itäts ( Hochschul) professor , der in seiner 

Verwendungsgruppe im Dienststand vier Jahre in der höchst en 

Geha l t s stufe verbracht hat , gebührt eine ruhegenußfähige 

Dienstalters zulage . Die § §  8 und 10 s ind auf diese Zeiten 

anzuwenden .  

(3) Die Dienstalters zulage des 
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Univers itäts ( Hochschul ) dozenten und des Außerordent l i chen 

Univers ität sprofessors gebührt im Ausmaß von eineinhalb 

Vorrückungsbeträgen . 

( 4 ) Die Dienstalters zulage des Universitätsprofes sors ( §  2 1  

UOG 1 9 9 3 ) und des Ordent l i chen Universitäts ( Hochschul ) professors 

beträgt 7 4 4 5  S .  

Besondere Dienstalterszulage 

§ 5 0 a . ( 1 )  Einem Univers it ät sprofes sor ( §  2 1  UOG 1 9 93 ) und 

einem Ordent l ichen Universitäts ( Hochschul ) professor ,  der eine 

fünf zehnj ährige Diens t zeit in dieser Verwendungsgruppe im 

Dienst stand an österre ichi s chen Universitäten ( Hochschulen) 

aufwei st und vier Jahre im Dienststand im Bezug der 

Dienstal ters zul age gemäß § 5 0  Abs . 4 gestanden ist , gebührt ab 

dem Zusammentref fen beider Vorausset zungen eine ruhegenußfähige 

besondere Dienstalters zul age in der Höhe der Dienstalters zulage 

gemäß § 5 0  Abs . 4 .  

(2 ) § 4 8  Abs . 3 und 5 i s t  auf die besondere 

Dienstal ters zul age nicht anzuwenden . 

( 3 )  Mit dem Anfa l l  dieser besonderen Dienstalters zulage 

vermindert s i ch eine gemäß § 5 2  Abs . 1 Z 2 in der b i s  

2 8 . Februar 1 9 9 8  gel tenden Fassung zuerkannte 

Kol l egiengel dabgeltung um den s i ebenfachen Betrag der besonderen 

Dienstalters zul age , höchst ens j edoch auf die gemäß den § §  5 1  und 

5 1a gebührende Kol l egiengeldabgeltung . 

Kollegiengeldabgeltung an Universitäten 

§ 5 1 . ( 1 )  Univers i t ät sprofes soren ( §  154  Z 1 l it . a BDG 
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1 9 7 9) und Univers i t ät sdozenten ( §  154 Z 1 l i t . b BDG 1 9 7 9) 

gebührt für j edes Semester , in dem s i e  Lehrveranstaltungen 

abgehal ten haben , eine Kol legiengeldabgeltung nach den folgenden 

Bes t immungen . 

( 2) Der Grundbetrag von 5 0  5 0 0  S gebührt für eine 

tatsächl i che Lehrtät igkei t  von acht Semesterstunden ( §  7 Abs . 3 

des Univers i t ät s - S tudiengeset zes , BGB1 . I Nr . . . .  / 1 9 9 7) . Der 

Grundbetrag erhöht s i ch j ewei l s  mit 1 .  Oktober e ines Jahres um 

den Prozent s at z ,  um den das Gehal t  der Gehalts stufe 2 der 

Dienstklasse V e ines Beamten der Al lgemeinen Verwaltung , 

eins chl i eßl i ch e iner all fäll igen Teuerungs zulage , in dem dem 

j ewei l igen 1 .  Oktober vorangegangenen Jahr anges t i egen i s t . 

(3) Für e ine über acht Semesterstunden hinausgehende 

Lehrtät igke i t  gebührt ein Zuschlag von 1 0 %  des Grundbetrages j e  

Seme sterstunde . Die gesamte Kol l egiengeldabgeltung darf für 

Univers i t ät sprofessoren 14 0 %  und für Universität sdo zenten 1 2 0 %  

des Grundbetrages nicht überste igen . 

(4) Der Grundbetrag vermindert s ich um j e  1 2 , 5 % für j ede auf 

acht fehlende Semesterstunde . Für e ine Lehrtät igkei t  von weniger 

al s dre i Semesterstunden gebührt keine Kol legiengel dabgeltung . 

( 5) Lehrveranstaltungen , die gemeinsam mit e i nem anderen 

Univers itätslehrer ( §  2 3  Abs . 1 UOG , § 1 9  Abs . 2 Z 1 l it . a 

bis  e UOG 1 9 9 3) oder mit e inem Lehrbeauftragten abgehalten 

werden , s ind auf die der Berechnung der Kol l egiengeldabgel tung 

zugrundel iegende Anzahl von Semesterstunden ant e i l smäßig 

anzurechnen . 

(6) Wird die Lehrtät igkei t  nur während e ines Tei l es des 

Seme s ters ausgeübt , ist  die Kollegiengeldabgeltung ent sprechend 
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zu a l i quot i eren . 

( 7) Bei ungleicher Vert eilung der Lehrveranstaltungen auf 

die beiden S eme ster eines Studienj ahres ist  für die Berechnung 

der Kol legiengel dabgel tung vom Durchs chnitt der anrechenbaren 

S emesterstunden im Studienj ahr aus zugehen . 

( 8) Al l e  Lehrveranstaltungen e ines Univers i tä t sprofessors an 

der e igenen Fakultät ( Univers i t ät) s ind bei der Berechnung der 

Kol l egi engeldabgel tung zu berücksicht igen . Lehrveranstaltungen 

an e iner anderen Fakul tät , Univers ität oder Hochschule 

künst l erischer Richtung s ind in die Berechnung nur 

e inzube z i ehen , wenn für diese Lehrveranstaltungen Bedarf 

aufgrund der Studienvorschriften besteht und dieser Bedarf vom 

zuständi gen Organ dieser Fakultät , Univers ität oder Hochschule 

künst l erischer Ri chtung bestät igt worden ist . 

( 9) Al le gemäß § 1 7 2 a  BDG 1 9 7 9  festgelegten 

Lehrveranstaltungen eines Universitätsdozenten an der eigenen 

Fakultät (Univers i t ät) sind bei der Berechnung der 

Kol l egi engel dabgeltung zu berücksi cht igen , andere 

Lehrveranstaltungen an der e igenen Fakultät (Univers i tät) nur im 

Höchstausmaß von zwei Semesterstunden . Lehrveranstaltungen an 

e iner anderen Fakul tät , Univers i t ät oder Hochschule 

künst l eri scher Ri chtung sind in die Berechnung der 

Kol l egiengeldabgel tung nur e inzube z iehen , wenn für diese 

Lehrveranst al tungen Bedarf aufgrund der Studienvorschri ft en 

besteht und dieser Bedarf vom zuständigen Organ dieser Fakul tät , 

Univers i tät oder Hochschule künst l eri s cher Ri chtung bestät i gt 

worden i st . 

( 1 0) Werden einem Univers i t ät sprofessor oder 

Universi tät sdozenten von einer anderen Fakul tät , Univers i t ät 
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oder Hochschule künst l eri scher Richtung Lehraufträge ertei l t , 

gebührt i hm e ine Lehrveranstaltungs -Abge ltung gemäß § 1 oder 

e ine Remunerat ion gemäß § 2 des Bundesge set zes über die 

Abgel tung von Lehr- und Prüfungstät igkeiten an Hochschulen , 

BGBl . Nr . 4 6 3 / 1 9 74 ,  nur , wenn diese Lehraufträge zur Vertretung 

einer vorübergehend unbeset zten Planste l le e ine s 

Univers itäts ( Hochschul) profe s sors best immt s ind und überdies die 

gesamte Lehrtät igke i t  des Universitätsprofessors über zwö l f  

Seme sterstunden bzw . die gesamte Lehrtät igkei t  des 

Univers itätsdozenten über zehn Semesterstunden hinausgeht . 

( 1 1) Eine gemäß § 5 2  Abs . 1 Z 2 in der bis  zum Abl auf de s 

2 8 . Februar 1 9 9 8  gel tenden Fassung in Form e ines Zuschlages zur 

gemäß § 5 1  gebührenden Kol legiengel dabgeltung gewährte höhere 

Kol legienge ldabgeltung darf zusammen mit der 

Kol l egiengeldabgeltung gemäß Abs . 1 bis 8 und 1 0  e inen Betrag 

von 1 1 0  74 1 S j e  Semester nicht übersteigen . "  

6 .  § 51a lau tet: 

,,§ Sla . ( 1) § 5 1  i st auf Ordentl i che Hochschulprofes soren , 

die mit der Leitung e iner Lehrkanzel an Kunsthochschulen oder 

mit der Leitung e ines Inst itutes an der Akademie der bildenden 

Künste betraut s ind , sowie auf Hochschuldozenten und 

Hochschul a s s i s t enten an den genannten Studieneinri chtungen 

anzuwenden . 

( 2) § 5 1  in der bis  zum Abl auf des 3 0 . September 1 9 9 7  

ge ltenden Fassung i s t  auf Ordent l iche Hochschulprofessoren , die 

mit der Le itung e iner Mei s t erklasse oder einer Klasse 

künst leri scher Ausbildung an Kunsthochschulen oder mi t der 

Leitung e iner Mei sterschule an der Akademie der bildenden Künst e  

betraut s ind , sowie auf Hochschuldo zenten und 

Hochschula s s i s t enten an den genannten S tudieneinrichtungen mit 
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folgender Maßgabe anzuwenden : 

1 .  An die Stelle der im § 5 1  Abs . 2 l i t . a bi s  d ange führten 

Vorausset zungen tritt 

in l i t . 

a 
b 
c 
d 

die Erteilung des 
Einzelunterrichtes an . . .  Hörer 

1 0  
1 2  
1 5  
2 0  

2 .  Bei Mi twi rkung eines Hochs chula s s i stenten ( §  5 2  Abs . 1) 

vermindert s i ch die Kol legiengel dabgeltung des Leit ers 

der genannten Studieneinrichtung um 5 0 % . 

3 .  Die Verminderung gemäß § 5 1  Abs . 5 beträgt für j eden auf 

zehn fehlenden Hörer 1 5 %  des Grundbet rages . 

4 .  Be i Anwendung des § 5 1  Abs . 9 sind Kunsthochschul en und 

die Akademie der bildenden Künste in Wien wie Hochschul en 

ohne Fakultätsgl iederung zu behandeln ; den im § 5 1  Abs . 9 

angeführten zehn Wochenstunden ent spricht an den Klassen 

künst l eri s cher Ausbi l dung , Mei st erkl assen und 

Mei sterschulen die unter Z 1 l it . d angeführte Zahl von 

Hörern . Für Lehrveranstal tungen , die von Ordent l i chen 

Hochschulprofessoren außerhalb i hres Nominal faches 

abgehalten werden ,  s i nd Lehrauft räge ( §  2 2  AOG , BGBI . Nr . 

2 5 / 1 9 8 8 , und § 9 Abs . 1 Z 4 des Kunsthochschul 

Organi sat ionsgeset zes , BGBI . Nr . 5 4 / 1 9 7 0) zu ert e i l en . 

Diese Lehrveranstal tungen sind bei der Berechnung der 

Kol legiengeldabgeltung ni cht zu berücks icht igen . 

5 .  Wird im Rahmen einer ergänzenden Lehrveranstal tung 

Ens embl eunterricht ertei l t , so i st für die Berechnung der 

Kol l egiengel dabgel tung die Zahl der hiefür notwendigen 

Wochenstunden maßgebend . 

(3 ) Bei Hochschulprofessoren , bei denen sowohl die 

Vorausset zungen des Abs . 1 als auch des Abs . 2 zutref fen , i st 
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die Kol l egiengeldabgel tung für beide Tät igkeiten gesondert zu 

ermi t teln und zusammenzuzählen ; hiedurch darf der Betrag von 

6 0  74 1 S ni cht überschritten werden . "  

7 .  Di e §§ 51b und 51c erhal ten di e Be zei chnungen ,, §  5 3 " und 

,, §  5 3 a  \\ .  § 53a Abs . 1 (neu) lau te t :  

,, ( 1) Den ni cht hauptamt l i chen Vi zerektoren , den Dekanen , 

Vi zedekanen, Studiendekanen, Vi zestudi endekanen , den 

Vors i t zenden der Senate ,  Univers i tät skol l egien und 

Fakul tätskollegien sowie den Vors i t zenden der 

Studi enkommi s s ionen der Univers itäten gebührt für die Dauer der 

tatsächl ichen Ausübung der Funkt ion gemäß UOG 1 9 9 3  e ine 

Amt s zulage . Den Vorsi t zenden der Studienkommi s s ionen gebührt 

eine Amt s zulage überdies nur nach Maßgabe des Wirksamwerdens des 

Univers i t ät s - Studiengesetzes . "  

8 .  Der bi sherige § 52 erhäl t di e Bezei chnung ,,§ 5 2 a " ; al s 

neuer § 52 samt Überschri ft wi rd eingefügt : 

"Abgel tung der Lehrtätigkeit 

der Universitäts (Hochschul ) assistenten 

§ 52 . ( 1) Dem Universi t ät s  ( Hochschul) assi stenten , der 

aufgrund einer Beauftragung gemäß § 1 8 0b Abs . 2 ,  4 und 6 BDG 

1 9 7 9  Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens zwei 

Semesterstunden abhält , gebührt für die Dauer dieses Semesters 

eine ruhegenußfähige Diens t zulage ( Lehrzulage) von monat l i ch 

4 0 0 0  S .  Für den Anspruch auf diese Dienst zulage gel t en sechs 

Monat e  a l s  ein Semester . Die Ansprüche nach § 49 Abs . 2 werden 

hiedurch ni cht berührt . 

( 2) Mit dieser Diens t zulage sind die ersten beiden 

Semesterstunden dieser Lehrtät igkei t  gemäß § 1 8 0b Abs . 2 und 4 
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BDG 1 9 7 9  abgegol ten . 

(3) Für j ede we i tere aufgrund e iner Beauftragung gemäß 

§ 1 8 0b Abs . 2 ,  4 und 6 BDG 1 9 7 9  abgehaltenen Semesterstunde 

gebührt e ine Kol l egiengeldabgel tung von 8 7 0 0  S j e  Seme ster . 

(4) Für j ede Semesterstunde e iner Mi twirkung gemäß § 1 8 0b 

Abs . 1 BDG 1 9 7 9  gebührt anstelle der Abgel tung gemäß Abs . 1 b i s  

3 eine Kol l egiengeldabgel tung von 4 3 5 0  S j e  S emester . 

( 5) Wird die Lehrtät igkei t  gemäß § 1 8 0b BDG 1 9 7 9  nur während 

e ines Tei l e s  des Semesters ausgeübt , ist  die Abgel tung gemäß 

Abs . 1 b i s  4 ent sprechend zu al iquot ieren . 

(6) Bei unglei cher Verte i lung der Lehrtät igke i t  auf die 

beiden Semester e ines Studienj ahres ist für die Berechnung der 

Abgeltungen gemäß Abs . 1 bi s 4 vom Durchschnitt der 

anrechenbaren S emesterstunden im Studi enj ahr aus zugehen . 

( 7) Werden einem Univers i täts (Hochschul) a s s i stenten von 

einer anderen Fakultät , Univers ität oder Hochschule 

künst l eris cher Richtung Lehraufträge ertei l t , s ind diese 

Lehrauftrags stunden in die Berechnung der Abge l tung der 

Lehrtät igkei t  des Universität s  (Hochschul) assistenten gemäß 

Abs . 3 ,  5 und 6 e inzube z iehen . Eine Lehrveranstaltungs -Abgeltung 

gemäß § 1 oder eine Remunerat ion gemäß § 2 des Bundesgeset zes 

über die Abgel tung von Lehr- und Prüfungstät igkei t en an 

Hochs chulen gebührt nicht . "  

9 .  Di e § §  53 und 53a in der Fassung der Bundesgese tze BGB1 . 

Nr . 2 01 /1 996 und 375/1 996 werden aufgehoben . 

1 0 .  Im § 54 Abs . 2 Z 2 l i t .  b wird das Zi ta t II §  4 8  Abs . 2 "  
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durch das Zi ta t ,, §  4 9  Abs . 2 "  ersetz t . 

1 1 . Dem § 161 werden folgende Abs . 24 und 25 angefügt : 

,, ( 24) Es treten in Kraft : 

1 .  § 4 8 a , § 4 9 a  Abs .  2 und 3 ,  § 49b Z 1 und 2 ,  § 5 0  ( sowe it 

er s i ch auf Univers itäts ( Hochschul) dozenten be z ieht) , die 

§ §  51 und 5 1 a ,  die § §  53 und 53a und § 54 Abs . 2 in der 

Fas sung des Bundesgesetzes BGBl . I Nr . XXX/ 1 9 9 7  mit 

1 .  Oktober 1 9 9 7 , 

2 .  § 4 8 , § 4 9 , § 5 0  ( soweit er s i ch nicht auf 

Universi t ät s  ( Hochschul) dozenten be zieht) und § 5 0 a  in der 

Fas sung des Bundesgesetzes BGBl . I Nr . XXX/ 1 9 9 7  mit 

1 .  März 1 9 9 8 , 

3 .  die Aufhebung der § §  5 3  und 5 3 a  in der Fassung der 

Bundesgeset ze BGBl . Nr . 2 0 1 / 1 9 9 6  und 3 7 5 / 1 9 9 6  durch 

Bundesgeset z BGBl . I Nr . XXX/ 1 9 9 7  mit 1 .  Oktober 1 9 9 7 . 

( 2 5) § 52 in der Fassung des Bundesgeset zes BGB1 . I 

Nr . XXX/ 1 9 9 7  t ri t t  mit 1 .  Oktober 1 9 9 7  in Kraft und mit Abl auf 

des 3 0 . S eptember 2 0 0 0 außer Kraft . § 52a in der Fassung des 

Bundesgeset zes BGBl . I Nr . XXX/ 1 9 9 7  tritt mi t 1 .  Oktober 1 9 9 7  in 

Kraft und mi t Ablauf des 2 8 . Februar 1 9 9 8  außer Kraft . "  

Artikel IV 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Das Pens ionsgesetz 1 9 6 5 , BGBl . Nr . 340 , zul e t z t  geändert 

durch das Bundesgeset z BGBl . I Nr . . . .  / 1 9 9 7 , wird wie folgt 

geändert : 

1 .  § 1 0  samt Überschri ft laute t : 
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uUniversitäts (Hochschul) professoren 

§ 10 . (1) Der emerit ierte Universitäts (Hochschul) profes sor 

hat Anspruch auf Emerit ierungsbezug . Dieser beträgt 

1 .  im Fal l des § 1 6 3  Abs . 5 Z 2 BDG 1 9 7 9  monat l ich 1 0 0 % ,  

2 .  im Fal l des § 1 6 3  Abs . 5 Z 1 BDG 1 9 7 9  mona t l i ch 9 0 %  

des Gehaltes und der ruhegenußfähigen Zulagen , die der 

besoldungsrecht l ichen Stellung ent sprechen , die der emerit ierte 

Universität s (Hochschul) profes sor im Zeitpunkt der Emerit ierung 

erre i cht hat . 

(2) Der Bemessung der den Angehörigen und Hinterbl iebenen 

eine s  emeri t ierten Univers i täts (Hochschul) profes sors gebührenden 

wiederkehrenden Lei stungen ist der Ruhegenuß zugrunde zulegen , 

der dem emeri t ierten Univers itäts (Hochschul) profes sor am Tag 

seine s  Todes gebührt hätte , wenn er am Tage seiner Emerit ierung 

in den Ruhestand versetzt worden wäre . Die Zeit der Emeri t i erung 

zähl t bei der Beurt e i lung , ob dem Grunde nach e i n  

Versorgungsanspruch besteht , ni cht zur ruhegenußfähigen 

Gesamtdiens t z e i t . "  

2 .  Im § 1 5  Abs . 2 en tfäl l t  di e Z 7 .  

3. Dem § 56 wird folgender Abs . 9 angefügt : 

" (9) Der Bundespräsident kann be i der Ernennung e ines 

Universitäts (Hochschul) professors die bei t ragsfrei e  Anrechnung 

von Ruhegenußvordiens t ze iten bewi l l igen , wenn besonders 

berücks i cht igungswürdige Gründe gegen die Entrichtung e ines 

besonderen Pens ionsbeitrages durch den 

Universitäts (Hochschul) professor sprechen . In der betreffenden 

Ent s chl i eßung kann auch ausgesprochen werden , daß die 

bei t ragsfrei angerechneten Ruhegenußvordiens t z e i ten nur bedingt 

für den Fall des Eintritts der dauernden Dienstunfähigkei t  in 
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den erst en fünf Jahren des Dienstverhältni sses pens ionswirksam 

werden . "  

4 .  Dem § 58 wird folgender Abs . 22 angefügt : 

,, ( 2 2 ) Es treten in Kraft : 

1 .  § 1 0  in der Fassung des Bundesgeset zes BGBl . I 

Nr . XXX/ 1 9 9 7 ,  soweit er s ich auf Außerordentl iche 

Universi tät sprofessoren bezieht , mit 1 .  Jänner 1 9 9 8 , 

2 .  § 1 0 , soweit er s ich ni cht auf Außerordent l iche 

Univers i t ät sprofes soren bezieht , und § 5 6  Abs . 9 ,  beide 

in der Fas sung des Bundesgesetzes BGBl . I Nr . XXX/ 1 9 9 7 ,  

sowie di e Aufhebung des § 1 5  Abs . 2 Z 7 durch 

Bundesgeset z BGBl . I Nr . XXX/ 1 9 9 7  mi t 1 .  März 1 9 9 8 . "  

Artikel V 

Änderung der Reisegebührenvorschrift 1 9 5 5  

D i e  Rei segebührenvorschri ft 1 9 5 5 , BGBl . Nr . 1 3 3 ,  zulet zt 

geändert durch das Bundesgeset z BGBl . I Nr . . . .  / 1 9 9 7 , wird wie 

folgt geändert : 

1 .  Der bisherige § 4 8a erhäl t die Bezeichnung ,, §  4 8b " . Vor 

dieser Bes timmung, jedoch nach der Überschrift 

"Hochschull ehrer" , wird al s § 48a eingefügt :  

,,§ 4 8 a .  (1) Soweit es zur Gewinnung e ines Wi ssenschafters 

oder Künst l ers aus dem In- oder Ausl and notwendig i st , kann bei 

der Ernennung zum Univers itäts (Hochschul) profes sor 

1 .  der Ersat z der Rei s e - und Frachtkosten ,  die durch die 

Wohns i t zverl egung aus Anl aß der Ernennung ent stehen , und 

2 .  e in Hausha l t s zuschuß bis zur Höhe der Trennungsgebühr für 

die Zeit , in der der Universitäts (Hochschul) professor 

gezwungen i st , einen doppel ten Haushal t zu führen , 
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gewährt werden . 

(2) Eine Begünst igung nach Abs . 1 darf nur gewährt werden, 

wenn der Wissenschafter oder Künst l er s ich vor seiner Ernennung 

zum Univers itäts (Hochschul) professor schri f t l ich verp f l i chtet , 

innerhalb von drei Jahren nach seinem Dienstantritt seinen 

Arbei t splat z ni cht auf zugeben . 

(3) Tri t t  ein Univers ität s (Hochschul) profes sor , dem eine 

Begünstigung nach Abs . 1 gewährt worden i s t , innerhalb der im 

Abs . 2 genannten Frist aus dem Bundesdienst aus , so sind die 

nach Abs . 1 gewährten Begünst igungen dem Bund zu erset zen . " 

2 .  Nach § 4 8b wird folgender § 48c eingefügt : 

"§ 4 8c . Auf Hochschul lehrer , die im Rahmen des Lehrbetriebs 

der bet reffenden Universitätse inri chtung Exkursionen ins Gel ände 

durchzuführen haben , ist  § 64 anzuwenden . "  

3 .  Dem § 7 7  wird folgender Abs . 12 angefügt : 

" ( 1 2) I n  der Fassung des Bundesgesetzes BGBI . I Nr . XXX/ 1 9 9 7  

treten i n  Kraft : 

1 .  § 4 8 c  mit 1 .  Jul i 1 9 9 7 , 

2 .  die § §  4 8 a  und 4 8b mit 1 .  März 1 9 9 8 . "  

Artikel VI 

Änderung des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und 

Prüfungstätigkei ten an Hochschulen 

Das Bundesgeset z über die . Abgel tung von Lehr - und 

Prüfungstät igke iten an Hochschulen , BGBI . Nr . 4 6 3 / 1 9 74 ,  zulet zt 

geändert durch das Bundesgeset z BGBI . Nr . 3 7 5 / 1 9 9 6 , wird wie 

folgt geändert : 
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1 .  § 1 lau tet : 

"§ 1 .  (1) Emeri t i erten Univers i täts (Hochs chul) professoren , 

Univers itäts (Hochschul) professoren im Ruhestand , 

Honorarprofes soren und Univers itäts (Hochschul) dozenten gebührt 

für j edes Semester , in dem sie Lehrveranstaltungen abgehal t en 

haben , e ine Abgel tung , wenn 

1 .  für diese Lehrveranstal tungen ke in remunerierter 

Lehrauft rag ert e i l t  wurde , 

2 .  für diese Lehrveranstal tungen Bedarf aufgrund der 

Studienvorschriften besteht und dieser Bedarf vom 

zus tändigen Univers i tät s (Hochschul) organ bestät igt worden 

i s t  sowie 

3 .  während der Gesamtdauer dieser Lehrveranstal tungen , 

soferne es s i ch ni cht um künst l eri schen Einzelunterri cht 

handelt , e ine Mindestteilnehmerzahl von dre i Studierenden 

erre icht worden i s t . 

(2 ) Lehrbeauftragt en gebührt für j edes Seme ster , in dem s i e  

Lehrveranstaltungen abgehalten haben , eine Abgel tung , wenn 

1 .  für diese Lehrveranstaltungen kein remunerierter 

Lehrauftrag ert e i l t  worden ist , 

2 .  während der Gesamtdauer dieser Lehrveranstal tungen , 

soferne e s  s ich ni cht um künst leris chen Einzelunterricht 

handelt , folgende Mindestteilnehmerzahl errei cht worden 

i s t : 

a) in Pfl ichtl ehrveranstal tungen drei Studi erende , 

b) in anderen Lehrveranstaltungen zehn Studi erende . 

( 3) Für die Abhaltung der in Abs . 1 und 2 genannten 

Lehrveranstal tungen gebührt j e  Semesterstunde ( §  7 Abs . 3 des 

Univers i tät s - Studiengeset zes , BGBl . I Nr . . . .  / 1 9 9 7  - UniStG) 

eine Lehrveranstaltungs -Abgeltung von 5 7 9 0  S .  Die Abgel tung für 

die Lehrtät igkei t  gemäß Abs . 1 und 2 darf für e ine Person im 
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Semester insgesamt 2 3  1 6 0  S ni cht übersteigen . 

(4) Lehrveranstal tungen , die gemeinsam mit einem anderen 

Universitäts (Hochschul) lehrer abgehalten werden , sind auf die 

der Berechnung der Lehrveranstal tungs -Abgel tung zugrundel iegende 

Wochenstundenanzahl nur anteil smäßig anzurechnen . 

(5) Durch e ine Lehrtät igkeit gemäß Abs . 1 und 2 wird ke in 

Dienstverhältni s begründet .  

(6) Die Lehrtät igkei t  der Emeri t ierten 

Univers itäts (Hochschul) professoren, 

Univers i täts (Hochschul) profes soren im Ruhestand , 

Honorarprofes soren und Universität s  (Hochschul) dozenten 

unterl i egt weder der Versicherungspfl i cht nach dem Al lgeme inen 

Soz ialversicherungsgeset z ,  BGBI . Nr . 1 8 9 / 1 9 5 5 , noch der 

Vers i cherungsp f l i cht nach dem Arbei t s losenversi cherungsgeset z 

1 9 7 7 , BGBI . Nr . 6 0 9 . 

(7) Steht der Lehrbeauftragte gleichzei t ig in einem akt iven 

öffent l i ch - re cht l i chen Dienstverhältnis zum Bund , gilt  diese 

Lehrtät igkei t  als Nebentätigkei t  gemäß § 37 des Beamten

Dienst recht sgeset zes 1 9 7 9 , BGBI . Nr . 3 3 3 , und die Abgeltung a l s  

Nebentät igkei t svergütung gemäß § 2 5  des Gehal t sgeset zes 1 9 5 6 . 

( 8) Die Abs . 1 bis 3 sind auf Universitätsprofessoren ( §  1 54 

Z 1 l i t . a BDG 1 9 7 9) , Ordent l i che Hochschulprofessoren , 

Vertragsprofe ssoren ( §  57  VBG 1 94 8) , 

Univers i t ät s (Hochschul) dozenten ( §  1 54 Z 1 l i t . b und Z 2 l it . b 

BDG 1 9 7 9) , Vertragsdozenten ( §  5 5  VBG 1 94 8) , 

Universitäts (Hochschul) assistenten und Vertragsa s s i stenten nur 

nach Maßgabe der § §  5 1 ,  5 1 a  und 5 2  des Gehal t sgesetzes 1 9 5 6  

anzuwenden . Auf Bundes - und Vertragslehrer an Univers i t ät en und 
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Hochschulen s ind sie nicht anzuwenden . "  

2 .  § la lautet : 

,, §  la . Tutoren ( §  42 Abs . 4 des Univers ität s 

Organi sat ionsgeset zes , BGBl . Nr . 2 5 8 / 1 9 7 5 , § 3 4  UOG 1 9 9 3 ) , die 

mi t der begl eitenden Betreuung von Studi erenden beauftragt 

werden , gebührt j e  Semesterstunde eine Abgel tung von 3 8 6 0  S .  

Diese Abgel tung darf für eine Person im Semester 1 1  5 8 0  S nicht 

überste igen . "  

3. Im § Ib Abs . 1 werden di e Worte " Semester-Wochenstunde 

e ine Abgeltung im Ausmaß von 7 , 92 vH des Gehalts eines 

Bundesbeamten der Dienstkl asse V,  Gehalts stufe 2 ,  einschl ießl i ch 

einer all fäl l igen Teuerungszulage " durch di e Worte 

" Semesterstunde ( §  7 Abs . 3 Uni StG) eine Abgeltung von 1 848 S "  

ersetz t . 

4. Im § 2 Abs . 2 werden der Ausdruck " Semester - Wochenstunde " 

durch den Ausdruck " Semesterstunde ( §  7 Abs . 3 Uni StG) " sowi e 

di e Schi l l ingbe träge ,, 14 7 5 8 " in l i t .  a ,  ,, 1 0  9 8 3 " i n  l i t .  b ,  

,, 7 2 0 7 "  i n  li t .  c und ,, 9 0 9 5 " i n  l i t .  d durch di e 

Schi l l ingbe träge ,, 14 7 6 0 " in l i  t .  a ,  ,, 1 0  9 8 0 " in l i  t .  b ,  ,, 7 2 0 6 "  

i n  l i t .  c und ,, 9 0 9 6 "  in li t .  d erse tz t .  

5 .  § 2 Abs . 5 und 6 lau te t :  

,, (5 ) I m  Anwendungsbere ich des Abs . 4 beträgt die 

Remunerat ion für e ine Semesterstunde abweichend von Abs . 2 :  

1 .  soweit durch die Einbe ziehung der Remunerat ion gemäß 

Abs . 4 in die Bemessungsgrundlage für den 

Krankenversi cherungsbeitrag ( §  1 9  Abs . 1 Z 1 des Beamten

Kranken- und Unfal lversicherungsgeset zes , BGBl . 

Nr . 2 0 0 / 1 9 6 7 )  die Höchstbei tragsgrundlage ni cht 

überschritten wird : 
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a )  i m  Fall des Abs . 2 l i t . a 12  7 0 8  s ,  

b )  im Fal l des Abs . 2 l i t . b 9 4 5 6  S ,  

c )  im Fall des Abs . 2 lit . c 6 2 04 s ,  

d )  i m  Fal l des Abs . 2 l i t . d 7 8 3 6  S i 

2 . sowei t  die in Z 1 genannte Höchstbe itragsgrundlage 

überschri tten wird : 

a )  im Fall des Abs . 2 l i t . a 12  2 04 s ,  

b )  im Fal l des Abs . 2 l i t . b 9 0 84 s ,  

c )  im Fal l des Abs . 2 l i t . c 5 9 5 8  s ,  

d)  im Fall des Abs . 2 l it . d 7 5 24 S .  

( 6 )  Die Abs . 1 b i s  5 s ind auf Univers ität sprofessoren ( §  1 54 

Z 1 l it . a BDG 1 9 7 9 ) , Ordentl iche Hochschulprofes soren , 

Vertragsprofessoren ( §  5 7  VBG 1 94 8 ) , 

Universität s (Hochschul ) dozenten ( §  1 54 Z 1 l i t . b und Z 2 l it . b 

BDG 1 9 7 9 ) , Vertragsdozenten ( §  5 5  VBG 1 94 8 ) , 

Universitäts (Hochschul ) as s i s t enten und Vertragsas s i st enten nur 

nach Maßgabe der § §  5 1 , 5 1 a  und 52 des Gehalt sgeset zes 1 9 5 6  

anzuwenden . Auf Bundes - und Vertragslehrer an Univers i t ät en und 

Hochs c hulen s ind s i e  nicht anzuwenden . "  

6 .  § 3 laute t : 

II§ 3. ( 1 ) Gastprofessoren kann vom zuständigen Organ der 

Universität (Hochschule künst l erischer Richtung ) eine Vergütung 

für i hre Tät igke i t  zuerkannt werden . Bei der Festset zung der 

Vergütung i s t  das Ausmaß der Tät igke i t  in Lehre und Forschung 

(Erschl i eßung der Künst e )  zu berücksi cht igen und auf die Höhe 

des Gehalt s der Universitätsprofessoren ( §  48 des 

Geha l t sgeset zes 1 9 5 6 )  Bedacht zu nehmen . Steht der Gastprofessor 

gleichzei t ig in einem akt iven öffent l i ch - recht l i chen 

Dienstverhäl tni s zum Bund , g i l t  die Ausübung der Tät igke i t  al s 

Gas tpro fe s sor a l s  Nebentät igke i t  gemäß § 3 7  BDG 1 9 7 9  und di e 

Vergütung hiefür a l s  Nebentät i gkeit svergütung gemäß § 2 5  des 
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Gehal t sgeset zes 1 9 5 6 . Die Ertei lung von Lehrauft rägen an 

Gastprofessoren ist unzulässig . 

(2 ) Gastvortragenden kann vom zuständigen Organ der 

Unive rs ität (Hochschul e künstl eri scher Richtung) unter 

Bedachtnahme auf das Ausmaß der Vortragstät igke i t  e ine Vergütung 

zuerkannt werden . Bei der Fes t set zung der Vergütung i s t  auf die 

Remunerat i on für Lehraufträge gemäß § 2 Abs . 2 und 5 Bedacht zu 

nehmen . Der Ersat z von Spesen für Re ise und Aufenthalt kann 

zusät z l ich gewährt werden . Abs . 1 dritter Satz i s t  sinngemäß 

anzuwenden . "  

7 .  § 4 lautet : 

"§ 4 .  ( 1) Für die Abnahme der in den Studi envorschri ften 

verp f l i chtend vorgesehenen Prüfungen ( § §  48 bis 52 UniStG) und 

für den Vors i t z  in Prüfungssenaten ( §  5 6  Abs .  2 und 3 Uni StG) , 

soferne der Vors it zende nicht gl eichz e i t ig als  Prüfer mi twirkt , 

gebührt e ine Ent schädigung . 

(2 ) Die Ent schädigung gemäß Abs . 1 beträgt pro Prüfung 

14 0 S .  Prüfungen , die aus einem schri f t l i chen und einem 

mündl i chen Prüfungsteil bestehen , zählen al s eine Prüfung . 

( 3) Wi rkt e in Univers itäts (Hochschul ) - oder 

Vertragsas s i st ent bei der Beurteilung schri f t l i cher Prüfungen 

und Prüfungsarbe i ten ( §  4 Z 3 2  und 3 3  Uni StG) mit ,  gebührt dem 

Prüfer und dem mitwirkenden Ass i stenten j e  die Häl fte der 

Ent s chädigung . Wirken mehrere As s i stenten mit ,  i s t  diese Häl fte 

auf die mitwi rkenden Ass i stenten nach ihrem Arbei t sante i l  

auf zut e i l en . "  

8 .  Im § 5 Abs . 1 wi rd der Klammerausdruck II ( § 2 5  Al lgeme ine s  

Hochschul - Studiengeset z ) " durch den Kl ammerausdruck II ( § §  6 1  und 
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62  UniStG) " ersetz t .  

9 .  Im § 5 Abs . 2 wird der Ausdruck " gemäß § 2 5  AHStG" durch 

das Klammerzi ta t ,, ( § §  6 1  und 6 2  Uni StG) " ersetz t .  

1 0 . § 6 Abs . 1 lau tet : 

,, ( 1) Für die Abnahme von Prüfungen e inschl ießl i ch 

Aufnahmsprüfungen an der Akademie der bildenden Künste in Wien 

und an Kunsthochschulen, die nach den Bestimmungen des Uni StG 

abgehalten werden , gebühren den Prüfern Ent s chädigungen gemäß 

§ 4 Abs . 1 b i s  3 .  Gle i ches gilt  für den Vors i t z  in 

Prüfungssenaten sol cher Prüfungen , soferne der Vors i t zende ni cht 

gle i chze i t ig a l s  Prüfer mitwirkt . "  

11 . § 7 Abs . 6 und 7 lautet : 

,, ( 6) Die in den § §  1 Abs . 3 ,  1a , 1b Abs . I ,  2 Abs .  2 und 5 

und § 4 Abs .  2 genannten Schi l l ingbeträge erhöhen s ich j ewe i l s  

mit 1 .  Oktober um den Prozentsat z ,  um den das Gehalt der 

Gehalt s s tufe 2 der Dienstkl asse V e ines Beamten der Al lgemeinen 

Verwaltung , e inschl ießl ich einer a l l fäll igen Teuerungs zulage , in 

dem dem j ewe i l igen 1 .  Oktober vorangegangenen Jahr anges t i egen 

ist . 

(7) Die s i ch aus den § §  5 Abs . 1 und 7 Abs . 6 ergebenden 

Beträge s i nd in der Wei se auf vol l e  Schi l l ingbeträge zu runden ,  

daß Res tbeträge unter 5 0  Groschen unberücks i cht igt und 

Res tbeträge von 5 0  oder mehr Groschen auf den nächsten vol len 

Sch i l l ingbetrag aufgerundet werden . "  

12 . Im § 7 erhal ten di e bi sherigen Abs . 7 bi s 1 0  di e 

Absa tzb ezei chnungen ,, ( 8) " bi s ,, ( 1 1) " .  

13 . § 8 Abs . 1 lau te t : 

, 
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" (1) Die § §  4 und 5 s ind auch auf Prüfungen anzuwenden ,  die 

an Univers i t äten und Hochschulen ( §  1 Abs . 1 Uni StG) nicht 

aufgrund des Univers ität s - Studiengeset zes , sondern aufgrund der 

Übergangsbe s t immungen des § 8 0  Abs . 3 und 4 UniStG abgehalten 

werden . "  

1 4 . Dem § 9 wird folgender Abs . 7 angefügt : 

" (7) § 2 Abs . 5 in der Fassung des Bundesge set zes BGBl . I 

Nr . XXX/ 1 9 9 7  tritt mi t 1 .  Jänner 1 9 9 7 ,  die § §  1 ,  1a , 1b Abs . 1 ,  

2 Abs . 2 und 6 ,  die § §  3 bis 5 ,  § 6 Abs . 1 ,  § 7 Abs . 6 bi s 1 1  

und § 8 Abs . 1 i n  der Fassung des Bundesgeset zes BGBl . I 

Nr . XXX/ 1 9 9 7  t reten mi t 1 .  Oktober 1 9 9 7  in Kraft . "  

Artikel VII 

Änderung des UOG 

Das Bundesgesetz über die Organi sat ion der Univers i täten , 

BGBl . Nr . 2 5 8 / 1 9 7 5 , zuletzt geändert durch das Bundesgeset z BGBl . 

Nr . 6 5 5 / 1 9 9 6 , wi rd wi e folgt geändert : 

1 .  § 1 7  Abs . 2 und 3 und § 1 1 1  Abs . 9 en tfall en .  

2 .  Dem § 1 1 6  wi rd folgender Abs . 5 angefügt : 

" (5) Die Aufhebung des § 1 7  Abs . 2 und 3 sowi e des § 1 1 1  

Abs . 9 durch das Bundesgeset z BGBl . I Nr . XXX/ 1 9 9 7  tritt mi t 

1 .  Oktober 1 9 9 7  in Kraft . "  

Artikel VIII 

Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1 9 8 5  

Das Bundesgesetz über die österrei chis che Staat sbürgerschaft ,  
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BGBI . Nr . 3 1 1 / 1 9 8 5 , zul et zt geändert durch das Bundesgese t z  BGBI . 

Nr . 5 0 5 / 1 9 94 ,  wird wie folgt geändert : 

1 .  Di e Überschri ft zu § 25 laute t : 

"Dienstantritt als Universitätspro fessor , als OrdentlicheI: 

Universitätsprofessor oder als Ordentlicher Hochschulprofessor" 

2 .  (Verfassungsbestimmung) § 25 Abs . 1 laute t : 

" (1) ( Verfassungsbes timmung) Ein Fremder erwirbt die 

Staat sbürgerschaft durch den Dienstantritt als 

Univers ität sprofessor ( §  2 1  des Bundesgeset zes über die 

Organisat ion der Universität en , BGBI . Nr . 8 0 5 / 1 9 9 3) oder al s 

Ordentl icher Univers itätsprofes sor ( §  2 6  des Univers ität s 

Organi sat i onsgeset zes , BGBI . Nr . 2 5 8 / 1 9 7 5) an e iner inländi schen 

Univers i tät oder als  Ordent l i cher Hochschulprofessor an der 

Akademie der bildenden Künste in Wien oder an e iner inländ i schen 

Kunsthochschule . " 

Artikel IX 

Änderung des Bundesgesetzes BGBl . Nr . 14 8 / 1 9 8 8  

Im Art . VI Abs . 12 des Bundesgesetzes BGBl . Nr . 1 4 8/1 9 8 8  

werden mi t Wirksamkei t vom 1 .  Oktober 1 9 9 7  nach dem Ausdruck 

H §  1 8 8  BDG 1 9 7 9 " di e Worte H in der bis 3 0 . September 1 9 9 7  

gel tenden Fas sung " eingefilgt . 
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V O R B L A T T  
Probleme: 
1 .  Die Regelung der Lehrverpflichtung der Universitäts(Hochschul)assistenten und 

Vertragsassistenten samt Abgeltung gemäß § 53 GG 1 956 in der Fassung des 
Strukturanpassungsgesetzes 1 996 wurde von den Hochschullehrern n icht akzeptiert. 
Auf politischer Ebene wurde vereinbart, bis 1 .  Oktober 1 997 eine akzeptable 
Neuregelung unter Wahrung der Kostenneutral ität zu finden. 

2. Das UOG 1 993 sieht einen d ienstrechtlich einheitlichen Typ eines 
Universitätsprofessors im Beamten-Dienstverhältnis vor, die Differenzierung hat nur 
besoldungsrechtlich zu erfolgen . Weiters ist erstmals ein vertragliches Dienstverhältnis 
als Universitätsprofessor vorgesehen . 

3 .  Für die vorhandenen Außerordentlichen Universitätsprofessoren wird seit Jahren d ie 
Angleichung an die Ordentlichen Universitätsprofessoren samt Zugang zur 
Emeritierung gefordert. 

4 .  Die habil itierten Universitäts(Hochschul)assistenten fordern d ienst- und 
besoldungsrechtliche Besserstellungen gegenüber ihrem derzeitigen Assistentenstatus. 

5. Für akademische Funktionäre nach UOG 1 993 und an den Hochschulen künstlerischer 
Richtung fehlen Parallelbestimmungen zur Regelung des Forschungssemesters für 
Rektoren und Dekane gemäß UOG (1 975). 

6.  Das UOG 1 993 und das am 1 .  August 1 997 in Kraft tretende Universitäts
Studiengesetz ordnen d ienstrechtlich relevante Kompetenzen zum Teil anderen 
Organen als nach UOG 1 975 und nach AHStG zu . 

7. Aus dem Ausland berufenen Universitäts(Hochschul)professoren sind in den ersten 
fünf Jahren des Dienstverhältnisses pensions rechtlich zu wenig abgesichert. 

8 .  Die Remunerationen für Lehraufträge an hauptberufliche Bundesbeamte wurden erst 
mit 1 .  Oktober 1 997 von der gesonderten ASVG-Pflicht befreit und entsprechend 
abgesenkt. § 1 9  B-KUVG bezieht ab 1 . 1 . 1 997 auch d iese Remunerationen in die 
Beitragsgrundlage für d ie Krankenversicherung ein. 

Ziele: 
1 .  Schaffung einer von den budgetären Auswirkungen her kosten neutralen Neuregelung 

der Lehrverpfl ichtung der Universitäts(Hochschul)- und Vertragsassistenten samt 
Abgeltungsregelung mit Wirkung vom 1 .  Oktober 1 997. 

2. Schaffung je einer d ienstrechtl ich einheitlichen Kategorie eines Universitätsprofessors 
im Beamten-Dienstverhältnis und eines Vertragsprofessors bei gleichzeitiger 
besoldungsrechtlicher Differenzierung (§ 21 Abs. 4 UOG 1 993), die im Stellen plan 
ersichtlich zu machen ist. 

3. Künftig einheitl iche Regelung für alle Universitäts(Hochschul)professoren bei 
Erreichung der Altersgrenze für das Ausscheiden aus dem aktiven Dienstverhältnis. 

4. Schaffung je einer eigenen Verwendungsgruppe bzw. Entlohnungsgruppe für d ie 
habil itierten Universitäts(Hochschul)- und Vertragsassistenten.  

5 .  Erweiterung des Anspruchs auf ein bzw. zwei Forschungssemester auf akademische 
Funktionäre an Universitäten nach UOG 1 993 und an Hochschulen künstlerischer 
Richtung. 

6. Anpassung an die im UOG 1 993 und im Universitäts-Studiengesetz geänderten 
Zuständigkeitsbestimmungen . 

7. Abdeckung einer allfälligen pensionsrechtl ichen Versorgungslücke für den Fall einer 
Dienstunfähigkeit während der ersten fünf Dienstjahre als 
Universitäts(Hochschul)professor. 
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8. Anpassung der Lehrauftragsremunerationen für hauptberufliche Bundesbeamte an die 
geänderte sozialversicherungsrechtliche Behandlung d ieser Remuneration als 
Entschädigung für Nebentätigkeit. 

Inhalte: 
1 .  Neuregelung der Lehrverpflichtung der Universitäts(Hochschul)assistenten als 

Dienstpfl icht im Rahmen des Assistentendienstverhältnisses, Neuregelung der 
Abgeltung der Lehrtätigkeit der Universitäts(Hochschul)assistenten .  Kürzung der 
Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten um weitere 1 0  S pro Prüfungsfall .  

2. Einführung eines neuen Typs "Universitätsprofessor" gemäß § 21  UOG 1 993; 
grundsätzlich einheitl iche Gestaltung der d ienstrechtlichen Sonderbestimmungen für 
alle Kategorien von Universitäts(Hochschul)professoren; Einführung eines zeitl ich 
befristeten vertraglichen Dienstverhältnisses als Universitätsprofessor. Einführung 
eines neuen Gehaltsschemas für Universitätsprofessoren mit späterer Überleitung aller 
Ordentlichen und Außerordentlichen Universitätsprofessoren in d ieses einheitl iche 
Gehaltsschema. 

3. Neuregelung des Ausscheidens der Universitäts(Hochschul)professoren aus dem 
aktiven Dienstverhältnis. 

4. Einführung einer neuen Verwendungsgruppe "Universitäts(Hochschul)dozenten" und 
einer Entlohnungsgruppe "Vertragsdozenten". 

5. Forschungssemester für akademische Funktionäre nach UOG, UOG 1 993, KH-OG und 
AOG.  

6. Dienstpflichtenfestlegung für Universitätsassistenten nach UOG 1 993. 
7 .  Pensionsrechtliche Absicherung für Universitäts(Hochschul)professoren für die ersten 

fünf Jahre des Professorendienstverhältnisses. 
8. Anpassung der Lehrauftragsremunerationen für hauptberufliche Bundesbeamte nach 

Einbeziehung der Entschädigung für Nebentätigkeiten in d ie Beitragsgrundlage für die 
Krankenversicherung nach B-KUVG. 

Alternativen :  
1 .  I nkrafttreten der §§ 53 und 53a des G G  1 956 i n  der Fassung des 

Strukturanpassungsgesetzes 1 996. Absenkung der Prüfungstaxen aus Gründen der 
Budgetneutralität unverzichtbar. 

2. Hinsichtlich des Dienstrechtes keine Alternative, da durch das UOG 1 993 
vorgeschrieben. H insichtlich des Besoldungsrechtes Übertragung der GehaltssGhemata 
für Ordentl iche Universitätsprofessoren und für Außerordentliche 
Universitätsprofessoren auf d ie Universitätsprofessoren gemäß § 21 UOG 1 993. 

3. Gänzliche Streichung der Möglichkeit der Emeritierung. 
4. Belassung der habilitierten Universitäts(Hochschul)assistenten in der bisherigen 

Verwendungsgruppe bzw. Entlohnungsgruppe. 
5. Keine Ausdehnung der Forschungssemester-Regelung über das UOG (1 975) h inaus. 
6. Keine Alternative, da vom UOG 1 993 vorgegeben. 
7. Verzicht auf die Berücksichtigung einer außeruniversitären Praxis und einer 

Beibehaltung der derzeit unbefriedigenden und zahlreiche Berufungsverfahren 
behindernden Lücke der pensionsrechtlichen Absicherung zu Beginn des 
Dienstverhältnisses. 

8. Beibehaltung der bisherigen Remunerationshöhe. 

, 
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E r l ä u t e r u n g e n  

ALLGEMEINER TEIL 

Das "Hochschullehrer-Dienstrecht" wurde seit der umfassenden Neuregelung im 

Jahr 1 988 (BGBL Nr. 148) nur in wenigen Punkten wesentlich abgeändert (siehe die 

BGB!. Nr. 522/1 995 und 375/1 996). Weitere gravierende Änderungen unterblieben 

zunächst. Es sollten ausreichende Erfahrungen mit der Vol lziehung des seit 1 988 

geltenden Rechts gesammelt und die Reformen des Organisations- und des 

Studienrechts der Universitäten und der künstlerischen Hochschule abgewartet und 

berücksichtigt werden. 

Wesentlichen Reformbedarf gibt es in folgenden Punkten : 

1 .  Einbeziehung der Lehrtätigkeit der Universitäts(Hochschul)assistenten in die 

Dienstpflichten und Schaffung einer entsprechenden Abgeltungsregelung. 

2 .  Anpassung a n  das UOG 1 993 und a n  das Universitäts-Studiengesetz: 

Besonders vordringl ich ist d iesbezüglich die Schaffung je einer d ienstrechtlich 

einheitlichen Kategorie eines Universitätsprofessors im Beamten

Dienstverhältnis und eines zeitl ich befristeten vertraglichen 

Universitätsprofessors. Parallel dazu ist die Überleitung für die derzeit 

vorhandenen Professorenkategorien vorzubereiten. 

3 .  Dienst- und besoldungsrechtliche Sonderbestimmungen für  habilitierte 

Universitäts(Hochschul)- und Vertragsassistenten . 

4 .  Adaptierung der Abgeltung der Lehrtätigkeit der 

U n iversitäts(Hochsch u I )professoren. 

Die Punkte 1 bis 4 waren Teil der seit Jahren geführten und im Frühjahr 1 995 

intensivierten Verhandlungen. Da die Verhandlungsthemen auf Dienstnehmerseite als 

"Paket" betrachtet wurden und sich die Erreichung eines Konsenses insbesondere zu 

Punkt 1 äußerst schwierig gestaltete, verzögerte sich ein erfolgreicher Abschluß der 

Verhandlungen wesentl ich . Im Frühjahr 1 996 wurden diese Verhandlungen durch d ie 

notwendigen Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung erheblich beeinflußt. Die 

Diskussionen konzentrierten sich auf die Neuregelung der Lehrtätigkeit der Assistenten 
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und insbesondere auf die d iesbezüglich Abgeltung. 

Ende Februar 1 997 konnten d ie Verhandlungen über die obgenannten Themen 

erfolgreich abgeschlossen werden. 

Der Entwurf enthält weiters folgende Regelungen: 

- d ifferenziertere Umschreibung der Dienstpflichten für 
Universitäts(Hochschul)professoren, Universitäts(Hochschul)dozenten und 
Universitäts(Hochschul)assistenten, 

- Berücksichtigung einer außeruniversitären Berufspraxis und internationaler 
Erfahrung im Zuge der Überleitungsverfahren für 
Universitäts(Hochschul)assistenten ins provisorische Dienstverhältnis und für die 
Definitivstellung, 

- Neuumschreibung der Ernennungserfordernisse für 
Universitäts(Hochschul)professoren, Formulierung der Ernennungserfordernisse 
für die neue Verwendungsgruppe der Universitäts(Hochschul)dozenten, 

- Neuregelung der Kollegiengeldabgeltung für Universitätsprofessoren und 
Universitäts(Hochschul)dozenten,  Entfall der Möglichkeit der Gewährung einer 
"Kollegiengeldgarantie" , 

- Überleitung der Gewährung des Ersatzes der Reise- und Frachtkosten und eines 
Haushaltszuschusses bis zur Höhe der Trennungsgebühr für 
Universitäts(Hochschul)professoren in die Reisegebührenvorschrift 1 955, 

- Ausdehnung der Regelung der Amtszulagen auf Vizedekane an Medizinischen 
Fakultäten, 

- Neuregelung des Verfahrens zur Gewährung von Entschädigungen an 
Gastprofessoren, 

- Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft auch für Universitätsprofessoren 
gemäß § 21  UOG 1 993 mit dem Zeitpunkt des Dienstantrittes. 

Kosten 

1 .  Die Umsetzung der neuen Kategorien "Universitätsprofessor" und "Vertragsprofessor" 
ist budgetär neutral gestaltbar. Sowohl das Gehaltsschema für den neuen 
Universitätsprofessor als auch der Rahmen für das Fixgehalt der Vertragsprofessoren 
gehen über das Gehaltsschema der Ordentlichen Universitätsprofessoren n icht 
hinaus, die Regelung über die "Einstiegsgehaltsstufe" der zweiten 
besoldungsrechtlichen Kategorie beachtet ebenfalls den bisherigen Rahmen. 

2. Die Neuregelung des Ausscheidens der Universitäts(Hochschu l)professoren aus dem 
aktiven Dienstverhältnis, also der grundsätzliche Übertritt in den Ruhestand mit 65 
Jahren und nur ausnahmsweise d ie Emeritierung mit 66, 67 oder 68 Jahren, k.ann 
bezüglich ihrer Kostenfolgen nur über einen längeren Zeitraum gesehen werden. Für 
einzelne vor dem Erreichen der Altersgrenze stehende Außerordentliche 
Universitätsprofessoren wird zwar durch eine allfäll ige Bewilligung der Emeritierung 
ein gegenüber dem Ruhebezug höherer Emeritierungsbezug anfallen, d ieser 
Emeritierungsbezug fällt aber erst zeitversetzt an. Für den weitaus größeren Teil der 
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Professoren, nämlich für d ie künftig zu ernennenden Universitätsprofessoren, 
Ordentlichen Universitätsprofessoren und Ordentlichen Hochschulprofessoren wird 
kein Emeritierungsbezug, sondern nur mehr ein Ruhegenuß zu kalkulieren sein. 

3 .  Die neue Kollegiengeldabgeltung der Universitätsprofessoren entspricht an den 
entscheidenden Punkten (6, 8, 1 0  Wochenstunden) den bisher zustehenden 
Beträgen. Für eine über 1 0  Wochenstunden hinausgehende Lehrtätigkeit müßten 
unter der Annahme des konstanten Lehrveranstaltungsangebots an der betreffenden 
Universität Lehrveranstaltungsabgeltungen anderer Kategorien entfallen . 

4. Das Gesamteinkommen der neuen Verwendungsgruppe 
Universitäts(Hochschul )dozenten und der neuen Entlohnungsgruppe der 
Vertragsdozenten entspricht dem Gesamteinkommen eines habilitierten Assistenten, 
d ie Überstellungen führen daher zu keinen Mehraufwendungen. 

5 .  Der Aufwand für d ie  Neuregelung der Lehrverpflichtung der Universitäts-, Hochschul
und Vertragsassistenten soll budgetär dem Aufwand entsprechen,  den die im Rahmen 
des Strukturanpassungsgesetzes 1 996 geschaffene, aber n icht in Kraft gesetzte 
Regelung (§§ 53 und 53a GG 1 956) zur Folge gehabt hätte. 

6. Die Neuregelungen im Pensionsgesetz 1 965 für Universitäts(Hochschul)professoren 
haben gegenüber der derzeitigen Rechtslage keine Mehrkosten zur Folge. Gleiches 
gilt für die Änderungen in den Art. IV, V, VI I ,  VI I I  und IX. 

7. Im Bereich des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten 
an Hochschulen wird die neuerliche Kürzung der Prüfungsentschädigung zu einer 
Einsparung von ca. 6,7% oder ca. 1 5  Mio. S jährlich führen. Diese Einsparung wird zur 
Erreichung der Budgetneutralität der Neuregelung der Abgeltung der Lehrtätigkeit der 
Assistenten (siehe Punkt 5) benötigt. 
Die teilweise Wiederaufstockung der Lehrauftrags-Remunerationen gemäß § 2 Abs. 5 
erfordert 1 997 einen Mehraufwand von höchstens 20 Mio. S .  Ab 1 998 fällt d ieser 
Mehraufwand jedoch weitgehend wieder weg, weil ab 1 .  Oktober 1 997 die 
Universitäts(Hochschul )assistenten als die derzeit größte Gruppe von Bundesbeamten 
unter den Lehrbeauftragten nicht mehr von der Neuregelung des § 1 9  B-KUVG 
betroffen sein werden. Die verbleibenden Bundesbeamten unter den Lehrbeauftragten 
haben erfahrungsgemäß bereits eine besoldungsrechtliche Stellung erreicht, deren 
Bezüge allein schon die Höchstbeitragsgrundlage für die Krankenversicherung 
überschreiten,  sodaß § 1 9  B-KUVG nur für wenige d ieser Lehrbeauftragten wirksam 
wird .  Somit ergeben sich für 1 997 Mehrkosten bis max. 1 5  M io. S, die ab 1 998 nicht 
mehr anfallen . 

Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung des im Entwurf vorliegenden 

Bundesgesetzes ergibt sich hinsichtlich 

1 .  der Art. I bis V und IX (Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, 

Vertragsbedienstetengesetz 1 948, Gehaltsgesetz 1 956, Pensionsgesetz 1 965, 

Reisegebührenvorschrift 1 955, Bundesgesetz BGB/. Nr. 148/1 988) 

aus Art. 1 0  Abs. 1 Z 1 6  B-VG, 
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2. der Art. VI und VI I (Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und 

Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, Bundesgesetz über die Organisation der 

Universitäten) 

aus Art. 1 4  Abs. 1 B-VG, 

3 .  des Art. VI I I  (Staatsbürgerschaftsgesetz 1 985) 

aus Art. 1 1  Abs. 1 Z 1 B-VG. 

Ein dem Entwurf entsprechender Gesetzesbeschluß bedarf bezüglich des Art. VI I I  
(§ 2 5  Abs. 1 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1 985) der Anwesenheit mindestens der 
Hälfte der Mitglieder des Nationalrates und einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen (Art. 44 Abs. 1 B-VG). 

EU-Konformität 

Die vorgesehenen Bestimmungen stehen mit EU-Vorschriften nicht im 

Widerspruch .  
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BESONDERER TEIL 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird bemerkt: 

Zu Art. I Z 1 (§ 48f Abs. 4 BDG 1 979): 

Im Rahmen der derzeit in parlamentarischer Behandlung befindl ichen ( 1 . )  BDG

Novelle 1 997 ist die Einfügung eines § 48f vorgesehen, der an die geplante Neufassung 

des § 1 55 anzupassen ist. 

Zu Art. I Z 2 und 3 (§ 1 54 BDG 1 979): 

Das UOG 1 993 kennt nur mehr einen funktionell und d ienstrechtl ich einheitlichen 

Typ eines Universitätsprofessors im Beamten-Dienstverhältnis. Die bereits mit § 1 88 

BOG 1 979 in der Fassung des "Hochschullehrer-Dienstrechts" (Bundesgesetz BGB/.  

Nr. 1 48/1 988) begonnene Hervorhebung der habil itierten Assistenten innerhalb der 

Gruppe des "akademischen Mittelbaues" wurde durch das UOG 1 993 fortgesetzt (die 

Aufgabenumschreibung der Professoren und Dozenten ist gemäß § 27 Abs. 3 UOG 1 993 

ident) und soll nun im Dienst- und Besoldungsrecht durch die Schaffung einer eigenen 

Verwendungsgruppe ausgebaut werden. Dementsprechend ist d ie Aufzählung der 

Hochschullehrer-Kategorien zu modifizieren bzw. zu ergänzen. 

Zu Art. I Z 4 (§ 1 55 BDG 1 979): 

Entsprechend der detail l ierteren Aufzählung der Aufgaben der Hochschullehrer im 

UOG 1 993 sollen auch die Heranbildung des wissenschaftlichen (künstlerischen) 

Nachwuchses, Organisationsaufgaben und d ie M itwirkung bei Evaluierungsmaßnahmen 

hervorgehoben werden (Abs. 1 ). 

Die Verpflichtung zur Weiterbildung (Abs. 3) betrifft grundsätzlich alle 

Hochschullehrer unabhängig von ihrer fachl ichen Qualifikation , aber sicher in 

unterschiedlicher Art und in unterschiedl ichem Ausmaß. Neu hinzukommen soll eine Aus

und Weiterbildungsverpfl ichtung für d ie immer wichtiger werdenden Management- und 

Eval u ieru ngsaufgaben . 

I m  Abs. 4 ist das Zitat bezüglich der wissenschaftlichen Arbeiten im Auftrag Dritter 

an das UOG 1 993 anzupassen. Remunerierte Lehraufträge sind auch ohne ausdrückliche 
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Erwähnung im Abs. 4 eine Nebentätigkeit. Die Verbindung zur Entschädigung für 

Nebentätigkeit findet sich nunmehr bei der entsprechenden Abgeltungsregelung im 

Bundesgesetz über d ie Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen. 

Der Verweis auf die Aufgaben der als Ärzte an Universitätskliniken tätigen 

Hochschullehrer ist an das UOG 1 993 anzupassen (Abs. 5). 

I m  Abs. 7 ist nur das Zitat anzupassen. 

Eine der Grundvoraussetzungen für die Neuregelung der Lehrtätigkeit der 

Universitäts(Hochschul)assistenten ist eine sachgerechte, das heißt dem Bedarf und der 

Qualifikation entsprechende Verteilung der abzuhaltenden Lehrveranstaltungen auf die 

einzelnen Gruppen von Universitäts(Hochschul)lehrern sowie innerhalb der einzelnen 

Gruppen auf die jeweiligen Gruppenangehörigen . Darauf werden die für die Organisation 

des Lehrbetriebes verantwortlichen Universitäts(Hochschul)organe zu achten haben 

(Abs. 8). 

Zu Art. I Z 5 (§ 1 60 Abs. 1 BOG 1 979): 

Um die in letzter Zeit durch wiederholte Änderungen entstandene Notwendigkeit zur 

Anpassung der das 'Wissenschaftsministerium" betreffenden Ressortbezeichnung künftig 

zu vermeiden,  wird (wie schon derzeit im § 5 1 c  des Gehaltsgesetzes 1 956) eine 

allgemeinere Form der Umschreibung des zuständigen Bundesministers vorgesehen. 

Zu Art. I Z 6 (§ 1 60a Abs. 2 BOG 1 979): 

Die Aufzählung der politischen Funktionen ist um die Mitgliedschaft zum 

Europäischen Parlament zu ergänzen. 

Zu Art. I Z 7 (§ 1 60a Abs. 4 bis 7 BOG 1 979): 

Die Ausübung leitender akademischer Funktionen , wie der eines Rektors oder 

Dekans, begründet schon bisher einen Rechtsanspruch auf ein sogenanntes 

"Forschungssemester" nach Beendigung der Ausübung der akademischen Funktion .  Die 

Regelungen finden sich im § 1 7  und im § 1 1 1  Abs. 9 UOG (1 975). Entsprechende 

Regelungen für akademische Funktionen nach UOG 1 993 und Parallelbestimmungen für 
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den Bereich der Hochschulen künstlerischer Richtung fehlen bisher. Da es sich bei 

derartigen Regelungen dem Inhalt nach um dienst- und besoldungsrechtliche Normen 

handelt, sollen die bisherigen Regelungen aus dem UOG (1 975) herausgenommen, um 

die entsprechenden Regelungen für die Bereiche des UOG 1 993 und der Hochschulen 

künstlerischer Richtung ergänzt und künftig im Dienstrecht verankert werden. Je länger 

die Beanspruchung durch die akademische Funktion dauert, um so mehr Zeit muß dem 

betreffenden Universitäts(Hochschul)lehrer gegeben werden, zu seinen Hauptaufgaben 

zurückzukehren und sich zunächst auf die Forschungsaufgaben im eigenen Fach zu 

konzentrieren. Die Anzahl der "Forschungssemester" soll daher, wie schon bisher, von der 

Dauer der Ausübung der akademischen Funktion abhängen. 

Zu Art. I Z 8 (§ 1 61 Abs. 2 BOG 1 979): 

Zitierungsanpassung. 

Zu Art. I Z 9 und 1 0  (Überschrift des Unterabschnittes B, § 161a  BOG 1 979): 

Im  Unterabschnitt B sollen künftig auch die d ienstrechtlichen Regelungen für den 

neuen Typus des einheitlichen Universitätsprofessors nach UOG 1 993 enthalten sein . 

Dementsprechend ist die Überschrift anzupassen. Im § 161  a wird klargestellt, daß die 

folgenden dienstrechtl ichen Bestimmungen, soweit sie sich n icht ausdrücklich nur auf eine 

bestimmte Gruppe der Professoren beziehen, für alle Typen von Universitäts- und 

Hochschulprofessoren Geltung haben sollen. 

Zu Art. I Z 1 1 , 29 und 30 (§§ 1 63, 1 64, 247c und 247e BOG 1 979): 

I n  den §§1 63 und 1 64 sind derzeit d ie für alle Ordentl ichen 

Universitäts(Hochschul)professoren geltende Emeritierung sowie die Versetzung in den 

Ruhestand bei Dienstunfähigkeit oder durch Erklärung enthalten. Bereits im Verlauf der in 

den Jahren 1 975 bis 1 988 geführten Verhandlungen über eine grundsätzl iche 

Neugestaltung des Hochschullehrer-Dienstrechts war von verschiedenen Seiten d ie 

Berechtigung zur Beibehaltung des Rechtsinstituts der Emeritierung in Zweifel gezogen 

worden. I nzwischen hat sich der Trend zu einem niedrigeren durchschnittlichen 

Eintrittsalter in die Position eines Ordentlichen Universitäts(Hochschul)professors 

verfestigt. Ein wesentlicher ursprünglicher Rechtfertigungsgrund für die Sonderregelung 

der Emeritierung, nämlich die Berufung ins Professorenamt in der Regel erst in 
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fortgeschrittenem Lebensalter, besteht somit n icht mehr generell. Dazu kommt, daß 

andere Staaten für Neuberufungen bereits von der Emeritierung abgegangen und zu 

Pensionierungen übergegangen sind . Dem steht d ie langjährige Forderung der 

Dienstnehmerseite gegenüber, die Emeritierung als Sonderinstitut im Beamtenbereich auf 

alle Universitäts(Hochschul)professoren auszudehnen, sie also sowohl für alle bereits 

ernannten Außerordentlichen Universitätsprofessoren (§ 31  UOG) statt der derzeit 

geltenden allgemeinen Pensionierungsregelung einzuführen, als auch für einen neuen 

einheitlichen Typus des Universitätsprofessors gemäß UOG 1 993 vorzusehen. In den 

Abschlußgesprächen zwischen Dienstnehmer- und Dienstgeberseite ist folgende 

Kompromißlösung gefunden worden: 

1 .  Die Neuregelung soll für alle künftig zu ernennenden Universitäts- und 

Hochschulprofessoren, also für Ordentliche Universitätsprofessoren, 

Ordentliche Hochschulprofessoren, Außerordentliche Universitätsprofessoren, 

und für den neuen Typus eines Universitätsprofessors gemäß UOG 1 993 sowie 

darüber hinaus auch für die bereits ernannten und noch dem Aktivstand 

angehörenden Außerordentlichen Universitätsprofessoren gelten. 

2 .  Diese Professoren sollen künftig mit Ablauf des Studienjahres, in  dem sie das 

65. Lebensjahr vollenden, gemäß § 1 3  BOG 1 979 kraft Gesetzes in den 

Ruhestand treten und daher Anspruch auf Ruhegenuß nach den 

Bestimmungen des Pensionsgesetzes 1 965 haben. 

3 .  Für d iesen Personenkreis soll als Ausnahmeregelung dann weiterhin d ie 

Emeritierung möglich sein ,  wenn d ie Universität (Hochschule) Bedarf nach 

einer Weiterverwendung des betreffenden Professors über den allgemeinen 

Pensionierungszeitpunkt hinaus hat und die fachlichen Leistungen des 

betreffenden Professors in Forschung (Erschließung der Künste) und Lehre ein 

besonderes I nteresse der Universität (Hochschule) an einer solchen 

Weiterverwendung rechtfertigen. Der betreffende Professor muß seinen 

Wunsch nach bzw. seine Bereitschaft zu einer Verlängerung der aktiven 

Dienstzeit so rechtzeitig bekanntgeben,  daß die in das Verfahren 

einzubindenden Universitäts(Hochschul)Organe ausreichend Zeit zur Prüfung 

und Beantwortung der relevanten Qualifikations- und Bedarfsfragen haben. Ein 

Rechtsanspruch auf eine solche längere Verwendungsdauer soll n icht 

bestehen. 
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4. Nur die bereits ernannten und die unmittelbar vor einer Ernennung stehenden 

Ordentlichen Universitäts(Hochschul)professoren sollen zur Wahrung 

erworbener Rechte bzw. im Hinblick auf den Vertrauensschutz weiterhin 

generell nach dem bisherigen Recht emeritiert werden. 

Der weitere derzeitige Text des § 1 63 enthält keine dienstrechtliche Regelung und soll 

aufgrund seines I nhalts in das Pensionsgesetz 1 965 (§ 1 0) transferiert werden . Die 

bisherigen verfahrensrechtl ichen Sonderbestimmungen des § 1 64 haben sich als 

entbehrlich erwiesen, sodaß als notwendiger Regelungsinhalt für die Pensionierung 

gemäß § 1 5  BOG 1 979 das Erfordernis einer wenigstens 1 8-jährigen Bundesdienstzeit 

verbleibt. 

Zu Art. I Z 12  (§ 1 65 BOG 1 979) : 

I n  Übereinstimmung mit der detail l ierteren Aufgabenumschreibung für 

Universitätsprofessoren im § 21  Abs. 3 UOG 1 993 werden die Dienstpflichten für alle 

Kategorien von Universitäts- und Hochschulprofessoren neu formul iert. Die 

Bestimmungen über d ie Verpflichtung zur persönlichen Erfüllung d ieser Aufgaben und 

über die Anwesenheit an der Universität (Hochschule) sowie über die Erreichbarkeit in 

Zeiten von Forschungsarbeiten (Erschl ießung der Künste) außerhalb der Universität 

(Hochschule) wurden übersichtlicher gefaßt. I n  d iesem Zusammenhang ist klarzustellen, 

daß auch Universitäts(Hochschul)professoren wie bisher ihre dienstlichen Aufgaben 

persönl ich und an der Universität (Hochschule) zu erfüllen haben. Nur bezügl ich der 

Forschung (Erschl ießung der Künste) besteht die Möglichkeit, d iesen Aufgaben auch 

außerhalb der Universität (Hochschule) nachzugehen, soweit hiezu n icht Mitarbeiter oder 

Geräte des Instituts (der Hochschuleinrichtung) benötigt werden. Diese Bestimmung läßt 

es nicht zu, die Anwesenheit an der Universität (Hochschule) auf die Zeit der Abhaltung 

von Lehrveranstaltungen, die "Sprechstunde" und auf Prüfungstermine zu beschränken. 

Sowohl beim Stundenausmaß als auch bei der zeitlichen Einteilung der Anwesenheit an 

der Universität (Hochschule) muß auch der Professor auf die Erfordernisse eines 

geordneten Studienbetriebes und auf die Dienstzeiten der Mitarbeiter Rücksicht nehmen. 

Durch Abs. 2 soll das zwingend mit Vollbeschäftigung verbundene Beamten

Dienstverhältnis als Universitäts(Hochschul)professor von einer Teilzeitprofessur, wie sie 

d ie neue Form des Vertragsprofessors ermöglicht, abgegrenzt werden. 
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Zu Art. I Z 1 3  (§ 1 66 BOG 1 979) : 

An Universitäten soll der Amtstitel ohne einen Zusatz künftig einheitlich 

"Universitätsprofessor" lauten. Ledigl ich d ie bereits ernannten oder bis zum I nkrafttreten 

d ieses Bundesgesetzes noch zu ernennenden Ordentl ichen Universitätsprofessoren 

sowie die Ordentlichen Hochschulprofessoren sollen den Zusatz "Ordentlicher" behalten. 

Zu Art. I Z 14 (§§ 1 67 bis 1 69 BOG 1 979): 

Zu § 1 67:  

Der Urlaubsanspruch bleibt unverändert in  dem für Beamte vorgesehenen 

Höchstausmaß von sechs Wochen. Mit Abs. 2 soll deutlicher als bisher zum Ausdruck 

gebracht werden, daß ein Erholungsurlaub auch während des Semesters und nicht nur 

während der Ferienzeiten zulässig ist, sofern es der Dienstbetrieb und insbesondere der 

Lehr- und Prüfungsbetrieb zulassen. Es sei hier betont, daß d ie zeitliche Konzentration 

von Lehrveranstaltungen in Form von "Blocklehrveranstaltungen" ausschließlich aus 

studienrechtlichen Gründen (§ 7 Abs. 4 des Universitäts-Stud iengesetzes) zulässig ist. 

Der Text des bisherigen § 1 67 Abs. 2 bezieht sich zwar auf die lehrveranstaltungsfreie 

Zeit, n icht aber auf die Zeit eines Erholungsurlaubes und gehört daher in § 1 65. I n  den 

Teilen der lehrveranstaltungsfreien Zeit (Ferien), für die der 

Universitäts(Hochschul)professor keinen offiziellen Erholungsurlaub konsumiert, besteht 

d ie Verpflichtung zur Erfüllung der d ienstlichen Aufgaben und zur grundsätzlichen 

Anwesenheit an der Universität (Hochschule), wenngleich durch den Entfall der 

Lehrveranstaltungen die zeitlichen Möglichkeiten für die Forschungstätigkeit (Erschließung 

der Künste) größer sind . Bei der Wahrnehmung der Möglichkeit, Aufgaben in der 

Forschung (Erschließung der Künste) auch außerhalb der Universität (Hochschule) 

durchzuführen, muß bedacht werden, daß der Universitäts(Hochschul)professor auch in 

d ieser Zeit erreichbar und erforderlichenfalls in der Lage sein muß, anfallende andere 

dienstliche Aufgaben zu übernehmen und dafür an die Universität (Hochschule) zu 

kommen. Eine Entfernung vom Dienst- oder Wohnort wird daher in d ieser Zeit nur in 

relativ engen Grenzen möglich sein, soweit nicht Art und Inhalt der Forschungstätigkeit 

(Erschl ießung der Künste) eine größere Entfernung vom Dienst- oder Wohnort erfordern . 

Will sich daher ein Universitäts(Hochschul)professor aus Gründen, die n icht durch d ie 

Forschungstätigkeit (Erschließung der Künste) bedingt sind, vom Dienstort weiter 

entfernen, wird er einen entsprechenden Erholungsurlaub anmelden müssen. 
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Zu § 1 68 BOG 1 979: 

Die Bestimmung wird inhaltlich nur um die Mitgliedschaft zum Europäischen 

Parlament erweitert und sprachlich neu formuliert. 

Zu § 1 69 BOG 1 979: 

Die Ausnahmebestimmungen entsprechen weitgehend den bisherigen Regelungen 

der §§ 1 69 und 1 73.  Eine wesentliche Änderung bedeutet nur der Abs. 3. Eine 

Versetzung oder eine Dienstzuteilung war bisher für Ordentliche 

Universitäts(Hochschul)professoren nicht und für Außerordentliche 

Universitätsprofessoren nur mit deren Zustimmung zulässig. Die vorgesehene einheitliche 

Regelung läßt eine Versetzung oder Dienstzuteilung im "Regelfall" (der an sich schon nur 

vereinzelt eintreten wird) nur mit Zustimmung des betreffenden Professors zu . Lediglich in 

besonderen Ausnahmefällen , das heißt im Gefolge von Disziplinarverfahren sowie bei 

Entfall der Verwendungsmöglichkeit des Professors wegen der Auflassung des vom 

Professor zu vertretenden Faches infolge gravierender studienrechtlicher Veränderungen , 

soll eine Versetzung oder Dienstzuteilung auch ohne Zustimmung des Professors möglich 

sein.  In d iesen wohl äußert seltenen Fällen steht zum Schutz des Professors das gesamte 

I nstrumentarium des Verfahrens vor der Berufungskommission (§§ 41 a ff. BDG 1 979) zur 

Verfügung. Außerdem ist eine Versetzung oder Dienstzuteilung an eine andere Universität 

(Hochschule) nur mit deren Zustimmung zulässig (Autonomie). 

Zu Art. I Z 1 5, 30 und 32 (Unterabschnitt C, §§ 1 70, 1 7 1 ,  1 71 a, 1 72, 1 72a bis 

1 72c, 1 73; § 247e Abs. 3; Anlage 1 Z 20 BOG 1 979): 

Für die in einem Assistentendienstverhältnis stehenden Universitäts- und 

Hochschuldozenten, aber auch für Universitäts(Hochschul)assistenten mit einer der 

Lehrbefugnis als Universitäts(Hochschul)dozent gleichzuhaltenden Eignung wird schon 

seit Jahren eine Herausnahme aus den d ienst- und besoldungsrechtlichen Regelungen 

für Assistenten gefordert. Ein erster Ansatz war bisher § 1 88 BDG 1 979 über die 

Dienstpflichten und den Urlaub der habil itierten Assistenten. Im UOG 1 993 wurden die 

habilitierten Universitätsassistenten bezüglich der Aufgabenumschreibung den 

Universitätsprofessoren angeglichen. Nunmehr soll eine eigene Verwendungs- bzw. 

Entlohnungsgruppe "Universitäts(Hochschul)dozenten" bzw. "Vertragsdozenten" 
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geschaffen werden . Diese Universitäts(Hochschul)lehrergruppe wird aber nur die 

habilitierten Universitäts(Hochschul)assistenten - und parallel dazu die habilitierten 

Vertragsassistenten - umfassen . Die nichthabilitierten , aber dennoch definitiv gestellten 

Assistenten können in d iese Gruppe nicht einbezogen werden, zumal sie auch bezüglich 

der Aufgaben nicht den Professoren gleichgestellt sind. Auch d ie Hochschulassistenten 

an den Kunsthochschulen , auf die die Übergangsbestimmung des Art. VI Abs. 1 2  der 

BOG-Novelle BGBI.  Nr. 148/1 988 ("Hochschullehrer-Dienstrecht") anzuwenden ist, 

können derzeit n icht in die Dozentengruppe einbezogen werden, um die laufenden 

Beratungen über eine Reform des Organisations- und Studien rechts für die künstlerischen 

Hochschulen nicht zu präjudizieren. Die habilitierten Assistenten sollen durch 

Ernennungsbescheid des für d ie Angelegenheiten der Universitäten und Hochschulen 

zuständigen Bundesministers mit Beginn des auf die Habilitation folgenden Semesters in 

die Verwendungsgruppe der Universitäts(Hochschul)dozenten überstellt werden. 

Voraussetzung ist freilich, daß die Dozenten-Lehrbefugnis und der Aufgabenbereich als 

Assistent in einem fachlichen Zusammenhang stehen. 

Die am 1 .  Oktober 1 997 bereits habilitierten Assistenten sollen ohne gesondertes 

Ernennungsverfahren unmittelbar aufgrund des Gesetzes in die neue 

Verwendungsgruppe übergeleitet werden. Diese neue Verwendungsgruppe soll auch den 

habilitierten Bundeslehrern und "Wissenschaftl ichen Beamten" an Universitäten (und 

Hochschulen) offenstehen . Bundeslehrer und Wissenschaftliche Beamte gehören 

funktionell - organisationsrechtlich gemäß § 29 UOG 1 993 ebenfalls zur Gruppe der 

Universitätsassistenten. Andere Beamte, darunter auch habilitierte Beamte der 

Universitätsbibliothek oder der Universitätsverwaltung oder einer anderen 

Dienstleistungseinrichtung einer Universität, werden von der ÜbersteIlungsregelung nicht 

erfaßt. 

Die besonderen Dienstpflichten der Universitäts(Hochschul)dozenten werden in 

Übereinstimmung mit § 27 Abs. 3 UOG 1 993 analog denen der 

Universitäts(Hochschul)professoren formuliert. Auf die Ausführungen zu § 1 65 wird 

verwiesen .  Es sind aber zwei wesentliche Unterschiede zu den Professoren zu erwähnen: 
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a) Der Universitäts(Hochschul)dozent hat, wie dies schon derzeit § 1 88 Abs. 1 

vorsieht, im Einvernehmen mit dem Dienstvorgesetzten ( Institutsvorstand) eine 

Dienstzeitregelung zu treffen. 

b) Die Lehrverpfl ichtung des Universitäts(Hochschul)dozenten richtet sich nach 

dem Bedarf aufgrund der Studienvorschriften und ist vom Studiendekan (an 

Universitäten nach UOG vom Fakultätskollegium, an der Akademie der 

bildenden Künste vom Akademiekollegium) festzuse�en. Diese 

Lehrverpfl ichtung darf vier Wochenstunden nicht unterschreiten. Die 

Obergrenze ergibt sich aus der Kollegiengeldabgeltung gemäß § 51 GG 1 956 

(zwölf Wochenstunden). Bei der Festsetzung der Lehrverpfl ichtung und der 

Festlegung der konkreten vom Universitäts(Hochschul)dozenten abzuhaltenden 

Lehrveranstaltungen kommt dem zuständigen I nstitutsvorstand und dem 

betreffenden Universitäts(Hochschul)dozenten nur das Recht eines 

Vorschlages oder einer Anhörung (Stellungnahme) zu, die Festsetzung bedarf 

nicht der Zustimmung des Dozenten. Daneben steht es dem 

Universitäts(Hochschul)dozenten natürlich frei, im Rahmen der Lehrbefugnis als 

Dozent weitere Lehrveranstaltungen anzukünd igen und abzuhalten. 

Die Frage des Amtstitels für die neue Verwendungsgruppe wurde lange und 

ausführl ich diskutiert. Die überwiegende Meinung war es schließlich , den freiwerdenden 

Titel "Außerordentlicher Universitätsprofessor" sowie den schon lange nicht mehr 

besetzten Amtstitel "Außerordentlicher Hochschulprofessor" vorzusehen. Die Bezeichnung 

"Außerordentlicher Universitätsprofessor" ist für die habil itierten Assistenten insofern n icht 

neu, also ohnedies der Großteil der Dozenten auf Fakultätsantrag einige Jahre nach der 

Habilitation den gleichlautenden Berufstitel verl iehen bekommen hat und bekommt. Mit 

der nun vorgesehenen Amtstitel-Regelung werden nicht wenige Aktenvorgänge betreffend 

die Verleihung des entsprechenden Berufstitels entbehrlich .  

Entsprechend dem derzeitigen § 1 88 Abs. 2 sollen die 

Universitäts(Hochschul)dozenten den Anspruch auf sechs Wochen Erholungsurlaub 

behalten. 

Zu den Ausnahmebestimmungen des § 1 73 ist nur anzumerken, daß eine 
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Versetzung oder Dienstzuteilung im "Regelfall" nur mit Zustimmung des Dozenten 

erfolgen darf. Nur im Gefolge eines Disziplinarverfahrens sowie bei einer so 

außergewöhnlichen Bedarfsänderung an der Universität (Hochschule), daß für den 

Dozenten keine dauernde ausreichende Verwendungsmöglichkeit mehr besteht, soll eine 

Versetzung auch ohne Zustimmung des Dozenten zulässig sein.  In diesen wohl sehr 

seltenen Fällen steht zum Schutz des Dozenten das gesamte Instrumentarium des 

Verfahrens vor der Berufungskommission (§ 41 ff. BOG 1 979) zur Verfügung. Außerdem 

ist zu beachten, daß eine Versetzung an eine andere Universität oder Hochschule nur 

möglich ist, wenn die vorgesehene aufnehmende Universität (Hochschule) mit dem 

Wechsel auch einverstanden ist. 

Zu Art. I Z 1 6  (§ 1 74 Abs. 3 BOG 1 979): 

Der Verweis auf das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Südtirolern mit 

österreich ischen Staatsbürgern auf bestimmten Verwaltungsgebieten ist bezüglich der 

d ienstrechtlichen Belange entbehrlich geworden. Südtiroler können auf Grund der 

allgemeinen d ienstrechtlichen Bestimmungen zu Universitäts(Hochschul)assistenten 

ernannt werden. 

Zu Art. I Z 17 und 33 (§ 1 76 Abs. 2 und Anlage 1 Z 21 .4 BOG 1 979): 

Derzeit ist led iglich durch die Bestimmungen über den Inhalt der von der 

Personalkommission im Zuge der Verfahren zur Überleitung ins provisorische 

Dienstverhältnis und zur Definitivstellung abzugebenden Stellungnahme d ie Möglichkeit 

gegeben ,  auf eine vom Assistenten erworbene facheinschlägige außeruniversitäre Praxis 

bzw. auf Auslandserfahrung überhaupt einzugehen . Man kann zwar daraus schließen,  

daß eine einschlägige außeruniversitäre Praxis und Auslandserfahrung dem Assistenten 

positiv angerechnet werden können, garantiert ist d ies derzeit aber keinesfalls. Dem steht 

die in den letzten Jahren in zahlreichen Diskussionen und Publ ikationen immer wieder 

erhobene Forderung nach dem Erwerb von Auslands- und Praxiserfahrung der 

Universitäts(Hochschul)lehrer gegenüber. Bisher wurde einer Auslands- und 

Praxiserfahrung im Überleitungs- oder Definitivstellungsverfahren nur unzureichend 

Bedeutung beigemessen. Die im § 1 76 Abs. 2 Z 3 und in der Anlage 1 Z 2 1 .4 

vorgeschlagenen Ergänzungen sollen derartige Zusatzqualifikationen ausdrücklich in die 

Qualifikationsbeurteilung einbeziehen. 

131/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)78 von 146

www.parlament.gv.at



- 1 7  -

Zu Art. I Z 1 8  (§§ 1 76 Abs. 3 und 1 78 Abs. 2 BOG 1 979): 

Zitierungsanpassungen. 

Zu Art. I Z 1 9  (§ 1 79 BOG 1 979): 

Die Neuformulierung orientiert sich an der Umschreibung der Aufgaben der 

Universitätsassistenten im § 29 UOG 1 993. 

Zu Art. I Z 20 und 21 (§ 1 80 Abs. 1 und 3 BOG 1 979) : 

§ 1 80 regelt d ie Dienstpfl ichtenfestlegung für Universitäts(Hochschul)assistenten an 

den Universitäten nach UOG (1 975) und an den Hochschulen künstlerischer Richtung. 

Diese Bestimmung soll nur dadurch ergänzt werden, daß die bisher weitgehend nicht oder 

nur unzureichend bzw. verspätet vorgenommene Dienstpflichtenfestlegung im 

unmittelbaren Zusammenhang mit dem Dienstantritt des Assistenten und außerdem 

schriftlich zu erfolgen hat. Eine unterlassene oder unzureichende 

Dienstpfl ichtenfestlegung kann sich , wie die Erfahrung zeigt, im Verfahren zur Überleitung 

in das provisorische Dienstverhältnis für den Assistenten nachteilig auswirken, weil sowohl 

für die Karrieregespräche als auch für die Beurteilung des Verwendungserfolges einer der 

Bewertungsmaßstäbe fehlt. 

Zu Art. I Z 22 (§§ 1 80a und 1 80b BOG 1 979): 

Zu § 1 80a: 

§ 1 80a soll nur im Geltungsbereich des UOG 1 993 Anwendung finden. An den 

bereits nach UOG 1 993 agierenden Universitäten obliegt die Dienstpflichtenfestlegung für 

die Universitätsassistenten nicht dem Kollegialorgan (Fakultätskollegium), sondern dem 

Institutsvorstand. Eine von der übl ichen Verwendung eines Universitätsassistenten in 

Forschung und Lehre abweichende Gewichtung der Dienstpflichten soll im zeitl ich 

begrenzten Dienstverhältnis nur befristet zulässig sein, weil eine einseitige Verwendung 

die Erbringung der Erfordernisse für eine Überleitung ins provisorische 

Assistentendienstverhältnis eher erschwert. In den Verhandlungen mit der 

Dienstnehmerseite wurden insbesondere von der Interessensvertretung des 

akademischen Mittelbaues gegen die Kompetenz des I nstitutsvorstands anstelle der vor 

dem UOG 1 993 zuständig gewesenen Personalkommission und gegen die 
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Kontrollaufgabe des Dekans deutliche Bedenken geäußert. Eine neuerliche Übertragung 

dieser typischen Vorgesetztenfunktion - dem I nstitutsvorstand obliegt auch d ie 

Verantwortung für die fachliche Weiterentwicklung des Assistenten - auf das 

Kollegialorgan würde einem der Grundprinzipien des UOG 1 993 widersprechen . Es wurde 

daher vereinbart, auf die nach UOG 1 993 bestehenden Richtlinienkompetenzen der 

Institutskonferenz, des Fakultätskollegiums und des Dekans ausdrücklich hinzuweisen. Im 

Falle einer Verletzung von erlassenen Richtlin ien kann sich der betroffene 

Universitätsassistent an das Organ wenden, das die Richtl inie erlassen hat. (§ 45 Abs. 1 

Z 6, § 48 Abs. 1 Z 1 6  UOG 1 993). Eine allfällige Mitwirkung der Personalvertretung richtet 

sich nach § 9 PVG. 

Zu § 1 80b: 

Die Neuregelung der Lehrtätigkeit der Universitäts(Hochschul)assistenten war das 

zentrale Thema des den Bereich Wissenschaft betreffenden Teiles des 

Strukturanpassungsgesetzes 1 996. Die nunmehr vorgesehenen Bestimmungen (§ 1 80b 

BOG 1 979 und § 52 GG 1 956) gehen auf einen Vorschlag der Dienstnehmerseite vom 

Juni 1 996 zurück und sollen d ie zwar vom Parlament verabschiedeten, aber noch nicht in 

Kraft getretenen §§ 53 und 53a GG 1 956 idF des Strukturanpassungsgesetzes 1 996, 

BGBI. Nr. 201 , und der Novelle BGBI.  Nr. 375/1 996 ersetzen .  

Bereits in der Endphase der 1 988 abgeschlossenen Verhandlungen über eine 

Neugestaltung des Hochschullehrer-Dienstrechts wurde d ie Einbindung der Lehrtätigkeit 

von Universitätsassistenten ins Dienstverhältnis behandelt und als wünschenswertes Ziel 

angesehen. 

In den Novellen des Jahres 1 990 zum UOG (Art. 1 1 1  Abs. 2), KH-OG und AOG wurde 

die bis dahin nur auf eine verantwortliche Mitwirkung an Lehrveranstaltungen eines 

Universitäts(Hochschul)professors beschränkte Verwendung von 

Universitäts(Hochschul)assistenten in der Lehre erweitert und damit d ie 

organisationsrechtliche Basis für dienst- und besoldungsrechtliche Regelungen gelegt. 

Universitäts(Hochschul)assistenten sollten im Rahmen ihres Dienstverhältnisses und 

damit als Dienstpflicht auch selbständig d ie Lehrveranstaltungen abhalten dürfen ,  mit 

denen sie vom zuständigen Kollegialorgan betraut werden. Die Wirksamkeit d ieser 
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organisationsrechtlichen Bestimmungen wurde bis zu einer Einigung über die Abgeltung 

dieser Lehrtätigkeit ausgesetzt. 

Es blieb daher vorerst bei der bisherigen Regelung, wonach nichthabil itierte 

Universitäts(Hochschul)assistenten im Rahmen ihres Dienstverhältnisses nur zur 

"verantwortl ichen Mitwirkung" bei Lehrveranstaltungen eines Universitätsprofessors 

herangezogen werden können, zur selbständigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen 

aber der Erteilung eines remunerierten oder nichtremunerierten Lehrauftrages bedürfen. 

Die nachfolgenden Verhandlungen über die Regelung der Abgeltung d ieser künftig 

im Rahmen des Dienstverhältnisses zu erbringenden Lehrtätigkeit zeigten deutlich die 

große Differenz zwischen den Vorstellungen der Dienstnehmerseite und den 

Möglichkeiten der Dienstgeberseite über d ie Abgeltungshöhe auf. Für die 

Dienstgeberseite stand neben budgetären Fragen vor allem das Problem einer sachlich 

vertretbaren Relation zur Kol legiengeldabgeltung der Universitäts(Hochschul)professoren 

im Vordergrund. Für die Dienstnehmerseite bildete nicht unerwartet die damalige Höhe 

der Lehrauftragsremunerationen den Verhandlungsmaßstab. Diese Differenz wird bei 

einer von den Gehaltsschemata unabhängigen Betrachtung besonders deutlich sichtbar. 

Unter Hinweis auf das geänderte Verwendungsbild des Universitätsassistenten und 

die Aufgabenerweiterung durch d ie Einbeziehung der selbständigen Lehrtätigkeit forderte 

d ie Gewerkschaft Öffentlicher Dienst schließlich ein neues Gehaltsschema für d ie 

Assistenten , das sich am L PA-Schema orientiert und eine Basislehrverpfl ichtung von zwei 

Wochenstunden als Anrecht des für die Lehre qualifizierten Assistenten inkludieren sollte. 

Diese Forderung konnte nicht realisiert werden. 

Am 14. Juni 1 996 legten die auf Dienstnehmerseite in die Verhandlungen 

eingebundenen Vertretungsorganisationen einen Vorschlag vor, der für Assistenten nach 

dem ersten Verwendungsjahr eine Gehaltsaufstockung um einen der 

Lehrauftragsremuneration für zwei Wochenstunden entsprechenden Betrag vorsah. Damit 

sollte eine Basis-Lehrverpflichtung von zwei "Werteinheiten" abgedeckt sein .  Das Ausmaß 

der darüber hinausgehenden Lehrverpflichtung sollte vom Bedarf des Lehrbetriebs im 

betreffenden Fach sowie von der Qualifikation und vom Dienstalter des Assistenten 
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abhängig sein.  Für d iese weiteren Lehrveranstaltungen sollte eine gegenüber dem für die 

ersten beiden "Werteinheiten" gebührenden "Sockel" wesentlich niedrigere Abgeltung 

gebühren. Das Ausmaß sollte für Assistenten mit Diplomgrad zwei bis drei Werteinheiten, 

für Assistenten mit Doktorat bis zu vier und für habil itierte Assistenten bis zu sechs 

Werteinheiten betragen. Bereits defin itiv gestellte Assistenten sollten bei Bedarf und mit 

ihrer Zustimmung bis zu weitere vierWerteinheiten übertragen erhalten können. 

Die Relation zwischen Werteinheit und Wochenstunde sollte ähnl ich der derzeitigen 

Lehrauftrags-Regelung vom Fach und von der Art der Lehrtätigkeit abhängen . 

Die Dienstgeberseite konnte das Modell dem Grunde nach akzeptieren, hatte aber 

gegen die Höhe der Abgeltung, insbesondere für d ie ersten beiden Werteinheiten, 

Bedenken und mußte den Einbau des "Sockels" in die Gehaltsstaffel grundsätzlich 

ablehnen. 

Die Verhandlungen in der zweiten Jahreshälfte 1 996 und zu Jahresanfang 1 997 

waren - wie schon die dem Strukturanpassungsgesetz 1 996 vorangegangenen 

Verhandlungen - durch die Schwierigkeiten der Ermittlung verläßlicher Daten und damit 

der Gewinnung gesamtösterreichisch relevanter Aussagen zu den budgetären 

Auswirkungen belastet. 

Vorrangiges Ziel der Neuregelung ist eine möglichst gerechte Verteilung des 

Lehrangebots auf die im jeweiligen Fach vorhandenen Universitäts(Hochschu l)lehrer. Bei 

der Festlegung des Ausmaßes der Lehrverpflichtung der Assistenten wurde von 

folgenden Überlegungen ausgegangen: 

1 .  Maßstäbe sind der Bedarf an Lehrveranstaltungen im jeweiligen Fach und die 

finanzielle Bedeckbarkeit einerseits sowie die Qualifikation und die Aufgaben 

der Assistenten andererseits. 

2 .  Es sollen grundsätzlich alle Assistenten in der Lehre eingesetzt werden. Dies 

bedeutet einen Auftrag an die für die Sicherung des Lehrbetriebs 

verantwortl ichen Universitäts(Hochschul)organe, aber keinen Rechtsanspruch 

des einzelnen Assistenten. 
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3. Das erforderliche Lehrveranstaltungsangebot je Fach ist möglichst ausgewogen 

auf d ie vorhandenen Assistenten aufzuteilen. Derzeit vereinzelt zu 

beobachtende krasse Unterschiede in der Heranziehung von Assistenten zur 

Lehre sind , soweit sachlich nicht begründbar, zu korrigieren. 

4. Bei der Festsetzung des Ausmaßes der Lehrverpflichtung der Assistenten ist zu 

berücksichtigen, daß diese möglichst ausgewogen in Lehre und Forschung 

eingesetzt werden sollen ,  weil sie sich sowohl in der Forschung als auch im 

Lehrbetrieb qual ifizieren müssen. Beim Einsatz der Assistenten in der Lehre ist 

daher auf die Qual ifikation der Assistenten, insbesondere in der Lehre, und auf 

ihre anderen Aufgaben, insbesondere auf die Verpflichtung zur Forschung, 

sowie auf den Bedarf an Lehrveranstaltungen im betreffenden Fach Rücksicht 

zu nehmen. Neu bestellte Assistenten haben in der Regel noch keine 

Lehrerfahrung und müssen daher so wie in die Forschung auch in die Lehre 

erst "hineinwachsen". Es ist daher gerechtfertigt, daß solche Assistenten 

zunächst nur zur Mitwirkung an Lehrveranstaltungen eines Universitätslehrers 

mit venia docendi herangezogen werden. Für eine solche Vorbereitungszeit 

unter Anleitung eines im betreffenden Beruf bereits Erfahrenen gibt es auch in 

anderen Berufssparten Vorbilder. Von dieser Phase der bloßen Mitwirkung soll 

nur dann abgesehen werden können, wenn der betreffende Assistent bereits 

aus der Zeit vor seiner Erstbestellung über eine ausreichende facheinschlägige 

Lehrerfahrung verfügt. Zur Erfül lung dieser Bedingung reicht aber eine Tätigkeit 

als M itarbeiter im Lehrbetrieb nicht aus. 

5. I nsbesondere an Universitäten und Fakultäten technischer Richtung, aber zum 

Teil auch in Bereichen der Naturwissenschaften und der Medizin wurde die 

Form der "verantwortl ichen Mitwirkung" an Lehrveranstaltungen eines 

Universitätsprofessors jedoch in einer Weise ausgedehnt, die dem Begriff der 

"verantwortlichen Mitwirkung" nicht mehr entspricht. Oft handelt es sich um 

parallel geführte Lehrveranstaltungen, die von den Assistenten tatsächl ich 

selbständig abgehalten werden. Dessen ungeachtet ist bei aus 

Kapazitätsgründen parallel geführten Lehrveranstaltungen eine Koordination 

zwischen den Lehrveranstaltungen bzw. deren Leitern notwendig. Diese im 

Organisationsrecht sowohl auf I nstituts- als auch auf Fakultätsebene 

vorgesehene Koordinierungsaufgabe bedeutet aber n icht, daß d ie davon 
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betroffenen Lehrveranstaltungen nur in Form einer "verantwortlichen 

Mitwirkung" geführt werden sollen. 

Es war daher eine zentrale Forderung der Dienstnehmerseite, d ieses 

Strukturproblem zu lösen. Die damit verbundenen Zusatzkosten müssen durch 

Umschichtungen hereingebracht werden. 

Nach Absolvierung dieser ersten Phase soll der Assistent bereits mit der 

selbständ igen Abhaltung von Lehrveranstaltungen beauftragt werden. Verfügt ein 

Assistent bereits zum Zeitpunkt seiner Bestellung über Lehrerfahrung (zB als 

Lehrbeauftragter), kann er bereits von Anfang an in der selbständigen Lehre eingesetzt 

werden. 

Ein Ausmaß von vier Wochenstunden wissenschaftl ichen Unterrichts erscheint 

sowohl für Assistenten mit Diplomgrad als auch für Assistenten mit Doktorat angemessen , 

um ihnen daneben ausreichend Zeit für den Erwerb der wissenschaftl ichen Qualifikation in 

der Forschung zu geben , also in der ersten Phase zur Abfassung der Dissertation , später 

zur Vorbereitung auf die Habilitation. Andererseits wird mit d iesem Stundenausmaß dem 

vorhandenen Bedarf im Lehrbetrieb Rechnung getragen . 

Obwohl jahrelang immer wieder die Aufstockung der Lehrauftrags-Kontingente 

gefordert worden ist, wird ein Stundenausmaß von vier Wochenstunden von der 

Dienstnehmerseite nunmehr überraschenderweise teilweise als über den Bedarf des 

Lehrbetriebs h inausgehend kritisiert. Es soll daher in den durch die konkrete 

Studiensituation bed ingten Ausnahmsfällen auch eine niedrigere Lehrverpflichtung als vier 

Semesterstunden wissenschaftlichen Unterrichts festgesetzt werden können, die 

Notwendigkeit dieser Unterschreitung muß aber gesondert begründet werden. 

Die Sondersituation des Lehrbetriebs im Kl inischen Bereich der Medizinischen 

Fakultäten wurde berücksichtigt. Die Zahl der AssistentensteIlen in d iesen Fächern ergibt 

sich in erster Linie aufgrund des Bedarfs im Spitalsbetrieb. Assistenzärzte sind daher nur 

in dem Stundenausmaß in der Lehre einzusetzen,  in dem Bedarf besteht. Außerdem setzt 

ein selbständiger kl in isch-praktischer Unterricht die einschlägige Facharzt-Qualifikation 

voraus. Der erst in Facharzt-Ausbildung stehende Assistenzarzt soll daher grundsätzlich 
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nur in Form einer Mitwirkung bei Lehrveranstaltungen eingesetzt werden, soweit sich 

überhaupt Bedarf in der Lehre im betreffenden Fach ergibt. 

Auf d ie bestehende Sondersituation des Lehrbetriebs an den Hochschulen 

künstlerischer Richtung ist ebenfalls Bedacht zu nehmen. Derzeit laufen Beratungen über 

eine Reform des Studien- und Organisationsrechts d ieser Hochschulen. Eine Neuordnung 

der Lehrverpfl ichtung der Hochschulassistenten kann daher erst nach Abschluß der 

Studien- und Organisationsreform vorgenommen werden. 

Bezüglich der Umrechnung der einzelnen Semesterstunden in Lehrveranstaltungen 

aus wissenschaftlichen , künstlerischen oder praktischen Fächern sowie von 

Lehrveranstaltungen, bei denen der Lehrveranstaltungsleiter eine überwiegend anleitende 

oder kontrollierende Tätigkeit ausübt, soll ähnlich wie bei der Umrechnung der 

remunerierten Lehraufträge vorgegangen werden . 

Die Festlegung der vom Universitäts(Hochschul)assistenten abzuhaltenden 

Lehrveranstaltungen erfolgt an den Universitäten gemäß UOG 1 993 durch den 

Studiendekan, an den noch nicht "gekippten" Universitäten nach UOG (1 975) durch das 

Fakultäts(Universitäts )kollegium, an den Hochschulen künstlerischer Richtung durch das 

Abteilungs- bzw. Akademiekollegium. In  d ieses Festlegungsverfahren ist der jeweilige 

Institutsvorstand (der Leiter der jeweiligen Hochschuleinrichtung) einzubinden . 

Zu Art. I Z 23 (§ 1 81 Abs. 1 BOG 1 979): 

Zitierungsanpassung. 

Zu Art. I Z 24 (Entfall der §§ 1 84 und 1 88 BOG 1 979): 

Die Lehrtätigkeit zählt für einen Universitäts(Hochschul)assistenten nunmehr zu den 

Dienstpflichten (siehe § 1 80b). Die Sonderbestimmung für 

Universitäts(Hochschul)dozenten im Rahmen des Assistenten-Dienstrechts sind wegen 

der Schaffung einer eigenen Verwendungsgruppe entbehrlich. 
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Zu Art. I Z 25 (§ 1 89 Abs. 4 BOG 1 979): 

Zitierungsanpassungen . 

Zu Art. I Z 26 (§ 1 90 BOG 1 979): 

Zitierungsanpassungen . 

Zu Art. I Z 27 (§ 1 91 BOG 1 979) : 

Es handelt sich nur um eine sprachl iche Umformul ierung. 

Zu Art. I Z 28 (§ 1 94 BOG 1 979): 

Neben einer Zitatkorrektur soll in Anpassung an das Universitäts-Studiengesetz von 

der Berechnung nach Wochenstunden auf die Berechnung nach Semesterstunden 

übergegangen werden. Eine Semesterstunde umfaßt so viele Unterrichtseinheiten, wie 

das Semester Lehrveranstaltungswochen hat. 

Zu Art. I Z 32 (Anlage 1 Z 1 9  und 20 BOG 1 979): 

Auch die Ernennungserfordernisse für alle Gruppen von Universitätsprofessoren 

sollen zusammengezogen und einheitlich gestaltet werden. Ungeachtet derzeit 

bestehender unterschiedl icher Formulierungen in den Ernennungserfordernissen für 

Ordentliche und Außerordentliche Universitätsprofessoren sind in der Praxis die 

Unterschiede gering. Künftig soll der schon bisher in den Ernennungserfordernissen 

enthaltenen pädagogischen Eignung sowie den im § 28 UOG (1 975) bezüglich der 

Erstellung des Besetzungsvorschlages für Planstellen für Ordentliche 

Universitätsprofessoren enthaltenen weiteren Voraussetzungen , nämlich der Eignung zur 

Führung einer Universitätseinrichtung, der Einbindung in die internationale Forschung und 

einer allfäl l igen facheinschlägigen außeruniversitären Praxis stärkere Beachtung als 

bisher geschenkt werden . Analoges soll für d ie Berufung zum Ordentlichen 

Hochschulprofessor gelten. 

In Anlage 1 Z 20 sind die Ernennungserfordernisse für 

Universitäts(Hochschul)dozenten formuliert. Da d iese Universitäts(Hochschul)lehrer 

bereits d ie entsprechenden Stadien der Assistentenlaufbahn zurückgelegt haben, genügt 

der Erwerb der Lehrbefugnis als Universitäts(Hochschul)dozent als Ernennungs- bzw. 
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Überleitungserfordernis. 

Zu Art. I Z 34 und 35 (Anlage 1 Z 21 .5 und Z 21 .6 BOG 1 979): 

Zitierungsanpassungen . 

Zu Art. 11 Z 1 und 2 (§§ 50 Abs. 3, 53 und 54d des Vertragsbedienstetengesetzes 

1 948) : 

Zitierungsanpassungen . 

Zu Art. 11 Z 3 (§ 54c des Vertragsbedienstetengesetzes 1 948):  

Zitierungsanpassung (Abs. 1 )  und Ergänzung wie bei den anderen 

Bedienstetengruppen (Abs. 2). 

Zu Art. 1 1  Z 4 (§ 55 bzw. § 54e des Vertragsbedienstetengesetzes 1 948):  

Die Umnumerierung ist wegen der Einfügung der Regelungen für Vertragsdozenten 

und Vertragsprofessoren zweckmäßig. 

Zu Art. 1 1  Z 5 (Abschnitt IV, §§ 55 bis 58c des Vertragsbedienstetengesetzes 

1 948) : 

Zu § 55: 

Parallel zu den Änderungen im BOG 1 979 und im GG 1 956 sollen die 

privatrechtlichen Hochschullehrer-Typen "Vertragsdozent" und "Vertragsprofessor" 

eingefügt werden. 

Künftig sollen habil itierte Vertragsassistenten - analog den habilitierten 

Universitäts(Hochschul)assistenten - mit dem auf d ie Habil itation folgenden Semester, d ie 

schon vorhandenen habilitierten Vertragsassistenten mit Wirkung vom 1 .  Oktober 1 997 in 

das neuen Dozentenschema überstellt werden. 

Soweit das Dienstverhältnis d ieser Vertragsassistenten nicht schon vorher auf 

unbestimmte Zeit verlängert wurde (§ 52b), sol l  d iese Umwandlung in ein unbefristetes 

Dienstverhältnis gleichzeitig mit der Überleitung zum Vertragsdozenten erfolgen, soweit 

d ies nicht aus Planstellengründen ausgeschlossen ist (Ersatzkraft, zweckgebundene 
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Gebarung). 

Zu § 55a: 

Die Funktionsbezeichnung ,Außerordentlicher Universitätsprofessor" und 

"Außerordentlicher Hochschulprofessor" entspricht dem für die in einem öffentlich

rechtl ichen Dienstverhältnis stehenden Un iversitäts(Hochschul)dozenten vorgesehenen 

Amtstitel . 

Zu § 56: 

Das Monatsentgelt wurde so wie bei den in einem öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis stehenden Universitäts(Hochschul)dozenten nach dem Prinzip erstellt, 

daß d ie einem habilitierten Assistenten zukommenden Bezüge (Summe aus 

Gehalt/Entgelt, Forschungszulage, "Biennalzulage" , Lehrveranstaltungs-Abgeltung aus 

Lehrzulage und einer ergänzenden Kollegiengeldabgeltung für insgesamt sechs 

Semesterstunden) den Bezügen eines Dozenten (Summe aus Gehalt/Entgelt, 

Forschungszulage und Kollegiengeldabgeltung für sechs Semesterstunden) gleichgesetzt 

werden. 

Zu §§ 56a bis 56d: 

Die Forschungszulage und die Aufwandsentschädigung, die 

Prüfungsentschädigungen und eine allfällige Amtszulage sollen dem Vertragsdozenten 

wie dem in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden 

Universitäts(Hochschul)dozenten gebühren. 

Zu § 57: 

Der neue Typus eines Vertragsprofessors soll - mit Rücksicht auf das 

Organisationsrecht vorerst nur an den Universitäten nach UOG 1 993 - nach dem 

derzeitigen Konzept kein völlig frei wählbares Gegenstück zu den in einem Beamten

Dienstverhältnis stehenden Universitätsprofessoren sein,  sondern jedenfalls vorerst auf 

folgende Anlaßfälle bezogen sein: 

- Ersatzkraft, 

- Teilbeschäftigung, 

- besondere Situation im betreffenden Fach. 
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Auswirkungen einer in Diskussion stehenden Reform des allgemeinen Dienstrechts 

in Richtung einer weitgehenden Zurückdrängung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse 

durch privatrechtl iche Dienstverhältnisse können weder vorweggenommen noch 

verhindert werden. 

Ein Dienstverhältnis in Teilbeschäftigung soll insbesondere auch für jene 

Wissenschafter in Betracht kommen, die aufgrund einer weitergeführten 

außeruniversitären Tätigkeit (zB als Architekt, Rechtsanwalt usw.) nicht in der Lage sind 

oder sein können, eine Vollzeitprofessur wahrzunehmen. 

Es ist auch eine Lösung in der Form denkbar, daß der betreffende Wissenschafter 

n icht in jedem Semester beschäftigt werden soll ,  sondern in den Unterbrechungen 

entweder einer umfangreicheren außeruniversitären Berufstätigkeit nachgeht oder an 

einer Universität im Ausland wirkt. 

Als dritter Anlaß für eine nur befristete Aufnahme kommen Gründe in Betracht, d ie 

im Fach selbst oder in den Rahmenbedingungen für die Vertretung des Faches an der 

betreffenden Universität l iegen, wie zB im Falle einer nur provisorischen Einrichtung eines 

Faches bzw. einer Studienrichtung ("Studienversuch"), einer mittelfristig bevorstehenden 

Auflassung einer Studienrichtung bzw. eines Faches oder einer wesentlichen 

Veränderung des Ausmaßes der Vertretung des Faches an der betreffenden Universität 

(vorübergehende Einrichtung einer "Parallelprofessur"). 

Selbstverständl ich muß die Entscheidung des obersten Kollegialorgans zu Gunsten 

eines Vertragsprofessoren-Dienstverhältnisses statt des üblichen und ausnahmslos 

zeitlich unbefristeten Beamten-Dienstverhältnisses schon vor der Ausschreibung getroffen 

werden. Die Ausschreibung muß klar ersichtlich machen, ob eine ProfessorensteIle auf 

Dauer (Beamten-Dienstverhältnis) oder nur zeitl ich befristet (Vertragsprofessor) besetzt 

werden sol l .  Eine nachträgliche Änderung dieser Widmung müßte zu einer 

Neuausschreibung führen. 

Die Befristung auf zweimal fünf Jahre (eine kürzere Bestellungsdauer als fünf Jahre 

ist selbstverständl ich auch zulässig) soll sicherstellen , daß einerseits eine für eine 
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wissenschaftliche Aufgabe sinnvolle Dauer der Tätigkeit gewährleistet wird , andererseits 

aber eine Rückkehrmöglichkeit in die ursprüngliche Position des Wissenschafters n icht 

verhindert wird . 

Dieser Typ des Vertragsprofessors soll auch d ie Funktion des längerfristigen 

Gastprofessors gemäß § 33 Abs. 2 UOG (1 975) ersetzen .  

Im  Hinblick auf die spezielle Funktion und die wünschenswerte Internationalität soll 

die Aufnahme von Ausländern in einem gegenüber anderen Ausländeraufnahmen 

abgekürzten Verfahren erfolgen. Die Zustimmung des für d ie Universitäten zuständigen 

Bundesministers soll genügen, eine Befassung des Bundesministers für Finanzen soll 

entfallen. 

Zu § 57a: 

Die Funktionsbezeichnung "Universitätsprofessor" entspricht der derzeitigen 

Regelung für die speziellen Gastprofessoren (§ 33 Abs. 2 UOG). 

Zu den §§ 58, 58a und 58b: 

I m  Hinblick auf d ie zwingende Befristung erschien es überlegenswert, für dieses 

Dienstverhältnis vom üblichen System eines Entgeltschemas mit Biennalvorrückungen 

abzusehen und ein Fixentgelt vorzusehen, das - abgesehen von allgemeinen 

Bezugserhöhungen im öffentlichen Dienst - über den gesamten Verwendungszeitraum 

gleichbleibt. 

Für die Bestimmung des Jahresentgelts im konkreten Einzelfall ist ein gesetzl icher 

Rahmen vorgesehen, der sich am Gehaltsschema für Universitätsprofessoren in einem 

Beamten-Dienstverhältnis orientiert. Neben d iesem Fixentgelt sollen nur d ie 

leistungsabhängigen Komponenten, d .h .  die Kollegiengeldabgeltung und 

Prüfungsentschädigungen, gebühren, die festen Bezugsteile, also die Forschungszulage 

und die Aufwandsentschädigung, sind als ins Fixgehalt integriert anzusehen.  Zur 

Aufnahme des Vertragsprofessors und zur Festsetzung des Entgelts soll der Rektor 

zuständig sein .  Das vereinbarte konkrete Entgelt muß in dem der Universität zur 

Verfügung stehenden Personalbudget Deckung finden, die Universität hat eine freie 
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Planstelle eines Universitätsprofessors zu binden . 

Zu § 58c: 

Abweichend vom allgemeinen Prinzip des Vertragsbedienstetengesetzes 1 948 soll 

einem Vertragsprofessor so wie einem Vertragsassistenten mit Ablauf des befristeten 

Dienstverhältnisses eine Abfertigung gebühren, sofern der Vertragsprofessor n icht 

außerdem in einem - allenfalls karenzierten - Dienstverhältnis zu einer inländischen 

Gebietskörperschaft steht und daher nach Beendigung der Funktion als Vertragsprofessor 

im österreichischen öffentlichen Dienst bleibt. 

Zu Art. 1 1 1  (Änderungen des Gehaltsgesetzes 1 956): 

Der Entwurf sieht vor, d ie besoldungsrechtlichen Sonderbestimmungen für 

Universitäts(Hochschul)lehrer neu und übersichtlicher zu gliedern : 

§ 48 
§ 48a 
§ 49 
§ 49a 
§ 49b 
§ 50 
§ 50a 
§ 51  

§ 51 a 
§ 52 
§ 52a 
§§ 53,53a 
§ 54 

Gehalt der Universitäts(Hochschul)professoren 
Gehalt der Universitäts(Hochschul)dozenten 
Gehalt der Universitäts(Hochschul)assistenten 
Forschungszulage 
Aufwandsentschädigung 
Dienstalterszulage 
Besondere Dienstalterszulage 
Kollegiengeldabgeltung für Universitätsprofessoren und 

Universitätsdozenten 
Kollegiengeldabgeltung an Hochschulen künstlerischer Richtung 
Abgeltung der Lehrtätigkeit von Universitäts(Hochschul)assistenten 
Übergangsregelung (bisher § 52) 
Amtszulagen für akademische Funktionäre 
Abfertigung für Universitäts(Hochschul)assistenten. 

Zu Art. 1 1 1  Z 1 (§§ 48 und 48a des Gehaltsgesetzes 1 956): 

Zu § 48: 

Neben den bestehenden Gehaltsschemata für die Ordentlichen 

Universitäts(Hochschul)professoren und die Außerordentlichen Universitätsprofessoren ist 

nun auch das Gehaltsschema für d ie einheitliche dienstrechtl iche Kategorie von 

Universitätsprofessoren nach UOG 1 993 einzufügen . In  den Verhandlungen mit der 

Dienstnehmerseite wurde eingehend darüber d iskutiert, wie dem Gesetzesauftrag des § 

21  Abs. 4 UOG 1 993 zu einer besoldungsrechtl ichen Differenzierung innerhalb der 

d ienstrechtl ich einheitlich zu gestaltenden Funktion des Universitätsprofessors Rechnung 

getragen werden kann .  Die Dienstnehmerseite lehnte die Schaffung von zwei getrennten 
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Gehaltsschemata, wie es z.B. Deutschland mit der Differenzierung zwischen C/4- und 

C/3-Professoren kennt, ab und verlangte ein einheitliches Gehaltsschema. Der 

vorliegende Entwurf akzeptiert d iese Forderung nach einem einheitlichen Gehaltsschema. 

Die Differenzierung soll nicht, wie d ies ursprünglich in der Diskussion im Vordergrund 

stand, durch eine sogenannte "Sperrgehaltsstufe" erreicht werden , die von der zweiten 

besoldungsrechtlichen Gruppe nicht überschritten werden darf. Es wurde vielmehr als 

sachgerechter und realitätsnäher angesehen, die besoldungsrechtliche Differenzierung 

bei der Zuerkennung der "Einstiegsgehaltsstufe" anzusetzen . Die Gehaltseinstufung 

an läßlich der Ernennung von Universitätsprofessoren gemäß UOG 1 993 soll n icht durch 

Festsetzung eines Vorrückungsstichtages erfolgen, sondern - wie d ies derzeit für 

Ordentliche Universitäts(Hochschul}professoren normiert ist - auf Grund von zu führenden 

Berufungsverhandlungen festgelegt und durch den die Ernennung aussprechenden 

Bundespräsidenten zuerkannt werden. Dabei soll der Verhandlungsrahmen für die erste 

besoldungsrechtliche Kategorie das gesamte Gehaltsschema umfassen, der 

Verhandlungsspielraum für die zweite besoldungsrechtliche Kategorie soll mit der 

Gehaltsstufe 5 l imitiert sein . 

Die übrigen Bestimmungen des § 48 entsprechen der bisherigen Rechtslage der 

§§ 48 und 52. 

Ordentliche und Außerordentliche Universitätsprofessoren , d ie während der 

Geltungsdauer des UOG (1 975) oder früher ernannt worden sind oder noch nach d iesem 

Gesetz ernannt werden, sollen mit den Zeitpunkt des vollen Wirksamwerdens des UOG 

1 993 an der betreffenden Universität (also mit dem sogenannten "Kippzeitpunkt") l inear in 

das einheitliche Gehaltsschema für Universitätsprofessoren nach UOG 1 993 übergeleitet 

werden. 

Zu § 48a:  

Das Gehaltsschema für d ie neue Gruppe der Universitäts(Hochschul}dozenten 

wurde so aufgebaut, daß die Bezüge eines habilitierten 

Universitäts(Hochschul)assistenten nach dem vorliegenden Entwurf (Gehalt gemäß § 49, 

Forschungszulage, "Biennalzulage" , Abgeltung der Lehrtätigkeit gemäß § 52 für sechs 

Semesterstunden) den Bezügen als Universitäts(Hochschul)dozent (Gehalt, 
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Forschungszulage, Kollegiengeldabgeltung gemäß § 51 für sechs Semesterstunden) 

gleichgesetzt werden. 

Die ÜbersteIlung vom Universitäts(Hochschul)assistenten zum 

Universitäts(Hochschul)dozenten soll ohne "ÜbersteIlungsverlust" , also in d ie 

gleichbezeichnete Gehaltsstufe, erfolgen . 

Zu Art. 1 1 1  Z 2 (§ 49 des Gehaltsgesetzes 1 956) : 

Das Gehaltsschema für die Universitäts(Hochschul)assistenten bleibt unverändert. 

Nur bezüglich der Anwartschaft auf die in Vorrückungsbeträgen bemessene Dienstzulage 

("Biennalzulage", bisher § 48 Abs. 2) sol l nun auch die Zeit einer Tätigkeit als 

Vertragsassistent Berücksichtigung finden. Dies erscheint gerechtfertigt, weil seit der 

Novelle BGB!. Nr. 375/1 996 auch die Vertragsassistenten Anspruch auf eine derartige 

Dienstzulage haben. 

Zu Art. 1 1 1  Z 3 (§ 49a Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1 956) : 

Die "Forschungszulage" der Universitäts(Hochschul)professoren und der 

Universitäts(Hochschul)assistenten bleibt unverändert. Dem 

Universitäts(Hochschul)dozenten soll die "Forschungszulage" in dem für 

Universitäts(Hochschul )professoren vorgesehenen Ausmaß gebühren. 

Zu Art. 1 1 1  Z 4 (§ 49b des Gehaltsgesetzes 1 956) : 

Die Aufwandsentschädigung der Universitäts(Hochschul)professoren und der 

Universitäts(Hochschul)assistenten bleibt unverändert. Den 

Universitäts(Hochschul)dozenten soll die Aufwandsentschädigung in dem für 

Universitäts(Hochschul)professoren vorgesehenen Ausmaß gebühren. 

Zu Art. 111 Z 5 (§§ 50, 50a und 51 des Gehaltsgesetzes 1 956): 

Zu § 50: 

Die Dienstalterszulage der Universitätsprofessoren gemäß UOG 1 993 soll der 

Dienstalterszulage der Ordentlichen Universitäts(Hochschul)professoren entsprechen. Die 

Dienstalterszulage der Universitäts(Hochschul)dozenten soll entsprechend der 

allgemeinen Regel mit eineinhalb Vorrückungsbeträgen bemessen werden. 
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Zu § 50a: 

Auch für die Universitätsprofessoren gemäß UOG 1 993 soll eine besondere, also 

eine zweite Dienstalterszulage eingeführt und wie bei den Ordentlichen 

Universitäts(Hochschul)professoren als eine Art "Treueprämie" gestaltet werden. Diese 

besondere Dienstalterszulage soll wie bisher im Wege von Berufungsverhandlungen nicht 

vereinbart und zuerkannt werden können, sondern an den Bezug der ersten 

Dienstalterszulage und an eine 1 5-jährige Dienstzeit als Ordentl icher 

Universitäts(Hochschul)professor oder als Universitätsprofessor gemäß UOG 1 993 

gebunden sein . 

Zu § 51 : 

Die bisherige Kollegiengeldabgeltung für Universitätsprofessoren hat sich in 

folgenden Punkten als problematisch erwiesen: 

a)  Der Grundbetrag gebührt für sechs Wochenstunden, dieses Stundenausmaß 

wurde als eine Art "Regellehrverpflichtung" empfunden . 

b) Die Zuschläge stellen eine Mischung aus quantitativen und qualitativen 

Komponenten dar. Der qualitative Zuschlag für bestimmte 

Lehrveranstaltungstypen hat sich für eine bedarfsgerechte Planung des 

Lehrveranstaltungsangebots n icht förderlich erwiesen und ist außerdem mit 

dem Entfall des Katalogs der Lehrveranstaltungstypen im Universitäts

Studiengesetz nicht vereinbar. 

c) Die Obergrenze für die Abgeltung in Höhe von zehn Wochenstunden ist in 

manchen Fächern nicht bedarfsgerecht und drängt zur Suche nach 

Möglichkeiten der Erteilung remunerierter Lehraufträge. 

d)  Die Abschläge für eine unter sechs Wochenstunden l iegende Lehrtätigkeit 

werden als überhöhte "Strafabschläge" empfunden, die im Falle einer 

gerechtfertigten geringeren Lehrtätigkeit, wie z.B. im Falle der Ausübun�� einer 

akademischen Funktion oder im Falle eines vorübergehend geringeren 

Bedarfes an Lehrveranstaltungen in dem betreffenden Fach, als unsachl ich 

angesehen werden. 

Daher soll der Grundbetrag künftig für acht Wochenstunden gebühren. 
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Steigerungszuschläge sollen nur quantitativ gestaltet und bis zu einer Obergrenze von 

zwölf Wochenstunden reichen . Abschläge für weniger als acht Wochenstunden sollen nur 

geringfügig stärker ausfallen als die Zuschläge. Der neue Gesamtbetrag der 

Kollegiengeldabgeltung für acht und zehn Wochenstunden soll gegenüber dem bisherigen 

System aufkommensneutral sein, weiterhin soll für weniger als drei Wochenstunden keine 

Kollegiengeldabgeltung mehr gebühren. 

Lehrveranstaltungen außerhalb der eigenen Fakultät, Universität oder Hochschule 

sollen in die Abrechnung einbezogen werden , wenn Bedarf nach diesen 

Lehrveranstaltungen besteht. Gesonderte Abgeltungen für Lehraufträge sollen nur im 

Falle einer Supplierung und zudem nur bei Überschreitung der Grenze von zwölf 

Wochenstunden zustehen. 

Diese Regelung der Kollegiengeldabgeltung soll auch auf die neue Gruppe der 

Universitätsdozenten angewendet werden. Abzugelten sind die Lehrveranstaltungen, mit 

deren Abhaltung der Universitätsdozent beauftragt wurde, sowie zwei weitere 

Semesterstunden auf Grund der Lehrbefugnis. Die Abgeltung weiterer auf Grund der 

Lehrbefugnis angebotener Lehrveranstaltungsstunden ist angesichts des Auftrages an die 

Universität zur Planung und Einhaltung des Budgets n icht möglich . 

Lehrveranstaltungen außerhalb der eigenen Fakultät, Universität oder Hochschule 

sollen in die Abrechnung einbezogen werden, wenn Bedarf nach d iesen 

Lehrveranstaltungen besteht. Gesonderte Abgeltungen für Lehraufträge sollen nur im 

Falle einer Supplierung und nur bei Überschreitung der Grenze von zehn Wochenstunden 

zustehen. 

Mit § 51 Abs. 1 1  soll eine nach dem bisherigen Recht einem Ordentlichen 

Universitätsprofessor gewährte höhere Kollegiengeldabgeltung in das neue System 

eingebunden werden. 

Zu Art. 1 1 1  Z 6 (§ 51 a des Gehaltsgesetzes 1 956): 

An den Hochschulen künstlerischer Richtung steht d ie Studien- und 

Organisationsreform noch bevor. Daher ist für d iesen Bereich eine Umstel lung der 
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Detailbestimmungen der Kollegiengeldabgeltung noch nicht möglich, zumal die Forderung 

vorliegt, vom derzeitigen System der Abgeltung nach der Zahl  der betreuten Studierenden 

im Künstlerischen Einzelunterricht abzugehen und zu einer Abgeltung nach 

Semesterstunden überzugehen, wie dies an den Universitäten und in den 

wissenschaftlichen Fächern der künstlerischen Hochschulen der Fall ist. 

Zu Art. 1 1 1  Z 7 (§§ 51 b und 51 c bzw. §§ 53 und 53a des Gehaltsgesetzes 1 956): 

Die Umnumerierung ist wegen der besseren Übersichtlichkeit zweckmäßig . Die 

Bestimmung ist um die für die Medizinischen Fakultäten nach UOG 1 993 künftig 

vorgesehenen Vizedekane zu erweitern. Bezüglich der Vorsitzenden der 

Studienkommissionen ist auf das neue Universitäts-Studiengesetz Bezug zu nehmen. 

Zu Art. 1 1 1  Z 8 (§ 52 bzw. 52a des Gehaltsgesetzes 1 956): 

Zu § 52: 

Diese Erläuterungen ergänzend, ist zur Abgeltung der Lehrtätigkeit von 

Universitäts(Hochschul)assistenten, wie sie der Entwurf vorsieht, im folgenden eine 

chronologische Darstellung der Verhandlungsstad ien und ihrer I nhalte wiedergegeben: 

Zum Verständnis der Regelungen des neuen § 52 wird zunächst auf die 

Erläuterungen zum korrespondierenden § 1 80b BOG 1 979 über d ie Festlegung der 

Lehrverpflichtung der Universitäts(Hochschul)assistenten hingewiesen. 

Der Vorschlag der Dienstnehmerseite vom 14.6. 1 996 sah folgenden Ersatz für die 

bisherige Abgeltung der Lehrtätigkeit der Universitäts(Hochschul)assistenten 

(Kollegiengeldabgeltung für "verantwortliche Mitwirkung" gemäß § 51 Abs. 8 GG 1 956, 

Remuneration gemäß § 2 und Lehrveranstaltungs-Abgeltung gemäß § 1 des 

Bundesgesetzes über d ie Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen) 

vor: 

Als Abgeltung für die ersten beiden "Werteinheiten" sollte das Gehalt um 4 21 7 S 

brutto aufgestockt werden. Für die weiteren Werteinheiten war eine 

Kollegiengeldabgeltung von 8 700 S pro Semesterstunde (580 S je tatsächlich gehaltener 

"Werteinheit") vorgesehen. Die Dienstgeberseite konnte einem Einbau des "Sockels" für 
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die ersten beiden Werteinheiten in d ie Gehaltsstaffel n icht zustimmen. Als Ersatz wurde 

schließlich doch noch Einigung über die Abgeltung durch eine ruhegenußfähige Zulage, 

deren Höhe noch zu verhandeln sei ,  erzielt. 

Bezüglich der Höhe dieser Zulage und der Abgeltung für die weiteren 

"Werteinheiten" war und ist die Budgetneutralität dieser Neuregelung gegenüber der im 

Strukturan passungsgesetz 1 996 vorgesehenen Regelung (§§ 53 und 53a GG 1 956) 

Bedingung. Es wurde daher in den Verhandlungen immer darauf hingewiesen,  daß 

erstens der von der Dienstnehmerseite geforderte "Sockel" zu hoch sei und zweitens auch 

ein niedrigerer "Sockel" nur in Kombination mit der Höhe der Abgeltung für die weiteren 

"Werteinheiten", also im Ergebnis ein "Mischsatz" akzeptabel sei. Anderenfalls entstünde 

ein n icht bedeckbarer budgetärer Mehraufwand. Ein Vergleich der neuen Abgeltungsform 

nur mit den Lehrauftragsremunerationen gemäß § 2 des Bundesgesetzes über die 

Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen sei insofern n icht 

sachgerecht, als sich der budgetäre Aufwand für die Abgeltung der Lehrtätigkeit der 

Assistenten n icht nur aus Lehrauftragsremunerationen , sondern auch aus den beiden 

wesentlich niedrigeren Abgeltungsformen (nichtremunerierte Lehraufträge, 

Kollegiengeldabgeltung für "verantwortliche Mitwirkung") zusammensetzt. 

Ermittlungen aufgrund von Datenbeständen von vier repräsentativen 

österreichischen Universitäten und Berechnungen aufgrund d ieser Daten durch 

"Mittelbau"-Angehörige der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Graz ergaben für d ie Dienstgeberseite, daß selbst bei Berücksichtigung der 

dem Strukturanpassungsgesetz 1 996 entsprechenden und damit vorzunehmenden 

Einsparungen auch an den künstlerischen Hochschulen ein "Sockel" von 4 000 S 

monatlich als ruhegenußfähige Zulage nur dann gerade noch budgetneutral sein kann,  

wenn die durchschnittl iche Lehrtätigkeit der Assistenten deutlich über den damit 

abgegoltenen zwei "Werteinheiten" (das sind zwei Wochenstunden wissenschaftlichen 

Unterrichts), also bei vier Wochenstunden pro Semester l iegt. Bei einer durchschnittlichen 

Lehrtätigkeit von nur zwei bis drei Wochenstunden würde sich der "Sockel" 

überproportional auswirken, ein Ausgleich durch den n iedrigeren Stundensatz der 

Abgeltung für die eine über zwei Werteinheiten hinausgehende Stunde würde nicht 

greifen. 
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Am 1 8. Februar 1 997 wurde folgende besoldungsrechtliche Einigung über d ie 

künftige Abgeltung der Lehre der Universitäts(Hochschul)assistenten erzielt: 

1 .  Anspruch auf eine ruhegenußfähige Lehrzulage von monatlich 4 000 S brutto als 

Abgeltung für zwei "Äquivalente", das heißt für zwei Wochenstunden 

wissenschaftlichen Unterrichts; 

2. eine nicht ruhegenußfähige Abgeltung für die weiteren Äquivalente 

(Wochenstunden) mit einem Stundensatz von 580 S brutto (das sind 8 700 S pro 

Semester). 

Als Bedingungen für die Einigung wurden von Dienstgeberseite genannt: 

a) Budgetneutralität der neuen Abgeltungsform, 

b) Senkung der Prüfungsentschädigung auf 1 40 S, 

c) in einem weiteren Schritt d ie Einführung eines neuen Modells der 

Prüfungsentschädigung mit degressiver Wirkung, 

d)  Kostenneutral ität aller weiteren Änderungen im Hochschullehrer-Dienstrecht, 

e) Senkung der Zahl der Prüfungen durch Maßnahmen im Studienrecht, 

f) weiterhin restriktive Aufnahmepolitik an den Universitäten und Hochschulen, 

g) lückenlose Erfüllung der bisherigen Einsparungszusagen. 

Für d ie Lehrtätigkeit in Form einer Mitwirkung bei Lehrveranstaltungen eines 

Universitäts(Hochschul)professors bis zum ersten vollen Verwendungsjahr soll noch keine 

ruhegenußfähige Lehrzulage ("Sockel"), sondern eine Kollegiengeldabgeltung in der Höhe 

des halben Stundensatzes der selbständigen Lehrtätigkeit gebühren (Abs. 4). 

Für eine selbständige Lehrtätigkeit im Ausmaß von zwei Semesterstunden 

wissenschaftlichen Unterrichts an der eigenen Fakultät (bzw. an einer nicht in Fakultäten 

gegliederten Universität oder Hochschule) gebührt für die Dauer d ieses Semesters (das 

sind sechs Monate) eine ruhegenußfähige Dienstzulage ("Lehrzulage") von monatlich 

4 000 S. Jede weitere Semesterstunde wird mit 8 700 S pro Semester abgegolten. Für 

eine Lehrtätigkeit von weniger als zwei Semesterstunden soll keine Abgeltung, also weder 

eine anteilige Lehrzulage noch eine Kollegiengeldabgeltung, gebühren (Abs. 1 bis 3). 

Wird die Lehrtätigkeit nur während eines Teiles des Semesters ausgeübt, gebührt 
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d ie Abgeltung nur anteilig (Abs. 5). 

Zur Berücksichtigung einer studienrechtlich bedingten ungleichen Verteilung des 

Ausmaßes der Lehrtätigkeit auf die beiden Semester des Studienjahrs ist bei der 

Berechnung der Abgeltung das Studienjahr als Durchrechnungszeitraum heranzuziehen 

(Abs. 6) .  

I n  d ie Berechnung der Abgeltung der Lehrtätigkeit sind nicht nur die 

Semesterstunden der festgesetzten Lehrverpflichtung an der eigenen Fakultät 

(Universität, Hochschule), sondern auch Lehraufträge einzubeziehen, die dem 

Assistenten von einer anderen Fakultät, Universität oder Hochschule künstlerischer 

Richtung erteilt werden. Für d iese Lehraufträge gebührt weder eine Lehrveranstaltungs

Abgeltung gemäß § 1 noch eine Lehrauftragsremuneration gemäß § 2 des 

Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, 

sondern die Kollegiengeldabgeltung für die über das dem "Sockel" zugrundeliegende 

Stundenausmaß hinausgehenden Semesterstunden (Abs. 7). 

Zu § 52a :  

Die bisherigen Bestimmungen über besondere Begünstigungen, d ie der 

Bundespräsident gewähren kann, werden für die laufenden Berufungs- und 

Ernennungsverfahren noch benötigt und sollen daher als Übergangsregelung erhalten 

bleiben. 

Zu Art. 1 1 1  Z 9 (Aufhebung der §§ 53 und 53a des Gehaltsgesetzes 1 956 idF der 

BG BGBI. Nr. 201/1 996 und 375/1 996): 

Diese Bestimmungen werden inhaltlich durch den neuen § 52 ersetzt und sollen aus 

dem Rechtsbestand ausgeschieden werden. 

Zu Art. 1 1 1  Z 1 0  (§ 54 des Gehaltsgesetzes 1 956): 

Zitierungsanpassung. 

Zu Art. 1 1 1  Z 1 1  (§ 1 61 Abs. 25 des Gehaltsgesetzes 1 956): 

Mit dem ersten Satz des Abs. 25 wird die Abgeltung der Lehrtätigkeit von 
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Universitäts(Hochschul)assistenten mit 1 .  Oktober 1 997 in Kraft gesetzt und vorderhand 

auf drei Jahre befristet. Diese Befristung ist nicht mit der Dienstnehmerseite akkord iert 

und kann auch n icht Bestandteil eines Verhandlungsergebnisses sein. Die 

Verhandlungsergebnisse sind im § 52 umgesetzt. Im I nteresse eines geordneten 

Budgetvollzuges soll während eines dreijährigen Zeitraumes die Einhaltung der 

Budgetneutralität d ieser Abgeltungsregelung gegenüber den Vorgaben des 

Strukturanpassungsgesetzes 1 996 beobachtet werden. Bestätigt sich d ie Annahme der 

Einhaltung d ieser Vorgaben , spricht nichts gegen den Wegfall der Befristung. Wird jedoch 

der Budgetrahmen wesentlich überschritten, müßten Verhandlungen über eine 

Anpassung der Abgeltung wieder aufgenommen werden. An dieser Stelle muß 

ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß die Einhaltung des Budgetrahmens Basis 

für die dem § 52 zugrundeliegende Einigung war. Auf die Erläuterungen zu § 52 wird 

daher h ingewiesen. 

Zu Art. IV Z 1 (§ 1 0  des Pensionsgesetzes 1 965): 

M it d ieser Neuregelung wird der Inhalt der bisherigen Abs. 4 und 6 des § 1 63 

BDG 1 979 wegen seines pensionsrechtl ichen Zusammenhanges in das Pensionsgesetz 

1 965 eingefügt. I nhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden: Der 

Emeritierungsbezug beträgt je nach Lebensalter bei der Emeritierung 90% oder 1 00% des 

Aktivbezuges, d ie Ansprüche der Hinterbliebenen eines Emeritierten 

Universitäts(Hochschul)professors werden dagegen vom fiktiven Ruhegenuß bemessen. 

Zu Art. IV Z 2 (§ 15 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 1965): 

Die Z 7 des § 1 5  Abs. 2 wird durch den Entfall des § 1 63 Abs. 8 BDG 1 979 

gegenstandslos. 

Zu Art. IV Z 3 (§ 56 Abs. 9 des Pensionsgesetzes 1965): 

Die Bestimmung des bisherigen § 1 0  des Pensionsgesetzes 1 965, wonach der 

Bundespräsident bei der Ernennung eines Universitäts(Hochschul)professors die 

beitragsfreie Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten bewill igen kann, wird wegen des 

Zusammenhanges mit den Regelungen über den besonderen Pensionsbeitrag in den § 56 

übernommen . I nhaltlich wird die Begründung einer solchen Maßnahme insofern 

modifiziert, als n icht mehr ein "besonderes I nteresse an der Berufung aus 
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wissenschaftlichen oder künstlerischen Gründen" für d ie beitragsfreie Anrechnung von 

Ruhegenußvordienstzeiten ausreicht; nunmehr müssen besonders 

berücksichtigungswürd ige Gründe gegeben sein,  die gegen die Entrichtung eines 

besonderen Pensionsbeitrages sprechen . Als solche Gründe kommen insbesondere aus 

der Entrichtung entstehende Probleme in Betracht; eine beitragsfreie Anrechnung wird 

dagegen beispielsweise dann ausgeschlossen sein, wenn aus der bisherigen Tätigkeit 

bereits ein Pensionsanspruch in nennenswertem Ausmaß resultiert. 

Die bis 1 995 herrschende Praxis der beitragsfreien Anrechnung in praktisch allen 

Fällen hat dazu geführt, daß im Falle der in den ersten fünf Jahren des 

Dienstverhältnisses eintretenden dauernden Dienstunfähigkeit bereits ein Anspruch auf 

Ruhegenuß bestanden hat. Durch die in den letzten Jahren administrierte Einschränkung 

der beitragsfreien Anrechnung ist das Problem entstanden, daß in solchen Fällen aus zum 

Teil langen Dienstzeiten nur ein geringer oder gar kein Pensionsanspruch resultiert hat. 

Dem soll durch den letzten Satz des Abs. 9 Rechnung getragen werden: Demnach kann 

d ie beitragsfreie Anrechnung unter der Bedingung erfolgen, daß die angerechneten Zeiten 

nur im Fall der in den ersten fünf Jahren des Dienstverhältnisses eintretenden dauernden 

Dienstunfähigkeit pensionswirksam werden. Diese Regelung verhindert einerseits 

unzumutbare Pensionsversorgungsrisken bei einer Berufung aus dem Ausland und hält 

andererseits den aus der Berufung entstehenden Pensionsaufwand des Bundes in 

vertretbaren Grenzen. Im Hinblick auf die Verpflichtung zur Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit wird im Falle einer beitragsfreien Anrechnung die bloß bedingte 

Anrechnung der Regelfall sein,  von dem nur in absoluten Ausnahmefällen abgewichen 

werden soll . 

Zu Art. V Z 1 (§ 48a der Reisegebührenvorschrift 1 955): 

Nach der bisherigen Rechtslage können insbesondere einem aus dem Ausland zu 

berufenden Wissenschafter oder Künstler d ie Übersiedlungskosten sowie ein Äquivalent 

zur Trennungsgebühr nur im Wege der Entschl ießung des Bundespräsidenten gewährt 

werden. Es erscheint dem Inhalt und dem Ausmaß derartiger Leistungen nicht 

angemessen, h iefür das Staatsoberhaupt zu bemühen. Es ist daher in Aussicht 

genommen, die Regelung der Zuerkennung d ieser Leistungen in die 

Reisegebührenvorschrift einzubeziehen und sie dem Ministerium zuzuordnen . 
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Der Text des bisherigen § 48a (Reisekostenzuschüsse ) soll als § 48b nachgereiht 

werden. 

Zu Art. V Z 2 (§ 48c der Reisegebührenvorschrift 1 955) : 

Zur Vereinfachung der Abrechnung ist es zweckmäßig , d ie für Beamte des 

Vermessungsdienstes vorgesehene Regelung auch auf jene Hochschullehrer anwendbar 

zu machen, d ie im Rahmen des Lehrbetriebs Exkursionen ins Gelände durchzuführen und 

daher eine dem Vermessungsdienst sehr ähnliche Aufgabe wahrzunehmen haben . 

Zu Art. VI (Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und 

Prüfungstätigkeiten an Hochschulen): 

Zu Art. VI Z 1 (§ 1 ) :  

Entsprechend dem vorl iegenden System der Abgeltung der Lehrtätigkeit an  

Universitäten und Hochschulen sollen die Universitäten und Hochschulen nur die 

Lehrveranstaltungen in ihre Budgetplanung aufnehmen und abgelten müssen, nach 

denen sie auch Bedarf haben . Es ist einer Universität oder Hochschule nicht nur in Zeiten 

knapper Budgets unzumutbar, Abgeltungen für Lehrveranstaltungen leisten zu müssen, 

die sie für ihren Lehrbetrieb nicht benötigt. Dies soll keineswegs das Recht auf ein 

Angebot und auf d ie Abhaltung von in den Wirkungsbereich der Universität (Hochschule) 

fallenden Lehrveranstaltungen durch Universitäts(Hochschul)lehrer mit venia docendi der 

eigenen oder einer anderen (allenfalls ausländischen) Universität (Hochschule) 

unterbinden . 

Zur Bestätigung des Bedarfs ist die Erteilung eines Lehrauftrags an einen 

Universitäts(Hochschul)lehrer mit venia docendi nicht notwendig, eine entsprechende 

Bedarfsbestätigung durch d ie betreffende Universität (Hochschule) genügt. In d iesem Fall 

soll entweder eine Lehrveranstaltungs-Abgeltung gemäß § 1 Abs. 1 und 3 dieses 

Bundesgesetzes gebühren oder d iese Lehrveranstaltung in die Abrechnung der 

Kollegiengeldabgeltung gemäß den §§ 51 oder 51 a des GG 1 956 einzubeziehen sein. 

Budgetär zu belasten ist dabei - erforderlichenfalls im Umbuchungsweg - immer die 

Universität (Hochschule), an der d iese Lehrveranstaltung abgehalten wird .  
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Die Bemessung der Abgeltung gemäß § 1 war bisher an den Grundbetrag der 

Kollegiengeldabgeltung gemäß § 51 GG 1 956 gebunden. Wegen der grundsätzlichen 

Änderung der Regelung der Kollegiengeldabgeltung für Universitätsprofessoren soll d ie 

Abgeltung gemäß § 1 verselbständigt werden. Die im Abs. 3 angeführten Beträge 

entsprechen der Umrechnung aus dem bisherigen Grundbetrag. 

Universitäts(Hochschul)professoren , Universitäts(Hochschul)dozenten und 

Universitäts(Hochschul)assistenten sollen zwar von einer anderen Fakultät, Universität 

oder Hochschule Lehraufträge erhalten können , d ie Abgeltung h iefür soll jedoch 

grundsätzlich n icht gesondert nach § 1 oder durch eine Remuneration nach § 2 erfolgen. 

Diese Lehrauftragsstunden sollen in d ie Abrechnung der im Rahmen des 

Dienstverhältnisses geleisteten Lehrtätigkeit einbezogen, also zu der an der 

"Stammfakultät" (-universität, -hochschule) geleisteten Lehrtätigkeit hinzugerechnet und 

mit dem Betrag gemäß § 52 Abs. 3 GG 1 956 abgegolten werden . Im Umbuchungsweg 

soll die Universität (Hochschule) budgetär belastet werden, die den Lehrauftrag erteilt hat. 

Zu Art. VI Z 2 (§ 1 a) :  

Auch d ie Abgeltung für d ie Tätigkeit der Tutoren war bisher an den Grundbetrag 

der Kollegiengeldabgeltung gemäß § 51  GG 1 956 gebunden. Eine Entkoppelung ist daher 

auch h ier notwendig. 

Zu Art. VI Z 3 (§ 1 b): 

Die Abgeltung für M itarbeiter im Lehrbetrieb war bisher mit einem Prozentsatz des 

Gehalts der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 der Beamten der Allgemeinen Verwaltung 

festgesetzt. Sie soll nun in einem SchiJlingbetrag ausgedrückt werden. Die zentrale 

Valorisierungsbestimmung findet sich künftig im § 7 Abs. 6.  

Zu Art. VI Z 4 und 5 (§ 2): 

Die Höhe der Remunerationen für Lehraufträge wurde mit den Novellen BGB/. 

Nr. 201 und 375/1 996 zu § 2 des Bundesgesetzes über d ie Abgeltung von Lehr- und 

Prüfungstätigkeiten an Hochschulen mit Wirkung vom 1 .  Oktober 1 996 generell reduziert. 

Gleichzeitig wurde d ie Remuneration für d ie Lehrbeauftragten, die im Hauptberuf 

Bundesbeamte sind , zu einer Nebentätigkeitsentschädigung gemäß § 25 des 
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Gehaltsgesetzes 1 956 erklärt und mit Wirkung vom 1 .  Oktober 1 996 für diesen 

Personenkreis um das Ausmaß der entfallenden Dienstnehmerbeiträge weiter (um 

ca. 1 7,3%) abgesenkt, weil d iese Nebentätigkeitsentschädigungen damals 

sozialversicherungsfrei waren. 

Mit der Novelle BGB!. Nr. 764/1 996 zum B-KUVG (Ausschußänderung) wurden 

jedoch die Nebentätigkeitsentschädigungen gemäß § 25 des Gehaltsgesetzes 1 956 mit 

Wirksamkeit vom 1 .  Jänner 1 997 in die Beitragsgrundlagen für die Krankenversicherung 

der Bundesbeamten einbezogen. Lehrbeauftragte, die hauptberuflich Bundesbeamte sind , 

haben daher zwar von ihren Lehrauftragsremunerationen weiterhin keinen 

Pensionsbeitrag , wohl aber ab 1 .  Jänner 1 997 Krankenversicherungsbeiträge zu 

bezahlen. 

Die Lehrauftragsremunerationen jener hauptberuflich in einem öffentlich-rechtlichen 

Bundesdienstverhältnis stehenden Lehrbeauftragten, deren Beitragsgrundlage 

(Monatsbezug als Beamter) für die Krankenversicherung noch unter der 

Höchstbeitragsgrundlage (dzt. 40 800 S monatlich) liegt, müssen daher wieder 

angehoben werden. Anderenfalls würde diesen Lehrbeauftragten, denen mit 1 .  Oktober 

1 996 die Remunerationen unter anderem um das Ausmaß der entfallenen 

Krankenversicherungsbeiträge nach ASVG gekürzt worden waren, der 

Dienstnehmeranteil zur Krankenversicherung im Effekt zweimal abgezogen. 

Der Dienstnehmeranteil zur Krankenversicherung nach B-KUVG beträgt 3 ,95%, 

das heißt d ie heutige Remuneration muß für d iese Gruppe um den entsprechenden 

Prozentsatz aufgestockt werden, damit die derzeitige Remunerationshöhe vor 

Steuerabzug erhalten bleibt. Für den Bund entstehen durch den Dienstgeberanteil 

(3,55%) zusätzliche Kosten.  

Nicht anzuheben ist dagegen die Abgeltung für d ie sogenannten 

"nichtremunerierten" Lehraufträge gemäß § 1 d ieses Bundesgesetzes, da d iese 

vergleichsweise geringfügige Abgeltung 1 996 an läßlich der Entlastung von der 

Sozialversicherungspflicht n icht abgesenkt worden ist. 
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Gleichzeitig soll die Höhe der Lehrauftragsremunerationen im § 2 Abs. 2 und 5 so 

gerundet werden, daß d ie Monatsraten auf volle, durch sechs (Monatsraten!) teilbare 

Schil l ingbeträge lauten. 

Zu Art. VI Z 6 (§ 3): 

Die Neuregelung des § 3 trägt dem UOG 1 993 insofern Rechnung, als die Organe 

der Universitäten über das ihnen zugeteilte Budget ohne Bindung an "Richtlin ien" 

staatlicher Organe im Rahmen der Autonomie über die Vergütung der Gastprofessoren zu 

entscheiden haben . 

Diese Regelung erweist sich als notwendig, da das UOG 1 993 einen staatl ichen 

Wirkungsbereich nicht mehr kennt und daher auch "Richtlinien" (im Sinne von generellen 

Weisungen in der Form von Verwaltungsverordnungen) über die Festsetzung von 

Vergütungen, wie sie derzeit noch in § 3 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von 

Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen vorgesehen sind , mit der Autonomie jener 

Universitäten,  auf die das UOG 1 993 bereits voll anwendbar ist, n icht mehr vereinbar sind.  

Wie schon die bisherige Praxis zeigt, sind d ie Fäl le, in denen 

Gastprofessorenhonoraren eine hohe Gehaltsstufe eines Universitätsprofessors 

zugrundegelegt wurden, eher die Ausnahme. Das Honorar bewegt sich üblicherweise 

zwischen der ersten und der dritten Gehaltsstufe. Es zeigt sich auch sehr deutl ich , daß d ie 

Universitäten d ie ihnen pauschal zugewiesenen M ittel nach den Grundsätzen der 

Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit einsetzen und sorgsam verwalten. Da es nicht 

sinnvoll wäre, die Richtlinienregelung für die Universitäten, auf die das UOG 1 993 noch 

nicht voll anwendbar ist, beizubehalten und nur für d ie Universitäten des UOG 1 993 

auszuschl ießen, sollte auf Richtlinien generell verzichtet werden. Dies gilt auch für die 

Hochschulen künstlerischer Richtung. 

Eine weitere Neuerung besteht auch darin, daß für die Vergütungen künftig nur mehr 

das Gehalt der Universitätsprofessoren (nach der neuen Gehaltsregelung gemäß § 48 GG 

1 956) maßgebl ich sein soll .  Bei geringerer Leistung in Forschung und/oder Lehre wird nur 

ein Prozentsatz der ersten Gehaltsstufe als Vergütung in Betracht kommen können. Da 

sich jede geringere Vergütung auch in einem Prozentsatz der ersten Gehaltsstufe 
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darstellen läßt, ist eine Aufrechterhaltung der bisherigen Regelung, nach der beide 

Abgeltungsvarianten (Gehaltsstufe eines Ordinarius bzw. Lehrauftragsremuneration) als 

Basis für d ie Honorarbemessung herangezogen werden können, entbehrl ich. 

I n  Ermangelung einer Verbotsnorm kam es an manchen Universitäten wiederholt zur 

Erteilung von remunerierten und n ichtremunerierten Lehraufträgen an Gastprofessoren 

und zur Auszahlung der entsprechenden Abgeltungen zusätzlich zum 

Gastprofessorenhonorar. Abgesehen davon, daß eine solche Maßnahme unnötig ist, da 

einer Erweiterung der Lehrtätigkeit eines Gastprofessors auch durch eine Erhöhung der 

Vergütung angemessen entsprochen werden kann,  führt d iese Praxis zu großen 

administrativen Problemen, die mit dem Anmelde- und Verrechnungswesen der 

Sozialversicherungsträger zusammenhängen. Im Interesse einer Harmonisierung der 

Universitätsverwaltung mit der Administration der Sozialversicherungsträger empfiehlt sich 

daher ein Ausschluß von Lehrauftragserteilungen an Gastprofessoren. 

Bei den Gastvortragenden sind keine wesentlichen Abweichungen von der 

geltenden Regelung erforderlich. Es soll lediglich klargestellt werden, daß Spesenersätze 

neben den üblicherweise geringen Vortragshonoraren zulässig sein sollen. Anderenfalls 

sind Gastvortragende, vor allem dann, wenn sie n icht im Hochschulort oder in 

unmittelbarer Nähe des Hochschulortes wohnen, n icht zu gewinnen. 

Zu Art. VI Z 7 bis 10 und 1 3  (§§ 4 und 5, § 6 Abs. 1 und § 8 Abs. 1) :  

Die Bestimmungen über d ie Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten und für d ie 

Begutachtung wissenschaftlicher Arbeiten sind an das neue und mit 1 .  August 1 997 in 

Kraft tretende Universitäts-Studiengesetz anzupassen. 

Weiters wurde in den Verhandlungen über d ie Neuregelung der Lehrtätigkeit der 

Universitäts(Hochschul)assistenten vereinbart, zur Abdeckung des zu erwartenden 

budgetären Mehraufwands für die Abgeltung d ieser Lehrtätigkeit eine weitere Reduktion 

der Entschädigung für Prüfungstätigkeit vorzunehmen. Bereits im 

Strukturanpassungsgesetz 1 996 wurde d ie Entschädigung von 1 73,50 S auf 1 50 S,  also 

um ca. 1 3,5%, abgesenkt. Nunmehr soll eine weitere Kürzung um 1 0  S (ca. 6,7%) auf 1 40 

S erfolgen. 

• 
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Zu Art. VI Z 1 1  und 1 2  (§ 7 Abs. 6 bis 1 1 ): 

An die Stelle der in fast allen Paragraphen dieses Gesetzes enthaltenen 

Valorisierungsbestimmungen soll eine einheitliche zentrale Regelung treten.  Nur die nicht 

an den Beginn eines Studienjahrs gebundene Valorisierung der Entschädigung für die 

Begutachtung von Diplomarbeiten und Dissertationen (§ 5) soll aufrecht bleiben . 

Die in den Abs. 7 aufgenommene Rundungsbestimmung soll volle Sch il l ingbeträge 

ermöglichen. 

Zu Art. VII (Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten): 

Die inhaltlich als Dienstrecht einzustufenden Regelungen des UOG (1 975) über 

den Anspruch der Rektoren und Dekane auf ein Forschungssemester sollen ins BOG 

1 979 (§ 1 60a) transferiert werden. 

Zu Art. VII I  (Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft) 

Derzeit erwerben nur die Ordentlichen Universitätsprofessoren und die Ordentlichen 

Hochschulprofessoren mit dem Dienstantritt die österreichische Staatsbürgerschaft, nicht 

jedoch d ie Außerordentlichen Universitätsprofessoren. Die Bestimmung ist jedenfalls um 

die d ienstrechtlich einheitliche Kategorie von Universitätsprofessoren nach UOG 1 993 zu 

ergänzen .  

Im Verlauf der Verhandlungen wurde überlegt, o b  die Voraussetzung des Besitzes 

der österreichischen Staatsbürgerschaft für d ie Übernahme einer Professorenfunktion im 

Beamtendienstverhältnis grundsätzlich verzichtbar wäre. Aufgrund des § 42a BDG 1 979 

und der bisherigen Judikatur des EuGH ist n icht anzunehmen , daß d ie Ausübung der 

Funktion eines Universitäts(Hochschul)professors zwingend an den Besitz der 

österreichischen Staatsbürgerschaft gebunden wäre, sodaß auch die Staatsangehörigkeit 

zu einem anderen EWRlEU-Staat ausreichen würde. Für Staatsangehörige eines anderen 

Staates bedürfte ein Verzicht auf das Erfordernis des Besitzes der österreichischen 

Staatsbürgerschaft aber einer Verfassungsbestimmung. Nicht zuletzt im Hinblick auf d ie 

Wählbarkeit aller Universitäts(Hochschul}professoren in akademische Funktionen 

erscheint es sachgerechter und im Hinblick auf die Wählbarkeit zum Rektor auch 

notwendig, an der österreich ischen Staatsbürgerschaft als Voraussetzung für d ie 
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Ausübung des Professorenamts festzuhalten . 

Zu Art. IX (Art. VI Abs. 12  des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 1 48/1988) : 

Die Sonderbestimmungen über die Dienstzeitregelung und über den Urlaub der 

habil itierten Universitätsassistenten ist gemäß Art. VI Abs. 1 2  auch auf die 

Hochschulassistenten an Kunsthochschu len anzuwenden, denen eine der Lehrbefugnis 

als Universitäts(Hochschul)dozent gleichzuwertende künstlerische (künstlerisch

wissenschaftliche ) Befähigung bestätigt wurde. Diese Gruppe kann mangels Habil itation 

und daher wegen des Fehlens einer formellen Lehrbefugnis (venia docendi) n icht in d ie 

neue Verwendungsgruppe der Universitäts(Hochschul)dozenten (§ 1 70 BOG 1 979) 

überstellt werden. Für d iese Gruppe muß daher § 1 88 BOG 1 979 beibehalten werden. 
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T e x t g e g e n ü b e r s t e l l u n g  

In die nachfolgende Textgegenüberstellung werden Texte nicht aufgenommen , denen kein bisheriger Text gegenübers teht , oder die 
l edigl i ch Z i tierungsanpassungen enthalten . 

G e l t e n d e  F a s s u n g  

BDG 1979 

Art .  I Z 2 :  
§ 154 . Hochschullehrer im S inne dieses Bundesgesetzes sind :  
1 .  an Universi täten : 

a )  Ordentliche Universi tätsprofes soren , 
b )  Außerordentl iche Universi tätsprofes s oren , 
c )  Universi tätsassi stenten mi t Lehrbefugni s a l s  

Universitätsdozent gemäß § 3 5  Abs .  1 UOG, 
d )  Universitätsassistenten, 
e) Bundeslehrer;  

Art . I Z 4 :  
§ 155 . ( 1 )  Die AUfgaben der Hochschull ehrer umfassen 

Forschung ( E rs chließung der Künste ) , Lehre und Prüfungs tätigkeit 
sowie zusätzlich verwaltungstätigkeit .  

( 2 )  Die Hochschullehrer haben ihre AUfgaben in Forschung 
(Erschli eßung der Küns te ) und Lehre in Verbindung mi t den fachlich 
in Betracht kommenden Bereichen in und außerhalb der Universität 
(Hochschul e )  zu erfüllen . 

( 3 )  Die Hochschull ehrer sind entsprechend ihrer fachl ichen 
Qual ifikat i on und AufgabensteIlung zur fachlichen, pädagogi schen 
und didaktischen Wei terbi ldung verpfl i chtet .  

( 4 )  Die Abhal tung remunerierter Lehraufträge und die 
Mitwirkung an der Durchführung wi s senschaftlicher Arbei ten im 
Auft rag Dritter gemäß § 1 5  Abs . 1 bis 3 des 
Forschungsorgani sationsgesetzes , BGBI . Nr . 3 4 1 / 1 98 1 ,  zählen nicht 
zu den Diens tpflichten, sondern sind Nebentätigkeiten (§ 3 7 ) . 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

BDG 1979 

§ 154 .  Hochschul l ehrer im S inne dieses Bundesgesetzes sind : 
1 .  an Universitäten : 

a )  Universitätsprofessoren : 
aal Universitätsprofessoren (§§ 2 1  und 8 8  Abs .  2 Z 1 

UOG 1993 ) , 
bb) Ordentl i che Universitätsprofe ssoren ( §  2 6  UOG) , 
cc) Außerordentl iche Universitätsprofessoren ( §  3 1  

UOG) , 
b )  Universitätsdozenten : 

aal Universitätsdozenten ( §  27 Abs . 3 UOG 1 9 93 ) , 
bb) Universitätsassistenten mi t Lehrbefugnis a l s  

Universitätsdozent ( §  3 5  Abs . 1 UOG) , 
c )  Universitätsassi stenten , 
d )  Bundeslehre r ;  

§ 155 . ( 1 )  D i e  Aufgaben d e r  Hochschullehrer umfassen 
Forschung (Erschließung der Küns t e ) , Lehre und Prüfungstätigke i t ,  
Betreuung der Studierenden, Heranbildung des wi ssenschaftl i chen 
( künstleri schen) Nachwuchses sowie zusätzl i ch Organi sations- und 

Verwal tungstätigkeit und Mi twirkung bei Evaluierungsmaßnahrnen . 

( 2 )  Die Hochschullehrer haben ihre Aufgaben in Forschung 
( E rs chli eßung der Künste ) und Lehre in verbindung mi t den fachlich 
in Betracht kommenden Berei chen in und außerhalb der Universität 
(Hochschule )  zu erfül l en .  

( 3 )  Die Hochschull ehrer s ind zur fachlichen, pädagogi schen 
und didakti schen Weiterbildung verpflichtet . s oweit sie 
Organi sations- und Verwaltungstäti gkei ten auszuüben und an 
Evaluierungsmaßnahrnen mi t zuwirken haben, sind s i e  auch zu einer 
entsprechenden Aus- und Weiterbildung verpflichtet . 

( 4 )  Die Mitwirkung an der Durchführung wissenschaftlicher 
Arbei ten im Auftrag Dritter gemäß § 15 Abs . 1 bis 3 des 
Forschungsorgani sationsgesetzes , BGBI . Nr . 3 4 1 / 1 98 1 ,  oder gemäß 
§ 4 UOG 1 993 zähl t nicht zu den Dienstpflichten, sondern i s t  eine 
Nebentätigkeit (§ 3 7 ) . 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

( 5 )  Die verwaltung umfaßt die Tätigkeiten, die in den 
Organi sations- , Studien- und Dienstrechtsvorschriften für die 
Universitäten (Hochschulen) umschrieben sind .  

( 6 )  Hochschul lehrer,  die an der Universität a l s  Ärzte ( §  1 
Abs . 2 des Ärz tegesetzes 1 98 4 ) verwende t werden, haben außerdem an 
der Erfüllung der Aufgaben mit zuwirken, die den 
Universitätseinrichtungen im Rahmen des öffentlichen 
Gesundheitswes ens und der Krankenbehandlung obliegen und im § 5 4  
UOG genannt sind .  

( 7 )  Hochschullehrer mit einem abgeschlos senen Studium der 
S tudi enrichtung veterinärmedizin,  die an der Universität als 
Tierär z te verwendet werden, haben außerdem an der Erfüllung der 
Aufgaben mit zuwirken, die den Universitätseinrichtungen im Rahmen 
der Untersuchung und Behandlung von Tieren obl iegen . 

( 8 )  Bei der Auslegung der folgenden Bestimmungen über die 
Rechte und Pflichten hat die in den Abs . 1 bis 3 und 5 bi s 7 
umschriebene Aufgabenstellung im Vordergrund zu stehen . Der 
S chwerpunkt der Aufgabenstel lung des Hochschul l ehrers ergibt sich 
aus seiner organi satori schen Eingliederung in den universitären 
Bereich ( in den Bereich der Hochschulen) , aus der erreichten 
dienstrechtlichen Stellung und aus seiner fachlichen 
Qual i f i kation. 

( 9 )  Auf Hochschullehrer ist § 20 Abs . 4 bis 6 nicht 
anzuwenden . 

Art . I Z 5 :  
§ 160 . ( 1 )  Der Bundesminister für Wi ssenschaft,  Forschung und 

Kunst kann Hochschull ehrern für Forschungs - bzw . Lehrzwecke ( für 
Zwecke der E rs chließung der Künste ) ,  die in ihren 
wi s s enschaftl i chen ( künstleri schen) Aufgaben begründet sind, eine 
Freistel lung von den Dienstpflichten gewähren, di e ihre 
Anwes enheit an der Universitäts ( Hochschul ) einrichtung erfordern . 
Die Gewährung der Freistellung b i s  zum Höchstausmaß von einem 
Monat obl iegt namens des Bundesmini sters für Wis senschaft , 
Forschung und Kunst dem Re ktor der Universi tät (Hochschule ) . 

Art . I Z 6 :  
§ 160a. ( 2 )  Wird ein Universitätslehrer Mi tgl ied des 

Nati onalrates , des Bundesrate s ,  eines Landtages oder des 
Verfas sungsgerichtshofes ,  ruht seine Funktion gemäß UOG 1 993 als 
nicht hauptamtl icher Vizerektor, als Dekan, als Studiendekan oder 

• 
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( 5 )  Hochschull ehrer,  die an der Universität als Ärz te ( §  1 
Abs . 2 des Ärztegesetzes 1 98 4 )  verwendet werden, haben außerdem an 
der Erfüllung der Aufgaben mit zuwirken, die den 
Universitätseinrichtungen im Rahmen des öffentlichen 
Gesundhei t swesens und der Untersuchung und Behandlung von Menschen 
obliegen (§ 5 4  UOG, § 63 UOG 1 993 ) . 

( 6 )  Hochschullehrer mit einem abgeschlossenen S tudium der 
Studienrichtung Veterinärmedi zin,  die an der Universität als 
Tierärzte verwendet werden, haben außerdem an der Erfüllung der 
Aufgaben mitzuwirken, die den Universitätseinrichtungen im Rahmen 
der Untersuchung und Behandlung von Tieren obl iegen . 

( 7 )  Bei der Auslegung der folgenden Bestimmungen über die 
Rechte und Pflichten hat die in den Abs . 1 bis 3 ,  5 und 6 
umschriebene Aufgabenstellung im Vordergrund zu s tehen . Der 
Schwerpunkt der Aufgabenstellung des Hochschul lehrers ergibt sich 
aus seiner organisatori schen Eingliederung in den universi tären 
Bereich ( in den Bereich der Hochschulen) , aus der erreichten 
dienstrechtlichen Stel lung und aus seiner fachlichen 
Qualifi kation .  

( 8 )  Die zuständigen Universitäts (Hochschul ) organe haben dafür 
zu sorgen, daß das Lehrangebot entsprechend der fachli chen 
Qualifi kation der im j ewei ligen Fach vorhandenen 
Universitäts (Hochschul ) l ehrer möglichst ausgewogen verteilt wird . 

( 9 )  Auf Hochschul lehrer i s t  § 2 0  Abs .  4 bis 6 nicht 
anzuwenden .  

§ 160 . ( 1 )  Der für die Angelegenheiten der Universitäten und 
künstlerischen Hochschulen zuständige Bundesmini ster kann 
Hochschullehrern für Forschungs- bzw . Lehrzwecke ( für Zwecke der 
Erschließung der Künste ) ,  die in ihren wissenschaftlichen 
( künstlerischen) Aufgaben begründet sind, e ine Freistellung von 

den Dienstpflichten gewähren, die ihre Anwesenhei t  an der 
Universitäts (Hochschul ) einrichtung e rfordern . Die Gewährung der 
Freistellung bis zum Höchstausmaß von einem Monat obliegt namens 
des Bundesmini sters dem Re ktor der Universi tät ( Hochschule ) .  

§ 160a. ( 2 )  Wird ein Universitätslehrer Mi tglied des 
National rates ,  des Bundesrates , e ines Landtage s ,  des Europäischen 
Parlamentes oder des Verfassungsgerichtshofes , ruhen seine 
Funktion gemäß UOG 1 993 als nicht hauptamtl icher Vi zerektor, als 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

als Vi z e studiendekan und ein allfäl l i ger Anspruch auf Amts zulage . 

Ar t .  I Z 9 :  
Unterabsohnitt B 

ORDENTLICHE UNlVERSITÄTS (HOCHSCHUL) PROFESSOREN 

Art .  I Z 1 1 :  

Ver�derunqen im Dienstverhältnis 

Emeritierunq 

§ 163 . ( 1 )  Der Ordentliche Universitäts (Hochschul ) professor 
i st mi t Ablauf des Studienj ahres ( §  19 Abs . 1 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes,  BGBI . Nr . 177 / 1 9 6 6 ,  bzw . § 22 Abs .  1 
des Kuns thochschul-Studiengesetzes , BGBl . Nr . 1 8 7 / 1 98 3 ) , in dem e r  
s e i n  6 8 . Lebensj ahr vollende t ,  von Amts wegen von der E rfüllung 
der Dienstpflichten, insbesondere der Lehrverpfli chtung, auf Dauer 
zu entbinden ( Emeritierung ) . Die Berechti gung zur Benützung der 
Universi täts (Hochschul ) einrichtungen zur Fortsetzung der 
Forschungst ätigkeit ( E rs chließung der Künste ) sowie zur Ausübung 
der Lehrbefugnis richtet sich nach den Organisationsvorschriften. 

( 2 )  Der Ordentliche Universitäts (Hochschul ) professor i s t  auf 
seinen Antrag mi t Ablauf des Studienj ahres zu emeritieren, in dem 
er sein 6 6 .  oder 67 . Lebensj ahr vollendet . Der Antrag i s t  
spätes tens e i n  Jahr vor dem beabsichtigten Emeritierungszeitpunkt 
zu s te l l en .  

( 3 )  Der emeritierte Ordentliche 
Universitäts (Hochschul ) profes sor gilt nicht als Beamter des 
Dienststandes . Auf ihn sind anzuwenden :  

1 .  § 1 6  (Wiederaufnahme i n  den Dienststand) und § 6 1  Abs . 2 
mit der Maßgabe , daß j ewei l s  im Abs .  2 an die Stelle des 
60 . Lebensj ahres das 63 . Lebensj ahr tri t t ,  

2 .  § 2 0  Abs . 2 (Auflösung des Dienstverhältni s ses ) , 
3 .  § 4 6  (Amtsverschwiegenhe i t ) , 
4 .  § 5 3  Abs .  2 Z 1 bis 4 (Meldepflichten ) ,  
5 .  § 8 0  Abs . 9 (Weiterbenützung der Naturalwohnung) ,  
6 .  die §§ 133 bis 1 3 5  (Disziplinarbestimmungen für Beamte des 

Ruhestandes )  und 
7 .  § 1 3 a ,  § 2 5  Abs .  1 ,  die §§ 2 8 ,  2 9 ,  3 5 ,  3 8 ,  3 9 ,  4 0 ,  4 1  

Abs . 2 und 4 und § 5 0  des Pensionsgesetzes 1965 . 
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De kan, als Studiendekan oder als Vizestudiendekan und ein 
al l fälli ger Anspruch auf Amtszulage . 

Unterabsohnitt B 

UNIVERSITÄTS (HOCHSCHUL) PROFESSOREN 

Ver�derunqen im Dienstverhältnis 

Übertritt in den Ruhestand, Emeritierunq 

§ 163 . ( 1 )  Der Universitäts (Hochschul ) professor gemäß § 1 61a 
tritt mit Ablauf des studienj ahre s ,  in dem er das 65 . Lebensj ahr 
vollende t ,  in den Ruhestand .  

( 2 )  Der Rektor kann auf Antrag des 
Universitäts (Hochschul ) professors verfügen, daß an die Stelle des 
Übertri tts in den Ruhestand die Emeritierung gemäß Abs . 5 tri t t . 
Voraussetzung dafür i s t ,  daß wegen des Bedarfs in Lehre und 
Forschung ( Erschli eßung der Künste ) und wegen der besonderen 
Leistungen des Professors in Forschung ( Erschli eßung der Küns te ) 
und Lehre ein besonderes Interesse der Universität (Hochschule )  an 
einer Weiterverwendung des Profes sors besteht . 

( 3 )  Den Antrag gemäß Abs . 2 kann der Professor nur in dem 
Studienj ahr s tellen,  in dem er das 62 . Lebensj ahr vol lendet . Im 
Antrag ist auch der beabsichtigte Emeritierungszei tpunkt 
anzugeben . 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

( 4 )  Der emeritierte Ordentliche 
Universitäts ( Hochschul ) professor hat für die Dauer der 
Emeritierung Anspruch auf Emeritie rungsbezug . Der 
Emeritierungsbezug beträgt 

1 .  im Fall des Abs . 1 monatli ch 1 0 0  vH, 
2 .  im Fall des Abs .  2 monatli ch 90 vH 

des Gehaltes und der ruhegenußfähigen Zulagen , die der 
besoldungsrechtlichen Stellung entsprechen, die der emeritierte 
Ordentl iche Universitäts (Hochschul ) professor im Zeitpunkt der 
Emeritierung erreicht hat . 

( 5 )  Die für Bundesbeamte geltenden Bestimmungen über das 
Ruhen des Ruhegenusses sind auf den Emeritierungsbezug sinngemäß 
anzuwenden . 

( 6 )  Auf die Angehörigen eines emeritierten Ordentlichen 
Universi täts (Hochschul ) professors und auf seine Hinterbliebenen 
i s t  das Pensi onsgesetz 1 9 65 anzuwenden . Der Bemes sung der 
Leistungen i s t  dabei der Ruhegenuß zugrunde zu l egen, der dem 
emeritierten Ordentlichen Universitäts ( Hochschul ) professor am Tage 
s eines Todes gebührt hätte , wenn er am Tage seiner Emeritierung in 
den Ruhestand versetzt worden wäre . Für die Beurtei lung von 
Versorgungsansprüchen i s t  die Zeit der Emeritierung als 
Ruhestands zeit anzusehen . 

Versetzung in den Ruhestand 

§ 164 . Die §§ 1 4  und 15 sind auf den Ordentl i chen 
Universitäts ( Hochschul ) professor mi t folgender Maßgabe anzuwenden :  

1 .  Vor der Versetzung i n  den Ruhestand nach § 1 4  Abs .  1 i s t  
dem zuständigen Kollegialorgan Gelegenheit zu geben, 
innerhalb einer angemessenen Fri s t  zu der in Aus sicht 
genommenen Maßnahme Stellung zu nehmen . 

2 .  Der Anspruch nach § 15 besteht nur für j enen Ordentlichen 
Universitäts (Hochschul ) professor , der am Tage der durch 
Erklärung bewirkten Versetzung in den Ruhestand eine 
tatsächl i che Verwendung im Bundesdienst von wenigstens 1 8  
Jahren aufweist . 

Art . I Z 12 : 
§ 165 . ( 1 )  Der Ordentliche universitäts (Hochschul ) professor 

hat nach Maßgabe der Organisations- und Studienvorschriften 

., 

1 .  sein wissenschaftliches ( künstleri sche s )  Fach in Forschung 
( Erschli eßung der Künste ) und Lehre zu vertreten und zu 
fördern, 

- 50 -
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( 4 )  Dem �ntrag darf nur stattgegeben werden, wenn 
1 .  das oberste Kollegialorgan den Bedarf der Universität 

(Hochschule )  und 
2 .  das zuständige Fakultäts- (Universitäts- , Abteilungs- ,  

Akademi e )  kollegium aufgrund der Lei stungen des Professors 
in Forschung ( Erschließung der Künste ) und Lehre das 
besondere Interesse 

an einer Wei terverwendung des Professors bestäti gen . 

( 5 )  Im Fall e  einer Verfügung gemäß Abs .  2 i s t  der Profes sor 
von der Erfüllung der Dienstpflichten, insbesondere der 
Lehrverpflichtung, auf Dauer zu entbinden ( Emeritierung ) . Die 
Emeritierung hat dem Antrag entsprechend mi t Ablauf des 
Studienj ahres zu erfol gen, in dem der Professor 

1 .  das 6 6 .  oder 67 . Lebensj ahr oder 
2 .  das 68 . Lebensj ahr 

vollendet .  

( 6 )  Der emeritierte Universitäts (Hochschul ) profes sor gilt 
nicht als Beamter des Dienststandes . Auf ihn sind anzuwenden : 

1 .  § 2 0  Abs .  2 (Auflösung des Dienstverhältni sses ) , 
2 .  § 4 6  (Amtsverschwiegenhe i t l , 
3 .  § 5 3  Abs . 2 Z 1 b i s  4 (Meldepfli chtenl , 
4 .  § 8 0  Abs .  9 (Weiterbenützung der Naturalwohnungl ,  
5 .  die §§ 133 bis 135 (Disziplinarbestimmungen für Beamte 

des Ruhestande s l . 

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 

§ 164 . Die Versetzung in den Ruhestand durch Erkl ärung (§ 1 5 ) 
wird für den Universitäts ( Hochschul l professor gemäß § 1 61a nur 
wi rksam, wenn er zum beabsichtigten Termin der 
Ruhestandsverset zung eine tatsächl iche Verwendung im Bundesdienst 
von wenigstens 18 Jahren aufweist . 

§ 165 . ( 1 )  Ein Universität s ( Hochschul l profes sor gemäß § 1 61 a  
hat nach Maßgabe der Organi sations- und Studienvorschriften 

1 .  sein wissenschaftli ches ( künstleri sche s l  Fach in Forschung 
( Erschl ießung der Künste ) und Lehre zu vertreten und zu 
fördern, 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

2 .  Prüfungen durchzuführen und 
3 .  in der Verwal tung mi tzuwirken . 

( 2 )  Er hat seine dienstlichen Aufgaben in der Forschung 
( Erschließung der Künste) , der Lehre , der ihm obliegenden 
Prüfungstätigke i t ,  der Betreuung der Studie renden und der 
Verwal tung sowie allfäl l i ge Pflichten nach § 1 5 5  Abs . 6 oder 7 an 
der Universität (Hochschule ) persönlich zu erfüllen, soweit die 
Organi sations- und Studienvorschriften nicht anderes anordnen . 

( 3 ) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Forschung 
( Erschl ießung der Künste ) i s t  der Ordentliche 

Universi täts ( Hochschul ) professor nur insowe i t  zeitlich und örtlich 
gebunden, als  die s  die Zusammenarbeit mi t anderen, der 
Universitäts ( Hochschul ) einrichtung zugeordneten Bediensteten bzw . 
die Verwendung der Sachmittel der 
Universi täts (Hochschul ) einrichtung bedingen . Zur Wahrnehmung der 
übrigen dienstlichen Aufgaben hat er seine Anwes enhei t  an der 
Universi tät (Hochschule ) entsprechend einzuteilen und die 
regelmäßige Betreuung der Studierenden zu gewährleisten . 

Ar t .  I Z 13 : 
§ 166 . ( 1 )  Al s Amtstitel ist j e  nach Verwendung "Ordentlicher 

Universitätsprofessor" oder " Ordentl icher Hochschulprofessor" 
vorgesehen . 

( 2 )  Der emeritierte Ordentliche 
Universitäts ( Hochschul ) profes sor ist berechtigt , seinen Amtstitel 
zu führen; er hat ihm j edoch das Wort "Emeritierter" 
voranzuset zen . 

- 5 1  -
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2 .  Lehrveranstal tungen, insbesondere 
Pflichtlehrveranstaltungen,  nach Maßgabe des sich aus dem 
Studienrecht ergebenden Bedarfs durchzuführen, 

3 .  Prüfungen abzuhalten, 
4 .  Studierende , insbesondere Diplomanden und Dissertanten, 

und den wi ssenschaftlichen ( künstlerischen)  Nachwuchs zu 
betreuen, 

5 .  an Organi sations- und Verwaltungs aufgaben sowie an 
Evaluierungsmaßnahmen mi tzuwirken . 

Er hat diese Dienstpfli chten sowi e all fällige weitere Pflichten 
gemäß § 1 5 5  Abs .  5 oder 6 an der Universität ( Hochschule )  
persönl ich zu e rfüllen, soweit die Organisations- und 
Studienvorschriften nicht anderes anordnen . 

( 2 )  Durch die Erfüllung der Dienstpflichten gemäß Abs . 1 gilt 
die regelmäßige Wochendienstzeit als e rbracht . 

( 3 )  Der Universi täts (Hochschul ) professor hat die zur 
Erfüllung s einer Dienstpflichten gemäß Abs . 1 erforderl iche 
Anwesenheit an der Universität ( Hochschule )  entsprechend 
einzuteilen .  Ledigli ch bei der Wahrnehmung der Aufgaben der 
Forschung ( Erschließung der Künst e )  ist er zeitlich und örtl i ch 
nur insoweit gebunden, als dies die Zusammenarbeit mit anderen, 
der Universitäts (Hochschul ) einrichtung zugeordneten Bediens teten 
bzw . die Verwendung der sachmi ttel der 
Universitäts (Hochschul ) einrichtung erfordern . Auch wenn eine 
örtliche Bindung an die Universität ( Hochschule )  nicht besteht , 
hat der Universitäts (Hochschul ) professor aber j edenfal l s  dafür zu 
sorgen , daß er für eine dienstliche I nanspruchnahme erreichbar 
i s t . 

§ 166 . ( 1 )  Al s Amtstitel i st j e  nach Verwendung 
"Universitätsprofessor" ( §  2 1  UOG 1993 , § 3 1  UOG in Verbindung mit 
§ 88 Abs .  2 Z 1 UOG 1993 ) , "Ordentl i cher Universi tätsprofes sor" 
(§  26 UOG) oder "Ordentlicher Hochschulprofessor" vorgesehen . 

( 2 )  Jeder Ordentliche Universi tätsprofessor behält abweichend 
von Abs . 1 und von § 8 8  Abs . 2 Z 1 UOG 1 993 das Recht zur Führung 
des Amtstitels "Ordentlicher Universi tätsprofes sor" . 

( 3 )  Der emeritierte Universitäts ( Hochschul ) professor i s t  
berechti gt , seinen Amtstitel gemäß Abs .  1 oder 2 unter 
Voranstellung des Wortes "Emeriti erter" zu führen . 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

Art .  I Z 14 : 
Urlaub 

§ 167 . ( 1 )  Die §§ 6 4  und 65 sind auf den Ordentlichen 
Universitäts (Hochschul ) professor mit folgender Maßgabe anzuwenden : 

1 .  Der erstmal ige Anspruch auf Erholungsurlaub entsteht mit 
dem Dienstantritt als Ordentl i cher 
Universitäts ( Hochschul ) profes s or ,  

2 .  das Urlaubsausmaß beträgt i n  j edem Kalenderj ahr das im 
§ 65 festgesetzte Höchstausmaß . 

( 2 )  Für den Ordentli chen Universitäts ( Hochschul ) professor 
besteht eine Verpfli chtung zur Anwesenhei t  an der Universität 
( Hochschule )  in der lehrverans tal tungsfreien Zeit nur insowe i t ,  
als die s  zur Erfüllung von Dienstpflichten erforderlich i s t . Er 
hat j edenfal ls dafür zu sorgen, daß e r  von e iner solchen 
diens t l i chen Inanspruchnahme verständigt werden kann . 

Außerdienststellung 

§ 168 . ( 1 )  Wird der Ordentliche Universitätsprofessor 
Mi tgl ied des Nationalrat e s ,  des Bundesrat e s ,  eines Landtages oder 
des Verfassungsgerichtshofes ,  ruht seine Funktion gemäß UOG als 
Rektor ode r  als Dekan oder als Stellvertreter in einer dieser 
Funktionen und ein allfälliger Anspruch auf Amts zulage . 

( 2 )  In den Fäl len des Abs .  1 ruht bei e inem Ordentlichen 
Hochschulprofessor s eine Funktion gemäß KHOG oder AOG als Rektor 
ode r  als Abteilungsleiter oder als Stellvertreter in einer dieser 
Funktionen und ein allfälliger Anspruch auf Amts zulage . 

( 3 )  E ine Verfügung nach § 1 8  hat eine AUßerdienststel lung 
hinsi chtli ch der im Abs . 1 und 2 genannten akademi schen Funkti onen 
zu enthal ten . 

Ausnahmebest�ungen 

§ 1 6 9 .  ( 1 )  Die folgenden Bestimmungen s ind auf den 
Ordentlichen Universitäts (Hochschul ) professor nicht anzuwenden : 

1 .  § 4 Abs . 1 Z 1 und 4 ( Ernennungserforderni sse ) , 
2 .  die §§ 1 0  bi s 1 2  (provisori sches und definitives 

Dienstverhäl tni s ) , 
3 .  § 1 3  ( Obertritt in den Ruhestand ) , 
4 .  § 2 2  ( Entlas sung wegen mangelnden Arbei tserfolges ) , 
5 .  die §§ 2 4  bis 35 ( Grundausbi ldung) ,  
6 .  die §§ 3 8 ,  3 9 ,  4 0  und 4 1  bis 4 1 f  (Verwendung) ,  
7 .  die §§ 4 8  bis 5 0e ( Di enstzei t ) , 
8 .  § 5 7  ( Gutachten) ,  
9 .  § 5 8  (Ausbildung und Fortbildung) , 

1 0 . die §§ 67 und 7 8  (Urlaub) , 
1 1 .  die §§ 8 1  bis 90 ( Leistungsfeststellung) . 

- 52 -

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

Urlaub 

§ 167 . ( 1 )  Das Ausmaß des Erholungsurlaubes beträgt für den 
Universitäts (Hochschul ) profes sor gemäß § 1 61a in j edem 
Kalenderj ahr 3 6  Werktage . 

( 2 )  Der Verbrauch des Erholungsurlaubes i s t  nicht auf die 
lehrveranstal tungsfreie Zeit beschränkt ,  er ist aber unter 
Berücksichtigung der dienstlichen Interessen kalendermäßi g  
festzulegen, wobei auf d i e  persönli chen Verhältni sse des 
Universitäts (Hochschul ) professors angemessen Rücksicht zu nehmen 
ist . 

Außerdienststellung 

§ 168 . ( 1 )  Wird der Ordentli che Universitätsprofes sor , der 
die Funktion des Rektors oder Dekans oder des Stellvertreters in 
einer dieser Funktionen gemäß UOG innehat , Mitglied des 
Nationalrates , des Bundesrate s ,  eines Landtage s ,  des Europäi schen 
Parlamentes oder des Verfas sungsgerichtshofes , ruhen die 
akademi sche Funktion und ein allfäll i ger Anspruch auf Amts zulage . 
Gleiches gilt für einen Ordentl i chen Hochschulprofes sor,  der die 
Funktion des Rektors oder Abteilungsleiters oder des 
Stellvertreters in einer dieser Funktionen gemäß KH-OG oder AOG 
innehat . 

( 2 )  Eine Verfügung nach § 1 8  hat eine Außerdienststellung 
hinsichtl i ch der im Abs . 1 genannten akademis chen Funktionen zu 
enthal ten . 

Ausnahmebestimmungen 

§ 169 . ( 1 )  Die folgenden Bestimmungen sind auf den 
Universitäts (Hochschul ) professor gemäß § 1 61a nicht anzuwenden : 

1 .  § 4 Abs .  1 Z 1 und 4 ( Ernennungserfordernis s e ) , 
2 .  die §§ 1 0  bis 12 (provi sori s ches und defini tives 

Dienstverhäl tnis ) , 
3 .  § 2 2  ( Entlassung wegen mangelnden Arbei tserfolge s ) , 
4 .  die §§ 2 4  bis 35 ( Grundausbildung) ,  
5 .  die §§ 4 0  und 4 1  (Verwendung) ,  
6 .  § 4 7 a ,  § 4 8  Abs .  1 ,  2 zweiter Satz und 4 bis 6 und die 

§§ 48a bis 4 8 e  ( Di enstzeit ) ,  
7 .  § 5 7  (Gutachten) , 
8 .  § 5 8  (Ausbildung und Fortbi ldung ) , 
9 .  § 65 Abs . 1 und 4 bis 7 ,  die §§ 67 und 7 8  (Urlaub ) , 

1 0 .  die §§ 8 1  bis 90 ( Le i s tungsfeststellung) . 

131/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
114 von 146

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



G e l t e n d e  F a s s u n g  

( 2 )  Die in den §§ 8 1  bis 90  angeführten Pflichten des 
Vorgesetzt en werden durch Abs . 1 Z 11 nicht berührt . 

Art . I Z 15 : 
Unterabschnitt C 

AUSSERORDENTLICHE UNIVERSITÄTSPROFESSOREN 

Al.l.gemeines 

§ 170 .  ( 1 )  Auf den Außerordentlichen Universitätsprofessor 
s ind sinngemäß anzuwenden : 

1 .  § 1 6 2  ( Ernennung) und 
2 .  § 1 67 (Urlaub ) . 

( 2 )  Das Bundesgesetz über die Gleichstel lung von Südti rolern 
mit österreichischen Staatsbürgern auf bestimmten 
verwal tungsgebieten , BGB1 . Nr . 5 7 / 1 9 7 9 ,  wird durch dieses 
Bundesgesetz nicht berührt . 

( 3 )  Al s Amtstitel i s t  "Außerordentlicher 
Universitätsprofessor" vorgesehen . 

- 5 3  -

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

( 2 )  Die §§ 2 4  bis 35  sind j edoch anzuwenden , wenn der 
Universitäts ( Hochschul ) professor eine Verwendung ans trebt , für die 
die Grundausbildung als Ernennungs- oder 
Definitivstel lungserfordernis vorgesehen i s t . 

( 3 )  Eine Versetzung ( §  3 8 )  oder e ine Dienstzutei lung ( §  3 9 )  
i s t  nur mi t Zus timmung des Universitäts (Hochschul ) professors 
zulässig.  Keiner solchen Zustimmung bedarf es in den Fällen des 
§ 38 Abs .  3 Z 4 sowie bei Auflassung des betreffenden Faches an 
der Universität (Hochschule )  im Rahmen studienrechtl i cher 
Änderungen . 

( 4 )  Die in den §§ 8 1  bis 90 angeführten Pfli chten des 
Vorgesetzten werden durch Abs . 1 Z 10 nicht berührt .  

( 5 )  Das vom zuständigen Bundesminister festgesetzte Ausmaß 
der Lehrverpfl ichtung des Außerordentl i chen Universi tät sprofes sors 
wird durch 

1 .  die Herabsetzung der regelmäßi gen Wochendienstzeit nach 
den §§ 5 0 a  oder 5 0b oder 

2 .  eine Teilzeitbeschäfti gung gemäß § 1 5 c  MSchG oder § 8 EKUG 
nicht geändert . § 3 1  Abs . 3 bis 7 UOG bleibt unberührt .  

Unterabschnitt C 
UNIVERSITÄTS (HOCHSCHUL) DOZENTEN 

Überstel.l.ung 

§ 170 .  ( 1 )  Dieser Unterabschnitt gi lt für die im § 1 5 4  Z 1 
lit . b sowie Z 2 l i t . b genannten Hochschul l ehrer . 

( 2 )  Der Universitäts (Hochschul ) assistent (Unterabschnitt D )  
i s t  auf Ansuchen und unter Bindung der bi sher innegehabten 
Plans telle mi t Beginn des auf die Verleihung der Lehrbefugnis als 
Universitäts (Hochschul ) dozent folgenden Semesters in die 
verwendungs gruppe der Universitäts (Hochschul ) dozenten zu 
überstellen, wenn die Lehrbefugnis für s eine Verwendung als 
Universitäts (Hochschul ) assistent in Betracht kommt . Eine Änderung 
der organi sationsrechtlichen Gruppenzugehörigkeit tritt hi edurch 
nicht ein . 

( 3 )  Abs .  2 i s t  auf einen Bundeslehrer an Universitäten und 
Hochschulen ( Unterabschnitt E )  und auf einen Beamten des höheren 
Dienstes in wissenschaftlicher Verwendung ( §§ 1 4 1b und 2 5 7 )  mi t 
einer für ihre Verwendung in Betracht kommenden Lehrbefugnis als 
Univers i täts (Hochschul ) dozent anzuwenden , wenn sie 
organi sationsrechtlich zur Gruppe der Universitätsas s i stenten 
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Pflichten 

Besondere Aufgaben 

§ 171 .  ( 1 )  Der Außerordentl iche Universitätsprofessor hat die 
ihm übertragenen dienstlichen Aufgaben ( §  3 1  Abs . 3 bis 7 UOG) in 
der Forschung, der Lehre und der Verwal tung, die ihm obliegende 
Prüfungstäti gkeit und Betreuung der S tudi erenden sowie allfällige 
Pflichten nach § 1 5 5  Abs .  6 oder 7 an der Universität persönli ch 
zu erfüll en ,  sowei t  die organisations- und Studienvorschriften 
nicht anderes anordnen .  

( 2 )  Bei der Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben der 
Forschung i s t  der Außerordentl i che Universitätsprofessor nur 
insowei t  zeitl ich und örtlich gebunden, als dies die 
Zusammenarbeit mi t anderen, der Universi täts einrichtung 
zugeordneten Bediensteten bzw. die Verwendung der S achmi ttel der 
Universitätseinrichtung bedingen . Zur Wahrnehmung der übrigen 
diens t l i chen Aufgaben hat er s eine Anwesenhei t  an der Universität 
entsprechend einzuteilen und die regelmäßi ge Betreuung der 
Studierenden zu gewährleisten .  

Dienstzeit 

§ 172 . Durch die Erfüllung der im § 1 7 1  festgelegten 
Pfl ichten gilt die regelmäßige Wochendienstzeit als erbracht . 

Ausnahmebestimmungen 

§ 173 . ( 1 )  Die folgenden Bestimmungen sind auf den 
Auße rordentl ichen Universitätsprofessor nicht anzuwenden : 

1 .  die §§ 1 0  bis 1 2  (provi sori s ches und defini tives 
Diens tverhältni s ) , 

2 .  § 2 2  ( Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolge s ) , 
3 .  di e §§ 2 4  bis 3 5  ( Grundausbildung) ,  
4 .  die §§ 4 0  und 4 1  (Verwendung) ,  
5 .  § 4 8  Abs . 1 ,  2 zweiter Satz und 4 bis 6 ( Dienstzei t ) , 
6 .  § 5 7  ( Gutachten) ,  
7 .  § 5 8  (Ausbildung und Fortbildung ) , 
8 .  die §§ 67 und 7 8  ( Urlaub ) , 
9 .  die §§ 8 1  bis 90 ( Leistungsfeststel lung ) . 

- 5 4  -
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(§  2 9  UOG 1 993 ) gehören oder wie ein 
Universitäts (Hochschul ) assistent verwendet werden . 

Ernennung 

§ 171 .  Im Ernennungsbescheid sind auch die Fachbezeichnung 
und die Universität (Hochschule )  anzuführen . Das Dienstverhältnis 
ist definitiv. 

Übertritt in den Ruhestand 

§ 171a .  Der Universitäts (Hochschul ) dozent tritt mit Ablauf 
des Studienj ahres ,  in dem er das 65 . Lebensj ahr voll endet ,  in den 
Ruhestand . § 13 Abs . 2 i s t  mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die 
Stelle des Jahres das S tudienj ahr tritt . 

Pflichten 
Besondere Aufgaben und Dienstzeit 

§ 172 . ( 1 )  Ein Universitäts (Hochschul ) dozent hat nach Maßgabe 
der Organisations- und Studienvorschriften 

1 .  sein wissenschaftliches ( künstlerische s )  Fach in Forschung 
( Erschließung der Künste ) und Lehre zu vertreten und zu 
fördern, 

2 .  Lehrveranstaltungen ,  insbesondere 
Pflichtlehrveranstal tungen, nach Maßgabe des s i ch aus dem 
Studienrecht ergebenden Bedarfs durchzuführen, 

3 .  Prüfungen abzuhalten, 
4 .  Studierende , insbesondere Diplomanden und Dissertanten, 

und den wi ssenschaftlichen ( künstleri schen) Nachwuchs zu 
betreuen, 

5 .  an Organi sations- und Verwaltungsaufgaben sowie an 
Evaluierungsmaßnahmen mi tzuwirken . 

Er hat diese Dienstpfl ichten sowie allfäll i ge weitere Pflichten 
gemäß § 155 Abs .  5 oder 6 an der Universität (Hochschule )  
persönlich zu erfül len, sowei t  die Organi sations- und 
Studienvorschri ften nicht anderes anordnen .  

131/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
116 von 146

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



G e l t e n d e  F a s s u n g  

( 2 )  Die §§ 2 4  bi s 35  s ind j edoch anzuwenden, wenn der 
Außerordentl i che Universitätsprofessor eine Verwendung anstrebt , 
für die die Grundausbildung als Ernennungs- oder 
Definit ivstellungserfordernis vorgesehen i s t . 

( 3 )  Eine Versetzung ( §  3 8 )  oder eine Dienstzuteilung ( §  3 9 )  
i s t  nur mit Zustimmung des Außerordentl ichen 
Universi tätsprofes s ors zulässig . 

( 4 )  Das vom Bundesminister für Wi ssenschaft , Forschung und 
Kunst festgesetzte Ausmaß der Lehrverpfli chtung des 
Außerordentl i chen Universi tätsprofes sors wird durch 

1 .  die Herabsetzung der Wochendienstzeit nach den §§ 5 0 a  oder 
5 0b oder 

2 .  eine Teil zeitbeschäftigung gemäß § l 5 c  MSchG oder § 8 EKUG 
nicht geändert . § 3 1  Abs . 3 bis 7 UOG bleibt unberührt . 

( 5 )  Die in den §§ 8 1  bis 90 angeführten Pflichten des 
Vorgesetzten werden durch Abs .  1 Z 9 nicht berührt . 

- 5 5  -
V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

( 2 )  Der Universitäts (Hochschul ) dozent hat die zur Erfüllung 
seiner Dienstpflichten gemäß Abs .  1 erforderliche Anwesenheit an 
der Universität (Hochschule )  im Einvernehmen mit dem unmittelbaren 
Dienstvorgesetzten im voraus entsprechend einzuteilen . Er hat 
dabei die Erfordernisse des Lehr- und Forschungsbetriebes sowie 
der Verwaltung der Universitäts (Hochschul ) einrichtung zu beachten . 
Soweit es diese Erforderni s s e  zulassen, kann e r  die gleitende 
Dienstzeit nach § 4 8  Abs .  3 in Anspruch nehmen . 

( 3 )  Der Universitäts ( Hochschul ) dozent i s t  zur Einhaltung der 
festgelegten Diens tzeit verpflichtet , wenn er nicht vom Dienst 
befreit oder enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend i s t . 
Lediglich bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Forschung 
( Erschließung der Künste ) i s t  er örtlich nur insowei t  gebunden, 
als dies die Zusammenarbeit mi t anderen, der 
Universitäts (Hochschul ) einrichtung zugeordneten Bediensteten bzw . 
die Verwendung der Sachmittel der 
Universi täts (Hochschul ) einrichtung erfordern . Auch wenn eine 
örtli che Bindung an die Universität ( Hochschule )  ni cht besteht , 
hat der Universitäts (Hochschul ) dozent aber j edenfal l s  dafür zu 
sorgen, daß er für eine dienstliche I nanspruchnahme erreichbar 
i s t . 

Lehrverpflichtunq 

§ 172a.  ( 1 )  Der Studiendekan (§ 4 3  UOG 1993 ) hat auf 
Vorschlag oder nach Anhörung des Vorstands des Ins t i tuts (§ 4 6  UOG 
1 9 9 3 )  und des Universitätsdozenten nach Maßgabe des sich aus den 
Studienvorschriften ergebenden Bedarfs und der finanziellen 
Bedeckbarkeit die vom Univers itätsdozenten abzuhaltenden 
Lehrveranstaltungen festzulegen . 

( 2 )  Das Fakultäts kollegium ( §  64 UOG) hat auf Vorschlag oder 
nach Anhörung des Vorstands des Instituts (§ 5 1  UOG) und des 
Universitätsdozenten nach Maßgabe des sich aus den 
Studienvorschriften ergebenden Bedarfs und der finanziellen 
Bedeckbarkeit die vom Universitätsdozenten abzuhaltenden 
Lehrveranstal tungen festzulegen . 

( 3 )  Das Abtei lungs (Akademi e )  kollegium hat auf Vorschlag oder 
nach Anhörung des Leiters der betreffenden Hochschuleinrichtung 
und des Universitäts ( Hochschul ) dozenten nach Maßgabe des sich aus 
den Studienvorschriften ergebenden Bedarfs und der finanziellen 
Bedeckbarkeit die vom Universitäts (Hochschul ) dozenten 
abzuhaltenden Lehrveranstaltungen festzulegen . 

( 4 )  Der Universitäts ( Hochschul ) dozent i s t  mit der 
selbständigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 
mindestens vier Semesterstunden ( §  7 Abs . 3 des Universitäts
Studiengesetzes , BGBl . I Nr . . . .  / 1 997 ) zu beauftragen . 
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- 5 6  -

v o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

Rechte 
Amts titel 

§ 172b . Als Amtstitel i s t  j e  nach Zuordnung zu einer 
Universität oder Hochschule künstleri scher Richtung 
"Außerordentlicher Universitätsprofes sor" oder "Außerordentl icher 
Hochschulprofes sor" vorgesehen . 

Urlaub 

§ 172 c .  ( 1 )  Das Ausmaß des Erholungsurlaubes beträgt für den 
Universitäts (Hochschul ) dozenten in j edem Kalenderj ahr 3 6  Werktage . 

( 2 )  Der Verbrauch des Erholungsurlaubes i s t  nicht auf die 
lehrve ranstaltungsfreie Zeit beschränkt , er i s t  aber unter 
Berücksichtigung der dienstlichen Interessen kalendermäßig 
festzulegen, wobei auf die persönlichen Verhäl tni s s e  des 
Universitäts (Hochschul ) dozenten angemessen Rücksicht zu nehmen 
ist . 

Ausnahmebestimmungen 

§ 173 .  ( 1 )  Die folgenden Bestimmungen sind auf den 
Universitäts (Hochschul ) dozenten nicht anzuwenden : 

1 .  § 1 2  Abs . 2 (Ernennungs- und 
Definitivstellungserforderni s s e ) , 

2 .  § 2 2  ( Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolge s ) , 
3 .  die §§ 2 4  bis 35 ( Grundausbildung) ,  
4 .  die §§ 4 0  und 4 1  (Verwendung) ,  
5 .  § 4 7 a ,  § 4 8  Abs . 1 ,  2 zweiter Satz und 4 bis 6 und die 

§§ 4 8 a  bis 4 8 e  ( Di enstze i t ) , 
6 .  § 5 7  (Gutachten) , 
7 .  § 5 8  (Ausbildung und Fortbi ldung ) , 
8 .  § 65 Abs . 1 und 4 bis 7 ,  die §§ 67 und 7 8  ( Urlaub ) , 
9 .  die §§ 8 1  bi s 90 ( Lei stungsfeststellung) . 

( 2 )  Die §§ 2 4  bis 35 sind j edoch anzuwenden , wenn der 
Univers i täts (Hochschul ) dozent eine Verwendung anstrebt , für die 
die Grundausbildung als Ernennungs- oder 
Defini tivstellungserforderni s vorgesehen i s t .  

( 3 )  Eine Versetzung ( §  3 8 )  oder eine Diens t zuteilung ( §  3 9 )  
i s t  nur mit Zustimmung des Universitäts (Hochschul ) dozenten 
zulässi g .  Keiner solchen Zustimmung bedarf es in den Fäll en des 
§ 38 Abs .  3 Z 4 und bei wes ent l ichen Bedarfsänderungen an der 
Universität , die eine dauernde voll e  Auslastung des 
Universitäts (Hochschul ) dozenten an der Universität ( Hochschule)  
nicht mehr gewährleisten .  
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

Art . I Z 16 : 
§ 174 . ( 3 )  § 170  Abs .  2 i st auf den 

Universität s ( Hochschul ) as s i s tenten anzuwenden . 

Art . I Z 17 : 
§ 174 . ( 2 )  Eine Umwandlung nach Abs . 1 i s t  nur zUlässig,  wenn 

3 .  die umwandlung mi t Rücksicht auf den bisherigen 
Verwendungserfolg des Universitäts (Hochschul ) assistenten 
in der E rfüllung der ihm übertragenen Aufgaben sowie im 
Hinblick auf die in den studien- und 
Organi sationsvorschriften für die betreffende 
Universitäts (Hochschul ) einrichtung festgelegten Aufgaben 
in Forschung ( Erschließung der Künste ) , Lehre und 
Verwaltung sachl ich gerechtfertigt i s t . 

Art . I Z 1 9 :  
§ 17 9 .  ( 1 )  Der Universitäts ( Hochschul ) a s s i stent hat i m  Rahmen 

einer Universitäts (Hochschul ) einrichtung in Forschung 
( Erschließung der Küns t e ) , Lehre und Verwaltung mitzuarbei ten und 

dami t auch verantwortlich zur Erfüllung der den Universi täten 
( Hochschulen) übertragenen Aufgaben bei zutragen . Er hat 
insbesondere bei Lehrveranstaltungen ,  bei Prüfungen und bei der 
Bet reuung wi ssenschaftl i cher ( künstl eri scher) Arbei ten der 
S tudi erenden mit zuwirken . 

( 2 )  Der Universitäts (Hochschul ) assistent hat seine 
dienstlichen Aufgaben persönlich und - sowei t der Gegenstand nicht 
anderes erfordert - an der Universität (Hochschule )  zu erfül len . 

( 3 )  Gesetzliche Vorschriften, die eine e i genverantwortliche 
( ei gene , selbs tändige ) Tätigkeit des 

Universitäts (Hochschul ) assis tenten vorsehen, bleiben unberührt . 

Art . I Z 20 und 2 1 :  
§ 180 . ( 1 )  Das zuständige Kol legi alorgan hat i m  übertragenen 

Wirkungsbereich die di enstlichen Aufgaben des 
Universitäts (Hochschul ) assistenten in Fors chung und Lehre 

- 57 -
V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 174 . ( 2 )  Eine Umwandlung nach Abs .  1 i s t  nur zuläss i g ,  wenn 

3 .  die Umwandlung mi t Rücksicht auf den bisherigen 
Verwendungserfolg des Universi täts ( Hochschul ) assistenten 
in der E rfüllung der ihm übertragenen Aufgaben sowie im 
Hinbl ick auf die in den Studien- und 
Organi sationsvorschri ften für die betreffende 
Universitäts ( Hochschul ) einrichtung festgelegten Aufgaben 
in Forschung (Erschli eßung der Künste ) , Lehre und 
Verwaltung sachlich gerechtfertigt i s t . All fällige für 
den Erwerb dieser Quali fi kation zusätzlich erbrachte 
Lei stungen, insbesondere im Rahmen einer 
facheinschlägigen außeruniversitären Praxi s oder einer 
E inbindung in die international e Forschung (Erschl ießung 
der Künste ) sind bei der Beurteilung zu berücksichtigen . 

§ 179 .  ( 1 )  Der Universitäts ( Hochschul ) assistent hat im Rahmen 
einer Universitäts (Hochschul ) e inrichtung in Forschung 
( Erschli eßung der Künste) , Lehre und Verwaltung mitzuarbeiten und 

damit zur Erfüllung der den Universi täten (Hochschulen) 
übertragenen Aufgaben bei zutragen . 

( 2 )  Nach Maßgabe seiner wissenschaftlichen ( küns tleri schen) 
Qual i fi kation und der Beauftragung hat er 

1 .  Aufgaben in der Forschung ( Erschli eßung der Künste)  zu 
e rfüllen, 

2 .  Lehrveranstal tungen und Prüfungen abzuhal ten bzw .  daran 
mi tzuwirken, 

3 .  S tudierende , insbesondere bei wi ssenschaftlichen 
( künstlerischen) Arbei ten, und den wi ssenschaftlichen 
( künstleri schen) Nachwuchs zu betreuen, 

4 .  an Organisations- und Verwaltungsaufgaben und an 
Evaluierungsmaßnahmen mi t zuwirken . 

( 3 )  Der Universitäts (Hochschul ) assis tent hat seine 
diens tlichen Aufgaben persönlich und, sowei t  der Gegenstand nicht 
anderes erfordert,  an der Universi tät ( Hochschule )  zu erfüllen.  

§ 180 . ( 1 )  Unverzügl ich nach dem Dienstantri tt des 
Universitäts (Hochschul ) assistenten hat das zuständige 
Kol legialorgan im übertragenen Wi rkungsbereich di e di enstlichen 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

( Erschl ießung der Künste ) sowie zusätzlich im Bereich der 
Verwaltung unter Berücksichtigung der Aufgaben der 
Universi täts ( Hochschu l )  e inrichtung und der Qualifi kation des 
Universitäts (Hochschul ) assistenten möglichst ausgewogen 
festzulegen . Es hat auch zu bestimmen, 

hat . 

1 .  ob und in welcher Funktion der Universi tätsas sistent in 
einer Arbei t sgruppe oder Abteilung mit zuarbeiten und 

2 .  in welchem Ausmaß der Universitäts ( Hochschul ) assistent in 
der Forschung ( Erschli eßung der Künste ) und in der Lehre 
t ä t i g  zu sein 

( 3 )  Bei der Festlegung nach Abs .  1 ist auf 

2 .  die Lehrtätigke i t  ( §  1 8 4 )  und 

Bedacht zu nehmen . 

Ar t .  I Z 2 4 :  
Lehrtätigkeit 

§ 184 . ( 1 )  Der Universitäts ( Hochschul ) a s s i stent i s t  
entsprechend seiner wis senschaft li chen ( künstleri schen) 
Qualifikation in der wi s senschaftlichen ( künstleri schen) Lehre 
e inzusetzen . 

( 2 )  Wird der Universitäts ( Hochschul ) a s s i stent zur 
verantwort l i chen Mitwirkung bei einer Lehrveranstaltung 
herangezogen, so i s t  er im Vorl esungsverzeichni s namentlich 
anzuführen . 

§ 188 . ( 1 )  Für die Dienstzeit der 
Universitäts ( Hochschul ) assistenten mi t Lehrbefugni s als 
univers i täts (Hochschul ) dozent gelten folgende Sonderregelungen : 

1 .  Zur regelmäßigen Wochendiens tzei t nach § 4 8  Abs . 2 ers ter 
Satz z ählt insbesondere der Zeitaufwand für die 
s elbständige wi ssenschaftliche Forschungstätigkeit 
( E rschließung der Künste) , die Lehr- und 
Prüfungstätigkeit , die Betreuung der Studierenden und die 
Mitwirkung in Universitäts (Hochschul ) organen . 

2 .  Der Universitäts (Hochschul ) assistent hat seine 
Wochendienstzeit im Einvernehmen mit dem unmittelbaren 
Dienstvorgesetzten im voraus einzutei l en .  Er hat dabei 
auf die Notwendigkeit des Lehr- und Forschungsbetriebes 
sowie der Verwaltung der 
Universitäts (Hochschul ) e inrichtung Bedacht zu nehmen . 

- 5 8  -
V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

Aufgaben des Universitäts (Hochschul ) as s i stenten in Forschung und 
Lehre ( Erschließung der Künst e )  sowie zusätzlich im Bereich der 
Verwaltung unter Berücksichtigung der Aufgaben der 
Universitäts (Hochschul ) einrichtung und der Qualifi kation des 
Universitäts (Hochschul ) assistenten mögl ichst ausgewogen und 
schriftlich festzulegen . Es hat auch zu bestimmen, 

hat . 

1 .  ob und in welcher Funktion der Universitätsassi stent in 
einer Arbeitsgruppe oder Abteilung mi tzuarbei ten und 

2 .  in welcher Art und in welchem Ausmaß der 
Universitäts ( Hochschul ) as s i stent in der Forschung 
( Erschließung der Künste ) und in der Lehre tätig zu sein 

( 3 )  Bei der Festlegung nach Abs . 1 ist auf 

2 .  die Lehrtätigkeit ( §  1 8 0b)  und 

Bedacht zu nehmen . 

131/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
120 von 146

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



G e l t e n d e  F a s s u n g  

Sowe i t  es di ese Erfordernis s e  zulas sen, kann er di e 
gle i tende Diens tzeit nach § 4 8  Abs . 3 in Anspruch nehmen . 

3 .  E r  i s t  zur Einhal tung der nach Z 2 festgelegten Dienstzeit 
verpf l i chtet , wenn e r  nicht vom Dienst befreit oder 
enthoben oder gereChtfertigt vom Dienst abwesend i s t . 

4 .  Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Forschung 
( Erschließung der Künste ) i s t  er nur insoweit örtlich 
gebunden, als dies di e Zusammenarbeit mi t anderen, der 
Universi täts (Hochschul ) einrichtung zugeordneten 
Bediensteten bzw . die Verwendung der Sachmi ttel der 
Universitäts ( Hochschul ) einrichtung bedingen . 

( 2 )  Das Url aubsausmaß des Universitäts (Hochschul ) assistenten 
mit Lehrbefugnis als Universitäts (Hochschul ) dozent beträgt in 
j edem Kal ender j ahr das im § 65 festgesetzte Höchstausmaß . 

Art . I Z 2 5 :  
§ 18 9 .  ( 4 ) Für Universitätsas sistenten, die als Ärzte ( §  1 

Abs . 2 des Ärztegesetzes 1 98 4 )  an Universitätseinrichtungen 
verwendet werden, sind bei der Festl egung der Dienstpfli chten nach 
§ 1 8 0  und der Auf teilung und Erbringung der Wochendienstzeit nach 
§ 1 8 1  bzw . nach § 1 8 8  Abs .  1 auch die im § 1 5 5  Abs .  6 genannten 
Aufgaben zu berücks icht i gen . Hiebei i s t  auf die Ausbildung zum 
Facharzt in angemes sener Wei s e  Rücksicht zu nehmen . 

Art . I Z 2 6 :  
§ 190 . Dieser Unterabschni tt i s t  auf Lehrer der 

Verwendungsgruppe L 1 anzuwenden, di e aus schl i eß l i ch an 
Universitäten ( Hochschulen ) verwendet werden . 

Art . I Z 2 7 : 
§ 191 . Bei der Anwendung des § 13 t ritt an die Stelle des 

Jahres das Studienj ahr . Al s Ablauf des Studienj ahres gilt in 
die s em Fal l der Ablauf des 3 0 . September . 

Art . I Z 28 : 
§ 194 . ( 1 )  I s t  ein Lehrer an einer Universi tät oder an einer 

Hochschule ausschl ieß l i ch für die im § 192 Abs . 1 angeführten 
Tätigkeiten bestel l t ,  so i s t  er in den einzelnen Gruppen von 
Fächern zur Abhaltung von Unterri cht in der nachstehend 
angeführten Anzahl von Stunden j e  Woche verpf l i chtet : 

- 5 9  -
V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 1 8 9 .  Für Universi tätsassi stenten, die als Ärzte ( §  1 Abs . 2 
des Ärztegesetzes 1 98 4 )  an Universitätseinrichtungen verwendet 
werden, sind bei der Festlegung der Di ens tpflichten nach § 1 8 0  
oder § 1 8 0a und der Auf teilung und Erbringung der Wochendiens tzeit 
nach § 1 8 1  auch die im § 155 Abs . 5 genannten Aufgaben zu 
berücksichti gen . Hiebei ist auf die Ausbildung zum Facharzt in 
angemessener Wei se Rücksicht zu nehmen . 

§ 190 . Dieser Unterabschnitt ist auf Lehrer der 
verwendungsgruppe L 1 anzuwenden ,  die aus schl ieß l i ch an 
Universi täten ( §  2 9  UOG 1 993 , § 3 8  Abs .  2 UOG) oder Hochschulen 
(§ 9 Abs . 1 Z 2 KH-OG, § 2 1  AOG 1 9 8 8 )  verwendet werden . 

§ 191 . Der Lehrer tritt mit Abl auf des Studienj ahre s ,  in dem 
er das 65 . Lebensj ahr vollendet ,  in den Ruhestand . § 1 3  Abs . 2 i s t  
mi t der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des Jahres das 
Studienj ahr tritt . 

§ 194 . ( 1 )  I s t  ein Lehrer an einer Universität oder an einer 
Hochschule auss chli eßlich für die im § 192 Abs .  1 angeführten 
Tätigkei ten bestel l t ,  so i s t  er in den einzelnen Gruppen von 
Fächern zur Abhal tung von Unterricht in der nachstehend 
angeführten Anzahl von Semesterstunden (§ 7 Abs . 3 UniStG) 
verpflichtet : 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

1 .  an den Universitäten 

Wochen
stunden 

a )  Unterricht aus wissenschaftlichen Fächern . . . . . .  1 3  
b )  Unterricht aus künstlerischen Fächern und 

aus Fremdsprachen im Sinne des § 2 8  Abs .  2 
l i t . a des All gemeinen Hochschul-
Studiengesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

c) Unterricht aus praktischen Fächern . . . . . . . . . . . . .  19  
2 .  an den Hochschulen 

a ) Unterricht aus wissenschaftlichen Fächern . . . . . . .  13 
b ) Unterricht aus künstleri schen Fächern und 

Fremdsprachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
c ) Unterricht aus praktischen Fächern und a l s  

Solokorrepet itor • . . . . • . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . .  1 9  
d ) Korrepetition i n  Klassen künstleri sche 

Ausbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
e ) Künstleri sch-technische Unterwei sung als 

Leiter einer Zentralwerkstätte . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  

( 2 )  Das Ausmaß dieser Lehrverpflichtung i s t  unter Verwendung 
von Werteinhei ten auf e ine Lehrverpflichtung von 2 0  Wochenstunden 
umzurechnen . Hiebei entspricht 

1 .  1 Wochenstunde der Lehrverpflichtung 
von 13 Wochenstunden . . . . . . . . . . . . . .  1 , 5 3 8  Werteinheiten 

2 .  1 Wochenstunde der Lehrverpflichtung 
von 17 Wochenstunden . . . . . . . . . . . . . .  1 , 1 7 6  Werteinheiten 

3 .  1 Wochenstunde der Lehrverpflichtung 
von 1 9  Wochenstunden . . . . . . . . . . . . . .  1 , 0 5 3  Werteinheiten 

4 .  1 Wochenstunde der Lehrverpflichtung 
von 2 1  Wochenstunden . . . . . . . . . . . . . .  0 , 95 2  Werteinhei ten 

5 .  1 Wochenstunde der Lehrverpflichtung 
von 2 6  Wochenstunden . . . . . . . . . . . . . .  0 , 7 6 9  Werteinheiten . 

Art . I Z 2 9 :  
§ 2 47c . Auf Ordentliche Universitäts ( Hochschul ) profe ssoren , 

die vor dem 1 .  Juni 1 9 9 6  emeritiert worden s ind , i s t  § 1 13b Abs . 2 
und Abs . 3 Einlei tung und Z 1 des Gehaltsgesetzes 1 9 5 6  mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der Bemes sung von 
P ensi onsansprüchen nach dem Pensionsgesetz 1 965 die Beme ssung von 
Emeritierungsbezügen nach § 1 63 Abs . 4 trit t . 

- 60 -
V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

Seme s ter-
stunden 

1 .  an den Universitäten 
a) Unterricht aus wissenschaft li chen Fächern . . . . . .  1 3  
b )  Unterricht aus künstlerischen Fächern und 

aus Fremdsprachen im Sinne des § 2 8  Abs . 2 
l i t . a des Al lgemeinen Hochschul-
Studiengesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  

c )  Unterricht aus praktischen Fächern . . . . . . . . . . . . .  1 9  
2 .  a n  den Hochschulen 

a ) Unterricht aus wis senschaftlichen Fächern . . . . . . .  1 3  
b ) Unterricht aus künstleri schen Fächern und 

Fremdsprachen . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . .  1 7  
c ) Unterricht aus praktischen Fächern und a l s  

Solokorrepetitor . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
d) Korrepetition in Klassen künstleri scher 

Ausbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
e ) Künstleri sch-technische Unterweisung als 

Leiter einer Zentralwerkstätte . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  

( 2 )  Das Ausmaß dieser Lehrverpflichtung i s t  unter Verwendung 
von Werteinheiten auf eine Lehrverpflichtung von 2 0  
Semesterstunden umzurechnen . Hiebei entspricht 

1 .  1 Semesterstunde der Lehrverpflichtung 
von 13 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . .  1 , 5 3 8  Werteinhei ten 

2 .  1 Semesterstunde der Lehrverpflichtung 
von 17 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . .  1 , 1 7 6  Werteinhei ten 

3 .  1 Semesterstunde der Lehrverpflichtung 
von 1 9  Seme s terstunden . . . . . . . . . . . . .  1 , 05 3  Werteinhei ten 

4 .  1 Seme s terstunde der Lehrverpflichtung 
von 2 1  Semesterstunden . . . . . . . . . . . . .  0 , 9 5 2  Werteinhei ten 

5 .  1 Semesterstunde der Lehrverpfl ichtung 
von 2 6  Semesterstunden . . . . . . . . . . . . .  0 , 7 69 Werteinhei ten . 

§ 247c . Auf Ordentliche Universitäts ( Hochschul ) professoren, 
die vor dem 1 .  Juni 1 9 9 6  emeritiert worden sind, i s t  § 1 13b Abs . 2 
und Abs . 3 Einleitung und Z 1 des Gehaltsgesetzes 1 95 6  mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der Bemessung von 
Pens ionsansprüchen nach dem Pensionsgesetz 1965  die Bemessung von 
Emeritierungsbezügen 

1 .  nach § 1 63 Abs .  4 oder 
2 .  nach § 10 des Pens i onsgesetzes 1965  in der ab 1 .  März 1998  

geltenden Fassung 
tritt . 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

Art . I Z 32 : 

19 . ORDENTLICHE UNIVERSITÄTS (HOCHSCHUL) PROFESSOREN 

Ernennunqserfordernisse : 

19 . 1 .  Für Ordentl i che Universität sprofessoren 
a )  eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene 

inländi sche oder gleichwertige ausl ändi sche 
Hochschulbildung, 

b) eine an einer österreichi schen Universi tät erworbene oder 
gleichwertige ausländi sche Lehrbefugni s (veni a docendi ) 
oder eine der Lehrbefugni s als Universi tätsdozent 
gl e i chzuwertende wissenschaftliche Befähigung für das 
Fach, das der zu besetzenden Planstelle entspricht , und 

c )  der Nachwei s  pädagogischer Eignung . 

19 . 2 .  Für künstleri sche Fächer an S tel l e  der in Z 1 9 . 1  
genannten Erforderni sse die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 
der Z 1 9 . 3  bzw . 1 9 . 4 .  

1 9 . 3 .  Für Ordentli che Hochschulprofessoren 
a) eine der Verwendung entsprechende abges chlossene 

inländi s che oder gleichwertige ausländi sche 
Hochschulbildung, 

b) der Nachwei s  künstleri scher,  künstlerisch
wi s senschaftl i cher oder wissenschaftl i cher Lei stungen und 

c )  der Nachwei s  pädagogi scher Eignung . 

19 . 4 .  Für künstleri sche oder künstlerisch-wi s s enschaftliche 
Fächer kann eine Hochschulbildung im Sinne der Z 19 . 3  l i t . a auch 
durch e ine gleichzuwertende künstleri sche oder künstleri sch
wiss enschaftliche Eignung ersetzt werden . 

- 61 -
v o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

19 . UNIVERSITÄTS (HOCHSCHUL) PROFESSOREN 

Ernennunqserfordernisse :  
19 . 1 .  Für Universi tätsprofessoren ( §  1 5 4  Z 1 l i t . a ) : 
a )  das Doktorat einer der Verwendung entsprechenden 

Fachrichtung, 
b) eine an einer österreichischen Universi tät erworbene oder 

gleichwertige ausl ändische Lehrbefugnis (venia docendi ) 
oder eine der Lehrbefugni s als Universitätsdozent 
gl eichzuwertende wissenschaftliche Befähigung für das 
Fach, das der zu besetzenden Planstelle entspricht , 

c )  die pädagogi sche Eignung, 
d) die Eignung zur Führung einer Universi tätseinrichtung, 
e )  der Nachwei s  der Einbindung in die internationale 

Forschung, 
f) der Nachwei s  einer facheinschlägigen außeruniversitären 

praxi s ,  soweit diese in dem zu besetzenden Fach mögli ch 
und sinnvoll i s t .  

19 . 2 .  Für künstl eri sche Fächer an Stelle der i n  Z 19 . 1  
genannten E rforderni sse die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 
der Z 1 9 . 3  bzw . 1 9 . 4 .  

19 . 3 .  Für Ordentli che Hochschulprofessoren ( §  1 5 4  Z 2 
l i t . a ) : 

a )  . eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene 
inländi sche oder gleichwertige ausländis che 
Hochschulbildung, 

b) der Nachwei s  künstlerischer,  künstlerisch-
wi s senschaftlicher oder wi ssenschaftlicher Leistungen, 

c )  die pädagogi sche Eignung, 
d)  die Eignung zur Führung einer Hochschuleinrichtung, 
e) der Nachwei s  der Einbindung in die internationale 

Erschließung der Künste ( Forschung) ,  
f )  der Nachwei s einer facheinschlägigen Praxi s  außerhalb der 

Hochschulen, soweit diese in dem zu besetzenden Fach 
mögli ch und sinnvoll ist . 

19 . 4 . Für künstlerische oder küns tleri sch-wi s s enschaftliche 
Fächer kann eine Hochschulbildung im Sinne der Z 1 9 . 3  l i t . a auch 
durch eine gleichzuwertende künstleri s che oder künstleri sch
wis s enschaftliche Eignung ersetzt werden . 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

2 0 .  AUSSERORDENTLICHE UNIVERSITÄTSPROFESSOREN 

Ernennunqserfordernisse : 

a )  Das Doktorat einer der Verwendung entsprechenden 
Fachrichtung, 

b )  Lehrbefugni s als Universitätsdozent oder gleichwertige 
Lehrbefugni s ( gleichwertige hochschulrechtl i che 
Qualifikation)  aus e inem vom § 4 Abs .  1 Z 1 l i t . b 
e rfaßten Land und 

c )  e ine Tätigkeit durch mindestens drei Jahre , die den 
Beamten zur Ausübung einer Funktion im Sinne des § 3 1  
Abs . 3 bis 6 UOG geeignet erscheinen läßt . 

Art .  I Z 33 : 
2 1 . 4 .  Die bescheidmäßige Feststel lung durch den 

Bundesmini s ter für Wi s s enschaft und Forschung , daß der 
Universitäts ( Hochschul ) a s s i stent die für eine dauernde Verwendung 
in der betreffenden Universitäts ( Hochschul ) einrichtung 
e rforderliche 

a )  Lei s tung in der wi s s enschaftlichen, küns tleri schen oder 
künstlerisch-wi ssenschaftlichen Tätigkei t  ( Forschung 
beziehungsweise Erschließung der Künste) , 

b )  Bewährung im Lehrbetrieb unter Bedachtnahme auf die 
pädagogi sche und didakti sche Befähigung sowie 

c) Bewährung in der mit der Erfüllung der wi s s enschaftl i chen, 
küns tlerischen oder künstleri sch-wi ssenschaftlichen 
Aufgaben de r betreffenden Univers i tät ( Hochschul e )  
verbundenen Verwaltungstätigkeit 

aufweist . 

Vertraqsbedienstetenqesetz 1948 

Art .  11 Z 2 :  
§ 53 . Von den für Universitäts (Hochschul ) a s s i stenten 

geltenden Bestimmungen des 6 .  Abschnittes des Besonderen Teiles 
des BOG 1979 sind auf Vertragsassistenten sinngemäß anzuwenden : 

1 .  die §§ 1 5 5  bis 1 60 a ,  1 7 9 ,  1 8 2 , 1 8 3 ,  1 8 4  Abs . 2 ,  1 8 6  Abs .  1 
und 4 ,  1 8 7  Abs . 1 Z 4 und 1 8 9  Abs . 4 ,  
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20 . UNIVERSITÄTS ( HOCHSCHUL) DOZENTEN 

Ernennunqserfordernisse : 
20 . 1 .  Für Universitätsdozenten ( §  1 5 4  Z 1 l i t . b ) : 
a )  das Doktorat einer der Verwendung entsprechenden 

Fachrichtung, 
b) eine an einer österreichischen Universität erworbene oder 

gleichwertige ausländische Lehrbefugnis (venia docendi ) . 

20 . 2 .  Für Hochschuldozenten ( §  1 5 4  Z 2 l i t .  b ) : 
a )  eine der Verwendung ent sprechende abgeschlossene 

inländis che oder gleichwertige aus ländische 
Hochschulbildung, 

b) eine an der Akademie der bildenden Künste in Wien 
erworbene oder eine gleichwertige ausländi sche 
Lehrbefugnis (venia docendi ) . 

21 . 4 .  Die bescheidmäßige Feststel lung durch den 
Bundesmini ster für Wi ssenschaft und Forschung, daß der 
Universitäts (Hochschul ) assistent die für e ine dauernde Verwendung 
in der betreffenden Universitäts ( Hochschul ) einrichtung 
erforderliche 

a) Leistung in der wissenschaftlichen ,  künstlerischen oder 
künstleri sch-wis senschaftlichen Tätigkeit ( Forschung 
beziehungsweise Erschließung der Künste ) ,  

b )  Bewährung im Lehrbetri eb unter Bedachtnahme auf die 
pädagogische und didakti s che Befähigung sowie 

c) Bewährung in der mit der Erfüllung der wis senschaftl i chen, 
künstlerischen oder künstleri sch-wissenschaftlichen 
Aufgaben der betreffenden Universität ( Hochschule )  
verbundenen Verwaltungstätigkeit 

aufweist . Allfällige für den Erwerb dieser Qualifikation 
zusätzlich erbrachte Leistungen ,  insbesondere im Rahmen einer 
facheinschlägigen außeruniversitären P raxis oder einer 
Einbindung in die internationale Forschung ( E rs chließung der 
Künste ) sind bei der Beurtei lung zu berücksichtigen . 

Vertraqsbedienstetenqesetz 1948 

§ 53 . Von den für Universitäts (Hochschul ) assistenten 
gel tenden Bestimmungen de s 6 .  Abschnittes des Besonderen Teiles 
des BOG 1 97 9  sind auf Vertragsassi stenten sinngemäß anzuwenden : 

1 .  die §§ 1 5 5  bis 1 60 a ,  179 , 1 8 0b ,  1 8 2 , 1 8 3 ,  1 8 6  Abs .  1 und 
4 ,  1 8 7  Abs . 1 Z 4 und 1 8 9  Abs . 4 ,  
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

2 .  die §§ 1 8 0  und 1 8 1  mi t der Einschränkung, daß § 1 8 0  Abs .  3 
Z 1 und § 1 8 1  Abs . 1 Z 1 nur insowei t  anzuwenden sind , 
al s dies in der vom Vertrags assistenten geforderten 
Qualifikation begründet i s t ;  

Art .  I I  Z 3 :  
Ko11eqienqe1dabqe1tunq 

§ 54c . Vertragsassistenten, di e zu einer verantwortlichen 
Mitarbe i t  bei Pfl ichtlehrveranstal tungen herangezogen werden , 
gebührt eine Kollegi engeldabgel tung unter den Voraussetzungen des 
§ 51 Abs . 8 beziehungswei s e  des § 5 1a Abs .  2 Z 2 des 
Gehaltsgesetzes 1 95 6 .  

Art .  I I  Z 5 :  
ABSCHNITT IV 

Sonderbestimmungen für Mitarbeite! im Lehrbetrieb 
an Universitäten (Hochschu1en) 

§ 5 6 .  ( 1 )  Mitarbei ter im Lehrbetrieb sind : 
1 .  S tudienassistenten (wi ss enschaftliche oder künstleri sche 

Hilfskräfte)  und 
2 .  Demonstratoren . 

( 2 )  Als Mitarbeiter im Lehrbetrieb dürfen nur S tudierende 
verwendet werden, die die für die Verwendung in Betracht kommenden 
Prüfungen oder wesentl iche Teile derselben schon abgelegt haben . 
Ab 1 .  Mai 1 995 sind Neuaufnahmen und Verlängerungen der 
bestehenden Dienstverhäl tni s s e  nicht mehr zuläss i g .  

( 3 )  Auf Mitarbeiter i m  Lehrbetri eb gemäß Abs . 1 ,  d i e  vor dem 
1 .  Mai 1 995 bestellt worden sind , i s t  der Abschnitt I mi t Ausnahme 
des § 4 Abs .  4 ,  des § 2 6 ,  des § 3 0  Abs .  5 und 6 und des § 35 
insowei t  s inngemäß anzuwenden, als sich aus den folgenden 
Bestimmungen nicht anderes e rgibt . Die Verwendung der Mitarbeiter 
im Lehrbetri eb bestimmt sich nach den Organi sationsvorschriften . 

Verwendunqsdauer und Beschäftiqunqsausmaß 

§ 57 . ( 1 )  Das Dienstverhältni s der Mitarbeiter im Lehrbetrieb 
i s t  j ewei l s  mit einem Jahr zu befri sten; eine kürzere Dauer des 
Dienstverhäl tnisses kann vereinbart werden . Das Dienstverhäl tnis 
darf insgesamt höchstens bis zu e iner Gesamtverwendungsdauer von 
vier Jahren verlängert werden . Das Dienstverhältni s endet aber 
j edenfall s  mit Ablauf der Befristung . 

- 63 -
V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

2 .  die §§ 1 8 0 ,  1 8 0a und 1 8 1  mit der Einschränkung, daß § 1 8 0  
Abs . 3 Z I ,  § 1 8 0a Abs .  3 Z 1 und § 1 8 1  Abs .  1 Z 1 nur 
insowei t  anzuwenden sind, als dies in der vom 
Vertragsassistenten geforderten Quali f i kation begründet 
i s t ;  

Abqe1tunq der Lehr- und Prüfunqstätiqkeit 

§ 54c . ( 1 )  Auf die Abgeltung der Lehrtätigkeit i s t  § 5 2  des 
Gehaltsgesetzes 1 9 5 6  anzuwenden . 

( 2 )  Auf die Abgeltung der Prüfungs tätigkei t  sind die §§ 4 bis 
6 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und 
Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBl . Nr . 4 63 / 1 97 4 , anzuwenden . 

Abschnitt IV 
Sonderbestimmunqen für vertraqsprofessoren an Universitäten und 

Vertraqsdozenten an Universitäten und Hochschu1en 

Vertraqsdozenten 

§ 55 . ( 1 )  Ein Vertragsassis tent mi t der Lehrbefugnis als 
Universi tätsdozent ( §  2 7  Abs .  3 UOG 1 993 , § 35 Abs .  1 UOG) oder 
als Hochschuldozent (§ 18 AOG, BGBl . Nr . 2 5 / 1 98 8 )  i s t  auf Ansuchen 
und unter Bindung der bi sher innegehabten Planstelle mi t Beginn 
des auf die Verleihung der Lehrbefugni s als 
Universitäts (Hochschul ) dozent fol genden Semes ters in die 
Entlohnungsgruppe der Vertragsdozenten zu überstellen, wenn die 
Lehrbefugni s für seine verwendung als Vertragsassistent in 
Betracht kommt . Eine Änderung der organisationsrechtlichen 
Gruppenzugehörigkeit tritt hiedurch nicht ein . 

( 2 )  Ein vor der ÜbersteIlung allenfall s  noch gemäß § 52a 
zeitlich befri stetes Dienstverhäl tnis wird mi t dem Z ei tpunkt der 
ÜbersteIlung zum Vertragsdozenten auf unbestimmte Zeit verlängert . 

( 3 )  Auf Vertragsdozenten sind die §§ 1 5 5  bis 1 60 a ,  1 67 ,  172 
und 172a sowie die Anl age 1 Z 2 0  des BDG 1979 anzuwenden . 

( 4 )  Auf Vertragsdozenten i s t  der Abschnitt I mit Ausnahme der 
§§ 2b, 3 Abs .  2 bi s 6 ,  3b, 4 Abs .  4 ,  4 a ,  9 bis 1 4 ,  2 0 ,  22 Abs . 2 
bis 4 ,  27a Abs . 1 und 4 bi s 7 ,  2 7d ,  3 0  Abs .  5 und 6 sowie § 3 6  
insoweit anzuwenden, a l s  sich aus den folgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt . 
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( 2 )  I n  die Gesamtverwendungsdauer nach Abs . 1 zweiter Satz 
sind bi s zu einem Höchstausmaß von zwei Jahren Zeiten 

1 .  eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 und 5 Abs . 1 
MSchG sowie eines Karenzurlaubes nach den §§ 15 bi s 1 5b 
und 1 5 d  MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 und 9 EKUG und 

2 .  der Ableistung des ordentl ichen P räsenz- und Z ivildienstes 
nicht e inzurechnen . 

darf 
( 3 )  Das Beschäftigungsausmaß der Mitarbeiter im Lehrbetrieb 

1 .  bei S tudienassistenten (wi ssenschaftlichen oder 
künstleri schen Hilfs kräften) die Hälfte des. für 
Vol lbeschäftige vorges chriebenen Ausmaßes und 

2 .  bei Demonstratoren ein Drittel des für Vol lbeschäftigte 
vorgeschriebenen Ausmaßes 

nicht überstei gen . Das Beschäftigungsausmaß der Studienassistenten 
(wis senschaftlichen oder künstlerischen Hilfskräfte ) hat 

mindes tens ein Viertel des für Vollbeschäftigte vorgeschriebenen 
Beschäftigungsausmaßes zu betragen . 

Monat sentqel t 

§ 58 . ( 1 )  Das Monatsentge l t  der Mitarbei ter im Lehrbetrieb 
i s t  unter Anwendung des § 21 von dem Betrag zu ermi tteln, der bei 
Vollbes chäftigung 67 , 8 6 vH des Gehaltes eines Beamten der 
All gemeinen Verwaltung der Gehalt s s tufe 2 der Diens t klasse V 
zuzügl i ch allfäll iger Teuerungs zulagen entspricht . 

( 2 )  Bei Anwendung des Abs . 1 sind Restbeträge von 5 0  9 und 
mehr auf voll e  Schillingbeträge aufzurunden und Restbeträge von 
weniger al s 5 0  9 zu vernachlässigen . 
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( 5 )  Personen, die am 1 .  Oktober 1 997 in einem 
Dienstverhältni s als Vertragsas s i stent s tehen und e ine für ihre 
Verwendung in Betracht kommende Lehrbefugni s als 
Universitäts (Hochschu l )  dozent besi t zen, gelten ab diesem Tag als 
Vertragsdozenten gemäß Abs . 1 .  Diese Vertragsdozenten sind vom 
Rektor der betreffenden Universität (Hochschule ) vom Wirksamwerden 
dieser Oberleitung schriftlich zu verständigen . 

Dienstvertrag 

§ 55a. ( 1 )  Im Dienstvertrag sind die Fachbezeichnung und die 
Universität ( Hochschule)  anzuführen . 

( 2 )  Der Vertragsdozent führt j e  nach Zuordnung zu einer 
Universi tät oder zu einer Hochschule küns tlerischer Richtung die 
Funktionsbezeichnung "Außerordentl icher Universitätsprofessor" 
oder "Außerordentlicher Hochschulprofessor" . 

Monatsentqelt 
§ 5 6 .  Das Monatsentge l t  des vollbeschäftigten 

Vertragsdozenten beträgt : (Anrn . : Von einem Abdruck der 

Geha l ts tabelle wird abgesehen . )  

( 2 )  Bei der Oberstellung eines Vertragsas s i stenten zum 
Vertragsdozenten gemäß § 5 5  Abs . 1 gebühren ihm die 
Entlohnungsstufe und der Vorrückungstermin,  die s i ch ergeben 
würden, wenn er die Zeit,  die für das Erreichen seiner bi sherigen 
Entl ohnungs s tufe notwendig war , als Vertragsdozent zurückgelegt 
hätte . 

Dienstzulaqe (Forschunqszulaqe) 

§ 56a. ( 1 )  Dem vol lbeschäftigten Vertragsdozenten gebührt 
eine Dienstzulage ( Forschungszulage ) ,  durch die alle zeitlichen 
und mengenmäßigen Mehrleistungen als abgegol ten gelten; 
ausgenommen hievon sind ärz tliche ( tierärztliche ) Journaldienste 
und ärztliche ( tierärztl i che)  Berei tschaft sdienste sowie 
Dienstlei stungen in deren Rahmen . 7 1 , 3 5 %  der Dienstzulage 
( Forschungszulage ) gelten als Abgeltung für zeitliche 

Mehrleistungen . 

( 2 )  Die Dienstzulage ( Forschungszulage ) gemäß Abs . 1 beträgt 
1 7 , 4 5 %  des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließ l i ch einer 
allfälligen Teuerungszulage . 
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( 3 )  Dem halbbeschäftigten Vertragsdozenten gebührt eine 
Dienstzulage ( Forschungszulage ) im Ausmaß von 2 , 5 0 %  des Gehaltes 
der Gehaltsstufe 2 der Dienst klasse V der Beamten der All gemeinen 
Verwaltung einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage . Bei 
einem höheren Teilbeschäftigungsausmaß erhöht sich das Ausmaß der 
Di enstzulage ( Forschungs zulage ) entsprechend . Durch di e 
Dienstzulage ( Forschungs zulage ) gel ten all e  mengenmäß igen 
Mehrleis tungen als abgegol ten . 

Aufwandsentsohädigung 

§ 56b .  Dem Vertragsdozenten gebührt eine 
Aufwandsentschädigung . Sie beträgt in Prozentsätzen des Gehaltes 
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der All gemeinen 
Verwal tung für 

1 .  vol lbeschäftigte Vertragsdozenten 
2 .  teilbeschäftigte Vertragsdozenten 

4 , 0 0 % ,  
2 , 00% . 

Abgeltung der Lehr- und prüfungs tätigkeit 

§ 560 .  ( 1 )  Dem Vertragsdozenten gebührt für j edes Semester,  
in dem er Lehrveranstaltungen abhäl t ,  eine Koll e gi engeldabgeltung 
gemäß § 5 1  oder § 5 1a des Gehaltsgesetzes 1 9 5 6  in dem für 
Universitäts (Hochschul ) dozenten vorgesehenen Ausmaß . 

( 2 )  Auf die Abgel tung der P rüfungstätigkei t  sind die §§ 4 bis 
6 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und 
Prüfungstätigkei ten an Hochschulen . 

§ 56d. § 53a des Gehal tsgesetzes 195 6 i s t  auf einen 
Vertragsdozenten, der eine der aufgezählten akademischen 
Funktionen gemäß UOG 1 993 ausübt , anzuwenden . 

Vertragsprofessoren 
Aufnahme 

§ 57 . ( 1 )  Vertragsprofessoren sind auf bestimmte Zeit 
aufgenommene Bediens tete des Bundes ,  die die Funktion eines 
Universitätsprofessors (§  21 UOG 1 993 ) ausüben . 

( 2 )  Das Dienstverhältni s des Vertragsprofessors i s t  mi t 
l ängstens fünf Jahren zu befristen .  Eine einmalige Verlängerung um 
höchstens wei tere fünf Jahre i s t  zulässig.  

(3 )  Die Aufnahme darf nur erfolgen 
1 .  als Ersatz kraft für e inen unter Entfall der Bezüge 

beurlaubten oder freigestellten (§ 1 6 0  BDG 1 97 9 )  
Universitätsprofes sor,  

2 .  als teilbeschäftigter Vertragsprofessor oder 
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3 .  wenn aus studienrechtl i chen Gründen oder wegen der 
besonderen Bedingungen des zu vertretenden Faches nur 
eine vorübergehende Verwendung geboten i s t . 

( 4 )  Personen, die weder die österreichische 
Staatsbürgerschaft noch die Staatsangehörigkei t  eines von § 3 
Abs . 1 Z 1 l i t . b erfaßten Landes bes i tzen, können abweichend vom 
§ 3 Abs . 2 mit Zustimmung des für die für Angel egenhei ten der 
Universi täten und Hochschulen zuständigen Bundesministers 
aufgenommen werden . 

( 5 )  Auf Vertragsprofessoren sind die §§ 1 5 5  bis 1 60 a ,  1 65 und 
1 67 sowie die Anlage 1 Z 1 9  BDG 1 97 9  anzuwenden .  

( 6 ) Auf Vertragsprofessoren i s t  der Abschnitt I mit Ausnahme 
der §§ 2b,  3 Abs . 2 bis 6 ,  3b,  4 Abs . 4 ,  4 a ,  6 ,  6a , 6b , 9 bi s 15 , 
1 9 ,  2 0 ,  2 2  Abs . 2 bis 4 ,  2 2 a ,  2 6 ,  2 7 a  Abs . 1 und 4 bis 7 ,  27d,  2 8 a  
bi s c,  2 9 ,  3 0  Abs .  5 und 6 sowie § 3 6  insoweit anzuwenden, als  
sich aus den folgenden Bestimmungen nicht anderes ergibt . 

Dienstvertrag 

§ 57a. ( 1 )  Im Dienstvertrag sind die Fachbezeichnung und die 
Universität anzuführen . 

( 2 )  Der Vertragsprofes sor führt die Funktionsbezeichnung 
"universitätsprofessor" . 

Entge1t 

§ 58 . ( 1 )  Das Entgelt des vollbeschäftigten 
Vertragsprofessors i s t  unter Berücksichtigung s einer Aufgaben und 
Funktionen, der Stel lung des zu vertretenden Faches an der 
betreffenden Universität ,  des Bedarfs nach den Studienvorschriften 
und der budgetären Bedeckbarke i t  mit einem Jahresbruttobetrag in 
einem Rahmen von 5 6 0  0 0 0  S bis 1 1 2 0  0 0 0  S zu vereinbaren . 

( 2 )  Bei Teilbeschäftigung gebührt der entsprechende Ante i l  
( §  2 1 ) . 

( 3 )  Wird der Vertragsprofessor nur während eines Teiles des 
Jahres verwendet , gebührt das Entgel t  nur im aliquoten Ausmaß . 

( 4 )  Das Jahresentgelt i s t  in 1 4  gle i che Teile zu teilen, 
zwölf davon sind als Monatsentgel t ,  zwei als Sonderzahlungen gemäß 
§ 8 a  Abs . 2 aus zuzahlen . 
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Geha1tsgesetz 1956 

ABSCHNITT IV 
HOCHSCHULLEHRER 

Geha1t 

§ 4 8 . ( 1 )  Auf den Gehalt des 
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( 5 )  Der im Abs . 1 genannte Rahmen sowie der gemäß Abs . 1 
vereinbarte Jahresbruttobetrag erhöhen sich j ewei l s  um den 
Prozentsat z ,  um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 5 eines 
Universitätsprofessors einschl i eßlich einer al lfäl l i gen 
Teuerungszulage erhöht . 

Abge1tung der Lehr- und PrüfungstAtigkeit 

§ 58a . ( 1 )  Dem Vertragsprofessor gebührt für j edes S emester,  
in dem er Lehrveranstaltungen abhäl t ,  eine Koll egiengeldabgeltung 
gemäß § 5 1  des Gehaltsgesetzes 1 95 6 .  

( 2 )  Auf die Abgel tung der Prüfungstätigkeit sind die §§ 4 und 
5 des Bundes gesetzes übe r  die Abgeltung von Lehr- und 
Prüfungstätigkeiten an Hochschulen anzuwenden . 

§ 58b .  § 5 3 a  des Gehaltsgesetzes 1 95 6  i s t  auf einen 
Vertragsprofes sor, der eine der aufgezählten akademi schen 
Funktionen gemäß UOG 1 993 ausübt , anzuwenden . 

Abfertigung 

§ 58c . ( 1 )  Abweichend von § 35 Abs . 2 Z 1 gebührt dem 
Vertragsprofessor eine Abfertigung nach einer ununterbrochenen 
fünf j ährigen tatsächlichen Verwendung in di eser Funktion .  Zei ten, 
in denen der Vertragsprofessor gemäß § 1 60 BDG 1 979 freige stel l t  
war ,  Zei ten eines Beschäftigungsverbotes nach den § §  3 b i s  5 MSchG 
und eines Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15d MSchG oder nach 
den §§ 2 bis 5 und 9 EKUG sind in die tatsächli che 
Verwendungsdauer einzurechnen . 

( 2 ) Keine Abfertigung gebührt ,  wenn der Vertragsprofessor 
gl eichzeitig in einem anderen Dienstverhäl tnis mit mindestens 
halbem Beschäfti gungsausmaß zu einer inländischen 
Gebiets körperschaft steht . 

( 3 )  Soweit nicht Abs . 2 anzuwenden i s t ,  ist bei e iner 
einverständl i chen Lösung des Dienstverhältnisses  eine Vereinbarung 
über die Abfertigung nur dann ZUl ässig,  wenn das Diens tverhäl tnis 
unter den in § 35 Abs . 3 angeführten Voraussetzungen aufgelöst 
worden i s t  und wenigstens drei Jahre gedauert hat . 

Geha1tsgesetz 1956 

ABSCHNITT IV 
Hochschul.1ehrer 

Geha1t der UniversitAts (Hochschul.) professoren 

§ 48 . ( 1 )  Das Gehalt der Universitäts ( Hochschul ) profes soren 
(§  1 5 4  Z 1 l i t . a und Z 2 l i t . a BDG 1 9 7 9 )  beträgt : (Anm . : Von 
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Universität s  ( Hochschul ) assistenten sind die Bestimmungen über den 
Gehalt der Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 anzuwenden . 

( 2 )  Dem Universitäts (Hochschul ) assi stenten, der eine 
tatsächl iche Verwendungsdauer von mehr als sechs Jahren als 
Universität s ( Hochschul ) as s i stent aufwe i s t ,  gebührt eine 
ruhegenußfähige Dienstzulage im Ausmaß e ines Vorrückungsbetrage s . 
Diese Dienst zulage erhöht sich auf zwei einhalb Vorrückungsbeträge 
ab dem der Erlangung der Lehrbefugnis als 
Univers itäts ( Hochschul ) dozent ( an künstleri schen Hochschulen und 
in j enen Fächern, in denen eine Habil i tation nicht möglich i s t ,  ab 
der Erlangung einer gleichzuwertenden Befähigung) folgenden 
Monatsersten . 

( 3 )  Der Gehalt der Universitäts (Hochschul ) professoren 
beträgt : (Anrn . : Von einem Abdruck der Geha l ts tabel l e  wird 

a bgesehen . )  

( 4 )  Der Gehalt des Universität s ( Hochschul ) professors beginnt , 
sowei t  im folgenden nichts anderes bestimmt wird, mit der 
Gehaltsstufe 1 .  

( 5 )  Wird ein Universitätsassistent zum außerordentl i chen 
Universität sprofessor ernannt , so gebühren ihm die Gehaltsstufe 
und der Vorrückungstermin ,  die sich ergeben würden, wenn er die 
Z e i t ,  die für das Erreichen seiner bisherigen Gehalts stufe 
notwendig war ,  in dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß als 
außerordentlicher Universitätsprofessor zurückgel egt hätte . 

( 6 ) Bei e iner Ernennung zum außerordentlichen 
Universitätsprofessor gebührt dem Beamten, der vorher nicht 
Universitätsas s i s tent war , die Gehalts s tufe und der 
Vorrückungstermin ,  die sich ergeben würden ,  wenn er zum 
Universitätsassistenten ernannt und zum außerordentlichen 
Universitätsprofessor überstellt worden wäre . 

( 7 )  Wird ein außerordentlicher Universi tätsprofessor zum 
ordentl ichen Universität s ( Hochschul ) profes sor ernannt , so gebühren 
ihm die Geha l t s s tufe und der Vorrückungs termin, die sich ergeben 
würden, wenn er die Zei t ,  die für das Erreichen seiner bisherigen 
Gehaltsstufe notwendig war , in dem 12 Jahre übersteigenden Ausmaß 
al s ordentli cher Universitäts (Hochschul ) professor zurückge l egt 
hätte . Die in der höchsten Gehaltsstufe der außerordentlichen 
Universität sprofes soren verbrachte Zeit i s t  bis zum Ausmaß von 
vie r  Jahren anzurechnen . Die §§ 8 und 1 0  sind sinngemäß 
anzuwenden .  
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einem Abdruck der Geha l t s tabe l l e  wird abgesehen . )  

( 2 )  Das Gehalt des Universität s ( Hochschul ) profes s ors beginnt , 
soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der 
Gehaltsstufe 1 .  

( 3 )  Sowei t  es zur Gewinnung e ines Wis s enschafters oder 
Künstlers aus dem In- oder Ausland notwendig i s t ,  kann der 
Bundespräsident bei der Ernennung zum Universität sprofessor (§ 2 1  
UOG 1 993 ) oder zum Ordentlichen Universitäts (Hochschul ) professor 
ein höheres als das nach § 4 8  Abs . 2 gebührende Gehalt gewähren . 

( 4 )  In der Verwendungsgruppe der Universitätsprofessoren 
(§ 21 UOG 1 993 ) i s t  Abs .  3 bezügli ch der zweiten 

besoldungsrechtlichen Kategorie (§ 2 1  Abs .  4 und § 22 Abs .  1 Z 3 
UOG 1 9 9 3 )  mit der Maßgabe anzuwenden, daß anläßl i ch der Ernennung 
eine Einstufung nur in die Gehalt s s tufen 1 bis 5 zulässig i s t . 

( 5 )  Die Begünstigungen nach Abs . 3 kann der Bundespräsident 
auch gewähren, um die Berufung eines Universitätsprofes sors (§ 2 1  
UOG 1993 ) oder eines Ordentl ichen 
Universitäts (Hochschul ) professors in das Ausland ode r  die Annahme 
einer Stellung außerhalb des Hochschulwesens im In- oder Ausland 
abzuwehren . Abs .  4 i s t  sinngemäß anzuwenden .  

( 6 )  Die Begünstigung nach Abs . 3 und 5 darf nur gewährt 
werden , wenn der Wi ssenschafter oder Künstler sich vor seiner 
Ernennung oder vor e iner Maßnahme nach Abs . 5 schri ftlich 
verpfl i chte t ,  innerhalb von drei Jahren nach seinem Dienstantritt 
oder einer Maßnahme nach Abs .  5 seinen Arbeitsplatz nicht 
aufzugeben . 

( 7 )  § 1 2  i s t  auf Universitätsprofessoren ( §  2 1  UOG 1 993 ) und 
auf Ordentliche Universitäts (Hochschul ) profes soren nicht 
anzuwenden . 

( 8 )  Wird ein Universitätsassistent zum Außerordentl i chen 
Universitätsprofessor ernannt , so gebühren ihm die Gehalt s s tufe 
und der Vorrückungs termin,  die sich ergeben würden, wenn er die 
Zei t ,  die für das Erreichen seiner bisherigen Gehalt s s tufe 
notwendig war ,  in dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß als 
Außerordentl icher Universitätsprofes sor zurückgelegt hätte . 
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( 8 )  § 1 2  i s t  auf Ordentl i che 
Universi täts (Hochschul ) professoren ni cht anzuwenden; diese 
Bestimmungen sind j edoch bei Ordentl i chen 
Unive r s itäts (Hochschul ) profes s oren, die aus e inem anderen 
Dienstverhältnis als Bundesbeamte r  zum Ordentl i chen 
Universität s (Hochschul ) professor überstellt wurden, hinsi chtlich 
der Festsetzung der besoldungsrechtlichen Stel lung im früheren 
Dienstve rhältnis anzuwenden . 
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( 9 )  Bei einer Ernennung zum Außerordentlichen 
Universitätsprofessor gebühren dem Beamten, der vorher nicht 
Univers i tätsas sistent war , die Gehaltsstufe und der 
Vorrückungstermin,  die sich ergeben würden, wenn er zum 
Universitätsassistenten ernannt und zum Außerordentlichen 
Universitätsprofessor überstellt worden wäre . 

( 1 0 )  Wird ein Außerordentlicher Universitätsprofes sor zum 
Ordentlichen Universitäts (Hochschul ) profes sor ernannt , so gebühren 
ihm die Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin,  die sich ergeben 
würden, wenn er die Zei t ,  die für das Erreichen seiner bisherigen 
Gehaltsstufe notwendig war ,  in dem zwölf Jahre übersteigenden 
Ausmaß als Ordentl i cher Universitäts ( Hochschul ) professor 
zurückgelegt hätte . Die in der höchsten Gehaltsstufe der 
Außerordentlichen Universi tätsprofessoren verbrachte Zeit i s t  bis 
zum Ausmaß von vier Jahren anzurechnen . Die §§ 8 und 1 0  sind auf 
diese Zeiten anzuwenden . 

( 1 1 )  Auf den Ordentl i chen und Außerordentlichen 
Universitätsprofessor i s t  mit dem Zeitpunkt des voll ständigen 
Wirksamwerdens der Bestimmungen des UOG 1993 an der betreffenden 
Universität , frühestens j edoch mit 1 .  März 1 998 , das Gehal t  der 
Verwendungsgruppe "Universitätsprofessoren ( §  21 UOG 1 9 93 ) " 
anzuwenden . Dem Ordentli chen oder Außerordentl i chen 
Universi tätsprofes sor gebührt ab diesem Zeitpunkt die 
Gehal tsstufe , die betragsmäßig der zu diesem Zeitpunkt gebührenden 
Gehaltsstufe der bi sherigen Verwendungsgruppe entspricht . Der 
Vorrückungstermin bl eibt unverändert . Zeiten,  die ein 
Außerordentlicher Universitätsprofessor in der Gehaltsstufe 15 
oder im Bezug der Dienstalterszulage zurückgelegt hat , sind auf 
das Erreichen der Gehaltsstufen 12 und 13 sowie der 
Dienstalters zulage in der neuen Verwendungs gruppe anzurechnen . 

Gehalt der Universitats (Hochschul) dozenten 

§ 48a. ( 1 )  Das Gehalt des Universitäts (Hochschul ) dozenten 
(§ 1 5 4  Z 1 l i t .  b und Z 2 l i t .  b BDG 1 9 7 9 )  beträgt : (Anrn . : Von 

einem Abdruck der Geha l ts tabelle wird abgesehen . )  

( 2 )  Das Gehalt des Universitäts ( Hochschul ) dozenten beginnt , 
soweit im fol genden nichts anderes bestimmt wird , mi t der 
Gehaltsstufe 2 .  

( 3 )  Bei der ObersteI lung eines 
Universi täts (Hochschul ) assistenten mit der Lehrbefugnis als 
Universi täts (Hochschul ) dozent zum Universitäts ( Hochschul ) dozenten 
gebühren ihm die Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin ,  die sich 
ergeben würden, wenn er die Zei t ,  die für das Erreichen s einer 
bi sherigen Gehaltsstufe notwendig war , als 

131/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
131 von 146

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



G e l t e n d e  F a s s u n g  

Art .  III Z 3 :  
§ 49a . ( 2 )  Die Ansprüche nach § 4 8  Abs .  2 werden durch Abs . 1 

nicht berührt . 

( 3 )  Die Dienstzulage ( Forschungszulage ) beträgt in 
Hundertsätzen des Gehaltes der Gehal tsstufe 2 der Dienstklasse V 
der Beamten der Allgemeinen Verwal tung für 

1 .  Ordentl iche Universitäts (Hochschul ) 
profes soren sowie Außerordentl iche 
Universitätsprofessoren gemäß § 1 5 4  
Z 1 l i t . a und b und Z 2 l i t . a BDG 1 9 7 9  . . . . . . . .  1 7 , 4 5 % ,  

2 .  Universitäts (Hochschul ) as s i stenten 
gemäß § 1 5 4  Z 1 l i t .  c und d und Z 2 
l i t .  b und c BDG 1979  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  1 0 , 91% . 

Art .  III Z 4 :  
§ 4 9b .  Dem Hochschullehrer gebührt eine 

Aufwandsentschädigung . Sie beträgt in Hundertsätzen des Gehaltes 
der Gehaltsstufe 2 der Diens tklasse V der Beamten der All gemeinen 
Verwaltung für 

1 .  Ordentl iche Universitäts (Hochschul ) professoren 
sowie Außerordentl iche Universi tätsprofes soren 
gemäß § 1 5 4  Z 1 l i t .  a und b und Z 2 l i t .  a 
BDG 1979  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 0 0 vH, 

2 .  Universität s (Hochschul ) as s i s tenten gemäß 
§ 1 5 4  Z 1 l i t .  c und d und Z 2 li t .  b und c 
BDG 1 97 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  3 , 5 0  vH . 

Art .  III Z 5 :  
Dienstalterszulaqe 

§ 50 . ( 1 )  Dem Universitäts (Hochschul ) assistenten gebührt e ine 
Dienstalters zulage nach § 5 6  Abs . 1 .  

( 2 )  Dem außerordentlichen Universi tätsprofessor oder 
ordent l ichen Universitäts (Hochschul ) profes sor,  der als 
außerordentl i cher Universitätsprofessor oder ordentli cher 
Universität s  ( Hochschul ) professor des Dienststandes vier Jahre in 
der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat ,  gebührt eine 
ruhegenußfähige Dienstalters zulage . 

- 7 0  -
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Universitäts (Hochschul ) dozent zurückgelegt hätte . 

( 4 )  Wird ein Bundeslehrer oder ein Beamter des höheren 
Dienstes in wissenschaftlicher Verwendung mit der Lehrbefugnis al s 
Universitäts ( Hochschul ) dozent zum Universitäts ( Hochschul ) dozenten 
überste l l t ,  i st er bezüglich der Gehalt s s tufe und des 
Vorrückungstermins so zu behandeln, als wäre er zunächst zum 
Universi täts (Hochschul ) assistenten überstellt worden . 

§ 49a.  ( 2 )  Die Ansprüche nach § 4 9  Abs . 2 werden durch Abs . 1 
nicht berührt . 

( 3 )  Die Dienstzul age ( Forschungs zulage ) beträgt in 
Prozentsätzen des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V 
der Beamten der All gemeinen Verwaltung für 

1 .  Universitäts (Hochschul ) professoren gemäß § 1 5 4  
Z 1 l i t .  a und Z 2 l i t . a BDG 1 9 7 9  sowie 
Universitäts (Hochschul ) dozenten gemäß 
§ 1 5 4  Z 1 1 i t .  b und Z 2 1 i t .  b . . . . . . . . . . . .  1 7 ,  4 5 % , 

2 .  Universitäts (Hochschul ) as s i s tenten gemäß 
§ 1 5 4  Z 1 l i t .  c und Z 2 l i t . c BDG 1979 . . .  1 0 , 9 1 % . 

§ 4 9b .  Dem Hochschullehrer gebührt eine 
Aufwandsentschädigung . Sie beträgt in Hundertsätzen des Gehaltes 
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen 
Verwal tung für 

1 .  Universitäts (Hochschul ) professoren gemäß § 1 5 4  
Z 1 l i t .  a und Z 2 l i t . a BDG 1979  sowie 
Universitäts (Hochschul ) dozenten gemäß 
§ 1 5 4  Z 1 l i t . b und Z 2 l i t . b . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 0 0 % ,  

2 .  Universitäts (Hochschul ) a s s i stenten gemäß 
§ 1 5 4  Z 1 l i t .  c und Z 2 l i t . c BOG 1979  . . . . . . . .  3 , 5 0 % . 

Dienstalterszulaqe 

§ 50 . ( 1 )  Dem Universitäts ( Hochschul ) assistenten gebührt eine 
Dienstalterszulage nach § 5 6  Abs . 1 .  

( 2 )  Dem Universitäts ( Hochschul ) dozenten , dem 
Universitätsprofessor ( §  2 1  UOG 1 9 93 ) , dem Auße rordentli chen 
Universitätsprofessor und dem Ordentl ichen 
Universi täts (Hochschul ) professor , der in seiner Verwendungs gruppe 
im Dienst stand vier Jahre in der höchsten Gehalt s s tufe verbracht 
hat , gebührt eine ruhegenußfähige Dienstalterszulage . Die §§ 8 und 
10 sind auf diese Zeiten anzuwenden . 
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( 3 )  D i e  Dienstalters zulage des außerordentl i chen 
Universi tätsprofessors gebührt im Ausmaß von eineinhalb 
Vorrückungsbeträgen, die Dienstalters zulage des ordentlichen 
Universitäts ( Hochschul ) professors beträgt 7 4 4 5  S .  

( 4 )  Hat der Universitäts (Hochschul ) professor im Zeitpunkt der 
Emeritierung mindestens zwei Jahre in der höchsten Gehaltsstufe 
verbracht , so gebührt ihm die Dienstalterszul age mi t diesem 
Z e itpunkt im halben Ausmaß . 

( 5 )  I n  den Fäll en der Abs . 2 und 4 sind die Bestimmungen der 
§§ 8 und 10 s inngemäß anzuwenden . 

Besondere Dienstalterszulage für ordent1iche 
Universitäts (Hochschul) professoren 

§ 50a . ( 1 )  Einem ordentli chen 
Universi täts (Hochschul ) professor,  der eine fünfzehnj ährige 
Di enstzeit als ordentl i cher Universitäts ( Hochschul ) professor an 
österreichi s chen Universi täten (Hochschulen) aufwei s t  und vier 
Jahre im Dienststand im Bezug der Diens talterszulage gemäß § 50  
s tand , gebührt ab dem Zusammentreffen beider Voraussetzungen eine 
ruhegenußfähige besondere Dienstalters zulage in der Höhe der 
D i enstalterszulage gemäß § 5 0  Abs . 3 .  

( 2 )  § 5 2  i s t  auf die besondere Dienstalters zulage nicht 
anzuwenden . 

( 3 )  Mi t Anfall dieser besonderen Dienstalters zulage 
vermindert s i ch eine gemäß § 52 Abs . 1 Z 2 zuerkannte 
Koll e gi engeldabgeltung um den siebenfachen Betrag der besonderen 
Dienstalters zul age , höchs tens j edoch auf die gemäß den §§ 51 und 
5 1a gebührende Kol legiengeldabgeltung . 

Ko11egienge1d an Universitäten 

§ 5 1 .  ( 1 )  Ordentl i chen und Außerordentlichen 
Universitätsprofessoren gebührt für j edes Semester , in dem sie 
Lehrveranstaltungen abgehal ten haben , eine Kollegi engeldabgel tung 
nach den folgenden Bestimmungen . 

( 2 )  Die Kol l egiengeldabgel tung für die im Abs . 1 angeführten 
Universitätsprofessoren besteht aus einem Grundbetrag und 
Zuschlägen . 

- 7 1  -
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( 3 )  Die Dienstalterszulage des 
Universitäts (Hochschul ) dozenten und des Außerordentlichen 
Universi tätsprofes sors gebührt im Ausmaß von e ineinhalb 
Vorrückungsbeträgen . 

( 4 )  Die Dienstalterszulage des universitätsprofe ssors ( §  2 1  
UOG 1993 ) und des Ordentlichen Universitäts ( Hochschul ) profes s ors 
beträgt 7 4 45 s .  

Besondere Dienstalterszulage 

§ 50a. ( 1 )  Einem Universitätsprofessor ( §  2 1  UOG 1 9 9 3 )  und 
einem Ordentlichen Universitäts (Hochschul ) professor,  der eine 
fünfzehnj ährige Dienstzeit in dieser Verwendungsgruppe im 
Dienststand an österreichi schen Universi täten (Hochschulen) 
aufwei s t  und vier Jahre im Dienst stand im Bezug der 
Di enstalterszulage gemäß § 50 Abs .  4 gestanden i s t ,  gebührt ab dem 
Zusammentreffen beider Voraussetzungen eine ruhegenußfähige 
besondere Dienstalterszulage in der Höhe der Dienstalterszulage 
gemäß § 50 Abs . 4 .  

( 2 )  § 4 8  Abs . 3 und 5 i s t  auf die besondere 
Dienstal ters zulage nicht anzuwenden . 

( 3 )  Mit dem Anfal l dieser besonderen Dienstalterszulage 
vermindert sich eine gemäß § 52 Abs . 1 Z 2 in der bis 2 8 .  Februar 
1998 geltenden Fassung zuerkannte Koll egiengeldabgel tung um den 
siebenfachen Betrag der besonderen Diens talterszulage , höchstens 
j edoch auf die gemäß den §§ 51 und 5 1 a  gebührende 
Kol l egiengeldabgeltung . 

Ko11egienge1dabge1tung an Universitäten 

§ 51 . ( 1 )  Universi tätsprofessoren ( §  1 5 4  Z 1 l i t . a BDG 1 9 7 9 )  
und Universitätsdozenten ( §  1 5 4  Z 1 l i t . b BDG 1 97 9 )  gebührt für 
j edes S emester , in dem sie Lehrveranstal tungen abgehal ten haben , 
eine Kol l egiengeldabgeltung nach den folgenden Bestimmungen . 
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a )  Der Grundbetrag gebührt in voller Höhe nach e iner 
tatsächlichen Lehrtätigkei t  von wenigstens sechs 
Wochenstunden im S emester und beträgt ab 1 .  Oktober 1 973 
1 2  000  S im Semester . Die Kol legiengeldabgeltung erhöht 
s i ch j ewei l s  mit 1 .  Oktober des folgenden Jahres um den 
Hundertsat z ,  um den der Gehalt eines Beamten der 
Al l gemeinen Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V einschließl ich einer all fäl l i gen 
Teuerungszulage in dem dem j ewei ligen 1 .  Oktober 
vorangegangenen Jahr ans teigt . 

b )  Zum Grundbetrag kommt ein Zuschlag von 2 5  vH, sofern der 
Universi tätsprofessor im Rahmen der Lehrtätigke i t  von 
s echs Wochenstunden im Seme ster wenigstens zwei 
Wochenstunden für Seminare , Privatissima , Konversatorien 
oder für Doktoranden bestimmte Spezialvorle sungen 
aufgewendet hat . 

c )  Zum Grundbetrag kommt ein wei terer Zuschlag von 2 5  vH, 
sofern der Universitätsprofessor im Rahmen seiner 
Lehrbefugni s wenigstens acht Wochenstunden abgehal ten hat 
und davon wenigstens vier Stunden auf Seminare, 
Privatissima , Konversatorien oder für Doktoranden 
bestimmte Spezial vorlesungen entfallen sind . 

d )  Zum Grundbetrag kommt ein Zuschlag von 25 vH, sofern der 
Universitätsprofes sor im Rahmen seiner Lehrbefugni s 
wenigstens 1 0  Wochenstunden abgehalten hat und davon 
weni gstens vier Wochenstunden auf seminare , übungen, 
Arbeitsgemeinschaften, Repetitorien, Konversatorien oder 
für Doktoranden bestimmte Spezial vorl esungen entfal l en 
sind .  Liegen auch die Voraussetzungen der l i t .  b oder c 
vor , so gebühren die Zuschläge nach l i t . b oder c 
zusätzlich zum Zuschlag nach l i t . d .  

( 3 )  Lehrveranstaltungen, die der Universi tätsprofessor 
gemeinsam mi t e inem anderen Universi tätslehrer ( §  2 3  Abs . 1 des 
Universitäts-Organisationsgesetzes , BGBI . Nr . 2 5 8 / 1 975 - UOG, § 19 
Abs . 2 Z 1 l i t . a bi s  e des Bundesgesetzes über die Organisation 
der Universitäten, BGBI . Nr . 8 0 5 / 1993 - UOG 1 993 ) abhä l t ,  sind auf 
die im Abs . 2 genannte Zahl der Wochenstunden anteil smäß ig 
anzurechnen . 

( 4 )  Lehrveranstal tungen, die der Universitätsprofes sor 
gemeinsam mit verantwortli ch tätigen Universitätsass i s tenten 
(Vertragsa s s istenten) oder mit anderen verantwortlich tätigen 

wiss enschaftlichen Beamten abhä l t ,  sind dem Universitätsprofes sor 
auf die in Abs . 2 genannten Wochenstundenzahlen zur Gänze 
anzurechnen, fal l s  er persönli ch während der ganzen angekündigten 
Zeit tätig war und er selbst eine Gruppe im Sinne des § 53 Abs . 2 
Z 1 oder 2 angeleitet und betreut hat ; trifft diese Voraussetzung 
nicht zu, so sind solche Lehrve ranstaltungen nur auf die in Abs . 2 
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( 2 )  Der Grundbetrag von 5 0  5 0 0  S gebührt für e ine 
tatsächli che Lehrtätigkei t  von acht Semesterstunden (§ 7 Abs . 3 
des Universitäts-Studienges e t z e s ,  BGBI . I Nr . . . .  / 1 9 97 ) . Der 
Grundbetrag erhöht sich j ewei l s  mi t 1 .  Oktober eines Jahres um den 
Prozentsat z ,  um den das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienst klasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwal tung, 
einschließl ich einer all fäll i gen Teuerungszulage , in dem dem 
j eweiligen 1 .  Oktober vorangegangenen Jahr angestiegen i s t .  

( 3 )  Für eine über acht Semes terstunden hinausgehende 
Lehrtätigkeit gebührt ein Zuschlag von 10%  des Grundbetrages j e  
Semesterstunde . Die gesamte Koll egiengeldabgeltung darf für 
Universitätsprofessoren 1 4 0% und für Universitätsdozenten 1 2 0% des 
Grundbetrages nicht übersteigen . 

( 4 )  Der Grundbetrag vermindert sich um j e  1 2 , 5 % für j ede auf 
acht fehlende Semesterstunde . Für eine Lehrtätigkei t  von weniger 
al s drei Semesterstunden gebührt keine Kol legiengel dabgeltung . 

( 5 )  Lehrveranstal tungen ,  die gemeinsam mit einem anderen 
Universitätslehrer (§ 23 Abs . 1 UOG, § 19 Abs . 2 Z 1 l i t . a bis e 
UOG 1993 ) oder mit einem Lehrbeauftragten abgehal ten werden, sind 
auf die der Berechnung der Koll egiengeldabgeltung zugrundeliegende 
Anzahl von Semesterstunden ant e i l smäßig anzurechnen . 

( 6 )  Wird die Lehrtätigkeit nur während e ines Teiles des 
Semesters ausgeübt , ist die Koll egiengeldabgeltung entsprechend zu 
al iquotieren . 

( 7 )  Bei ungleicher Verteilung der Lehrveranstal tungen auf die 
beiden Semester eines S tudienj ahres ist für die Berechnung der 
Kollegiengeldabgeltung vom Durchschnitt der anrechenbaren 
Semesterstunden im Studi enj ahr aus zugehen . 

( 8 )  Al l e  Lehrveranstaltungen eines Universität sprofessors an 
der eigenen Fakultät (Universität ) sind bei der Berechnung der 
Kol l egiengeldabgeltung zu berücksiChtigen . Lehrve rans taltungen an 
einer anderen Fakul tät , Universi tät oder Hochschule künstlerischer 
Richtung sind in die Berechnung nur einzubeziehen, wenn für diese 
Lehrveranstaltungen Bedarf aufgrund der Studienvorschrift en 
bes teht und dieser Bedarf vom zus tändigen Organ die s e r  Fakultät , 
Universität oder Hochschule künstleri scher Richtung bestätigt 
worden i s t . 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

l i t . a und d genannte Wochenstundenzahl mit einem Viertel der 
angekündigten Zeit der Lehrveranstal tung anzurechnen, für die in 
Abs . 2 l i t . a genannte Wochenstundenzahl j edoch nur bis zum 
Höchstausmaß von zwei Stunden . 

( 5 )  Lehrt der Universi tätsprofessor weniger al s sechs 
Wochenstunden im Semester,  so vermindert sich der Grundbetrag um 
j e  25 vH für j ede auf sechs fehlende Wochenstunde im Semester . 
Zuschläge nach Abs .  2 l i t .  b ,  c und d gebühren in diesen Fällen 
nicht . 

( 6 )  Übt der Universi tätsprofes sor seine Lehrtätigkeit nur 
während eines Teiles des Semesters aus , so vermindert sich die 
Koll egiengeldabgeltung nach dem Verhäl tnis seiner tatsächl ichen 
Lehrtätigkei t  zu seiner auf das ganze Semester bezogenen vollen 
Lehrverpfl i chtung . 

( 7 )  Wenn nach den Studienvorschri ften Lehrveranstal tungen 
e ines Fachgebietes auf zwei Semester eines Studienj ahres ungleich 
verteilt s ind , i s t  für die Berechnung der Kol legiengeldabgeltung 
vom Durchschnitt der gemäß Abs .  I bis 4 anrechenbaren 
Wochens tundenzahl im Studienj ahr auszugehen . 

( 8 )  Al l e  Lehrveranstal tungen eines ordentl ichen oder 
außerordentlichen Universi tätsprofessors an der eigenen oder einer 
anderen Fakultät oder Universität oder Akademie der bildenden 
Künste oder Kunsthochschule sind bei der Berechnung der 
Kol legiengeldabgeltung zu berücksichti gen . Remunerierte 
Lehraufträge nach § 4 3  UOG oder § 3 0  UOG 1993 dürfen nur für eine 
10 Wochenstunden im Semester übersteigende Lehrtätigke i t ,  an 
der e igenen Fakultät und Universität überdie s  nur zur Vertretung 
eines vorübergehend unbeset zten Di enstpos tens eines ordentlichen 
Universitätsprofessors , erteilt werden . 

Art . III Z 6 :  
§ 51a . ( 1 )  Die Bestimmungen des § 5 1  sind auf ordentliche 

Hochschulprofessoren, die mi t der Leitung einer Lehrkanzel an 
Kuns thochschulen oder mit der Lei tung eines Institutes an der 
Akademie der bildenden Künste betraut sind, sowie auf 
Hochschulas s i s tenten an den genannten Studieneinrichtungen 
anzuwenden . 

( 2 )  § 5 1  i s t  auf ordentliche Hochschulprofes soren, die mit 
der Lei tung einer Mei sterklasse oder einer Klasse künstlerischer 
Ausbildung an Kunsthochschulen oder mit der Leitung einer 
Meisterschule an der Akademie der bildenden Künste betraut sind, 
sowie auf Hochschulassistenten an den genannten 
S tudieneinrichtungen mit folgender Maßgabe anzuwenden : 
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( 9 )  All e  gemäß § 1 7 2 a  BOG 1979 festgelegt en 
Lehrveranstal tungen eines Universitätsdozenten an der eigenen 
Fakultät ( Universität ) sind bei der Berechnung der 
Kollegiengeldabgeltung zu berücksichtigen, andere 
Lehrveranstaltungen an der eigenen Fakultät (Universi tät ) nur im 
Höchstausmaß von zwei Seme s terstunden . Lehrveranstaltungen an 
einer anderen Fakultät , Universität oder Hochschule künstleri scher 
Richtung sind in die Berechnung der Kol legiengeldabgel tung nur 
einzubeziehen, wenn für diese Lehrveranstal tungen Bedarf aufgrund 
der Studienvorschriften besteht und dieser Bedarf vom zuständigen 
Organ di eser Fakultät , Universität oder Hochschule künstlerischer 
Richtung bestätigt worden i s t . 

( 1 0 )  Werden einem Universi tätsprofessor oder 
Universi tätsdozenten von einer anderen Fakultät , Universität oder 
Hochschule künstleri scher Richtung Lehraufträge erte i l t ,  gebührt 
ihm eine Lehrveranstal tungs-Abgeltung gemäß § 1 oder eine 
Remuneration gemäß § 2 des Bundesgesetzes über die Abgel tung von 
Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBl . Nr . 4 63 / 1 97 4 ,  
nur ,  wenn di ese Lehraufträge zur Vertretung einer vorübergehend 
unbesetz ten Planstelle eines Universitäts ( Hochschul ) professors 
bestimmt sind und überdies die gesamte Lehrtätigkei t  des 
Universi tätsprofessors über zwölf Semesterstunden bzw . die gesamte 
Lehrtätigkeit des Universitätsdozenten über zehn S emesters tunden 
hinausgeht . 

( 1 1 )  Eine gemäß § 5 2  Abs .  1 Z 2 in der bi s zum Ablauf des 2 8 . 
Februar 1998  geltenden Fassung in Form eines Zuschlages zur gemäß 
§ 5 1  gebührenden Koll egiengeldabgeltung gewährte höhere 
Kol legiengeldabgeltung darf zusammen mi t der 
Kollegiengeldabgeltung gemäß Abs .  1 bis 8 und 10  einen Betrag von 
1 1 0  7 4 1  S j e  Semester nicht übersteigen . 

§ 51a . ( 1 )  § 5 1  i s t  auf Ordentliche Hochschulprofes soren , die 
mit der Leitung einer Lehrkanzel an Kunsthochschulen oder mit der 
Leitung eines Institutes an der Akademie der bildenden Künste 
betraut sind , sowie auf Hochschuldozenten und Hochschulas sistenten 
an den genannten Studieneinri chtungen anzuwenden . 

( 2 )  § 5 1  in der bis zum Abl auf des 3 0 . September 1 997 
gel tenden Fassung ist auf Ordentl i che Hochschulprofes soren , die 
mi t der Leitung einer Mei sterklasse oder einer Klasse 
künstlerischer Ausbildung an Kunsthochschulen oder mit der Leitung 
einer Mei sterschule an der Akademie der bildenden Künste betraut 
sind, sowie auf Hochschuldozenten und Hochschulassis tenten an den 
genannten Studieneinrichtungen mi t folgender Maßgabe anzuwenden : 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

1 .  An die Stelle der im § 5 1  Abs .  2 l i t .  a bi s  d angeführten 
Voraussetzungen tritt 

in l i t . 

a 
b 
c 
d 

die Erteilung des Einzelunterrichtes 
an Hörer 

1 0  
1 2  
15  
20  

2 .  Bei verantwortl icher Mi twi rkung eines Hochschulassistenten 
(§ 53 Abs . 4 )  vermindert s i ch die Kollegiengeldabgeltung 

des Leiters der genannten Studieneinrichtung um 5 0  vH . 
3 .  Die Verminderung gemäß § 5 1  Abs .  5 beträgt für j eden auf 

1 0  fehlenden Hörer 15 vH des Grundbetrage s . 
4 .  Bei Anwendung des § 51 Abs . 8 s ind Kunsthochschulen und 

die Akademie der bildenden Künste wie Hochschulen ohne 
Fakultätsgliederung zu behandeln; den im § 5 1  Abs .  8 
angeführten 1 0  Wochenstunden entspricht an den Klassen 
künstleri scher Ausbildung , Mei s terklassen und 
Mei sterschulen die unter Z 1 l i t .  d angeführte Zahl von 
Hörern . Für Lehrveranstaltungen,  die von ordentlichen 
Hochschulprofessoren außerhalb ihres Nominalfaches 
abgehalten werden, sind LehraUfträge (§ 22 AOG, BGBI . Nr . 
2 5 / 1 98 8 ,  und § 9 Abs .  1 Z 4 des Kunsthochschul
organisationsgesetze s ,  BGBI . Nr . 5 4 / 1970 )  zu erteilen . 
Diese Lehrveranstal tungen sind bei der Berechnung der 
Kol legi engeldabgeltung nicht zu berücksichtigen . 

5 .  Wird im Rahmen einer ergänzenden Lehrveranstaltung 
Ens embleunterricht ertei l t ,  so i st für die Berechnung der 
Kol legiengeldabgeltung die Zahl der hiefür notwendigen 
Wochenstunden maßgebend . 

( 3 )  Bei Hochschulprofes soren, bei denen sowohl die 
Voraussetzungen des Abs .  1 als auch des Abs .  2 zutreffen, i s t  die 
Kollegiengeldabgeltung für beide Tätigkeiten gesondert zu 
e rmitteln und zusammenzuzählen; hi edurch darf der Höchstbetrag 
nicht überschritten werden . 

Art . III Z 7 :  
§ 51e . ( 1 )  Den nicht hauptamtlichen Vi zerektoren, den 

Dekanen, S tudiendekanen, Vi zestudiendekanen, Vorsitzenden der 
S enat e ,  Universitätskollegien, Fakultäts kollegien und der 
Studienkommis s i onen der Universitäten gebührt für die Dauer der 
tatsächli chen Ausübung der Funktion gemäß UOG 1 993 e ine 
Amts zulage . 

- 7 4  -
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1 .  An die Stelle der im § 5 1  Abs .  2 l i t . a bi s  d angeführten 
Voraussetzungen tritt 

in l i t . 

a 
b 
c 
d 

die Erteilung des Einzelunterrichtes 
an Hörer 

1 0  
1 2  
15  
20  

2 .  Bei Mitwirkung eines Hochschulassistenten ( §  5 2  Abs .  1 )  
vermindert sich die Kollegiengeldabgeltung des Leiters 
der genannten Studi eneinrichtung um 5 0 % . 

3 .  Die Verminderung gemäß § 5 1  Abs .  5 beträgt für j eden auf 
z ehn fehlenden Hörer 1 5 %  des Grundbetrages . 

4 .  Bei Anwendung des § 5 1  Abs .  9 sind Kunsthochschulen und 
die Akademie der bildenden Künste in Wien wie Hochschulen 
ohne Fakul tätsgliede rung zu behandeln; den im § 5 1  Abs .  9 
angeführten zehn Wochenstunden entspricht an den Klassen 
künstlerischer Ausbildung, Mei sterklassen und 
Mei sterschulen die unte r  Z 1 l i t . d angeführte Zahl von 
Hörern . Für Lehrveranstaltungen, die von Ordentl ichen 
Hochschulprofes soren außerhalb ihres Nominal faches 
abgehalten werden, sind Lehraufträge (§ 22 AOG, BGBI . Nr . 
2 5 / 1 9 8 8 ,  und § 9 Abs . 1 Z 4 des Kunsthochschul
Organi sationsgesetze s ,  BGBI . Nr . 5 4 / 19 7 0 )  zu erteilen . 
Diese Lehrveranstaltungen sind bei der Berechnung der 
Kol legiengeldabgeltung nicht zu berücksichtigen . 

5 .  Wird im Rahmen einer ergänzenden Lehrve ranstaltung 
Ensembleunterricht ertei l t ,  so i s t  für die Berechnung der 
Kol l egiengeldabgeltung die Zahl der hiefür notwendigen 
Wochenstunden maßgebend . 

( 3 )  Bei Hochschulprofessoren, bei denen sowohl die 
Voraus setzungen des Abs .  1 als  auch des Abs .  2 zutreffen, i s t  die 
Kol l egiengeldabgel tung für beide Tätigkei ten gesondert zu 
ermitteln und zusammenzuzählen; hiedurch darf der Betrag von 
60 7 4 1  S nicht überschritten werden . 

§ 53a . ( 1 )  Den nicht hauptamtl i chen Vizerektoren, den 
Dekanen, Vi zedekanen, Studiendekanen, Vizestudiendekanen, den 
Vorsitzenden der Senate , Universi täts kollegien und 
Fakultäts kollegi en sowie den Vorsitzenden der S tudienkommi s s i onen 
der Universitäten gebührt für die Dauer der tatsächli chen Ausübung 
der Funktion gemäß UOG 1993 eine Amts zulage . Den Vorsitzenden der 
Studienkommi ssionen gebührt eine Amts zulage überdie s  nur nach 
Maßgabe des Wirksamwerdens des Universitäts-Studiengesetzes . 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

Art . III Z 9 :  
Abqeltunq der Lehrtätiqkeit von 

Universitäts (Hochschul) assistenten 

§ 53 . ( 1 )  Einem Universitäts (Hochschul ) a s s i stenten ohne 
Doktorat und einem Ass i stenzarzt in Facharztausbi ldung, die an 
einer Universität oder in einem wis senschaftlichen Fach an einer 
künstleri schen Hochschule an einer von einem 
Universitäts (Hochschul ) professor oder von einem anderen 
Universitäts (Hochschul ) lehrer mit Lehrbefugnis (venia docendi ) 
abgehal tenen Pflichtlehrveranstaltung im Sinne des § 1 8 4  Abs .  2 
BDG 1 9 7 9  verantwortli ch mitwirken , gebührt folgende Abgeltung : 

1 .  für die 1 .  und 2 .  Semester-Wochenstunde j e  4 5 0 0  s ,  
2 .  für die 3 .  und 4 .  Semester-Wochenstunde j e  5 7 0 0  S .  

( 2 )  Eine Abgeltung für die verantwortliche Mitwirkung gemäß 
Abs . 1 gebührt, wenn 

1 .  der As s istent eine Gruppe von wenigstens 15 bis zu 30  
teilnehmenden Studi erenden eines Proseminars , einer 
Übung , einer Arbeitsgemeinschaf t ,  eines Repetitoriums 
oder eines Prakti kums während der gesamten Semesterdauer 
der Lehrveranstaltung betreut oder 

2 .  der Ass i s tent eine Gruppe von wenigstens fünf bis zu zehn 
teilnehmenden Studierenden einer Übung in einem 
Laboratorium mi t besonders gefährl ichen Geräten oder in 
einer Übung mit besonders gefährli chen Arbeitsbedingungen 
betreut , die aus Gründen der Unfallverhütung eine 
besonders gen aue Überwachung erfordert . 

Eine Abgeltung für eine weitere verantwortliche Mitwirkung eines 
Universität s (Hochschul ) as s i s tenten gebührt bei einer 
Überschrei tung der Gesamtzahl der Teilnehmer der Lehrveranstal tung 
von j ewei l s  30 im Fall der Z 1 und von j ewei l s  zehn im Fall der 
Z 2 .  

( 3 )  Die verantwortliche Mi twirkung eines 
Universität s  (Hochschul ) as s i stenten gemäß Abs .  1 und 2 darf in 
einem Seme s te r  vier Wochenstunden nicht überschreiten . Kann der 
notwendige Lehrbetrieb in dem betreffenden Fach anders nicht 
aufrechterhalten werden, i s t  das zuständige Kol l egi alorgan ( an 
Universitäten gemäß UOG 1 993 der S tudiendekan) berechtigt , die 
verantwortl i che Mi twirkung auf bis zu insgesamt sechs 
Wochenstunden zu erhöhen . In diesem Fall gebührt für die s e  
zusätzlichen Wochenstunden d i e  gemäß Abs .  1 Z 2 vorgesehene 
Abgel tung . 

( 4 )  Einem Hochschulassi stenten, der in einem zentralen 
künstlerischen Fach in einer Mei sterschule oder in einem Institut 
der Akademie der bildenden Künste in Wien oder in e iner Klasse 
künstleri scher Ausbildung oder in e inem Institut e iner 
Kunsthochschule in der Lehre im Sinne des § 1 8 4  Abs . 2 BDG 1979 
verantwortlich mitwirkt , gebührt eine Abgel tung im Ausmaß von 50 
vH der Kol legiengeldabgeltung gemäß § S l a ,  die der Leiter der 

- 75 -
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

genannten Studi eneinrichtung ohne Mitarbeit des 
Hochschula s s i s tenten erhalten würde . 

( 5 )  Einem Universitäts (Hochschul ) assistenten mit Doktorat und 
einem Ass i stenzarzt mit abgeschlos sener Facharztausbildung, die in 
einem wis s enschaftlichen Fach an einer von einem 
Universi täts (Hochschul ) professor oder von einem anderen 
Universitäts ( Hochschul ) l ehrer mit Lehrbefugnis (venia docendi ) 
abgehaltenen Pflichtlehrve ranstal tung im Sinne des § 1 8 4  Abs .  2 
BDG 1 9 7 9  verantwortlich mitwirken, gebührt anstelle der Abgel tung 
gemäß Abs . 6 eine Abgeltung gemäß Abs .  1 und 2 .  

( 6 )  Einem Universitäts (Hochschul ) assistenten mi t Doktorat und 
e inem Ass i stenzarzt mit abges chlos s ener Facharztausbildung gebührt 
für die selbständige Abhaltung von Lehrveranstal tungen in einem 
wis s enschaftlichen Fach ( §  2 3  Abs .  1 l i t . b Z 1 und § 4 0  Abs . 5 
UOG, § 2 9  Abs . 3 Z 3 UOG 1 993 , § 7 Z 2 l i t . a und § 2 0  Abs . 3 AOG 
1 98 8 ,  § 9 Abs . 1 Z 3 KH-OG) folgende Abgeltung : 

1 .  für die 1 .  bis 4 .  Semes ter-Wochenstunde j e  7 950 S ,  
2 .  für die 5 .  bis 8 .  Semester-Wochenstunde j e  8 625  S .  

Die Abgeltung gebührt höchstens für acht Wochenstunden . 

( 7 )  Einem Hochschulas s i stenten mi t einer dem Doktorat 
gleichzuwertenden Eignung gebührt für die selbständige Abhaltung 
von Lehrveranstaltungen in einem künstleri schen oder künstleri sch
wis s enschaftlichen Fach an künstlerischen Hochschulen folgende 
Abgeltung : 

1 .  für die 1 .  bis 4 .  Semester-Wochenstunde j e  6 0 0 0  S ,  
2 .  für die 5 .  bis 1 0 .  Semester-Wochenstunde j e  6 4 5 0  S .  

Die Abgel tung gebührt höchstens für zehn Wochenstunden . 

( 8 )  E inem Universitäts (Hochschul ) as s i stenten mit der 
Lehrbefugni s als Universitäts (Hochschul ) dozent gebührt für di e 
selbständige Abhaltung von Lehrveranstaltungen in einem 
wi s s enschaftlichen Fach fol gende Abgeltung : 

1 .  für die 2 .  Semester-Wochenstunde 9 0 0 0  S ,  
2 .  für die 3 .  und 4 .  Semester-Wochenstunde j e  1 0  125  S ,  
3 .  für die 5 .  bis 1 0 .  Semester-Wochenstunde j e  1 0  5 0 0  S .  

Die Abgeltung gebührt höchstens für neun Wochenstunden . 

( 9 )  E inem Hochschulassistenten mi t der Lehrbefugni s als 
Hochschuldozent und einem Hochschulassis tenten mi t einer dieser 
Lehrbefugnis gleichzuwertenden künstlerischen oder künstleri sch
wissenschaftlichen Eignung (Art . VI Abs . 12 des Bundesgesetzes 
BGBl . Nr . 1 4 8 / 1 9 8 8 ) gebührt für die selbständige Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen in einem künstlerischen oder künstleri sch
wi s s enschaftlichen Fach folgende Abgel tung : 

1 .  für die 2 .  Semester-Wochenstunde 6 7 5 0  S ,  
2 .  für die 3 .  und 4 .  Semester-Wochenstunde j e  7 65 0 S ,  
3 .  für die 5 .  bis 12 . Semester-Wochenstunde j e  7 8 7 5  S .  

Die Abgel tung gebührt höchstens für elf Wochenstunden . 

- 7 6  -
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

( 1 0 )  S i nd Lehrverans tal tungen eines Fachgebietes nach den 
S tudienvorschriften auf zwei Semester eines S tudienj ahres so 
ungleichmäßig verteil t ,  daß im einen Semester eine Über- , im 
anderen Seme ster dagegen e ine Unterschreitung der zulässigen 
Höchstgrenze der Abgel tung (Abs . 3 und 5 bis 9 )  eintri t t ,  i s t  bei 
der Berechnung der Abgel tung ein Stundenausgleich zUlässig . 

( 1 1 )  D i e  in den Abs . 1 und 6 bis 9 angeführt en Beträge 
e rhöhen s i ch j ewei l s  mi t 1 .  Oktober eines Jahres um den 
Hundertsatz ,  um den das Gehalt eines Beamten der All gemeinen 
Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V einschließlich 
e iner allfälligen Teuerungs zulage in dem dem j ewei l i gen 1 .  Oktober 
vorangegangenen Jahr ansteigt . 

( 1 2 )  Al l e  Lehrveranstaltungen eines 
Universitäts ( Hochschul ) a s s i stenten an der eigenen oder an einer 
anderen Universi tät ( künstlerischen Hochschule )  und allfäll ige 
Lehrauft räge an einer anderen Universität ( künstlerischen 
Hochschule )  sind bei der Berechnung der Abgeltung zu 
berücksichtigen . Eine Überschrei tung der in den Abs . 6 bis 9 
angeführten Stundengrenzen i s t  nur zulässig,  wenn zusätzli che 
Lehrverans taltungen zur Vertretung einer vorübergehend unbesetzten 
P l anstel l e  e ines Universitäts (Hochschul ) professors erforderlich 
s ind . Universi täts (Hochschul ) assistenten gebührt weder eine 
Lehrveranstaltungsabgeltung gemäß § 1 noch eine Remuneration für 
Lehrauft räge gemäß § 2 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von 
Lehr- und P rüfungstätigkei ten an Hochschulen, BGBl . Nr . 4 63 / 1 97 4 . 

§ 53a . ( 1 )  Auf einen am 30 . September 1 997 im Dienststand 
befindli chen Universitäts (Hochschul ) assistenten, der weder das 
Doktorat noch eine dem Doktorat gleichzuwertende Eignung besitzt,  
und auf e inen am 3 0 . S eptember 1997 im Dienststand befindlichen 
As s i s tenzarzt in Facharztausbildung i s t  j e  nach Verwendung § 53 
Abs . 6 oder 7 anzuwenden, sofern der notwendige Lehrbetrieb in dem 
betreffenden Fach anders nicht aufrechterhalten werden kann . 

( 2 )  E inern Universi täts (Hochschul ) assistenten und einern 
As s i s tenz a r z t ,  die sich am 3 0 . September 1 997 im Di enststand 
befinden, können für die Studienj ahre 1 9 97 / 1 998 und 1998/99 
Lehraufträge auch an der eigenen Universität ( künstleri schen 
Hochschul e )  erteilt werden , sofern der finanzielle Aufwand für die 
Remunerati on gemäß § 2 Abs .  5 des Bunde sgesetzes über die 
Abgeltung von Lehr- und Prüfungstäti gkei ten an Hochschulen in dem 
der Universi tät ( Fakul tät , künstlerischen Hochschul e )  zugewiesenen 
Kontingent ( §  4 3  Abs . 1 UOG, § 17 UOG 1 993 , § 9 Abs . 1 Z 4 KH-OG, 
§ 22 Abs . 5 AOG 198 8 )  Deckung findet . Der Aufwand für diese 
Lehraufträge darf 10 vH des zugewiesenen Kontingents nicht 
überschre i t en .  Die für die Lehrtätigkeit der 
Universitäts ( Hochschul ) assistenten maßgebenden S tundenobergrenzen 
gemäß § 5 3  Abs . 3 bis 9 und § 5 3 a  Abs . 1 dürfen j edoch nicht 
überschrit ten werden . 

- 77 -
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Pensionsqesetzes 1965 

Art .  IV Z 1 :  
BeqUnstigunqen für Hochschulprofessoren 

§ 10 . Der Bundespräsident kann bei der Ernennung eines 
Hochschulprofessors die bei tragsfreie Anrechnung von 
Ruhegenußvordienstzeiten bewi lligen, wenn aus wissenschaftlichen 
oder künstleri schen Gründen ein besonderes Interesse an der 
Berufung besteht . 

Art .  IV Z 2 :  
§ 15 . ( 2 )  Einer Anwartschaft oder einem Anspruch auf 

Pensi onsversorgung nach Abs .  1 Z 2 oder Abs .  1a Z 2 sind 
Anwartschaften oder Ansprüche 

7 .  auf Grund des § 1 63 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979,  
BGBl . Nr . 333 , 

sowie der unbefristete Bezug eines außerordentlichen 
Versorgungsbezuges gleichzuhalten . 

Bundesqesetz über die Abqe1tunq 
von Lehr- und Prüfunqstätiqkeiten an Hochschulen 

Art . VI Z 1 :  
§ 1 .  ( 1 )  Emeritierten Universi täts ( Hochschul ) professoren, 

Universität s (Hochschul ) professoren im Ruhes tand, 
Honorarprofessoren, Universitäts (Hochschul ) dozenten, Lektoren , 
Instruktoren und Lehrbeauftragten gebührt für j edes Semester,  in 
dem s i e  Lehrveranstaltungen abgehalten haben, e ine Abgeltung, wenn 

1 .  für diese Lehrveranstaltungen kein remunerierter 
Lehrauftrag erteil t  wurde und 

2 .  während der Gesamtdauer dieser Lehrveranstaltungen, sofern 
e s  s i ch nicht um künstlerischen Einzelunterricht handel t ,  
folgende Mindestteilnehmerzahl errei cht wurde : 
a )  in Pflichtlehrveranstaltungen 3 Studi erende , 
b )  in anderen Lehrveranstaltungen 1 0  Studierende . 

- 7 8  -
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Pensionsqesetzes 1965 

Universitäts (Hochschul) professoren 

§ 10 . ( 1 )  Der emeritierte Universitäts (Hochschul ) profes sor 
hat Anspruch auf Emeritierungsbezug . Dieser beträgt 

1 .  im Fall des § 1 63 Abs . 5 Z 2 BOG 1 9 7 9  monatlich 100% , 
2 .  im Fall des § 1 63 Abs . 5 Z 1 BDG 1 97 9  monatl i ch 90% 

des Gehaltes und der ruhegenußfähigen Zulagen, die der 
besoldungsrechtlichen Stel lung entsprechen , die der emeritierte 
Universitäts (Hochschul ) professor im Zeitpunkt der Emeritierung 
erreicht hat . 

( 2 ) Der Bemessung der den Angehörigen und Hinterbliebenen 
eines emeritierten Universitäts (Hochschul ) profes s ors gebührenden 
wiederkehrenden Lei s tungen i s t  der Ruhegenuß zugrundezulegen, der 
dem emeritierten Universitäts (Hochschul ) professor am Tag seines 
Todes gebührt hätt e ,  wenn er am Tage seiner Emeritierung in den 
Ruhestand versetzt worden wäre . Die Zeit der Emeritierung zählt 
bei der Beurtei lung, ob dem Grunde nach ein Versorgungsanspruch 
besteht , nicht zur ruhegenußfähigen Gesamtdienstzei t .  

§ 15 . ( 2 )  Einer Anwartschaft oder einem Anspruch auf 
Pensionsversorgung nach Abs .  1 Z 2 oder Abs . 1a Z 2 sind 
Anwartschaften oder Ansprüche 

sowie der unbefristete Bezug eines außerordentlichen 
Versorgungsbezuges gleichzuhalten . 

Bundesqesetz über die Abqe1tunq 
von Lehr- und Prüfunqstätiqkeiten an Hochschulen 

§ 1 .  ( 1 )  Emeritierten Universitäts (Hochschul ) profes soren, 
Universitäts (Hochschul ) professoren im Ruhes tand, 
Honorarprofessoren und Universitäts (Hochschul ) dozenten gebührt für 
j edes S emester,  in dem sie Lehrveranstaltungen abgehalten haben, 
eine Abgel tung, wenn 

1 .  für diese Lehrveranstal tungen kein remunerierter 
Lehrauftrag erteilt wurde , 

2 .  für diese Lehrve ranstaltungen Bedarf aufgrund der 
Studienvorschriften besteht und dieser Bedarf vom 
zuständigen Universitäts (Hochschul ) organ bestätigt worden 
i s t  sowie 
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( 2 )  Für die Abhaltung solcher Lehrveranstal tungen gebührt j e  
Semester-Wochenstunde ein Sechstel des im § 5 1  Abs . 2 l i t . a des 
Gehal tsgesetzes 195 6 ,  BGBI . Nr . 5 4 ,  vorgesehenen Grundbetrages der 
Koll egiengeldabgeltung . 

( 3 )  Die Abgeltung darf für eine Person im Semester zwei 
Drittel dieses Grundbetrages der Kollegiengeldabge1 tung nicht 
übersteigen . 

( 4 )  § 5 1  Abs .  3 ,  4 und 6 des Gehaltsgesetzes 1 9 5 6  i s t  auf 
diese Abgeltung sinngemäß anzuwenden .  

( 5 )  Durch eine Lehrtätigkeit gemäß Abs . 1 wird kein 
Dienstverhäl tni s begründet .  

( 6 )  Diese Lehrtätigkeit der Emeritierten 
Universitäts (Hochschul ) professoren, 
Universi t ät s (Hochschul ) profes soren im Ruhes tand, 
Honorarprofes soren und Universitäts (Hochschul ) dozenten unterliegt 
weder der Versicherungspflicht nach dem Al lgemeinen 
Sozialversicherungsges etz,  BGBI . Nr . 1 8 9/ 1 95 5 ,  noch der 
versicherungspflicht nach dem Arbei t s losenversicherungsgesetz 
1 977 , BGBI . Nr . 609 . 

( 7 )  S t eht der Lehrbeauftragt e ,  Lektor oder Instruktor 
gleichzeitig in einem aktiven öffentlich-rechtl i chen 
Di enstverhältnis zum Bund, gilt diese Lehrtätigkeit als 
Nebentätigkeit gemäß § 37 des Beamten-Dienst rechtsgesetzes 1 9 7 9 ,  
BGBI . Nr . 3 3 3 ,  und d i e  Abgel tung als Nebentätigkeitsvergütung 
gemäß § 2 5  des Gehaltsgesetzes 1 95 6 .  

- 7 9  -
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3 .  während der Gesamtdauer dieser Lehrveranstal tungen, 
soferne es sich nicht um künstleri schen Einzelunterricht 
hande l t ,  eine Mindes tteilnehmerzahl von drei S tudierenden 
erreicht worden i s t . 

( 2 )  Lehrbeauftragten gebührt für j edes Semester,  in dem sie 
Lehrveranstaltungen abgehalt en haben, eine Abgeltung , wenn 

1 .  für diese Lehrveranstaltungen kein remunerierter 
Lehrauftrag erteil t  worden i s t ,  

2 .  während der Gesamtdauer dieser Lehrveranstaltungen, 
soferne es sich nicht um künstleri schen Einzelunterricht 
handel t ,  folgende Mindes ttei lnehmerzahl erreicht worden 
i s t : 
a )  in Pflichtlehrveranstaltungen drei S tudierende , 
b )  in anderen Lehrveranstaltungen z ehn S tudi erende . 

( 3 )  Für die Abhal tung der in Abs .  1 und 2 genannten 
Lehrveranstaltungen gebührt j e  Semesterstunde ( §  7 Abs .  3 des 
Universitäts-Studiengesetze s ,  BGBI . I Nr . . . . / 1 997 - UniStG) eine 
Lehrveranstaltungs-Abgel tung von 5 790 S .  Die Abgeltung für die 
Lehrtätigkeit gemäß Abs .  1 und 2 darf für e ine Person im Semester 
insgesamt 23  1 60 S nicht überste igen . 

( 4 )  Lehrveranstaltungen, die gemeinsam mi t einem anderen 
Universitäts (Hochschul ) l ehrer abgehalten werden, sind auf die der 
Berechnung der Lehrveranstaltungs-Abgeltung zugrundeliegende 
Wochenstundenanzahl nur anteil smäßig anzurechnen . 

( 5 )  Durch eine Lehrtätigkeit gemäß Abs . 1 und 2 wird kein 
Dienstverhältni s begründet .  

( 6 ) Die Lehrtätigkeit der Emeritierten 
Universitäts (Hochschul ) professoren, 
Universitäts ( Hochschul ) professoren im Ruhes tand, 
Honorarprofessoren und Universitäts (Hochschul ) dozenten unterliegt 
weder der Versicherungspfli cht nach dem Allgemeinen 
Sozialversiche rungsgesetz , BGBI . Nr . 1 8 9 / 1955 , noch der 
Versicherungspflicht nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 
197 7 ,  BGBI . Nr . 609 . 

( 7 )  Steht der Lehrbeauftragte gleichzeitig in einem aktiven 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, gi lt diese 
Lehrtätigkeit als Nebentätigkeit gemäß § 37  des Beamten
Dienstrechtsgesetzes 197 9 ,  BGBI . Nr . 3 3 3 ,  und die Abgeltung als 
Nebentätigkeitsvergütung gemäß § 25  des Gehaltsgesetzes 195 6 .  

( 8 )  Die Abs . 1 bis 3 s ind auf Universi tätsprofessoren ( §  1 5 4  
Z 1 l i t . a BDG 197 9 ) , Ordentl iche Hochschulprofessoren, 
Vertragsprofessoren (§  57 VBG 1 9 4 8 ) , 
Universitäts (Hochschul ) dozenten ( §  1 5 4  Z 1 l i t .  b und Z 2 l i t . b 
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Art . VI Z 2 :  
§ la . Tutoren ( §  4 2  Abs . 4 des Universitäts

Organi sationsgesetzes , BGB1 . Nr . 2 5 8 / 1 975 , § 3 4  des Bundesgesetzes 
über di e Organi sation der Universi täten, BGB1 . Nr . 8 05 / 1993 ) , die 
mit der begle itenden Betreuung von Studi erenden beauftragt werden, 
gebührt j e  S emester-Wochenstunde eine Abgeltung im Ausmaß eines 
Neuntels des im § 51 Abs . 2 l i t . a de s  Gehal tsgesetzes 1 95 6  
vorgesehenen Grundbetrages der Kollegiengeldabgeltung . Diese 
Abgeltung darf für eine Person im Semester ein Drit tel dieses 
Grundbetrages nicht übersteigen . 

Art . VI Z 3 :  
§ Ib .  ( 1 )  Studienassistenten und Demonstratoren ( §  4 2  UOG, § 

3 4  UOG 1993 , § 2 3  des Akademie-Organi sationsgesetzes 198 8 ,  BGB1 . 
Nr . 2 5 ,  § 1 3  Abs . 4 des Kuns thochschul-Organi sationsgesetzes , 
BGB1 . Nr . 5 4 / 19 7 0 )  gebührt j e  Semester-Wochenstunde e ine Abgeltung 
im Ausmaß von 7 , 92 vH des Gehalts e ines Bundesbeamten der 
Dienstklasse V, Gehal t s s tufe 2 ,  einschl i eß l i ch e iner allfälligen 
Teuerungszulage . 

Art . VI Z 4 und 5 :  
§ 2 .  ( 2 )  Die Remuneration beträgt für die Dauer einer 

S emester-Wochenstunde : 
a )  für Lehrverans taltungen aus einern wiss enschaftlichen Fach, 

mi t Ausnahme der Lehrveranstal tungen nach l i t . c, 14 7 5 8  S ,  
b )  für Lehrveranstaltungen aus einern künstleri s chen oder 

praktischen Fach, mit Ausnahme der Lehrveranstal tungen 
nach l i t . c und d, 1 0  9 8 3  s ,  

c )  für Lehrverans taltungen aus einern wi s senschaftlichen, 
künstlerischen oder praktischen Fach, bei denen der 
Leiter der Lehrveranstal tung eine vorwiegend anleitende 
oder kontrol lierende Tätigkeit ausübt , 7 2 0 7  S ,  

d )  für Lehrveranstal tungen in Kl as sen, Insti tuten und an 
Lehrkanzeln der Kunsthochschulen sowie in Mei sterschulen 
und I nstituten der Akademie der bildenden Künste in Wien 
zur Unterstützung der Leiter di eser Studi eneinrichtungen 
( " künstlerische oder künstleri sch-wis senschaftliche 

As s i stenz " )  9 0 95 S .  

( 5 )  Im Anwendungsbereich des Abs . 4 beträgt die Remuneration 
für eine S emester-Wochenstunde abwei chend von Abs . 2 :  

a )  im Fall des Abs . 2 l i t . a 1 2  2 0 5  S ,  
b )  im Fall des Abs . 2 l i t . b 9 0 8 3  S ,  
c )  im Fal l des Abs . 2 l i t . c 5 9 6 0  S ,  

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

BOG 1 9 7 9 ) , Vertragsdozenten ( §  5 5  VBG 1 9 4 8 ) ,  
Universitäts (Hochschul ) assistenten und Vertragsassis tenten nur 
nach Maßgabe der §§ 5 1 ,  5 1 a  und 5 2  des Gehaltsgesetzes 195 6 
anzuwenden . Auf Bundes- und Vertragslehrer an Universitäten und 
Hochschulen sind sie nicht anzuwenden . 

§ la . Tutoren ( §  4 2  Abs . 4 des Universitäts
Organi sationsgesetzes , BGB1 . Nr . 2 5 8 / 1 975 , § 3 4  UOG 1993 ) , die mit 
der begl eitenden Betreuung von Studierenden beauftragt werden, 
gebührt j e  S emesterstunde eine Abgeltung von 3 8 6 0  S .  Diese 
Abgeltung darf für eine Person im Semester 11  5 8 0  S nicht 
übersteigen . 

§ Ib .  ( 1 )  Studiena s s i stenten und Demons tratoren ( §  4 2  UOG, § 
34 UOG 1993 , § 2 3  des Akademie-Organi sationsgesetzes 198 8 ,  BGB1 . 
Nr . 2 5 ,  § 13 Abs . 4 des Kunsthochschul-Organi sationsgesetzes,  
BGB1 . Nr . 5 4 / 1 9 7 0 )  gebührt je  S emesterstunde ( §  7 Abs .  3 UniS tG)  
eine Abgel tung von 1 848  S .  

§ 2 .  ( 2 ) Di e Remuneration beträgt für die Dauer einer 
Semesterstunde (§ 7 Abs .  3 UniStG) : 

a )  für Lehrveranstaltungen aus einern wiss enschaftlichen Fach, 
mi t Ausnahme der Lehrveranstal tungen nach l i t . c ,  1 4  7 6 0  S ,  

b )  für Lehrveranstaltungen aus einern künstleri schen oder 
praktischen Fach, mi t Ausnahme der Lehrveranstal tungen 
nach lit . c und d, 10 9 8 0  S ,  

c )  für Lehrveranstaltungen aus einern wissenschaftlichen, 
künstleri schen oder praktischen Fach, bei denen der 
Leiter der Lehrveranstal tung eine vorwiegend anleitende 
oder kontrol lierende Tätigkeit ausüb t ,  7 2 0 6  S ,  

d )  für Lehrveranstal tungen i n  Klassen, Instituten und an 
Lehrkanzeln der Kunsthochschulen sowie in Mei sterschul en 
und Instituten der Akademi e der bildenden Künste in Wi en 
zur Unterstützung der Leiter dieser Studieneinrichtungen 
( " künstlerische oder künstleri sch-wi ssenschaftliche 

As sistenz " )  9 0 9 6  S .  

( 5 )  Im Anwendungsberei ch des Abs . 4 beträgt die Remuneration 
für eine Semesterstunde abweichend von Abs . 2 :  

1 .  soweit durch die Einbeziehung der Remuneration gemäß 
Abs . 4 in die Bemes sungsgrundlage für den 
Krankenversicherungsbeitrag ( §  1 9  Abs . 1 Z 1 des Beamten-
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d )  im Fal l  des Abs . 2 l i t .  d 7 5 2 2  S .  

( 6 )  Die in den Abs .  2 und 5 angeführten Beträge erhöhen sich 
j ewei l s  mit 1 .  Oktober eines Jahres um den Hundertsat z ,  um den das 
Gehal t  eines Bundesbeamten der Diens t klasse V, Genaltsstufe 2 ,  
einschl i eß l i ch einer allfäl l i gen Teuerungs zul age in dem dem 
j ewei l i gen 1 .  Oktober vorangegangenen Jahr angestiegen i s t .  

Art . VI Z 6 :  
§ 3 .  Gastprofessoren und Gastvortragenden kann eine Vergütung 

für ihre Tätigkeit zuerkannt werden . Bei der Festset zung der 
Vergütung i st auf die Remuneration für Lehraufträge gemäß § 2 Abs . 
2 und 5 beziehungsweise auf die Höhe der Bezüge der Ordentlichen 
Universitäts ( Hochschul ) professoren Bedacht zu nehmen . Die 
Vergütung wird nach Richtl inien, die vom Bundesmini ster für 
Wis s enschaft und Forschung im Einvernehmen mi t dem Bundesmini ster 
für Finanzen zu erstellen sind, in den Fäll en des § 33 Abs . 2 und 
4 UOG, des § 33  Abs . 4 Kunsthochschul-Organi sationsgeset z ,  des § 
5 2  Abs . 2 und 4 sowie des § 53 Abs . 2 und 3 AOG vom Bundesmini ster 
für Wi s senschaft und Forschung, in allen anderen Fäl len von j enem 
Koll egialorgan der Universi tät (Hochschul e )  festgese t z t ,  das die 
Bestellung des Gastprofes sors (die Einl adung des Gastvortragenden) 
beschlossen hat . Das Kollegialorgan wird hiebe i im übertragenen 
Wi rkungsbereich tät i g .  Die für die erwähnte Vergütung zur 
Verfügung s tehenden Mittel sind vom Bundesmini ster für 
Wis s enschaft und Forschung den Fakul täten (Universitäten , 
Hochschulen) j ährlich im voraus bekanntzugeben . Vergütungen für 
Gastprofes soren und Gastvortragende , di e in den Richtlinien nicht 
e rfaßt sind, s ind durch den Bundesminister für Wi ssenschaft und 
Forschung im Einvernehmen mi t dem Bundesmini s ter für Finanzen 
festzusetzen . S teht der Gastprofessor gle i chzeitig in einem 
a ktiven öffent l ich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, gi lt die 
Ausübung der Tätigkeit als Gas tprofes sor a l s  Nebentätigkeit gemäß 
§ 3 7  BDG 1 9 7 9  und die Vergütung hiefür al s 
Nebentätigkeitsvergütung gemäß § 2 5  des Gehalt sgesetzes 1 95 6 .  

- 8 1  -
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Kranken- und Unfallversicherungsgesetze s ,  BGBI . 
Nr . 2 0 0 / 1 9 6 7 )  d i e  Höchs tbeitragsgrundlage nicht 
überschritten wird : 
a )  i m  Fall des Abs . 2 l i t . a 12 7 0 8  S ,  
b )  i m  Fall des Abs . 2 l i t . b 9 4 5 6  s ,  
c )  im Fall des Abs . 2 l i t .  c 6 2 0 4  S ,  
d)  im Fall des Abs . 2 l i t . d 7 8 3 6  S ;  

2 .  sowei t  di e in Z 1 genannte Höchstbeitragsgrundlage 
überschritten wird :  
a )  i m  Fall des Abs . 2 l i t .  a 12  2 0 4  S ,  
b )  im Fal l des Abs .  2 l i t . b 9 0 8 4  S ,  
c )  im Fall des Abs . 2 l i t . c 5 958  S ,  
d )  i m  Fall des Abs . 2 l i t .  d 7 5 2 4  S .  

( 6 )  Die Abs . 1 bis 5 sind auf Universitätsprofessoren ( §  1 5 4  
Z 1 l i t . a BDG 1 9 7 9 ) , Ordentl i che Hochschulprofes soren , 
Vertragsprofessoren ( §  57 VBG 1 9 4 8 ) , 
Universität s (Hochschul ) dozenten ( §  1 5 4  Z 1 l i t . b und Z 2 l it . b 
BDG 1 9 79 ) , Vertragsdozenten ( §  5 5  VBG 1 9 4 8 ) ,  
Universi täts (Hochschul ) assistenten und Vertragsassistenten nur 
nach Maßgabe der §§ 5 1 ,  5 1 a  und 5 2  des Gehaltsgesetzes 1 95 6  
anzuwenden . Auf Bundes - und Vertrags l ehrer an Universi täten und 
Hochschulen sind sie nicht anzuwenden . 

§ 3 .  ( 1 )  Gastprofessoren kann vom zuständigen Organ der 
Universität (Hochschule künstleri scher Richtung) eine Vergütung 
für ihre Tätigkeit zuerkannt werden . Bei der Festsetzung der 
Vergütung ist das Ausmaß der Tätigkeit in Lehre und Forschung 
( Erschließung der Künste ) zu berücksichtigen und auf die Höhe des 
Gehal ts der Universitätsprofessoren (§ 48 des Gehaltsgesetzes 
1 9 5 6 )  Bedacht zu nehmen . S teht der Gastprofessor gleichzeitig in 
einem aktiven öffentlich-rechtl ichen Diens tverhältni s zum Bund , 
gil t  die Ausübung der Tätigkeit a l s  Gastprofessor als 
Nebentätigkeit gemäß § 37  BDG 1979 und di e Vergütung hiefür a l s  
Nebentätigkeitsvergütung gemäß § 2 5  d e s  Gehal tsgesetzes 1 95 6 .  Die 
Erteilung von Lehraufträgen an Gastprofessoren i s t  unzulässi g .  

( 2 )  Gastvortragenden kann vom zuständigen Organ der 
Universi tät (Hochschule künstlerischer Richtung) unter 
Bedachtnahme auf das Ausmaß der Vortragstätigkeit e ine Vergütung 
zuerkannt werden . Bei der Festsetzung der Vergütung i s t  auf die 
Remuneration für Lehraufträge gemäß § 2 Abs . 2 und 5 Bedacht zu 
nehmen . Der Ersatz von Spesen für Rei se und Aufenthal t kann 
zusätzlich gewährt werden . Abs . 1 dri tter Satz i s t  sinngemäß 
anzuwenden . 
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Art . VI Z 7 :  
§ 4 .  ( 1 )  Für die Abnahme von Prüfungen ( §  2 3  des Allgemeinen 

Hochs chul -Studiengesetze s ,  BGBl . Nr . 1 7 7 / 1 9 6 6 )  mit Ausnahme 
freiwi l l i g  abgelegter Kolloquien ( §  2 3  Abs . 2 l i t . a und Abs . 4 
AHs tG)  , für den Vorsi t z  in Prüfungssenaten ( §  2 6  Abs . 1 0  AHS tG)  , 
s ofern der Vorsitzende nicht gleichzeitig als Prüfer mitwirkt , 
sowie für die Beurtei lung des Erfolges der Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen gemäß § 1 6  Abs . 1 l i t . a, c ,  f ,  i ,  j AHStG 
gebührt eine Entschädigung . 

( 2 )  Die Entschädigung für die Prüfer gemäß § 2 6  Abs . 2 bis 4 ,  
7 ,  8 und 1 0  AHStG beträgt im S emester für 1 0 0  Prüfungen 64 , 30 vH 
des Gehalts  eines Bundesbeamten der Dienstklasse V, Gehal t s s tufe 
2 ,  e inschl ießl ich einer allfälligen Teuerungs zulage . P rüfungen, 
die aus e inem schri ftlichen und einem mündlichen Prüfungsteil 
best ehen, s ind als e ine Prüfung zu zählen . Werden mehr oder 
weniger als 1 0 0  Prüfungen abgenommen, i s t  die Entschädigung 
entsprechend zu erhöhen oder zu vermindern . 

( 3 )  Wi rkt ein Universitäts ( Hochschul ) - oder Vertragsassistent 
bei der Beurteilung s chriftlicher Prüfungen und von 
P rüfungsarbeiten ( §  2 3  Abs .  1 l i t . b und c AHStG) verantwortli ch 
mit ,  gebührt dem Prüfer und dem mitwirkenden Ass i s tenten j e  die 
Hälfte der Entschädigung . Wirken mehrere Universitäts ( Hochschul ) 
oder Vertragsassistenten verantwortli ch mit ,  so i s t  diese Hälfte 
auf die mi twirkenden As s i s tenten nach ihrem Arbei tsanteil 
aufzuteilen.  

( 4 )  Auf die Entschädigungen für die Beurteilung des Erfolges 
von 100 Teilnehmern an einer Lehrverans taltung sind die Abs . 2 und 
3 anzuwenden . 

( 5 )  Die Präsides der Prüfungs kommi ssionen zur Abhal tung der 
Diplomprüfungen und ihre Stellvertreter (§ 2 6  Abs . 3 AHS tG)  haben 
Anspruch auf eine Entschädigung nach § 25 des Gehaltsgesetzes 
1 95 6 .  

Art . VI Z 10 : 
§ 6 .  ( 1 )  Für die Abnahme von Prüfungen, für den Vorsitz  in 

Prüfungs s enaten ( e inschließlich Aufnahmsprüfungen) ,  sofern der 
Vors i t zende nicht gleichzeitig als Prüfer mitwirkt , und für die 
Beurtei lung des Erfolges der Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die 
nach den Bestimmungen des AHstG abgehalten werden, gebühren den 
P rüfern und Begutachtern an der Akademie der bildenden Künste in 
Wien und an den Kuns thochschulen Entschädigungen gemäß § 4 Abs .  1 
b i s  5 .  

Art . VI Z 11 : 
§ 7 .  ( 6 ) Die sich aus den §§ 1 Abs . 2 ,  la,  1b Abs . 1 sowie § 

2 �s .  6 ergebenden Beträge sind in der Weise auf vol le 

- 82 -
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§ 4 .  ( 1 )  Für die Abnahme der in den Studienvorschriften 
verpfli chtend vorgesehenen Prüfungen ( §§ 4 8  bis 5 2  UniStG) und für 
den Vorsitz in Prüfungs senaten (§ 5 6  Abs . 2 und 3 UniStG) , soferne 
der Vors i tzende nicht gleichzeit i g  als Prüfer mitwirkt , gebührt 
eine Entschädigung . 

( 2 )  Die Entschädigung gemäß Abs . 1 beträgt pro Prüfung 1 4 0  S .  
Prüfungen, die aus einem schri ftlichen und einem mündlichen 
Prüfungsteil bes tehen, zählen als e ine Prüfung . 

( 3 )  Wirkt ein Universitäts (Hochschul ) - oder vertragsa s s i stent 
bei der Beurteilung schriftlicher Prüfungen und Prüfungsarbei ten 
(§ 4 Z 32  und 33  UniStG) mit ,  gebührt dem Prüfer und dem 

mitwirkenden Ass i stenten j e  die Häl fte der Entschädigung . Wi rken 
mehrere Assistenten mit ,  i s t  diese Hälfte auf die mitwi rkenden 
As sistenten nach ihrem Arbei t santeil aufzuteilen.  

§ 6.  ( 1 )  Für die Abnahme von Prüfungen einschli eß l i ch 
Aufnahmsprüfungen an der Akademie der bildenden Künste in Wien und 
an Kunsthochschulen, die nach den Bestimmungen des UniS tG 
abgehalten werden, gebühren den Prüfern Entschädigungen gemäß § 4 
Abs . 1 bis 3 .  Gleiches gilt für den Vorsitz in Prüfungs senaten 
solcher Prüfungen, soferne der Vors i t zende nicht gleichzeitig als 
Prüfer mitwirkt . 

§ 7 .  ( 6 ) Di e in den §§ 1 Abs . 3 ,  la,  lb Abs . 1 ,  2 Abs . 2 und 
5 und § 4 Abs . 2 genannten Schil l ingbeträge erhöhen sich j ewei l s  
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Schill ingbeträge zu runden, daß Restbeträge unter 5 0  Groschen 
unberück s i chtigt bleiben und Restbeträge von 5 0  oder mehr Groschen 
auf den nächsten vol l en s chill ingbetrag aufgefüllt werden . 

Art .  VI Z 13 : 
§ 8 .  ( 1 )  Die §§ 4 und 5 sind auch auf P rüfungen anzuwenden, 

die an wi s senschaftlichen Hochschulen ni cht auf Grund des 
Al l gemeinen Hochschul-Studiengesetzes in Verbindung mit besonderen 
S tudiengesetzen,  sondern auf Grund anderer S tudienvorschriften in 
Verbindung mi t § 4 5  Abs . 6 des Al l gemeinen Hochschul
Studiengesetzes in der Fas sung des Bundesgesetzes BGBl . Nr . 
4 5 8 / 1 9 7 2  abgehal ten werden . 

Universit�ts-Orqanisationsqesetz 

Art . VII Z 1 :  
§ 17 . ( 2 )  Nach Ausübung der Funktion des Rektors und 

Prorektors während einer Funktionsperiode hat der Ordentliche 
Universitätsprofes sor Anspruch auf ein Forschungs semester,  nach 
Ausübung der Funktion des Rektors durch zwei Funktionsperioden und 
der Funktion des Prorektors aber auf zwei Forschungssemester . Der 
Anspruch i s t  bis zum dri tten auf die Ausübung der erwähnten 
Funktionen folgenden Studienj ahre geltend zu machen . 

( 3 ) Abs .  2 gil t  s inngemäß für Dekane und P rodekane . 

§ 111 . ( 9 )  Bi s zur Erlassung besonderer dienstrechtlicher 
Vorschriften für Universitätslehrer gil t  für die Bezüge eines 
Ordentlichen Universitätsprofessors , der gemäß § 17 ein 
Forschungssemester beansprucht , folgende Regelung : Es besteht 
Anspruch auf den Gehal t  einschließlich der s onderzahlungen , der 
Haushalts zulage sowie all fälliger Teuerungszulagen . Der 
Universi tätsprofessor hat während des Forschungssemesters Anspruch 
auf Kollegi engeldabgel tung im Ausmaß des Durchschnittes der drei 
vorangegangenen Studienj ahre oder auf di e Ausgleichs zulage in 
voll e r  Höhe . E ine Ermäß igung der Lehrverpfl i chtung gemäß § 17 Abs .  
1 hat hiebei außer Betracht zu bleiben . 

- 8 3  -
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mit 1 .  Oktober um den Prozentsat z ,  um den das Gehal t  der 
Gehal tsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen 
Verwal tung, einschließlich einer all fälligen Teuerungszulage , in 
dem dem j ewei l i gen 1 .  Oktober vorangegangenen Jahr angestiegen 
i s t .  

( 7 )  Die sich aus den § §  5 Abs . 1 und 7 Abs .  6 ergebenden 
Beträge sind in der Weise auf voll e  Schi l l ingbeträge zu runden, 
daß Restbeträge unter 50 Groschen unberücksichtigt und Restbeträge 
von 5 0  ode r  mehr Groschen auf den nächsten voll en S chil l ingbetrag 
aufgerundet werden . 

§ 8 .  ( 1 )  Die §§ 4 und 5 sind auch auf Prüfungen anzuwenden, 
die an Universi täten und Hochschulen ( §  1 Abs . 1 UniStG)  nicht 
aufgrund des Universitäts-Studiengesetzes , sondern aufgrund der 
Übergangsbestimmungen des § 80 Abs .  3 und 4 UniStG abgehalten 
werden . 

Universit�ts-Orqanisationsqesetz 
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staatsbürgerschaftsqesetz - 1985 

Art . VIII Z 1 und 2 :  

Dienstantritt als Ordent1icher Universitätsprofessor 
oder als Ordent1icher Hochschulprofessor 

§ 25 . ( 1 )  (Verfassungsbes timmung) Ein Fremder erwirbt die 
Staatsbürgerschaft durch den Dienstantritt als Ordentl icher 
Universitätsprofessor an einer inländischen Universität oder als 
Ordentlicher Hochschulprofes s or an der Akademie der bildenden 
Künste oder an einer inländi schen Kunsthochschule .  

Änderunq des Bundesqesetzes BGB1 . Nr . 148/1988 

Art .  IX 
Artike1 VI 

( 12 )  Solange eine gesetzliche Regelung über den Erwerb der 
Lehrbefugni s als Hochschuldozent an Kunsthochschulen nicht 
best eht , kann für Hochschula s s i stenten an Kunsthochschulen vom 
zuständigen Koll egialorgan mi t Genehmigung des Bundesmini sters für 
Wi s s enschaft und Forschung festgestellt werden, daß der 
Hochschula s s i s tent e ine einer Lehrbefugni s als Hochschuldozent 
gle i chzuwertende künstleri sche ( künstlerisch-wis senschaftl iche ) 
Befähigung aufwei s t .  Auf solche Hochschulas s i s tenten und auf 
Hochschulassi stenten an Kuns thochschulen , bei denen eine der 
Lehrbefugni s als Hochschuldozent gleichzuhal tende Eignung gemäß § 
6 Abs . 6 l i t . a des Hochschulass i stentengesetzes 1962  festgestellt 
wurde , i s t  § 188 BDG 1979  anzuwenden . 

. .. 

- 8 4  -
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staatsbürqerschaftsqesetz - 1985 

Dienstantritt als Universitätsprofessor , als Ordent1icher 
Universitätsprofessor oder als Ordent1icher Hochschulprofessor 

§ 25 . ( 1 )  ( Verfassungsbestimmung) Ein Fremder e rwirbt die 
Staatsbürgerschaft durch den Dienstantritt als 
Universitätsprofessor ( §  21 des Bundesgesetzes übe r  die 
Organi sation der Universitäten , BGB1 . Nr . 8 05 / 1 993 ) oder als 
Ordentlicher Universitätsprofessor ( §  26 des Universitäts
Organi sationsgesetz e s ,  BGB1 . Nr . 2 5 8 /1 97 5 )  an e iner inländi schen 
Universität oder als Ordentli cher Hochschulprofe s s or an der 
Akademie der bildenden Künste in Wien oder an einer inländi schen 
Kunsthochschule . 

Änderunq des Bundesqesetzes BGB1 . Nr . 148/1988 

Artike1 VI 

( 1 2 )  Solange eine gesetzliche Regelung über den Erwerb der 
Lehrbefugnis als Hochschuldozent an Kunsthochschulen nicht 
besteht , kann für Hochschula s s i stenten an Kunsthochschulen vom 
zuständigen Kol legialorgan mit Genehmigung des Bunde smini sters für 
Wi ssenschaft und Forschung festgestellt werden, daß der 
Hochschulassistent eine einer Lehrbefugnis als Hochschuldozent 
gleichzuwertende künstleri sche ( künstlerisch-wi s s enschaftliche ) 
Befähigung aufwei s t .  Auf solche Hochschulassis tenten und auf 
Hochschulassistenten an Kunsthochschulen, bei denen e ine der 
Lehrbefugnis als Hochschuldozent gleichzuhaltende Eignung gemäß § 
6 Abs .  6 l i t . a des HOChSChula s s i stentengesetzes 1 9 6 2  festgestellt 
wurde , i s t  § 188  BDG 1979  in der bis 3 0 . September 1 997 geltenden 
Fassung anzuwenden . 
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